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Vorrede

-^ie Erscheinung dieses zweyten Bandes hat sich
wider Vermuthen lange verspätet. An meinem gu¬
ten Willen und Bestreben, sie zu fördern, fehlte
es nicht; aber die sich stets mehrenden Amtsge-
schäfte und die nothwendkge Sorge sür eine durch
anhaltende Arbeit schon öfters in Zerrüttung gera-
thene Gesundheit ließen das Werk nicht eher zu
Stande kommen, besonders da die grosse Menge
politischer Gesetze, die zu sammeln, zu ordnen, zu
combiniren, und dem bürgerlichen Gesetzbuch« an¬
zupassen waren, viele Zeit wegnahm, und auch die
Erörterung einer ziemlichen Anzahl schwieriger Fra¬
gen ein längeres Nachdenken erheischte. Eben da¬
durch aber hat sich der Stoff so gemehrt, daß ein
dritter Band nothwendig wird. Erscheinen wird
derselbe, wenn mir Gott Leben und Gesundheit
schenkt, gewiß; aber wann? dieß bin ich außer
Stande zu bestimmen. In einem besonders gedruck--
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ten Anhänge zum ersten Band wird man Zusätze
von mehrern, erst seit Herausgabe desselben erflos«
senen oder wenigsten mir erst seitdem bekannt ge¬
wordenen Verordnungen mit genauer Anzeige des
OrtS, wo sse hkngehören, wie auch Verbesse-
rungen einiger nicht ganz richtig lautenden Stel¬
len finden. Mein Wunsch ist erfüllt, meine Mühe
belohnt, wenn die Schrift ungeachtet ihrer Verspä¬
tung nicht ohne Nutzen gelesen werden sollte.

Wien den >. October »8,7.

O
Der Verfasser.
D
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VII. Abichnitt.

Von den Arten, wie Chehindernis-
se*) aufhören, und ungültige Ehe»

condalidirt werden.

§. 94-

Arten, wie Ehehindernisfe aufhören

^)n Hinsicht auf dis Arten, wie die eigentlichen Ehe-

hindernisse aufhören, äußert sich zwischen den Hinder¬
nissen deS öffentlichen und des Privat-Rechtes ein merk¬

licher Unterschied. Die ersten werden in der Regel durch

die Dispensation, insofern diese nach den Religions-

Grundsätzen der Parteyen zulässig ist, gehoben, doch

*) Was im ersten Bande entkräftendes Ehehinderniß,
beyden Canonisten inpeäimenlum clirimen» heißt,
wird in der Folge, unserm Gesetzbuchs gemäß, schlecht¬
weg Ehehinderniß genannt, und nur nöthigen
Falles zu einer bessern Unterscheidung das Wort
eigentlich streng, oder entkräftend beygesetzt
werden. Die vorher so genannten bloß verbiethenden
Ehehindernisse hingegen, die bey den Canonisten den
Nahmen imxoüimenta impeäiontia führen, wer¬
den künftig nur unter der Benennung Ehever-
bothe vorkommen.

II. Band. A
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gibt es darunter einige, die auch auf eine andere Art

aufhöreu könne», vähmlich das Hindcrniß der Entfüh¬
rung Lurch Versetzung der Entführten Person in ihre

vorige Freyheit: das Hinderniß des bestehenden Ehe¬

bandes durch die Ehetrennung, oder durch den Tod des

einen Ehegatten; das Hinderniß der Religions - Ver¬

schiedenheit durch die Aenderung der Religion; die Ehs-

hindernisse der hoher» Weihen und der feyerlichen Or-
Lensgelübde durch eine vollständige Secularisation des
Geistlichen rc. Die letzteren hingegen erlöschen ordent¬

licher Weise dadurch, daß die fehlende Einwilligung ent¬

weder gegeben oder erhallen wird, oder daß die Befug-
niß, die Ungültigerklärung der Ehe zu begehren, wie

immer verloren geht. Bey einigen derselben treten

noch besondere Erlöschungsarten ein. So verschwindet

das Hinderniß der Raserey, des Wahn- und Blödsinns

mit Aufhören dieser Geisteszerrürtung; das Hinderniß

der Minderjährigkeit durch die erfolgte Beendigung der

väterlichen oder vormundschafclichen Gewalt z das des
Militär-Standes durch den Austritt aus diesem Stan¬

de; das aus Beyfügung einer möglichen Bedingung

entspringende durch Erfüllung dieser Bedingung; das

Hinderniß der Unmündigkeit und der Verurtheilung zur

schweren und schwersten Kerkerstrafe durch Verlauf der

Zeit rc. Das Hindernis;, welches sich in dem Mangel
des Aufgebothes gründet, und das der Unmündigkeir,

wenn diese nicht natürlich, sondern bloß bürgerlich ist
lassen sich auch durch Dispens heben. Die blossen Ehc-

verbothe werden gewöhnlich ebenfalls durch Nachsicht

gehoben, in so fern diese nicht gegen die Natur der Ge¬

setze streitet, aus welchen sie entspringen; einzelne kön¬

nen aber auch auf eine andere Art aufhören, die sich

aus der Beschaffenheit jedes Verboths von selbst ergibt
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§. 95.

Allgemeiner Grundsatz über das Recht
von Ehehindernissen zu dispensiren.

Die gewöhnlichste und merkwürdigste Art, wie

Ehehinderniffe gehoben werden, ist die Nachsicht der¬
selben süirpensstio.) Da die Ehehindernisse durch

Gesetze bestimmt werden, so kann von denselben, wie

von andern Gesetzen, rechtlicher Weise eine Befreyung
statt finden, wenn unter besonder» Unständen entwe¬
der der allgemeine Grund des Ehehindernisses wegfällt,

oder wichtige politische Gründe zu einer Ausnahme ein¬

treten. Die Beurtheilung aber, ob m einem bestimm¬
ten Falls die Sache stch wirklich auf die eine oder an¬

dere Art verhalte, kann nicht den Untergebenen selbst,
wegen augenscheinlicher Gefahr der Parrheylichkeit über¬
lassen werden, sondern muß den Obern, der das Recht

hat, Gesetze über Ehehindernisse zu erlassen, Vorbehal¬
ten ble-ben. Daraus ergibt sich in Rücksicht auf das

Recht, Ehe-Dispensen zu verleihen, folgender allge¬

meiner Grundsatz: Derjenige kann Nachsicht von

Ehehindernissen errheilen, dem das Recht zusteht, diese

zu bestimmen. Ein eigenes Recht, Ehehindernisse fest-
zusetzen, hat nur der Staat (§. 23.) nicht die Kirche
(§. 24.) Also kann auch nur der Staat, nicht aber

die Kirche aus eigener Gewalt von Ehehindernissen dis¬
pensiren. Gleichwie es aber dem Staate freysteht, die
Ausübung des Rechtes, Ehehindernisse anzuordnen,
entweder ausdrücklich oder stillschweigend der Kirche zu

überlassen (§. 25.) so kann er auf gleiche Weise die
Sefugniß, von denselben loSzählen, der Kirche ein¬

raumen. Im Falle einer solchen Ueberlassung ist zwar

die Kirche befugt, von Ehehindernissen zu dispensiren,-
A 2
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aber nicht aus eigener, sondern vermöge der ihr vom
Staate übertragene» Gewalt. Zn diesem Sinne ist

ein Canon des Conciliums von Trient ») zu nehmen,

welcher denjenigen mit dem Banne belegt, der behaupten
würde, daß die Kirche von eigenen in dem Buche

trei verbothenerr Verwandtschafts - und Schwagerschafts¬

graden nicht dispensiren könne. Blosse Eheverbothe
kann sowohl der Staat (F. 25.) als die Kirche (§. 20
u. 28.) aus eigener Macht einnihren; folglich ist auch
sowohl jene als dieser berechtiget, aus eigener Gewalt
Nachstcht von denselben zu ertheilen. Nur ist keine kirch¬
liche Dispensation nöthig, wenn der Staatsbeherr¬

scher ein von der Kirche bestimmte- Eheverboth ab¬
schafft, oder demselben das ?laci!um re^ium versagt

(28 u. 29,) und im eigentlichen Sinne keine möglich,

wenn ein solches Eheverboth schon in den natürlichen
Sittengesetzen, oder positiven Religionssatzungen gegrün¬

det, und die Kirche nur Erklärerinn desselben ist, weil
von natürlichen und positiven Gesetzen Gottes eine ei¬
gentliche Ausnahme zu machen auch der Kirche keine

Gewalt zukommt.

§. 96.

Inhaber des Dispensations. Rechtes
nach kirchlichem Herkommen.
Als die weltlichen Regenten das Ehewesen der

Kirche überließen, wären sie allerdings berechtiget ge¬
wesen, zu bestimmen, welche Kirchenvorsteherdas Recht

von den durch die bürgerlichen Gesetze eingefühiten Ehe¬

hindernissen zu dispensiren, im Nahmen des Staates

auszuüben haben sollten. Allein da die Ueberlaffuug

a) 8e«. 2ch vsn. 3. cis »sov. mslv.
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der Ehesachen au die Kirche nur stillschweigend und zu

einer Zeit geschah, ws Dispensen von Ehehindernissen,

mit welchen ein Ehevertrag erst eingegangen werden soll¬
te, wegen der strengen Kirchenzucht noch ganz ungewöhn¬

lich waren; so wurde von Seite der weltlichen Regenten
an eine Bestimmung, welchen Kirchenvorstehern die Be-

fugniß, davon Nachsicht zu ertheilen, zukommen sollte,

gar nicht gedacht. Als aber in der Folge die Kirche
vermöge der ihr überlassenen Gewalt theils die bürger¬
lichen Ehehindernisse auszudehnen, theils neue aufzu-
stellen anfing, und wegen der großen Ausdehnung und
Vervielfältigung der kirchlichen Ehehindernisse die Dis¬

pensationen bald nothwendig und gangbar wurden,
standen die Pabste bereits auf dem Gipfel ihrer Macht,
und suchten sich als vermeintliche Kirchen - Monarchen

auch in den ausschliessenden Besitz dieses Dispensations-
Rechtes zu setzen. Furcht, Respekt, Indolenz, Unwis¬
senheit ec. hielten die Bischöfe ab, ihnen dasselbe mit

dem gehörigen Nachdrucke streitig zu machen. Einigen

Widerstand hat jedoch hin und wieder sicher gegeben,

weil die Päbste nicht den Murh hatten, durch irgend

einen, dem Loi-xus juris canonici eingeschalteten, De-

creial - Brief dieses Recht sich ausdrücklich vorznbehal-

ten. Das Concilium von Trient, das weder dem Pab-

sie zu nahe treten, noch den Bischöfen etwas vergeben

wollte, half sich, wie in andern Dingen, so auch hier¬
durch einen Mittelweg auS der Verlegenheit, indem es
bloß die Art und Weise vorschrieb, wie s ^uichuscun^us
»ck yuos üis^enrslio xsrtinsbit, diese ertheilet wer¬

den sollte «.) So mußte demnach hauptsächtlich das Her¬

kommen in der Kirche es entscheiden, ob und in wie weit

Lezz 25. ca^. 18. cko rekcu-m.
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die Ausübung deS Rechtes von Ehehindernissen zu
dispensiren, dem Pabste oder den Bischöfen zukomme.

Nach dem Vorgeben der praktischen Canenisten
ist der Pabst im Besitze des Dispensations-Rechtes von

eigentlichen Ehehindernissen, es mag die Ehe mit ei¬
nem solchen Ehehindernisse erst zu schliessen oder schon
geschlossen seyn. Die Bischöfe können von denselben
vor Schliessung der Ehe nur dann dispensiren, wenn
die höchste Noch es erfordert« z. B. die Ehe ohne gro¬
ßes Aergerniß nicht verschoben werdtzn kann, bis man
die pabstliche Dispens einholt, oder wenn sie durch
eine besondere Gewohnhet, durch ein Privilegium,

oder durch die sogenannten Facultäten ein Recht hier

zu erlangen erhaben: nach geschlossener Ehe aber nur in
dem Falle, wenn die Ehe offenkundig, das Ehehinder-
niß hingegen geheim ist, die Sonderung der vermeintlichen

Eheleute Aegerniß verursachen würde, und die DiS-
pens-Werber wegen der Entfernung, wegen Armuth,

oder aus andern Ursache» sich nicht leicht an den Pabst
wenden können. Dagegen befinden sich die Beschöfe im

ruhigen Besitze des Dispsnsalions - Rechtes, insoweit
es um die Loszählung von blossen Eheverbothen, oder
von solchen Anständen zu thun ist, die erst nach einer

gültig geschlossenen Ehe eintreten, und nur den Ge¬

brauch der ehelichen Rechte hindern, wie dies; bcy der

nachfolgenden Schwägerschaft (§. 66.) der Fall ist.

Doch sind auch jene Eheverbothe, tue aus dem Ehcver-
lobnisse. (§ 5t) und aus den; einfachen Geiübde der

Keuschheit entspringen ausgenommen, und die Erthei-
lung der Nachsicht von denselben dem Pabste Vorbehal¬

ten. Da die im Canonischen Rechte gegründeten Ehe-

Hindernisse in Kraft der kirchlichen Gesetzgebung bey uns

höchstens nur noch als Eheverbothe gelten, s» könnten
nach diesen Grundsätzen der Praktiker die Bischöfe,
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wen» sie Muth und Schutz genug hätten, von allen
canonischen Ehehindernisten dispensiren, insofern sie
eine Dispensation zulasten. Von offenkundigen Ehe¬
hindernissen dispensirt in Nahmen des Pabstes die rö¬
mische Datarie, von geheimen die Pönitentiarie. Bey
jener wird die Dispens mit Anführung der wahren
bey dieser unter erdichteten Nahmen der Bittsteller an¬
gesucht.

§. S?-

Canonische Ursachen der Dispensation.

Nach einer Verordnung des Conciliums von Trit¬
ten sollen die Dispensen überhaupt, folglich auch die
Ehe-Dispensen nur dann, wenn eine dringende und
rechtmäßige Ursache eS erfordert, nach vorhergehender
Untersuchung derselben unv mit reiflicher Ueberlegung
ertheilet werden Hat sich Jemand unterfangen,
eine Ehe in verbothenen Graden den Verwandtschaft
und Schwägerschaft (Las Rühmliche muß wegen Gleich¬
heit des Grundes auch von andern Ehehindernissen gel¬
len) wissentlich zu schlissen, oder hat er dieses zwar
ohne Bewußcseyn des Ehehindernisses gethan; aber
b-yde di- vorgeschriebenen Ehefeyerlichkeiten vernachläs¬
siget, so soll ihm gar keine Dispens zu Theil werden.
Hat er hingegen die Feyerlichkeiten beobachtet, und es
wird nachher ein Ehehinderntß entdeckt, wovon er vor¬
her wahrscheinlicher Weise keine Wissenschaft hatte, so
soll man mit Ertheilung der Dispens leichter seyn.
Handelt es sich darum, die Ehe mit einem solchem Hin¬
dernisse erst zu schliessen, so soll entweder gar keine

a) Less- 25. cox r8. (le reform.
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Dispens ertheilet werden, oder nur selten, und nicht

ohne Ursache. Im zweyten Grade soll nie eine Dis¬
pens statt haben, es sey dann bey grossen Fürste»
und aus einer das öffentliche Wohl betreffenden Ur¬
sache xrchlicsm vLuesm) s) Allein schon seit

langer Zeit ist man am päbstlichen Hose bey weitem
nicht mehr so strenge.

Die Datarie pflegt aus folgenden Ursachen zu dis-

pensiren: i) wegen sonst zu besorgender Gefahr der

Verbindung mit einer ketzerischen Person: 2) wegen

Hoffnung, den andern Theil zur katholischen Religion
zu bekehren; 3) zur Herstellung der Eintracht unter
entzweyten Familien, oder zur Beseitigung eines Rechts¬

streites mittelst der Heirath, 4) wegen des vorgerück¬
ten Alters einer ledigen Braut, wenn sie nähmlich schon
über 24 Iahte zählt, und wenig Hoffnung hat, einen

andern Mann zu bekommen; 5) wegen der aus der
Ortslag« (snAUSlia kooi) entspringenden Beschwerlich-

^.keit einen andern Gatten vom gleichen Stande zu fin¬

den; 6) wegen einer vorhergegangenen und ruchbar
gewordenen Schwächung der Braut; nur darf diese nicht
in der Absicht geschehen seyn, um sie nachher als Be¬

weggrund bey dem Gesuche um DispenS zu brauchen;

7) wegen des Übeln Rufes, in den sich die Braut durch

einen verdächtigen Umgang mit einem Anverwandten

gebracht hat, und der ihr die Aussicht auf eine andere
Heirath benimmt; 8) wegen Mangels oder Unzuläng-
lichkeit des Heirathsgutes von Seite der Braut; y) zur

Verhinderuug des Bruches eines einfachen Gelübdes der

Keuschheit; 10) zur Erhaltung einer ansehnlichen Fa¬

milie oder der Güter bey der Familie; n) wegen gro-

s) Le«. 24 5. üs res. inatv.
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tzer Verdienste um die Kirche; ir) wegen vorzüglicher
Würde der Personen; 13) wegen Nichtkennrniß eines
obwaltenden Ehehindernisses Key der Vereheligung, die

mit Beobachtung aller vorgeschricbenen Feyerltchkeiten

vor sich g^ng. In entfernten Graden der Verwandt¬

schaft oder Schwägerschaft ist ein solcher Grund schon

einzeln hinreichend; in näheren nur, wenn er einer

von den wichtiger!', ist, oder cS müssen mehrere zusam¬

mentreffen.
Die Pönitentiarie hingegen nimmt bey Dispensa¬

tionen meistens Rücksicht auf Hintanhaltung von
Sünden und Aergernissen, welche die Folge einer schon
geschlossenen Ehe seyn würden, wenn keine Dispensa¬

tion von dem geheimen Ehehindernisse zu Hülfe käme.
Uebrigens äußert eine aus der Pönitentiarie erhaltene

Dispens ihrs Wirkung nur für das Gewissen (pro ko-
ro mloino.) Würde daher das geheime Ehehinder-
niß in der Felge wie immer Publicität erlangen, und
Über die Gültigkeit der Ehe vor dem äußern Gerichte
eine Frage entstehen, so müßte diese eben so, als wenn

keine Dispensation dazwischen gekommen wäre, verhan¬

delt werden. Ein Dispens aber, die man aus der Da-

karie erhält, wirkt sowohl für das innere als für daS
äußere Gericht.

§. Y8.

Form der päbstlichen Dispensationen.

Es mag übrigens die Dispensation in den Wir-'
kungskreis der Datarie oder der Pönitentiarie gehören,
so pflegt sie jetzt nur selten in korma Avaliosa, sondern

gemeiniglich in lorma commissoria ertheilct zu wer¬

den, d. h. dispensirt nichr der Pabst selbst durch sei¬
ne Dararie oder Pönitentiarie, sondern er trägt nur
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durch die eine oder die andere einem Geistlichen aus der

Gegend der Dispens - Werder auf, unrer gewissen, in

dem Rescripte genau ausgedrückten Bedingungen im

Nahmen des apostolischen Stuhles die Dispens zu er-

Heilen.
Die Datarie richtet das päbstliche Rescript einem

Decrete des ConciliumS von Trient gemäß a) an den
Ordinarius, d. i. an den Bischof oder General-Mcar

dep Braut, nicht des Bräurigams, wenn dis Braut¬

leute aus verschiedenen Diöcesen sind; bey erledigtem

bischöflichen Sitze aber an einen benachbarten Bischof

nicht an den von dem Dom-Capitel aufgestellten General»
Vicar, und zwar jederzeit ohne den eigenen Nahmen
des Bischofs oder General-Vikars auszudrücken, damit
die Vollziehung der Dispensation als der Würde oder
dem Amte übertragen erscheine, und an den Nachfol¬

ger in der Würde oder dem Amte ohne neue Delega¬

tion übergehe. Der bestellte Delegat oder C-mmissär

muß alles genau untersuchen, was ihm sowohl in An¬
sehung des Ehehindernisses, als der angeführten Be¬

weggründe zu erforschen aufgetragsn worden ist; er muß
darüber Zeugen vernehmen, sich ihre Aussagen durch

einen Eid, über dessen Wichtigkeit er dieselben vorher

zu belehren hat, bestätigen lassen, und zur Vollziehung
der Dispensation nicht eher schreiten, als bis er sich
hinlänglich überzeugt har, daß dis ganze aus der Bitt¬

schrift in den erzählenden Theil des päbstlichen Re¬
skripts übertragene Angabe der Bittsteller sowohl in

Ansehung der Beschaffenheit des Ehehindernisses als der
Dispens-Gründe der Wahrheit gemäß sey.

Die Pönitentians hingegen richtet das pabstliche

Rescript an einen vom Ordinarius aprobirten Beichtva-

s) Le«. 22. osP. 5. üs resvim.



cer , der in der Regel ein Doctor der Theologie oder des
Kirchenrechtes seyn soll, und den sich der Bittsteller zu
wählen hat. Auch dieses Commiffärs Pflicht ist es, die

in dem Reseripte vorgezeichnete Art der Dispens

Vollziehung pünktlich zu beobachten. Auch er muß sich
daher von der Wahrheit der von dem Bittsteller an
geführtem Umstande gehörig überzeugen; jedoch darüber

keinen Zeugen abhbren, sondern nur von dem Bittstel¬
ler selbst durch mündliches Ausfragsn die Wahrheit zu
erforschen suchen, zu deren Entdeckung er denselben
durch vorläufige Ermahnungen und eindringliches Zure¬

den disponiren soll. Nachdem er sich auf solche Art

die Ueberzeugung von der Richtigkeit der Angaben des

Bittstellers verschafft hat, muß er desselben Beichte h!»

reu, und ihm nach der sakramentalischen Lossprechung
die Dispens ertheilen, aber über den ganzen Vorgang
weder einen schriftlichen Aufsatz machen, Noch einen
Dispens-Brief ausfertigen, ja nicht einmahl das von

der Pönitentiarie erhaltene Rescript aushändigen,

sondern vielmehr dasselbe ganz zernichten, damit keine
Evur der Dispensation'übrig bleibe, welche im äußern

Gerichte einen Beweis machen könnte a).

§. YY-

G ebü h p e n für kirchlich? Eh e-D iö p e nse«.

Nach de« Verordnungen des Conciliums von Tri¬

ent sollten die kirchlichen Dispensen überhaupt, insbe¬

sondere aber die Ehe-Dispensen unentgeltlich (gratis)

s) Weitläufiger handelt von den Ursachen und von der
Form päbstlicher Dispensationen Van Lsxew -lus
vco. univ. p. II. 8ect. I. Dl. XIV. c-ax. 2— 0.
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«.theilet werdeu a) Deswegen wird auch »n den päbst-
lichen Comiffions - Rescripten dem bestellten Commis-

sär unter der Strafe der Epcommunication eingebun¬
den, für die Vollziehung der Ehe-Dispensen weder et¬

was zu fordern, noch das, was etwa von freyen Glü¬

cken angebothen würde, anzunehmen. Aber an dem
pabstlichen Hofe selbst kann man die erwähnren Nescrip-

te nur aus der Pönitenriarie ohne Entgelt verhallen;
in der Datarie hingegen muß nichr nur eine Kavzley -

Tape sondern auch eine Abfindung (oompositio) bezah¬
let werden, die nach Verschiedenheit des Vermögens
der Bittsteller, und des nähern oder entferntern Ver¬

wandschaft - oder Schwägerschaftsgrades bald großer,

bald gegringer ausfällt, und nur wegen Arniuth ver¬
mindert , od.-r erlassen zu werden pflegt.

Aus dieser kurzen Darstellung des römischen Dis-

pensalions - Systemes ist zu ersehen, daß vermöge dessel¬
ben das Ehrenvolle und Nützliche dem päbstlichen Ho¬

fe Vorbehalten bleibt, das Lästige und vor Gott Ver¬
antwortliche aber auf die bestellten Commissäre fällt,
und daß zwar d-e Dispensation selbst unentgeltlich ge¬
schieht, die Ertheilung der Comission dazu aber we¬
nigstens bev offenkundigen Ehehinderiiissen, nur gegen
Bezahlung erhalten wird.

,00.

Geschichte Ler Ehe-Dispensationen in
Oesterreich.

Um den Sinn der Vorschriften des allgem. bürgl.

Gefetzb. über Ehe-Dispensationen richtig aufzufassen, ist

s) 8s». lL.Lsrs. a j.vsx.z, äs refoiminatr.
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cs nothwendig, eine kurze Geschichte derselben in
Oesterreich vorauszuschicken. Diese dürfte auch in man¬
cher andern Rücksicht nicht ohne Nutzen und Interesse
seyn. Sie liefert ein warnendes Beyspiel, wie schwer
cs dem Staate fallt, zum ruhigen Besitze eines unläug-
baren Rechtes wieder zu gelangen wenn er seit langer
Zeit durch den Zusammenfluß ungünstiger Zeitumstqn-
de aus demselben gekommen ist. Vorurtheile und Ri¬
valität sind Ursache, daß in keinem Stücke die Ocster-
reichische Gesetzgebung veränderlicher erscheint, als in An¬
sehung der Ehe - Dispensen. Man kann seit ungefähr
sio Zähren 8 Veränderungen zählen, die eben so viele
Epochen machen.

Erste Epoche.

Zur Zeit der K. K. Maria Theresia war noch, wie
Jahrhunderte vorher, das kanonische Recht die einzi¬
ge Richtschnur in Ehesachen. Es galten daher nicht
nur noch alle, sondern auch keine andern Ehehindernis,
se, alS die das gemeine Kirchenrecht aufstellt. Die
Dispensation von denselben mußte man nach der ein¬
geführten Observanz bey dem Pabste suchen. Es war
die Gewohnheit, daß man weder die weltlichen Behör¬
den , noch den Bischof von dem Geschäfte etwas wissen
ließ. Wer die Nachsicht von einem Ehehindernisse
brauchte, verfügte sich entweder selbst nach Rom, oder
schickte Jemanden dahin, oder wandte sich an den päbst-
lichen Nuntius oder an einen andern römischen Agen¬
ten, und verschaffte sich so die Dispensation. Wenn er
.diese alsdann vorzcigte, konnte er von dem Pfarrer
getraut werden, ohne daß eine weltliche Behörde oder
der Bischof etwas dagegen sagen durfte, oder einzuwen-
den wagte. Die Vorschrift des Consiliums von Tri-
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ent, vermöge welcher die in kovma ßvaliosa zu Rom

erhaltenen Dispensen ohne Vollstreckung bleiben sollten,

wofern nicht eine summarische Untersuchung des Bi¬

schofs vorausgegangen ist, ob sie nichr etwa erschli¬
chen worden sind a), wurde entweder wenig beachtet,
oder durch Erwirkung eines Dispens - Breve in kar¬
ma oommlrroria an den Trauenden umgangen.

Zweyte Epoche.

Diese der landesherrlichen Macht sowohl als dem
bischöflichen Ansehen nachtheilige Gewohnheit ward zu¬
erst sabgestellt. Schon Maria Theresia verboih in den
letzten Jahren ihrer Regierung allen und jeden unter
schwerer Srrafe, ohne landesfiirstüche Erlaubniß we¬

gen einer Dispensation in Ehesachen sich persönlich nach

Rom zu begeben, stirsats dahin zu recurriren oder

sich sonst zur Erwirkung derselben daselbst einzulas-

sen. Jedermann ohne Unterschied des Standes sollte
sich wegen einer nöthigen Dispensation unmittelbar

an seinen Ordinarius wenden, welcher solche entwe¬
der selbst crtheilen, oder sie bey dem päbstlichen Stuh¬

le bewirken würde, und dieses zwar sowohl in öf¬

fentlichen als geheimen ^Dispensations-Fälle» j,;)

Dritte Epoche.

Der rasche Kaiser Joseph machte bald einen «sch

wichtiger» Schritt. Er trug schon in zweyten Jahre

seiner Regierung allen Erzbischöfen und Bischöfen seiner

Staaten auf, daß sie in allen kanonischen EhehinLer-

s) 22. esp. 8. 6s 1-elorm.
b) 27. Mept. 1777, 23. Jan. 1778«
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Nissen, in so weit nicht nach dem göttlichen oder nach
dem Naturrechte ein imz>väimeirlum obwaltet, die

k. k. Vasallen und Unierthanen, ohne eine pabst-
liche Dispensation zu erwarten, bey vorhandenen
Beweggründen juri xroziio dispensiren sollen, weil

es das Beste des Staates erfordere, daß die Bi¬

schöfe ohne allen fremden Einfluß hierin ihr Amr

handeln, und alle Verbindlichkeiten, in welche sich ein
Bischof auf was immer für eine Art dießfalls gegen

den pabstlichen Stuhl gesetzt haben möge, niemohls an¬
ders als sslvo jure tsrlii, folglich auch salvo jurs rs-

gio verstanden werden, und gültig seyu können. Zu¬

gleich befahl er allen Seelsorgern, daß keiner bev Ver¬
lust der Temporalien feines Benesiciums, oder seines

Amtes Jemanden ohne Unterschied des Standes gegen
eine andere Dispensation über öffeurliche oder bekannte
kanonische Ehehindernisse, alS die vom Ordinarius er-
theilet worden ist, zusammen geben solle a.) Bald
darauf fand er für gut, den sammtlichen Erzbischöfen
und Bischöfen noch Nachtragsweife aufzutragen, daß sie
auch in den imPsäimentis cmcultis, ohne die Dis¬

pensation von der Pönitentiarie einzuholen oder

durch die Pfarrer und Beichtvater eiuholen zu lassen,

jurs pro^ia dispensiren sollen, indem ihnen die Ge¬

walt, vermöge ihres Amtes auch in solchen Ehehin¬

dernissen zu dispensiren, nicht abgesprochen werden kön¬

ne, folglich keine Ursache vorhanden sey, daß in der

gleichen, immer einige Kosten nach sich ziehenden Fal¬
len, die Einhohlung der Dispensation von der Pöni-

tentiarie zu Rom ferner gestattet werden sollte. Jedoch

wollte er, um die Besorgniß einer Publicitat gänzlich

/« Sept. 1781.
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zu beseitigen , dis Vorsicht noch ferner genau beobacht

tet wissen; daß von den Beichcvärern oder Pfarrern

die Dispensation Key dem ordentlichen Bischöfe auf die

nähmliche Art, wie es bey der Ponitentiarie geschieht,
tsoto nomins angesucht werde s).

Vierte Epoche.

Allein die Vollziehung dieser Verordnungen fand
in der Schüchternheit der Bischöfe, und i» den Vor-

urtheilen der Seelsorger und des Volkes unfügliche

Schwierigkeiten, und bald geschah ein Rückschritt. Im

Frühjahre 1782 besuchte P. Pius Vl., beunruhigt durch

Josephs Reformen in Kirchensachen, den Kaiser zu

Wien, bey welcher Gelegenheir zwischen beyden wech¬

selseitige Unterredungen über verschiedene kirchliche Ge¬
genstände, worauf sich die bis dahin erlassenen kais.

Verordnungen bezogen, statt hatten. In Uebereinstim-

mung mit jenen Besprechungen erklärte dann der Kai¬

ser, daß es zwar bey dem Verbothe, unmittelbar zu

Nom um Dispens in verbothcnen Fällen der Bluts¬

freundschaft und Schmägerschaft anzuhalten, unabän¬
derlich verbleiben, und daß es den Bischöfen frey ste¬

hen sollte, dießfalls das ihnen zustehende ursprüngliche

Recht auszuüben, jedoch sollren diejenigen, welche ei¬

nigen Zweifel haben, oder Anstand nehmen möchten,

hierin nach ihrem eigenthümlichen Rechte zu verfahren,
nicht gehindert werben, sich von Seiner Heiligkeit mit

einer solchen Vollmacht versehen zu lassen, die sie für
nützlich oder nothwendig halten dürften, nur müßte

dieselbe auf die Lebenstage und für jede Gattung von

Personen in Rücksicht auf Dispensen m den entfernter«

a) »5. Octoh. 1781.
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Traden, d, i. im dritten und vierte», zugestande« wer¬
den a) oder, wie eine andere Verordnung die Sache
»och naher bestimmt, ste sollten die Fakultäten zu
dispensiren, die sie bisher im dritten und vierten Gra¬
de der Verwandtschaft und Schwägerschaft, in so weit
derselbe den zweyten nicht berührt, nur für die Armen
vom päbstlichen Stuhle erhalten haben, sich auch für
die Adelichen und Reichen lebenslänglich einräumen las¬
sen. L) Was aber die Dispensationen in nähern Graden
betrifft, die nach der bestehenden Kirchen- Disciplin noch
ferner zu Rom impetrirt werden müssen, so sollte alle»
Personen, die eine solche Dispensation suche» wollen,
der Rekurs nach Rom durch den Weg der Diocesan-
Bischöfe offen gelassen werden. Da jedoch dergleichen
Dispensen nach der Vorschrift des ConciliumS von
Trient nur in seltenen Fällen und bloß unter hohen
fürstlichen Personen, oder airs öffentlichen wichtige» Ur¬
sachen zugestanden, diese Beivsggründe uns Ursachen
aber am sicherste» von der politischen Stelle beurtheilt
werden können: so sollten die Dispens-Werber zuför-
derst ihr Gesuch sammt den Beweggründen bey der
Landesstelle anbringen, und die landesfürstliche Erlaub-
»iß zum Rekurse nach Rom bewirken. Die Landesstel¬
le sollte den Bestand und die Erheblichkeit der Beweg¬
gründe erwägen. Würden diese für unwichtig und un¬
zulänglich erkannt werden, so sollte sie zur Vermeidung
unnützer Schreibereyen das Gesuch sogleich gänzlich ver¬
werfen; fände sie aber die Beweggründe von hinrei¬
chender Erheblichkeit und auf die oben erwähnte Art

a) 30- May »782 n. 7.
L) ii. May 1782.

ll. Band. B
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beschaffen; ss sollte sie um die allerhöchste Erlaubniß
zum Rekurse gutachtlich einschreiten. Erst nach Erwir¬
kung dieser Erlaubniß und mit deren Producirung im
Original, konnten die Parteyen bey dem Ordinarius
sich melden, der dann in ihrem Nahmen die Behelfe in
Rom anzubringen, und nach Erhaltung der gesuchten
DispenS den ordentlichen Pfarrer davon zu unterrichten
hätte »). Als daher der Erzbischof von Wien vom Papste
die Erlaubniß erhalten hatte, im zweyren Grade in
Rücksicht der Armen zu dispensiren, ward im ohne An¬
stand bewilliget, davon Gebrauch zu machen; jedoch hin-
zugeseht, daß er von Fall zu Fall vorher die Anzeige
machen, und die landesfürstliche Einwilligung in An¬
sehung deS Civil-ContracteS ansuchen solle L),

Fünfte Epoche.
Diese dem Erzbischöfe zu Wien gegebene Weisung

enthält die erste Spur von der Vorbereitung einer aber-
mahligen Veränderung, durch welche der geschehene
Rückschritt mehr als gut gemacht werden sollte. Zu
Anfang des nächst folgenden ZahreS 173z erschien das
merkwürdige Ehe-Parent, worin der Kaiser festsehte:
„Wofern jedoch in irgend einem besonder« Falle sehr
wichtige Ursachen vorhanden wären, welche eine Ehe
zwischen Personen räthlich 'machen, deren Verwandt¬
schaft oder Schwägerschaft die Verbindung hindert, dann
muß der Fall allzeit vorläufig UnS angezeiget, und nur
erst nach von Uns erhaltener Erlaubniß m a g sich wei¬
ters darüber an das geistliche Gericht gewendet werden«

«) II. und Z0. May »782 mit einander verbunden«
L) 5. Aug. »762.
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Zene verwandten und verschwägerteNzPersonen hingegen. ,
die Wir zur Schließung einer Ehe unter sich in diesem
Gesetze nicht für unfähig erklären, können sich ledig¬
lich bey ihrem Bischöfe dießfalls melden" s).

Durch dftse Stelle und einige andere Vorschriften
des Ehe-Patents, z. B. daß Jedermann befugt ist, ei¬
nen Ehevercrag einzugehen, der darin nicht für unfä¬
hig erklärt wird L) , daß die Ehe als bürgerlicher Ver¬
trag betrachtet, und die daraus fließenden Rechte und
Verbindlichkeiten ihre Kraft und Bestimmung ganz und
allein von den landesfürstlichen Gesetzen erhalten v),
rc. hat Kaiser Joseph aus landesfürstlicher Macht sei¬
nen Unterthanen alle Ehehindernisse des canonischen
Rechts, die in das Ehe - Patent nicht ausgenommen
worden sind, ein für alle Mahl erlassen; von den übri¬
gen aber aus wichtigen Ursachen in einzelnen Fällen
zu dispensiren sich selbst das Recht Vorbehalten. Das
Letztere folgt schon aus dem, daß von Landesfürstlichen
Gesetzen Niemand die Nachsicht ertheilen kann, als
der Landesfürst selbst, oder die Behörden, denen er
die Ausübung dieses Rechtes überläßt. Es erhellet
aber auch aus den nachgefolgten Verordnungen. So
heißt es in einer, daß jene Fälle, wo es auf die Dis¬
pensation von einem durch das Ehe-Patent als hin¬
dernd beybehaltenen Hindernisse ankommen, zu den po¬
litischen Stellen gehören 6); in einer andern, daß die
Parteyen in jenen Fällen, wo es um die Ehe- Dispen¬
sation in einem nach dem Ehe-Patente verbothenen
Grade zu thun ist, dieselbe bloß bey der weltlichen

«) 16. Jan. »783. §. 16.
d) Ebd. §. 2.
v) Ebd. §. ».
6) 2. August »733.
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Behörde auzusuchen haben o) rc. Eine geistliche Dis¬
pensation von entkräftenden Ehehindernissen als sol¬
chen war seitdem zur Gültigkeit des Ehevertrages in
keinem Falle mehr erforderlich. Allein der Oesterrei-
chische Gesetzgeber kannte die Macht von Jugend cinge-
prägter Grundsätze und uralter Gewohnheiten. Er
sah voraus, daß in Fällen eines obwaltenden kanoni¬
schen EhehinderniffeS ohne geistliche Dispensation man¬
che Bischöfe die Trauung verbiethen', manche Pfarrer
dieselbe verweigern, manche Brautleure bey Schließung
der Ehe Gewiffensunruhen empfinden würden. Um
also unangenehmen Collisionen nach Möglichkeit oorzu-
beugen, und keines Menschen Gewissen zu beunruhi¬
gen, stellte er es den Parteyen frey, bey den im Ehe-
Patente beybehaltenen Ehehindernissen des kanonischen
Rechtes nach vorher erhaltener landesfürstlichen Erlaub-
niß, bey den darin aufgehobenen aber auch ohne diese
sich an die geistliche Behörde zu wenden, nnd bey ihr
jene Hülfe zu suchen, deren sie zu ihrer Beruhigung zu
bedürfen glaubten. Jedem Ordinarius hingegen ward
freygelassen, alles das entweder yon sich selbst, oder
mit Verwendung «ach Nom zu veranlassen, was er
dießfalls nach seiner Ueberzeugung und nach seinem Ge¬
wissen nöthig zu seyn erachten würde. Keine Rechen-
schäft soll davon gefordert werden, wenn hierdurch nur
nichts gegen die ausdrückliche» höchste» Anordnungen
geschieht'!,).

Allein alle diese Vorschriften waren nicht hinrei¬
chend, den befürchteten Folge» auszuweichen. Daß
Brautpersonen, denen ein im Ehe-Patente bestätigtes
kanonisches Ehehinderniß im Wege stand, seit dieser Zeit

a) »6. April 1784.
L) >7. April
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bloß mit landesfürstlicher DispenS, ohne zugleich d«e
geistliche erhalten zu haben, zur Trauung gekommen wä¬
ren, wird sich vielleicht kein einziges Bespiel aufwei¬
sen lassen. Die Geistlichkeit machte aus dem permis¬
siven mag des Ehe-Patentes wenigstens in der Pra¬
xis ein schlechterdings verbindliches soll. Selbst bey
dem im Ehe - Patente übergangene» kanonischen Ehe-
hinderniffen, deren Aufhebung in jeder Rücksicht eine
wahre Wohlthat war, wurde mit der Trauung ein«
Schwierigkeit über die andere gemacht, wenn eine
geistliche Dispensation vorlag. Man brauchte den
Vorwand, daß diese Ehehindernisse bloß in Beziehung
auf die Gültigkeit des Ehevertrages, nicht aber in Be¬
ziehung auf das Sakrament aufgehoben, mithin von
katholischen Parteyen noch eben so wie vorher zu beo¬
bachten seyn. 7Der Kaiser mußte diese Behauptung
öffentlich für einen Zrrthum erklären »), und zur Wi¬
derlegung derselben ein ganzes Buch, das viel weniger
als es verdient, bekannte Werk deS Appellations - Ra-
thes von Horten: Ist es wahr, daß die k. k.
Verordnungen in Ehesachen dem Sakra¬
mente entgegen stehen? Wien bey Tratrner 1785
schreiben lassen. Er mußre durch eine Reihe von Ver¬
ordnungen auf die genaue Befolgung und Vollziehung
des Ehe - Patentes in diesem Stücke bringen K). Er
mußte den Clerus ermahnen, sich sowohl in Betreff
der darin für ungültig erklärten, als auch der vermö¬
ge dieses Gesetzes gültigen Ehen vor Erregung aller
Eollision zu hüthen c). Er mußte den Geistlichen ein-

») 4. Sept. 1783.
L) 6.May, 4.Sept. 1783, »7>Apr. 1784, 21. May

>785-
ol 4. Sept. 1783.
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schärfen, in keinem Falle, wo das Ehe- Patent die Ehe
einzugehen erlaubt, folglich kein Hinderniß vorhanden,
ist, den Brautleuten Anstand und Aufenthalt des prie¬
sterlichen Beystandes s) oder unnütze Schwierigkeiten L)
zu machen, und alle Verzögerungen und Gemüthsunru-
hen der Parreyen Key Ausspendung des Sakramentes der
Ehe zu beseitigen o), Er mußte in Ansehung jedes ein»
zelnen durch daS Ehe -- Patent abgeschafften Ehehinder¬
nisses, als der im Ehe-Patente nicht vcrbothene» Grade
der Verwandtschaft und Schwägerschaft 6), nahmentlich
wenn der zweyte Grad vermischt mit dem dritten ein¬
tritt e), des Hindernisses der geistlichen Verwandt¬
schaft f), und der Schwagerschaft ex voxuka i'jliaita x)
insbesondere erklären, daß, wenn ein solches Ehehinder-
niß obwaltet, eigentlich eine Dispensation gar nicht
nothig sey; wenn aber Personen eines zu zärtlichen Ge-
wissens solche bey ihrem Ordinarius doch freywillig su¬
chen, dieselbe allezeit ohne Anstand und unentgrldlich
ertheilet werden müsse- Er war genöthiget, seine Länder¬
stelle» anzuweisen, daß sie den Consistorien und Pfarrern
die Trauung bey empsindlicher Strafe in dem Falle auf¬
tragen solley, wenn sich die Brautleute beschweren, daß
ihnen die nachgesuchte geistliche Dispensation von einem
in. Ehe - Pantente aufgehobenen Ehehindernisse verwei¬
gert k), oder die Trauung versagt wird, weil sie sich

«) 1. oder 6. Apr. »784-
L) 13. Zan. >784.
v) 2>. März od. May 1785.
6) 6. März 1783, 16. Apr. >784.
e) 22. März >784.
1) L7- April 1784.
e) 13. April >783.
L) 28. Febr. 1784-
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ohne geistliche Dispensation ruhig und richtig in ihrem
Gewissen verheirathen wollen, a).

Die Dispensation von geheimen Ehehindernisse»
war in dieser Epoche noch ganz den Bischöfen und dem
Pabste überlassen , weil man ein geheimes Ehehinderniß
für eine blosse Gewissensangelegenheit gehalten zu haben
scheint; denn in einer Verordnung, wozu der Bischof
von Gurk die Veranlassung gegeben hat, heißt es, daß
in dem Falle, wo es äs imxeäimento oovulto vt
o«ru conscientiss zu thun ist, jedem Ordinarius daS
Erforderliche vorzukehre« unbenommen bleibe L), und
in einer andern wird noch deutlicher erklärt, daß die
weltliche Macht in die imxeäiment« oooult« der sich
verehelichen wollenden Personen nicht einzuschreiten habe,
sondern den Ordinarien in derley Fällen unbenommen
bleibe, sich für die Parteyen allenfalls aä vorum poe-
nilentisiiss zu verwenden o).

Sechste Epoche.

Mit dem Eintritte deS Jahres 1787 erhielt der
erste Theil des Josephinischen bürgerlichen Gesetzbuches
verbindliche Kraft, in dessen drittes Hauptstück das Ehe-
Pantent wörtlich aufgenommen wurde, bloß mit Aus»
nähme des >6. ParagrapheS, der von der EherDis-
pensation handelte, und der nun im 20. §. deS Ge¬
setzbuches so lautete: „Wofern jedoch in irgend einem
besonder» Fall sehr wichtige Ursachen vorhanden wä¬
ren, welche eine Ehe zwischen Personen, deren Ver-

-) 24. Nov. 1784, 17, od. »7. Jan. 1785.
!>) 6. May 1783.
0) 10. Jnly 1783.
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wandschaft oder Schwägerschaft die Verbindung hin¬

dert, räkhlich machen, muß der Fall allzeit dem Lan¬

desfürsten «»gezeigt und seiner darüber ergehende»

Anordnung nachgeleber werden." Wenn man diese

Stelle des Josephinischen Gesetzbuches mit der oben
angeführten korrespondirenden des Ehe - Patent- ver¬

gleicht, so bemerkt man zwischen denselben einen zwey-
facheN Unterschied. Zn dem Gesetzbuche geschieht keine

Erwähnung mehr davon, daß jene verwandten oder

verschwägerten Personen, die darin zur Schließung ei¬

ner Ehe unter sich nicht für unfähig erklärt werden,

sich bey dem Bischöfe melden können, um nähmlich,

wenn sie wegen des weiter reichenden kanonischen Ehe-
hindernifses der Verwandtschaft oder Schwägerschaft
Skrupel hätten, sich von demselben ihr Gewissen durch
eine geistliche Dispensation beruhigen zu lassen. Man

wollte durch dieses gesetzliche Stillschweigen theils der

Geistlichkeit den Anhaltspunkt entziehen, den sie bis¬
her bey zudringlicher» Unträgen auf Einhohlung der

geistlichen Dispens von aufgehobenen kanonischen Ehe¬
hindernissen hatte, theils das Andenken an diese vor-
mahligen Ehehindernisse nach und nach erlöschen ma¬

chen, und auf solche Weise den bisherigen Stoff zu Ge-

wissensunruhen unverständiger Brautleute allmählig

aus dem Wege räumen, wodurch man zugleich zu
bewirken hoffte, daß die bisher gewöhnlichen, für die

Rechte des Staates immer einiger Maßen bedenklichen

Gesuche um geistliche Dispensen in dergleichen Fällen

mit der Zeit von selbst ganz aufhören würden. Unge¬

fähr aus den nähmlichen Gründen findet man im Ge¬

setzbuchs Josephs auch nicht mehr angedeutet, daß Per¬

sonen, denen daß Ehehinderniß der Verwandtschaft oder
Schwägerschaft, in so weit es darin beybehalten wor¬

den ist, entgegensteht, sich nach erhaltener allerhöchsten
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Erlaubniß an das geistliche Gericht wenden mögen, son¬
dern die Stelle ward so gefaßt, daß dem Staate im¬
mer das Mittel in den Händen blieb, nach Zeitumstän-

den mit Uebergehung der geistlichen Behörde sein Recht

ausschließungsweise in Ausübung zu bringen.

Allein diese Absichten wurden nicht erreicht- Das
dritte Hauptstück des Zosephinischen Gesetzbuches ward

der Geistlichkeit nicht besonders bekannt gemacht. Sie

nahm also keine Notiz von den darin getroffenen Ver¬
änderungen und hielt sich lieber an daS für sie in Rück¬
sicht auf Ehe - Dispensen vortheilhafrer lautende Ehe-

Patent. Noch im Jahr iLOy berief sich der bischöfliche

Consistorial - Kanzler zu Linz, Dr. Rechberger, in sei¬
nem Handbuche des Oesterreichischen Kirchenrechts bey
Behandlung deS Eherechtes bloß auf das Ehe-Patent,

gleich als wenn das dritte Hauptstück des Zoscphini»
scheu Gesetzbuches gar nicht vorhanden wäre, und noch
in den nächst folgenden Jahren wunderten sich manche

Seelsorger gar sehr, wenn man ihnen bey Gelegen¬

heit sagte, daß durch das Kundmachung - Patent jenes

Gesetzbuches das Ehe-Patent schon seit dem I. Januar
außer Wirksamkeit gesetzt, und es sogar untersagt sey,

sich auf dasselbe zu berufen. Sie gestanden ganz of¬

fenherzig, es sey ihuen völlig unbekannt, daß seit die¬

ser Zeit an, die Stelle des Ehe - Patentes das dritte

Hauplstück des Josephinischen bürgerlichen Gesetzbuches
als Norm in Ehesachen getreten sey. Bey so bewandten

Umständen ging es wohl sehr natürlich zu, daß in die¬

ser Periode asseS beyläufig auf dem Fuße blieb, wie es

in der vorigen war. Nur so viel scheinen die Länge der
Zeit und die richtigem Begriffe bey der nachwachsen¬

den Geistlichkeit gewirket zu haben, daß Brautleute bey

aufgehobenen Ehehindernissen des canonischen RechlS
entweder die geistliche Dispensatiow oder auch ohne diese
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die Trauung leichter erhielten; denn die häufigen Ver¬
ordnungen, wodurch der Staat vorher bald die eine,
bald die andere zu betreiben bemüssiget war, verschwin¬
den wahrend diese» Zeitraumes auS unfern Gesetzsamm¬
lungen.

Die Dispensation von geheimen Ehehindernissen
blieb auch in dieser Periode noch immer der Geistlich¬
keit allein überlassen; denn über eine Vorstellung, wie
sich in Ansehung solcher Eheleute zu benehmen sey, die
einander ungeachtet eines begangene» Gattenmordes ge-
heirathet, und sich über die Mordthat erst nachher im
Beichtstühle angeklagt haben, ward entschieden, daß
dieser Fall nach der Verordnung vom 6. May 1783,
welche alle bloß sck Forum oonivieulise sich beziehen¬
den Fälle ohne Ausnahme enthalte, folglich auch all-
verborgene, bloß im Beichtstühle zur Entdeckung ge¬
langende, Ehehindernisse einschließe, allerdings pro
cki-pen-alions Oräiusrii ex espitv in peüimenli
vcoulti geeignet sey a).

Siebente Epoche.

I» einer Hofverordnung, die zwölf Tage vor dem
Hinscheiden des K. Josephs II. erschien, wird man ei¬
nen abermahligen Rückschritt gewahr, der nachher im¬
mer sichtbarer wurde. Seit der Erscheinung des Ehe-
Patents mußte man, wenn man die Nachsicht von ei¬
nem darin vorkommenden Ehehindernisse nöthig hatte,
sich unmittelbar nach Hof wenden, und seit i7Ü7 das
befolgen, wozu man von demselben angewiesen wurtze.
Jetzt aber ward, wie es scheint, Anfangs nur für Nie¬
der - Oesterreich gestattet, daß in allen jenen Fällen,

») 29; Sept. 17Ü7.
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wo die Erz - mid Bischöfe in den verbotenen Graden
der Verwandtschaft uns Verschwägerung die Dispensa¬
tion zur priesterlichen Einsegnung aus eigener Ordina¬
riats-Macht zusagen, welche schriftliche Erklärung die
Brautleute ihrem Gesuche beyzulegen hätten, den Bitt¬
steller sodann von der Regierung einverständlich mit
der Filial - Commission die landesfürstliche Erlaubniß
zur Schließung des bürgerlichen Ehevertrages unter
Beyrückung der ausdrücklichen Bedingung in iormali-
dus: wenn der Herr Ordinarius die kirch¬
liche Dispens zur priesterlichen Einseg¬
nung aus eigener OrdinariatS-Macht ver¬
leihet, ohne weiters rrtheilet werde «), und zwar
auch für den Fall, wenn die Sponsalien noch vor Kund¬
machung des Ehe - Patents eingegangen wurden L).
Da auf solche Art in verbothenen Graden zu dispenst-
ren der Regierung erst nach vorläufiger Beybringung
der bischöflichen Erklärung, wodurch die kirchliche Dis¬
pensation aus eigener Ordinariats-Macht zugesagt wor¬
den, bewilliget ward er), so folgt von selbst, daß man
von nun an, im Falle einer nöthigen Dispensation sich
zuerst an die geistliche Behörde wenden mußte. Diese
Befugniß, zur gültigen Schließung des bürgerlichen
Ehevertrages unter der vorerwähnten Bedingung Er¬
laubniß zu geben, wurde später allen Länderstellen,
und zwar ohne Anfrage (d. i. ohne Rücksprache und
Einverständniß mit der unterdessen aufgehobene» geist¬
lichen Hof - Comission, oder ohne den Fall, wie es
durch das Ehe- Patent und durch Josephs bürgerliches
Gesetzbuch vorgeschrieben war, vorher nach Hof anzu-

«) 6. Febr. 17Y0.
L) 24. März 1790.
v) Ebend.
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zeig««, und von daher eine Resolution zu erwarten)
eingeräumt a). Endlich wurden in einem für Ost-Ga¬
lizien kundgemachten Hof -- Decrete der in den übrigen
Erbländern bereits in Ausübung gebrachten Maßregeln
in Betreff der Dispensation in Ehesachen ganz klar und
zusammenhängend mit folgenden Worten dargestellt;
„3" Rücksicht derjenigen in dem bürgerlichen Gesetzbuch«
(für Galizien) bestimmten Ehehindernisse, welche durch
kein kanonisches, sondern lediglich durch landesherrliche
Gesetze bestimmt sind, hat die weltliche Macht allein ihr
Amt zu handeln. Zn Rücksicht jener Ehehindernisse aber-
welche sowohl durch landesherrliche als durch Kirchen¬
gesetze gleichförmig bestimmt werden, müssen die Parteyen
alle Mahl vorläufig an die geistlichen Ordinarien sich
wenden, wo es sodann darauf ankommen wird, ob diese
aus eigener Macht dispensiren, odereine päbstliche Dis¬
pens nothwendig erachten, oder die Dispensation versagen
werden. Zm ersten Falle müssen sich die Parteyen, mit
Beylegung des Consistorial - Bescheides, an die Landes¬
stelle wenden, um die Dispensation auch für den Civil-
Vertrag zu erhalten, welcher Dispensation von der Lan¬
desstelle kein Hinderniß in Weg gelegt werden wird. Zm
zweyken Falle wird von Seite der Landesstelle, auf An¬
langen der Partey , Bericht an die Hofkanzley erstattet
werden, um die landesfürstliche Beystimmung zur An-
suchung der päbstlichen Dispensation zu erwirken. Zm
dritten Falle wird der Partey auch die weltliche Dispen¬
sation abgeschlagen werden. Was endlich jene Ehehindernisse
betrifft, die bloß kirchlich und in das bürgerliche Ehegesetz
nicht ausgenommen sind, da bedürfen die Parteyen zwar

«) 3. oder 5. Aug. »796.
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keine Dispens; wenn sie jedoch zu ihrer eigenen Beruhi¬
gung eine Dispens bey ihrem eigenen Bischöfe ansuchen
wollen, so bleibt ihnen solches unbenommen, und die
Staatsverwaltung nimmt hiervon keine Kenntnis. Sollte
aber ein Bischof oder Pfarrer so weit gehen, die DispenS
oder Trauung 'm solchen Fälle» zu verweigern, so haben
sich die Parteyen, unter Anführung der die That beglei¬
tenden Umstände, an die Landesstelle zu wenden.
Insbesondere ward in Ansehung des aufgehobenen Ehe^
Hindernisses der geistliche» Verwandtschaft, weil zu dessen
Herstellung nach dem Tode des Kaiser- Joseph wieder
einige Bewegungen gemacht wurden, durch zwey Ver¬
ordnungen erklärt, daß bey der bestehenden allgemeinen
Vorschrift über die Aufhebung desselben den Parteyen die
Schließung der Ehe ohne alle Dispens frey zu lassen
sey k), und daß es bey der Verordnung wegen Copu-
lirung der in geistlicher Verwandtschaft mit einander
stehenden Brautleute sein uuabänderliches Verbleiben
habe o).

Sehr merkwürdig ist cs, daß während eben der
Zeit, ais in Rücksicht auf die Errheilung der Nachsicht
von vffenkündigen Ehehindernissen sso vortheilhaste Ver¬
änderungen für die Geistlichkeit verfielen, die in den
zwey vorhergehenden Perioden den Bischöfen ganz an-
heimgestellien Dispensationen von heimlichen Ehehin¬
dernissen der Macht derselben entzogen, und der Lan¬
desstelle zugewiesen wnrden. Es ward nähmlich verordnet,
daß die Bischöfe in jenen Falle», in welchen sich um
die Dispensirung eineS heimlichen Hindernisses bey
schon bestehenden Ehen an die Geistlichkeit gewendet

«) »6. Ott. l800.
L) ir. May I7yl.
«) 5. July »79».
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wird, keine DiSpenS aus eigener Macht er-
theilen, sondern sich jedes Mahl unter Bestätigung
des obwaltenden Gewiffensfalles, und ohne Benennung
der Parteyen an die politische Landesstelle um dieselbe
wenden sollen a). Noch sonderbarer ist es, daß den Bi¬
schöfe» die Entziehung dieses bisher ausgeübten RechtS
als eine besondere Begünstigung angerechnet wurde;
denn in einer andern Verordnung dieser Periode ließt
man: Seine Majestät haben dem Bischöfe zu St. Pdlten,
als apostolischen Vicar der k. k. Armee, die den Diözesan-
Bischöfen schon im Jahr« 17Y» verliehene Befugniß eben¬
falls zu ertheilcn geruhet, daß derselbe bey geheimen Ehe¬
hindernissen der Militär-Personen, mit Verschweigung
der Nahmen der Parteyen, den obwaltenden Gewissens¬
fall dem General - Commando anzeigen, und um Dis-
penS von den geheimen Ehehindernissen einschreiten
könne, d).

Das eben auseinander gesetzte System in Lhe-Dis-
penssachen ward durch Zeitumstände erzeugt. Zn ein
Gesetzbuch, das bleibend seyn sollte, konnte es keines¬
wegs ausgenommen werden. Bey langer Angewöh¬
nung an dasselbe liefe der Staar in Gefahr, in Aus¬
übung eineS wichtigen Majestäts-Rechtes von der Kirche
abhängig, und die von ihm ertheilte Dispensation ein
leerer Nachhall der geistlichen zu werden, da vermöge
desselben die politischen Länderstellen nach zugesagter
oder versagter Ordinariats - Dispens weiter nichts zu
thun hätten, als die weltliche Dispensation ebenfalls
im ersten Falle zu geben , im zweyten abzuschlagen.
Za, der Staat könnte dabey nicht einmahl von der

s) 6. Sept. 17gl.
b) H. Aug- 1801.
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Besorgniß ganz frey seyn, daß die Ordinariate sogar
in Fallen, die selbst nach diesem System außer ihrem
Wirkungskreise liegen, nähmlich, wo es um Nachsicht
von bloß bürgerlichen Ehehindernissen zu thun ist, Dis»
pensationen sich erlauben werden. Die Brautleute oder
ihre Sachwalter wissen oft nicht, und in manchen Fäl¬
len ist es selbst für einen gelehrten Zünften nicht leicht
zu bestimmen, ob und in wie weit ein Ehehinderniß ein
bloß bürgerliches oder zugleich ein kanonisches sey.
Wie leicht können daher Gesuche um Dispens von
bloß bürgerlichen Ehehindernissen sich an Ordinariate
verirren? Wer stehr gut dafür, daß auf dergleichen
Bittschriften niemahls günstige, zu keiner Kenntniß
der Landes- oder Hofstelle gelangende, Consistorial-Be¬
scheide erfolgen werden? Sprechen doch unsere Gesetze
selbst davon, daß bey Gelegenheit der Ehe-Dispensen öf¬
tere Eingriffe in die Majestäts-Rechte geschehen sind.
Ueberdieß wird in der Hauptverordnung, worauf gedach¬
tes System beruht, gesagt, daß die Parteyen nach be¬
wirkter Zusage der bischöflichen DispenS sich an die Lan¬
desstelle zu wenden haben, um die Dispensation auch
für den Civi l-V ertrag zu erhalten, und eben so ist
in den früher», jeneS System begründenden Verordnun¬
gen immer von einer nach vorläufiger kirchlichen Dispen¬
sation von der Landesstelle zu ertheilenden Erlaubniß zur
Schließung des bürgerlichen EhevertrageS
die Rede. Solche Ausdrücke sind für die Zukunft nicht
ohne Bedenklichkeit. Sie können leicht di» Entstehung
der Idee veranlassen, daß es einen bürgerlichen und
einen geistlichen Ehevertrag gebe, oder was auf das
Nähmliche hinausgeht, daß ein und derselbe Ehever¬
trag zugleich bürgerlich und geistlich, also ein gemisch¬
ter Vertrag sey; einer Idee, die eben so wenig in der
heiligen Schrift und Tradition, als in dec Vernunft
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und Geschichte einen Grund bar , und wenn sie ein¬
mahl eingewurzelt ist, die nothwendige Folge hervor¬
bringen muß, daß der Ehevertrag ein gemeinschaftli¬
cher Gegenstand der weltlichen und geistlichen Gesetzge¬
bung und Gerichtsbarkeit wird, folglich das bisher
von den Beherrschern Oesterreichs standhaft behauptete
ausfchließende Recht, Ehehindernisse fest zu setzen, von
denselben loszuzahlen, und über die Gültigkeit oder
Ungültigkeit der Ehen zu entscheiden, verloren geht.
Ferner gebricht es dem oft 'erwähnten Dispensations-
System an strenger Consequenz. Wenn man nach dem¬
selben bey den von der weltlichen Macht aufgehobenen
Ehehindernissen keiner geistlichen Dispens bedarf, wa¬
rum sollte bey denjenigen, von weltlichen die weltliche
Macht dispensirt, eine nöthig seyn; da die Dispensa¬
tion der weltlichen Macht in der That nichts anders,
als die Aufhebung des Ehehindernisses für einen -in-
zelnen Fall, und in Ansehung der dispensirten Perso¬
nen ist? Wenn nach eben demselben System die Bi¬
schöfe bey geheimen Ehehindernissen keine Dispensation
aus eigener Macht ertheilen, sondern dieselbe im Nah¬
men der Parteyen bev den politischen Stellen ansu¬
chen sollen, warum soll bey bekannten Ehehindernissen
die vorläufige Zusage der bischöflichen Dispensation aus
eigener Oroinariats - Macht nöthig seyn, damit die Lan¬
desstelle die Erlaubniß zur Schließung des bürgerlichen
Ehevertrages ertheilen könne? Endlich kann es nicht
rathlich scheinen, in ein zur beständigen Fortdauer be¬
stimmtes Gesetzbuch ein System aufzunehmen, in des¬
sen Grundgesetzen bey de» canonischen Ehehindernissen
welche in die bürgerlichen Gesetze ausgenommen wur¬
den, immer von bischöflicher Dispenjation auS
eigener Ordinariats Macht, dagegen gewöhn¬
lich nur von einer Erlaubniß der Landesftelle zur
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Schließung des bürgerlichen Ehevertrages gesprochen,

und nie deutlich gesagt wird, ob jene bischöfliche Dis¬

pensation die gedachten kanonischen Ehehindernisss als
entkräftende, oder als bloß verbiethende betreffen soll.

Diese Kunstsprache könnte mit der Zeit leicht den Wahn

erzeugen, daß die erwähnten canonischen Ehehindernis¬
se vermöge der eigenen Gewalt der Kirche noch eine
entkräftende Wirkung haben, und daß nur die Kirche

von den selben im eigentlichen Verstände dispensiren kön¬
ne; die landesfürstliche Bestätigung besagter Ehehin-
dernisse aber ein blosses Verboth erzeuge, und nur ei¬
ne simple Erlaubniß nvthig mache, wodurch die Par¬

teyen zur Schließung des Ehevertrages nicht erst fähig
gemacht, sondern nur wegen derselben gegen alle bür¬

gerliche Ahndung sicher gestellt werden. Selbst die dem
oft gedachten Systeme zum Grunde liegende Eintheilung
der Ehehindernisse in solche, die lediglich durch bürger¬
liche, oder bloß durch kirchliche Gesetze, oder sowohl
durch diese als jene bestimmt werden, kann auf die
irrige Meinung leiten, alS ob den Ehehindernissen der

lctzlern Art immer fort eine auch von der Sanktion
der Kirchengewalt herrührende eutkräftende Wirkung
zugeeignet würde, weil die kirchliche Dispensation von

denselben für nicht minder nothwendig, als die bür¬

gerliche geachtet, und der Unterschied nicht bemerklich

gemacht wird, daß nur durch die letztere eigentlich die

Ursache der Ungültigkeit des Ehevertrags gehoben;
durch die erstere hingegen bloß einem kirchlichem Verbo-
the, das allenfalls die Schließung der Ehe noch uner¬

laubt machen dürfte, diese Kraft benommen weide.
Aus allem ist so viel einleuchtend, daß dieses System

von der Kirche sehr leicht dazu benützt werden könnte,

die canonischen Ehehindernisse noch immer fort als i'm-

xeüiment« üirimentia an sich geltend zu machen und
U. Band. C
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sich beständig im Besitze des Rechtes zu erhalten, von

Ehehinderniffen, auch in Beziehung auf die Gütig¬

keit der Ehe, im eigenen Nahmen zu diSpensiren. Kurz

bey der Fortdauer des erwähnten Dispensations - Sy¬
stems konnte das ausschließende Recht der Staatsge¬

walt, eigentliche (entkräftende) Ehehinderniffe zu setzen,
und Nachsicht derselben zu ertheilen, keineswegs als
gesichert betrachtet werden.

Achte Epoche.

Diese und andere dergleichen Betrachtungen, die
über das bisherige Dispensations ° System angestellt
werden konnten, mußten eine neue Epoche herbeyfüh-
ren. Sie begann mit dem erste» Januar i8tr als

dem Tage, an welchem daS allgemeine bürgerliche Ge¬

setzbuch Kaiser Franz in Wirksamkeit trat. Durch
dasselbe wurde das Dispens - Wesen wieder jener Form

näher gebracht, die das Ehe-Patent und Josephi-
nische bürgerliche Gesetzbuch beabsichtigten, Es wurden

zwar auch jetzt Anstände dagegen erhoben; aber daS

neue Gesetzbuch siegte. Es ward durch ein an die Nie¬

der österreichische Regierung erlassenes Hof-Dekret aus¬

drücklich erklärt: „die Regierung habe in Ansehung der

Dispens - Fälle in Epehindernissen sich lediglich zum
Grundsätze zu machen, daß das neue allgemeine bür¬

gerliche Gesetzbuch in allen Fälle« das einzige Gesetz

sey, an welches sich gehalten werden muß, und daß

folglich von ehemahligen Verordnungen oder einer dieß-

älligen Observanz keine Rede seyn könne ».)" Wir wol¬
len nun die Vorschriften dieses Gesetzbuches über die

Ehe-Dispensen der Ordnung nach erläutern, und mit

e>) 12. Nov. 1822.
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denselben gelegentheitlich andere, auf den nähmlichen

Gegenstand sich beziehende, politische Verordnungen

nach der bisher beobachteten Methode verbinden.

§. iOl.

Allgemeine Vorschrift des bürg. Ge,
setzbucheö über Ehe,Dispensen.
Das bürgerliche Gesetzbuch gibt über die Ehe-Dis¬

pensen folgende allgemeine Vorschrift: Aus wichti¬
gen Gründen kann die Nachsicht von Ehe¬

hindernissen bey der Landesstelle ange-

suchet werden, welche nach Beschaffenheit
der Umstände sich in das weitere Verneh¬
men zu setzen hat. s.) Hiermit erklärte der Oester-
reichische Gesetzgeber das Recht, von (eigentlichen) Ehe¬
hindernissen zu dispensiren, für ein landesherrliches,
und übertrug die Ausübung desselben in jedem Lande

der «Lern politischen Behörde, Regierung oder Guber-

nium genannt; der politischen, weil nicht nur die Grün¬

de, worauf die eine Nachsicht zulassenden Ehehindernis¬
se beruhen, sondern auch die Ursachen zur Dispensa¬

tion großtentheils von politischer Art sind; der ober»,

weil der Gegenstand zu wichtig ist, als daß er den un¬

tern Behörden überlassen werden könnte. Eine Aus¬
nahme tritt zum Theil bey dem Aufgebothe ein.

Die Gesuche um Dispensen von Ehehindernissen
müssen also jetzt in der Regel unmittelbar bey der

Landesstclle eingereicht werden. Es ist irrig zu be¬
haupten, daß seit eingetrcreuer Wirksamkeit des neuen

bürg. Gesetzbuches die Parteyen bey Ehehindernissen,

«) Allg. bürgerl. Gesetzb. §. 85.
C 2
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di« zugleich in diesem Gesetzbuch«, und im canonischen

Rechte gegründet sind, noch immer das DispenS-Ge-

such zuerst beym Ordinariate anzubringen haben, oder

daß es ihnen wenigstens frey stehe, sich zuerst an die¬
ses, oder an die Landesstelle zu wenden. Die Ehehin-

dernisse als solche gehen das Ordinariat gar nichts an.

Die Dispensen von denselben beziehen sich aufsdie Gül¬
tigkeit des Ehevertrages, und sind eine bloß weltliche

Amtshandlung. Es wäre sogar unter der Würde des
Ordinariats, in einer weltlichen Sache, wo keine Ge-

wissensangelegenheit mit im Spiele ist, gleichsam einen

Anwald der Parteyen bey der Landesstelle zu machen.
DaS bürg. Gesetzbuch weiset einmahl die Parteyen, die

eine Dispens von Ehehindernissen brauchen, ausdrück¬
lich bloß an die Landesstelle, und hat dadurch die oben

angeführte frühere Verordnung a), die sreylich eine an¬

dere Vorschrift ertheilt, in dieser Rücksicht außer Wirk¬

samkeit gesetzt. Ganz außer Zweifel wird diese- durch

ein neueres Hof - Decret k) gesetzt, welches auf die
Anfrage der Nieder-Oesterreichischen Regierung, ob bey

sogenannten bürgerlich - canonischen Ehehinderniffen seit

der Wirksamkeit des neuen bürg. Gesetzbuches noch eben

so, wie vorher die Dispens-Gesuche zuerst bey dem
Ordinariate anzubringen, oder sogleich bey der Landes¬

stelle einzureichen seyn, erlassen wurde, und so lautet!
„Der mit Bericht vom »9. Jänner d. I. erhobene

Anstand in Ansehung der Diöpens - Fälle in Ehehin-

dernissen behebt sich, wie man aus den Regierungs-
Raths-Protokollen ersehen hat, schon dadurch, daß

die Dispenswerbenden Parteyen sich nun zuerst an die

Regierung wenden, und diese nur vor Ertheilung oder

s) »6. Octob. »800.
K) ir. Nov. 181s.
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Verweigerung der Dispens daS Ordinariat vernimmt

(versteht sich, wenn dieß nach Beschaffenheit der Umstan¬

de erforderlich ist). Da durch diese Manipulation der

§. 83 des neuen Gesetzbuches in der strengsten Bedeu¬

tung der Wone aufrecht schalten wird, so hat die Regie¬
rung sich lediglich zum Grundsätze zu machen, daß das

neue allg. bürg. Gesetzbuch in allen Fallen daS einzige
Gesetz sey, an welches sich gehalten werden muß, und
daß folglich von ehemahligen Verordnungen, oder einer
dießfälligen Observanz keine sRede seyn könne.,, Die
Ursachen, warum das neue bürgl. Gesetzbuch eine Ver¬
änderung vorgenommen hat, sind aus dem, was anders¬

wo lOO S. 80— 34') gesagt worden, zu entnehmen.
Das böhmische Gubernium hat die Sache dahin ein¬
zuleiten für gut gefunden, daß künftig jeder Ehe-Dis¬
pens-Werber, ohne vorläufig die Ordinariats - Zusi¬
cherung einzuhohlen, sein mit den erforderlichen Atte¬
sten belegtes Gesuch unmittelbar bey dem betreffenden
Kreisaml, und letzteres dasselbe nach gründlicher Prü¬

fung mit seinen Gutachten an das Gubernium einzu¬

bringen habe, wo man sodann die mit unerheblichen

Gründen eingebrachten Gesuche ohne weiters zurück-

weisen ; über die zur Bewirkung der landesfürstlichen Be¬

willigung geeigneten Gesuche aber mit dem betreffenden

Consistorium wegen Ertheilung der .Ordinariats-Zusi¬
cherung sich in das Einverständniß setzen wird s).

Nach Verschiedenheit der Ehehindernisse und des
Wohnsitzes der Brautleute muß die Nachsicht bald nur

von einem Theile, bald von beyden Theilen, und zwar
entweder gemeinschaftlich, oder von jedem Theile ins¬

besondere angesucht werden. Ist das Ehehinderniß ein

absolutes, das nur einen Brauttheil betrifft, so hat

») Gubernial-Vdg. in Böhmen v. 3. Dee. 1814.



33

nur dieser um eine Dispensation bey der Landesstelle,
welcher er vermöge feines Wohnsitzes unterliegt, sich
zu bewerben. Ist aber das Ehehinderniß ein respecti--
ves, das in einem gewissen Verhältnisse zwischen den
Brautleuten seinen Grund hat, und daher Heyden ge¬
meinschaftlich ist, so haben auch beyde die Dispens zu
suchen, und zwar im gemeinschaftlichen Nahmen, wen»
sie unter der nähmlichen Landesstelle stehen. Gehören
sie hingegen unter verschiedene Landerstellen, so muß
jeder Theil bey seiner Landesstelle ein besonderes Gesuch
einreichen, weil die Unfähigkeit zur Schließung der
Ehe der Person sowohl des einen als deS andern
Theiles anklebt, und in Ansehung eines jeden Theiles
nur von der ihm vorgesetzten Landesstelle gehoben wer¬
den kann. Es ertheilt zwar in einem solchen Falle je¬
de Landesstelle s der ihr unterstehenden Braurperson die
Erlaubniß, den Eheverrrag mit der andern Brautperson
einzugehen; aber es versteht sich immer darunter die
Bedingung, wenn auch diese andere Person von ih¬
rer Landesstelle die Dispens erhält. Verwilliget eine
Landesstelle die Nachsicht, die andere schlägt sie ab,
so ist es am rathlichsten, daß beyde Brautleute den
Recurs an die politische Hofstelle iw gemeinschaftlichen
Nahmen ergreifen, weil in der That beyde gekrankt
sind, wenn auch nur einem Theile die Dispens ver¬
weigert worden ist; und weil auf solche Art die Hof»
stelle veranlasset wird, beyde Länderstellen zu verneh¬
men, die Gründe für und wider die Dispensarion zu
erfahren, und sie leichter zu würdigen.

Militär-Personen müssen die Nachsicht von
Ehehindernisse» bey dem General - Commando suchen
o), welches gleichsam als ihre Landesstelle auzuseherr

-) N. Aug. 1801.
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ist. Ist die ein- Braulperson vom Militär- die ande¬
re vom Cwil-Stande, so muß jene bey dem General-
Commando, diese bey ihrer Landesstelle um die Nach¬
sicht von dem Ehehindernisse anlangen.

Jede fremde Person, die in Oesterreich sich
verehelichen will, muß sich an ihre Regierung wenden,
um bey derselben die DispenS von einem in ihrem Va¬
terlande bestehenden und ihre persönliche Fähigkeit be¬
schränkenden Ehehindernisse zu bewirken, weil sie an ein
solches Ehehindermß auch hier Landes so lange, als
sie die Oesterreichische Staatsbä'gerschasi nicht erwirbt,
gebunden bleibt »), und davon nur von demjenigen
loSgezählt werden kann, dessen Herrschaft sie unterwor¬
fen ist. Die Verordnung also, wodurch erklärt wor¬
den ist, daß bey solchen fremden Minderjährigen, die
sich in hiesigen Ländern verheirathen wollen, die Dis-
pensirung von den etwa vorhandenen Ehehinderniffen
der Landesstelle zugehöre h), ist durch die Vorschriften
des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches aufgehoben
worden.

Es kann geschehen, daß von zwey fremden Perso¬
nen, die in Oesterreich mit einander eine Ehe schließen
wollen, nur die eine der Dispens ihres Regenten be¬
darf, obgleich das zwischen ihnen obwaltende Ehehin-
derniß ein respectives ist, wenn nähmlich dasselbe in
dem Vaterlande der andern nicht statt findet. Eben
so kann bey der Vermählung einer ausländischen Per¬
son mit einer inländischen, die in Oesterreich vor sich
gehen soll, zwar die erstere, nicht aber die letztere eine
DispenS von ihrer Regierung nöthig haben, z. B.
wenn ein Fremder, in dessen Vaterlande daS kanonische

») Allg. bürgerl. Gesetzb. 34.
L) 2. Januar »798.
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Recht alS Norm in Ehesachen dient, eine mit ihm im
dritten kanonischen Grade verwandte oder verschwäger¬
te Oesterreicherinn in unssrn Erblanden heirathen will.

In allen Fallen, wo jeder Brauttheil die Dispensa¬
tion von einer andern Behörde einzuhohlen hat, und
nur der eine dieselbe erhält, ist das zwischen den Braut-
Personen obwaltende Ehehinderniß nicht vollkommen ge¬
hoben. Die nicht dispensiere Person bleibt zur Schlie¬
ßung des Ehevertrages noch unfähig, folglich ist die
mit einer einseitigen Dispensation eingegangene Ehe
für ungültig anzusehen; denn ein Rechtsgeschäft, daS
wechselseitig verbindend seyn soll, ist ohne Rechtskraft,
wenn auch nur dem einen contrahirenden Theile die per,
sehnliche Fähigkeit mangelr, sich rechtlich zu verbinden.
Was in solchen Fallen in Ansehung der Dispensen vom
Aufgebolhe Rechtens sey, wird in der Folge eigens
untersucht werden.

Ueber Ehe-Dispensations-Gssuche der Protestanten
mußte Anfangs von der Landesstelle ein gurächtlicher
Bericht zur allerhöchsten Schlußfassung erstatte! werden;
«); jetzt aber kommen die Ehe-Dispensations-Sa¬
chen der Akatholiken und Juden der Landesstelle zu k);
ohne daß sie ferner angewiesen wäre, dieselben mit Be¬
richt der Hofstelle vorzulegen.

Doch kann sowohl bey akatholischen als bei) katho¬
lischen Brautleuten die Beschaffeheit der Umstände es
mit sich bringen, daß die Landesstelle sich in ein weite¬

res Vernehmen entweder mit den Justiz- oder Militär-
Behörden zu setzen hae. Ein solcher Fall stritt ein, so
oft die Landesstelle vor Ertheilnng der Dispens etwas
zu wissen nökhig hat, worüber den Jnstiz- oder Mili-

s) 8. Juny 1782 für Böhmen.
d) 24. Jan. I8vo.
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tär-Behörden die eigentliche Beurtheilung zusteht, z. B.
Jemand begehrt eine Dispens vom Verwandschafts-

Hindernisse , und wegen dringender Umstände vom

Aufgebothe; die Landesstelle erinnert sich, daß der

Bittsteller vor einigen Jahren gerichtlich als Ver¬
schwender erklärt worden, und möchte nun in Tile
wißen, ob die Prodigalitäts - Erklärung bereits auf¬

gehoben worden sey, oder nichr, um den gehörigen
Bescheid auf die Bittschrift ertheilen zu können; oder
ei» Mann, der einen militärischen Titel führt, oder
bey einem militärischen Verwaltungsamt angestellt ist,
wirbt bey der Landesstelle um Dispens; die Landes¬

stelle zweifelt, ob er zum Militär-Körper gehöre, folg¬

lich, ob ihr, oder der Militär-Behörde das Dispensa¬
tions-Recht zukomme.

Bey Dispensaüons - Gesuchen der Katholiken kann
öfters der Fall eintreten, daß von der Landesstelle auch
die Meinung der Kirchenvorsteher cinzuhohlen ist. Wirk¬
lich ist es nun eingeführt, daß die Landesstelle vor Er-

theilung oder Verweigerung der Dispens das Ordina¬
riat vernimmt o.) allein es wäre nicht bloß der Ab-

sicht, sondern auch den klaren Worten des neuen bür¬

gerlichen Gesetzbuches geradezu entgegen, wenn dieses

bey allen Gesuchen der Katholiken geschehe; den» das

Gesetzbuch wollte de» Einfluß der Geistlichkeit auf die

Ehe-Dißpensen, welcher scho» nach dem vorher bestan¬
denen Systeme nicht in allen Fällen statt hatte, keines¬

wegs erweitern, sondern vielmehr in die natürliche»
Schrgnken zurückführeu. Seine Worte sagen deut¬
lich aus, daß die Landesstelle nur dann sich in das wei¬

tere Einvernehmen, d. i. in das Vernehmen mit einer

») L2. Nov. ,3l2.
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and«n Behörde, als» auch mit dem Ordinariate, zu
setzen habe, wen» es die Beschaffenheit der
Um stan de erheischt. Wann aber die Umstande so
beschaffen ffeyn, daß sie eine Rücksprache mit dem Or¬
dinariate erheischen, ist durch das Gesetz nichr näher
bestimmt, und daher in jedem einzelnen Falle der
Beurtheilung der Laudesstelle überlassen.

§. 10r.

Grundsatz über die Beurtheilung der
Umstände, unter welchen sich die Lan,
desstelle bey Dispens,Gesuchen mit
dem Ordinariate ins Einvernehmen

zu setzen habe.

Damit jedoch die Beurtheilung, ob die Umstän¬
de bey einem Gesuche um Nachsicht eines Ehehinder¬
nisses von der Beschaffenheit seyn, daß die Landeöstelle
sich mit dein Ordinariate in das Vernehmen zu setzen
habe, nicht in bloße Willkühr ausarte oder das Re¬
sultat derselben manchmal gar zum Abbruche landes¬
herrlicher Rechte in Ehesachen ausschlage, muß es ein
Prinzip geben, von welchem die Landesstelle bey je¬
ner Beurtheilung auszugehen hat. Dieses müsse» wir
nun aufzufinden suchen.

Man kann den Grundsatz nicht aufstellen, daß bey
allen jenen Ehehindernissen, bey welchen sich die Dis¬
pens-Werber vorhin mit ihrem Gesuche zuerst an das
Ordinariat wenden mußten, nun die Landesstelle eine
Rücksprache mit dem Ordinariate zu nehmen habe;
denn die neueste Gesetzgebung hat das vorige Dispensa¬
tions-System mit Vorbedacht nicht annehmen wollen-
weil es Mißdeutungen unterworfen war, und die lan-
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vesfürstlichen Gerechtsame in Ehesachen gefährden konn¬
te. Ohnehin, ist eS bereits erklärt, daß in diesem
^Punkte von ehemaligen Verordnungen oder einer dieß¬
fälligen Observanz keine Rede mehr seyn kann a.) Am
zuverlässigsten wird sich der von der Landesstelle zu be¬
folgende Grundsatz bestimmen lassen, wenn man dir
Absichten kennen lernt, aus weicher der Gesetzgeber ange¬
ordnet hat, daß vor der Bewilligung oder Abschlagung
der Nachsicht von einem Ehehindernisse Rücksprache
mit dem Ordinariate genommen werde.

Diese Absicht geht offenbar nicht dahin, daß der
Bischof vorläufig eine geistliche Dispensation von dem
(eigentlichen) Ehehindernisse als solchem ertheile, oder
zu ertheilen verspreche; denn nur die weltliche Macht
hat ein Recht, eigentliche (entkräftende) Ehehiudernisse
zu bestimmen, und davon loszuzählen. Die Kirche
kann sich damit nur in so weit befassen, als ihr der
Staat die Ausübung dieses ^Rechts überläßt; der Be¬
herrscher Oesterreichs hat aber die Ausübung des Rech¬
tes von Ehehindernissen, in so weit sie wirklich solche,
d. i. entkräftend sind, zu dispensiren, nirgends dem
Ordinarius, oder einem andern Kirchenvsrsteher, son¬
dern ausdrücklich nur der Landesstclle eingeräumt.
Wenn Höchstderfelbe zugleich die Landesstelle anweiset,
nach Beschaffenheit der Umstände sich vorläufig auch mit
dem Ordinariate, wie mit andern Behörden ins Ver¬
nehmen zu fetzen, so kann dieses unmöglich so gedeu¬
tet werden, als wenn der Monarch dadurch besagtes
ihm ausschließlich gebührendes, Dispensations-Recht der
Landesstelle und dem Ordinariate eine Gemeinschaft
auszuüben überlassen hätte; sonst müßte man behaup-

«) 12, Nov. 1812.
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^en, daß nach Beschaffenheit der Umstande auch andere
Behörden in Ausübung des landesherrlichen. Rechtes
Ehehindernisse nachzusehen, mir der Landesstelle zu con-
curriren haben. Unsere Gesetze, welche bey Ehehinder¬
nissen eine Dazwischenkunft des Ordinariats anordnen,
nehmen vielmehr überall an, und sagen es an vielen
Orten ausdrücklich, daß der Ordinarius in solchen
Fällen aus eigener Ordinariats-Macht, ver¬
möge eigener Gewalt, juro ^ro^rio dispensi-
ren könne, und solle. Sie setzen also offenbar voraus,
daß mit den Ehehindernissen, die an sich kein Gegen¬
stand der geistlichen, sondern nur der weltlichen Macht
sind, bisweilen etwas in Verbindung stehe, was seiner
Natur nach in den Wirkungskreis der Kirchengewalt
gehört, und worin sich die eigene Macht des Ordina¬
riats äußern kann. Sobald wir bestimmen, worin dieß
eigentlich besteht, werden wir auch im Scandr seyn,
unserem Ziele näher zu rücken.

Manches Mahl ist das durch die Staatsgewalt
aufgestellte Ehehinderniß von einem Eheverbothe be¬
gleitet, welches in den positiven Lehren der christlichen
Religion, oder in den natürlichen Sittengesehen seinen
Grund hat. Würde die Staatsgewalt auf Ansuchen
der Parteyen ein solch-s Ehehinderniß nachsehen, und
so die Schließung eines gültigen Ehevertrags möglich
Machen, so wäre doch dieser ohne allen Zweifel uner¬
laubt und sündhaft, Ker sakramentalischen Gnade un¬
würdig , und die Kirche könnte demselben die priester¬
liche Einsegnung mit vollem Rechte versage». Wenn
die Verbindung eines göttlichen-(natürlichen oder po¬
sitiven) Eheverbothes mit einem Ehehindernisse offen¬
bar und gewiß ist, wird sich die Staatsverwaltung wohl
hüthen, die Nachsicht eines solchen EhehindernisseS zu
ertheilen, weil ihr selbst darin liegen muß, dergleichen
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Verbindungen zu verhindern, welche daS religiöse und
moralische Gefühl der Unterthanen verderben, Ausse¬
hen und Aergerniß erregen, und den Staat mit der
Kirche in Collision bringen würden. ES läßt sich jedoch
kein vernünftiger Grund denke», warum die Landes-
stelle, wenn ein Gesuch um Dispens von einem Ehehin-
derniffe dieser Art einkommt, vorläufig deS Ordinari¬
at vernehmen sollte. Sie würde von demselben nichts
erfahren, als was ihr ohne dieß schon bekannt ist.
Das Ordinariat würde und müßte daS; was offen¬
bar und gewiß ist, bestätigen, und die Erklärung
von sich geben, daß, da es in der Macht der Kirche
nicht steht, von natürlichen oder positiven Eheverbo-
then Gottes zu dispensiren, sie einer der christlichen Leh¬
re oder dem Sittengesetze zuwider laufenden Ehe die
priesterliche Einsegnung nicht zusichern könnet Wozu
aber eine Bestätigung und Erklärung, die mit Gewiß¬
heit voraus zu sehen ist, erst suchen? Die Rückspra¬
che mit dem Ordinariate wäre hier ein ganz unnützer
Umtrieb, der auf die Verweigerung der Dispens von
dem Ehehindernisse von keinem Einflüsse seyn, aber öf¬
ters eine den Parteyen nachtheilige Verzögerung und
lästige Kosten verursachen würde. Die Landesstelle
kann also, und muß, wenn sie zwecklose Umschweife
vermeiden will, in dergleichen einleuchtenden Fällen
ohne alle Vernehmung des Ordinariats den Bittstel¬
lern die angesuchte Nachsicht eines EhehindernisseS
von oben angezeigter Art abschlagen.

Nur dann, wenn die-Landesstelle in dem Gesuche
der Parteyen hinreichende Beweggründe zu einer Dis¬
pensation fände, aber einen gegründeten Zweifel hatte,
ob nicht mit dem Ehehindernisse, dessen Nachsicht ver¬
langt wird, ein in den positiven Religions - oder na¬
türlichen Sittengesetze» gegründetes Eheverboth zusani-
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mentreffe, wären die Umstände so beschaffen, daß die

Landesstelle sich mit dem Ordinariate in das Verneh¬

men zu setzen hätte, um von demselben eine beruhigen¬
de Erklärung über ihren Zweifel zu erhalten, und dann

die gebetene DiSpenS entweder abzuschlagen, oder ohne
Besorgniß eines nachherigen Anstandes wegen priester¬

licher Einsegnung zu ertheilen. Allein dieser Fall kann

so selten eintreten, daß er kaum einer Erwähnung

verdient. Wenn es schon dem einzelnen unterrichteten

Christen nicht so leicht zweifelhaft scheinen kann, ob ei¬

ne bestimmte Ehe mit dem Grundsätzen der christlichen

Religion uno der Moral streite, so kann ein gegründe¬

ter Zweifel hierüber nach viel seltener einem ganzen Col¬

legium von gebildeten, und mit Kenntnissen aller Art

ausgerüstetes Männern aufsteigen. Zudem ist bey al¬

len Oesterreichischen Länderstellen der Referent in derglei¬
chen Angelegenheiten systemmäßig Einer der einsichtvoll-

sten Geistlichen des Landes, bey welchem von Standes

und Amtes wegen eine vorzügliche Kenntniß christli¬

cher Religionslehren, und natürlicher Sittengesetze vor-
auszusetzen ist. Läßt es sich wohl annehmen, daß die¬

ser selbst öfters Zweifel von vorgedachter Art hegen
werde, oder nicht vielmehr erwarten, daß er die von
einem Andern etwa erhobenen auf der Stelle zur vol¬

len Beruhigung des Collegiums zu lösen im Stande

seyn werde? Wahrlich oftmahlige Rücksprache über sol¬

che Gegenstände mit der geistlichen Behörde halte»

scheinr mit der Ehre und dem Ansehen der Landesstel¬

le» und ihrer Mitglieder nicht am verträglichsten zu

seyn.
Häufiger finden sich mit Ehehindernissen, deren

Nachsicht bey der Landesstelle gesucht wird, bloß kirchli¬

che Eheverbothe verbunden. Ungezweifelt kann die Kir¬

che als Mittel zur Beförderung religiöser und morali-
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scher Zwecke z. B. um eine unwürdige Empfangung des
Sakraments zu hindern, eine ehrerbiethige zu bewir¬
ken, um der Verführung zum Unglauben vorzubeugen,

oder sündhaften und verbrecherischen Neigungen entge¬

gen zu arbeiten, auS eigener Macht Eheverboth erge¬

hen lassen, und eben so in einzelnen Fallen, wo keine
solche Gefahr zu besorgen ist, vermöge eigener Gewalt

davon loszahlen. Würde der Staat das Ehchinderniß

nachsehen, nicht aber die Kirche das damit zusammen¬
hängende, von ihr ausgehende Eheverboth, so könnte
zwar letztere die geschlossene Ehe nicht für ungültig, wohl
aber für unerlaubt ansehen, und wegen der priesterliche«

Einsegnung Schwierigkeiten machen. Um nun keine
dergleichen Anstände und daraus entstehende Aergernisse
Lurch eine voreilige Nachsicht des Ehehindcrniffes zu
veranlassen, muß die Landesstelle sich vorläufig der
geistlichen Dispens von dem kirchlichen Eheverbothe und
Erlaubniß zur priesterlichen Einsegnung versichern, und
sich deßwegen mit dem Ordinariate ins Vernehmen se¬

tzen. Man darf jedoch nicht glauben, daß in allen Fäl¬
len, in welchen das Ehehinderniß von einem kirchlichen
Eheverbothe begleitet ist, eine vorläufige Rücksprache

der Landesstelle mit dem Ordinariate durch die Beschaf¬

fenheit der Umstände nothwendig gemacht werde.
Die Brautleute können nach Vorschrift des bür¬

gerlichen Gesetzbuches die Nachsicht von Ehehindernissen

nur aus wichtigen Gründen ansuchen; folglich

kann die Landesstelle dieselbe auch nur aus solchen Grün¬

de» ertheilen. Was für Gründe für wichtig zu holten

seyn, gibt daS Gesetz nicht an, weil sie nach Verschie¬
denheit der Fälle sehr verschieden seyn können. Die
Beurtheilung der Wichtigkeit derselben ist ganz dek Lan¬
desstelle überlassen. Findet nun die Landesstelle nach

Einsicht des Dispens. Gesuches die von den DispenS-
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Werbern angeführten Gründe zur Erlheilung einer
Nachsicht nicht wichtig genug, so wäre es immer un¬
nütze , bisweilen den Parteyen nachtheilige Verzögerung,
mit dem Ordinarius Rücksprache zu halten- Die Aeu-
ßerung des vernommenen Ordinarius möge ausfallen,
wie sie wolle, so müßte doch die Landesstelle die Dispens
jederzeit abschlagen, weil ihr untersagt ist, ohne wichti¬
ge Gründe dieselbe zu ertheilen. Die häufigsten Dis¬
pens - Gesuche betreffen das Ehehinderniß der Muts¬
verwandtschaft und Schwägerschaft. Hierüber haben wir
zwey alte, schon von der Zeit, als die Nachsicht der ei¬
gentlichen Ehehinderniffen noch den Kirchenvorstehern
überlassen war, herrührende, bereits oben in der Ge¬
schichte angeführte Verordnungen, auS welchen hervor¬
geht, wie schon damahls in Betrachtung, daß die Be¬
weggründe zu Ehe - Dispensen, und ob wahrhaft eine
vsusa publica obwalte, am sichersten allein von politi¬
schen Behörden beurtheilt werden können, die an den
Bischof oder Pabst zu richtende Bittschrift sammt der
Angabe der Beweggründe von den Parteyen zuerst bey
der Landesstelle angebracht, von dieser der Bestand der
Beweggründe und ob sie von hinreichender Erheblichkeit
wären, vorläufig erwogen, und wenn sie für unwich¬
tig und unzulänglich erkannt würden, das Gesuch zur
Vermeidung unnützer Schreibereyen von der Landes¬
stelle ohne weiters gänzlich abgeschlagen werden mußte.
») Um wie vielmehr kann und muß jetzt, da die Er-
theilung der Nachsicht eigentlicher Ehehindernisse der
Landesstelle selbst anvertraut ist, diese die von den Partey¬
en in ihrer Bittschrift auseinander gesetzten Beweggrün¬
de vorerst prüfen , und, wenn sie dieselben nicht von zu¬
reichender Wichtigkeit findet, zur Beseitigung unnützer

«) n. u. 20. May 1782.
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Verzögerungen das Gesuch so forr, ohne sich in em weite¬
res Vernehmen zu setzen, verwerfen? Mit Recht hat daher

das böhmische Gubernium erklärt, daß es die mit uner¬
heblichen Gründen eingebrachten Ehe-Dispens-Gesuche
ohne weiters zurückweisen wird a). Findet hingegen die

Landesstelle nach Erwägung der von den Brautleuten an¬
geführten Gründen diese wichtig genug, um jenen das ei-

gentliche Ehehinderniß nachzusehen; so befindet sie sich
allerdings in dem Falle, wo es die Beschaffenheit der Um¬
stände fordert, sich-wegen der Dispens von dem zugleich
vorhandenen kirchlichen Eheverbothe mit der geistlichen
Behörde in das Vernehmen zu setzen.

Der Grundsatz, welchen wir suchten, wird daher

in der Hauptsache so lauten: So oft die bey der Lan¬
desstelle eingereichte Bittschrift der Partheyen um die
Nachsicht eines Ehehinderniffes hinreichende Beweggrün¬
de zur Ertheilung derselben enthält; aber mit dem Ehe¬
hindernisse ein von - der kirchlichen Macht abhängiges
Eheverboth zusammen trifft, hat die Landesstelle sich mit
dem Ordinariate ins Vernehmen zu setzen. Ich sage

in der Hauptsache; denn es gibt mehrere Beschränkun¬
gen dieses Grundsatzes, welche Mr erst in der Folge

sich deutlich darstellen werden.

§. lOZ.

Anwendungdieses Grundsatzes auf die
einzelnen Ehehindernisse, wobey zu,
gleich von der DiSpensabilität der¬

selben.

Wir wollen nun den aufgefundenen Grundsatz auf

die einzelnen, in unserem bürg. Gesetzbuche vorkommen-

5. Dec. i8i4.
Il- Band. D
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den Ehehinderniffe anwendem Diese Erörterung wird
uns nicht nur noch auf mehrere besondere Beschränkun¬
gen desselben leiten, sondern zugleich auch zeigen, mit
welchen Ehehindernissen in den Wirkungskreis der Kir¬
che einschlagende Eheverbothe in Verbindung stehen;
welche von den letztem eine kirchliche Dispens zulassen,
und welche von den erstem für auflösbar, dis-
pensabel zu achten seyn, welche nicht.

Ohne manche unangenehme Wiederhohlung und
daraus entstehende Weitläufigkeit läßt sich bey jedem
einzelnen, in unserem bürgerl. Gesetzbuchs aufgestellten
Ehehindernisse die Untersuchung nicht anstellen, ob es
eine Dispens zulasse, und ob die Landesstelle über eine
bey ihr angesuchte Nachsicht desselben mit dem Ordina¬
riate wegen Zusicherung der geistlichen Dispens-Rück¬
sprache zu halten habe, oder nicht. Etwas kürzer kann
man sich diese Fragen beantworten, wenn man die Ehe¬
hindernisse nach gewissen Classen ordnet, und Grund¬
sätze aufzustellen versucht, die auf alle oder doch auf
mehrere Ehehindernisse einer Classe anwendbar sind.
Am leichtesten dürften wir zum Ziele gelangen, wenn
wir die natürlichen Ehehindernisse von den positiven tren¬
nen, und bey diesen wieder die Privat-Hindernisse von
jenen, die öffentlichen Rechtes sind, unterscheiden.

§. 104.

s) Auf die natürlichen.

Es bedarf wohl kaum eines Beweises, daß von
natürlichen Ehehindem-ssen keine Dispensation,
weder eine weltliche, noch eine geistliche, weder vor,
noch nach der Schließung der Ehe Statt finden könne,
Die weltliche Dispens, sowohl die vorläufige als die
nachträgliche, soll die Entstehung einer gültigen Ehe,
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ungeachtet einer im Wege stehenden Ehehindernisses,
möglich machen; also im Grunde eine wirksame Er¬
klärung der Staatsgewalt seyn, daß ein bestimmtes

Ehehinderniß in dem einzelnen Falle die Ungültigkeit
des Ehevertrages nicht zur Folge haben, mithin kein

Ehehinderniß seyn soll. Bey positiven Ehehindernissen
ist die Statthaftigkeit und Wirksamkeit einer solchen

Erklärung leicht begreiflich. Sie sind nur darum Ehe¬
hindernisse , well sie der Staatsbehsrrscher dafür er¬

klärt hat. Sie müßen daher, sobald und in sofern
er will, ihre Kraft als solche verlieren. Anders ver¬

hält es sich mit den natürlichen Ehehindernissen. Diese

werden nicht von der bürgerlichen Oberherrschaft, son¬
dern sie sind von der Vernunft als Ehehinderniffe auf¬

gestellt; sie machen nicht deßwegen, weil es der Wille
des Staatsoberhauptes, sondern weil es die Natur so
mit sich bringt, den Ehevertrag ungültig. Sie sind
Mängel, deren Nichtvorhandenseyn jeder vernünftige
Mensch als wesentliche Bedingung der Gültigkeit eines
Ehevertrages ansehen muß, weil derselben Daseyn dem

Wesen der Ehe widerstreitet, den Begriff davon auf¬

hebt. Da nun der Staatsbeherrscher Ehehindernissen,
die unabhängig von seinem Willen wirken, durch seine

Erklärung auch in einzelnen Fällen nicht ihre Kraft be¬

nehmen , da er Bedingungen, welche die Vernunft für

wesentlich nothwendig zu einem gültigen Ehevertrage

erkennt, nicht nach seiner Willkühr erlassen, da er den
durch die Einrichtung der Natur begründeten Begriff

der Ehe nicht zu Gunsten einzelner Personen umändern,
und das Wesen dieses Institutes, das er nicht einge-
führt hat, durch sein Machtwort nicht umschaffsn kann;

so folgt, daß die weltliche Macht von natürlichen Ehe-
Hindernissen nicht wirksam dispensiren könne.

D 2
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Unter den Ehehindernissen, welche unser bürgerl.
Gesetzbuch nahmhaft macht, sind ungezweifelt folgende
als natürliche zu betrachten: l) Die Raserey, der
Wahn» und Blödsinn. 2) Die Unmündigkeit, aber
nur in so weit sie natürlich ist, d. h. als sie wirklich
den gehörigen Gebrauch der Vernunft, und die nöthige
Kenntniß der rechtlichen Wirkungen des Ehevertrages
ausschließt. 3) Der Zrrthum. 4) Die Furcht und der
Zwang, jedoch mit Ausnahme deS Falles, wo sie von
einem Dritten ohne Theilnahme des nichtgezwungenen
Brauttheiles herrühren. 5) Die Entführung, so lan¬
ge die entführte, sich noch in der Gewalt des Entfüh¬
rer- oder seinen Gehülfen befindende Person nicht frey-
willig und ernstlich ihre Einwilligung zur Ehe gibt.
6) Der Mangel der gehörigen Vollmacht, in so fern
diese vor abgeschlossener Ehe bereits widerrufen worden
ist. 7) Die Impotenz. Die unter t und 2 angeführ¬
ten Ehehindernisse entziehen, der damit behafteten
Brautperson offenbar das natürliche Vermögen, in die
Ehe einzuwilligen. Die unter 3 bis 6 aufgezählten
schließen die wirkliche Einwilligung in die Ehe aus.
Das 7te benimmt der Brautperson, welcher es anklebt
das physische Vermögen, zum Zwecke der Ehe mitzu-
wirken, untergrabt also die physische Möglichkeit einer
Leistung die bey Eingehung des Ehevertrages haupt¬
sächlich beabsichtiget wird. Nun das natürliche Vermö¬
gen einzuwilligen, die wirkliche Einwilligung selbst,
und die physische Möglichkeit der Leistung sind schon
nach dem Naturrechte so wesentliche Erfordernisse zur
Gültigkeit aller Verträge, daß da, wo eines oder das
andere fehlt, der Begriff eines jeden Vertrages, mit¬
hin auch der des Ehevertrages verschwindet. Es ist
also keinem Zweifel unterworfen, daß die angeführten
Ehehinderniffe wirklich natürliche Ehehindernisse seyn-
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folglich lassen sie nach dem, was oben gesagt worden,
keine weltliche Dispensation zu. Würde diese faktisch
auch ertheilt, so bliebe sie ganz unwirksam, und es
käme dessen ungeachtet, wo ein solches Ehehinderniß ein¬
tritt, kein gülnger Ehevsrtrag, keine wirkliche, sondern
bloß eine Scheinehe zu Stande.

Hieraus ergibt sich von selbst, daß, wo ein na¬
türliches Ehehinderniß einrritt, auch keine geistliche
Ehedispens Statt finde. Diese besteht überhaupt, wie
oben auSgeführt worden, nur in. der Nachsicht eineS
mit dem (eigentlichen) Ehehindernisse etwa zusammen
treffenden kirchlichen Eheverbothes, sie hat zum Zwe¬
cke, theils die kirchlich verbothene Schließung einer
Ehe, theils den von der Kirche untersagten Gebrauch
der ehelichen Rechte nach bereits ^geschloffener Ehe er¬
laubt zu machen. Sie müßte daher im Falle eines ein¬
tretenden natürlichen Ehehindern sses, weil i dieses die
Ehe allezeit, ohne daß irgend eine politische Abhülfe
möglich wäre, ungültig macht, auf eine kirchliche
Erlaubniß hinauslaufen, eine ungültige Ehe einzuge¬
hen, oder auf den Grund einer Scheinehe sich Rechte
anzumaffen, die nur durch einen gültigen Ehevertrag
begründet werden können.^ Die Ertheilung einer sol¬
chen Eilaubniß aber liegt offenbar außer den Gränzen
der geistlichen Macht.

Bey dieser Bewandtniß der Sache wird eS wohl
schwerlich jemahls einer Brautperson einfallen, die
Nachsicht eines natürlichen EhehindernisseS bey der Lan¬
desstelle zu suchen, mithin diese auch nicht leicht in
den Fall kommen, jemahls berathschlagen zu müßen,
ob sie sich wegen Zusicherung der geistlichen Dispens
vorläufig mit dem Ordinariate inS Vernehmen zu se¬
hen habe. Sollte aber doch wider alles Vermuthen
ein solches Gesuch Vorkommen, so müßte die eben er-
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wähnte Frage von der Landesstelle ohne allen Zweifel
verneinend entschieden, und daher keine Rücksprache
mit dem Ordinarius genommen werden, weil die geist¬
liche Ehe-Dispens im Falle eines obwaltenden natür¬
lichen Ehehindernisses eine offenbare Ungereimtheit, und
schlechterdings zwecklos ist. Die Landesstelle konnte
doch mit der weltlichen Dispens nie hervortreten, und
würde sie sich auch anmaßen, dieselbe zu ertheilen, so
bliebe diese ganz unwirksam, und der etwa eingegangene
Ehevertrag derselben ungeachtet ein bloßer Scheinver¬
trag.

§. 105.

b) Auf die positiven Ehehindernkfse
des Privat-Rechts.

Die natürlichen Ehehindernisse, mit Ausnahme
der Entführung, sind zugleich dem §. 94 des Lürgerl.
Gesetzbuches zufolge Privat - Hindernisse. Es gibt auch
mehrere positive Hindernisse, welche nach dem näymli-
chen §. in die Zahl der -Privat - Hindernisse gehören.
Diese positiven Privat-Hindernisse wollen
wir nun in Betrachtung ziehe». Als solche erscheinen:
1) die bürgerliche Unmündigkeit, wenn es nähmlich
einer Brautperson zwar nicht mehr an der zur wirkli¬
chen Einwilligung nvthigen Vernunft, aber wohl an
dem durch die bürgerlichen. Gesetze^'zur Mündigkeit be¬
stimmten Alrer gebricht. 2) Verurteilung zur schweren
und schwersten Kerkerstrafe. 3) Mangel der gehörigen
Vollmacht, in so fern darin die Person, mit welcher
die Ehe einzügehen ist, nicht bestimmt wird. 4) Man¬
gel des Aufgebothes. 5) Die Minderjährigkeit. 6) Der
Militär-Stand. 7) Furcht und Zwang, in sofern ein
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Dritter ohne Thei! nähme des freyhandelnden Braut-
lheils davon Urheber ist. 8) Schwangerschaft der Braut
von einem Dritten.

Bey den Ehehindernissen i — 3ist zwar eine welt¬
liche Dispensation vor Schließung der Ehe nicht un¬

gedenkbar, wiewohl der Fall, wo sie gesucht würde,
nur äußerst selten vorkommen kann. Denn warum
sollte die weltliche Macht einen bloß bürgerlich Unmün¬

digen, den nur sie selbst durch ein positives Gesetz, nicht
die Natur außer Stand gesetzt hat, einen gültigen Ehe¬
vertrag zu errichten, durch eine DispenS von jenem
Gesetze nicht wieder in den Stand setzen können, densel¬
ben gültig einzugehen? Doch müßte in einem solchen
Falls auch die Einwilligung seines leiblichen Vaters,

oder wenn dieser nicht mehr am Leben oder zur Ver¬
tretung unfähig ist, nebst der Erklärung des ordentli-
chen Vertreters die Einwilligung der Gerichtsbehörde
in die Ehe hinzukommen, weil sonst das mit dem Ehe¬
hindernisse der Unmündigkeit zugleich verbundene Ehe-
hinderniß der Minderjährigkeit, welches, wie wir gleich

sehen werden, durch die Dispens der Landesstelle nicht

gehoben werden kann, der Gültigkeit der Ehe noch im¬

mer schaden würde. Eben so steht nichts im Wege,

warum ein zur schwersten' oder schweren Kerkerstrafe

verurtheilter Verbrecher die ihm bloß von der Weltli¬

chen Macht benommene Fähigkeit, während der Straf¬
zeit eine gültige Ehe zu schließe», durch eine Dispens

von eben dieser Macht nicht wieder sollte erhalten kön¬
nen. Sogar darin liegt keine Unmöglichkeit, daß d'e

weltliche Macht jemanden dispensire, durch einen Bevoll¬
mächtigten mit einer unbestimmten Person, die vieler

für ihn auswählen würde, einen gültigen Ehevertrag
zu schließen, weil es nicht als ein natürliches, unbe¬

dingt notwendiges, sondern nur als ein positives,
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folglich srläßliches Erforderlich jur Gültigkeit der Ehe
angesehen werden kann, daß die dem Bevollmächtigten
ertheilte Vollmacht auf eine bestimmte Person, mit wel-
cher die Ehe einzugehen ist, gerichtet sey. An der Mög¬
lichkeit einer weltlichen Dispens von dem unter N. ä-

, bezeichneten Ehehindernisse vor Schließung der Ehe
zweifelt Niemand. Die tägliche l Erfahrung zeigt ja,
wie häufig die Nachsicht des Aufgebotes von der Lan¬
desstelle er.hsilst werde.

Aber eine vorhergehende geistliche Dis¬
pens ist bey den positiven. Privat - Hindernissen » — -
nie nothwendig. Daher hat auch die Landesstelle, wenn
eine Nachsicht derselben bey ihr angesucht wird, mit dem
Ordinariats wegen Zusicherung der geistlichen Dispens
nichts zu verhandeln. Das kanonische Recht hat zwar
die Ehe eines bürgerlich Unmündigen, und jene, die
mittelst eines Bevollmächtigten ohne besondere, auf
eine gewisse Person lautende, Vollmacht eingegangen
wird, für ungültig erkläret; aber hierbey nur als Stell¬
vertreter des Staates gehandelt, und die Kirche konnte
auch nur vermöge einer ihr vom Staate delegirten Ge¬
walt hierin dispsnsiren; da aber in Oesterreich der
Staat daS Recht, eigentliche Ehehindernisss fest zu se¬
tzen, mithin auch davon loszuzählen, zurückgenom¬
men hat, so fallt der ganze Grund einer kirchlichen
Dispens bey gedachten zwey Ehehinderniffsn weg, so
lange nicht erwiesen werden kann, daß mit denselben
eines kirchliches, auf einem andern als bloß politischen
Grunde beruhendes, Eheverboth in Verbindung stehe.
Bey dem Ehehindernisss der Verurtheilung zur schwer¬
sten oder schweren Kerkerstrafe bedarf man keiner geist¬
lichen Dispens, weil kein in den Wirkungskreis der
Kirche gehöriges Gesetz nachzuweisen ist, welches die
Ehe eines zu einer solchen Kerkerstrafe veruttheilten
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Verbrechers verböthe. Die Schließung einer Ehe oh¬

ne vorhergehendes Aufgeboth wird zwar auch durch Kir-

chengesetze untersagt; allein wiederhohlte sandesfürstli¬
che Verordnungen s) erklären ausdrücklich, daß die von

der weltlichen Behörde erhaltene Nachsicht des Aufge-

bothes hinreiche, und keine kirchliche Dispens davon

nöthig sey. Die Untersuchung der Ursache, warum

dieses verordnet wurde, gehört an einem andern Ort.
Bey den Privat-Hindernissen 5 — 3 läßt sich we¬

der eine weltliche, noch eine geistliche DispenS
vor Schließung der Ehe denken. Die weltliche Dis¬
pensation von dem Ehehindernisse der Minderjährig¬

keit und des Militär-Standes müßte in einer Erklä¬

rung der Landesstelle bestehen, daß sie von dem Min¬

derjährigen ohne Einwilligung des Vaters oder der
Vormundschaft, und die von der Militär-Person oh¬
ne Einwilligung der Militär - Behörde zu schließende
Ehe als gültig angesehen werden tollte; die geistliche

Dispensation aber in einer Erklärung des Ordinaria¬

tes, daß die Kirche dem Minderjährigen oder der Mi¬

litär-Person die Schließung der Ehe ohne erhaltene

Einwilligung der oben genannten Vorgesetzten erlauben.

Eine solche Erklärung der Landesstelle aber würde ein

offenbarer Eingriff in die Rechte des Vaters, der Vor¬

mundschaft oder der Militär-Behörde, mithin nichtig

seyn. Eben so kann die vorgedachte Erklärung des Or¬

dinariates von keiner Wirkung seyn, weil die Kirche

nichis wirksames erlauben kann, was den Gesetzen des
Staates entgegen ist. Daß auch von dem Ehehinder-
»isse der Furcht und des Zwanges in dem oben ange-

.. - 6. Li. May
a) 16. April 17S4, — April, --17SS, 21 May

28. 4. Zuny
17SS, 2 Febr. 1798, Zi. Ang. 1804.
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deuteten Falle, wo eS kein natürliches, sondern ein po¬

sitives Hinderniß ist, vor Schließung der Ehe keine
Dopens Statt finde, wird dadurch außer Zweifel ge¬
setzt, weil eS unmöglich ist, eine Person anzugeben,
welche dieselbe begehren, könnte. Der Brauttheil, wel¬

cher durch Furcht oder Zwang zur Ehe verleitet werden
soll, wird doch gewiß keine Dispens suchen, damit ein

Dritter ihn durch dergleichen Mittel gültig oder erlaubt

zur Eingehung des Ehevertrages sollte bestimmen kön¬
nen. Der andere Brauttheil eben so wenig; denn er

würde gerade dadurch sich zur Theilnahme an der Furcht

oder dem Zwange, folglich das Ehehinderniß zu einem

natürlichen und unauflösbaren machen. Endlich auch
nicht der Dritte, welcher den mechanischen oder psycho¬
logischen Zwang ausübt; denn in Ansehung seiner wä¬

re eine solche Dispens, wenn er Vater oder Mutter,

oder nach der Analogie der Vormund ist, eigentlich

ein Freybrief zur Begehung einer schweren Polizey-Ue»

Vertretung s); ist er hingegen ein anderer, dem keine

Gewalt über die zu zwingende Person zusteht, wahr¬

scheinlich gar ein Freybrief zur Verübung des Verbre¬
chens der öffentlichen Gewaltthatigkeit mittelst Hinde¬

rung eines Menschen an dem Gebrauche seiner persön¬

lichen Freyheit L). Einen Freybrief dieser Art aber kann
weder die Landesstelle, noch das Ordinariat ertheilen-
Was endlich das Ehehinderniß der Schwangerschaft

von einem Dritten beir-fft, so wäre es eine offenbare
Berechtigung zum Betrüge, wenn die Landesstelle oder

das Ordinariat davon dispenfirlen; denn sie würden
im Grunde dadurch erklären, daß eine von einem Drit¬

te» schwangere Weibsperson sich in diesem Zustande er-

-O Strafgesetz. H. Th. §. »5i.
b) Strafgesetz. I- Th. § 78-



nem Bräutigam, der davon keine Kenntniß hat, auf

eine gültige oder erlaubte Art zur Gemahlinn aufdrin¬

gen könne. Da nun bey den vier positiven Privat-

Hindernissen, wovon eben die Rede war, alle Mög¬

lichkeit sowohl der weltlichen als geistlichen Nachsicht

vor Eingehung der Ehe wegfällt, so wird die Landes¬

stelle mit fruchtlosen Gesuchen um Dispens von den¬

selben nicht behelliget werden, folglich auch keinen An¬

laß, und sollte ein unüberdachtes Gesuch ihr auch den¬
selben an die Hand geben, wenigstens keinen Grund
finden, sich mit dem Ordinariate ins Vernehmen zu

setzen.
Eine weltliche Dispens von positiven Privat-

Hinderniffen nach schon eingegangener Ehe ist in der
Regel ebenfalls unstatthaft. Den» in Fällen, wo die
Ehe mit einem Privat - Hindernisse .bereits geschlossen
worden, kann die Ungülrigkeit derselben nie von Amts¬
wegen, sondern nur auf Ansuchen derjenigen, welche
durch die Schließung der Ehe in ihren Rechten gekränkt

worden sind, untersucht werden »). Solche Personen

sind theils der Ehetheil, welcher ohne seine Schuld zur

Eingehung der Ehe mit einem Privat-Hindernisse ver¬

leitet wurde, theils ein Dritter, dessen Einwilligung

nach den Gesetzen zur Gültigkeit der Ehe nothwendig,

aber nicht eingehohlt worden ist, z. B. der Vater,
Vormund, die pupillarische Gerichtsbehörde, die Mi¬

litär - Obrigkeit rc. Wollen diese Personen daS ihnen

vom Gesetze eingeräumte Recht, die Gültigkeit der Ehe

zu bestreiten, geltend machen, so muß die zur Entschei¬
dung solcher Streitigkeiten bestimmte Gerichtsbehörde

(das Landrecht) nach erhobenem Ehehindernisse die Ehe

,->) A. b. GHb. 94.
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für ungültig erklären »). Eine Dispensation, die von der
Landesstelle dem Ehegatten, wider welchen der andere
die Ungültigerklärung der Ehe ansucht, oder beyden
Ehegatten, wenn ein Dritter jenes Ansuchen macht,
erkheilet würde, konnte zur Gültigwerdung der Ehe
nichts beytragen, sondern müßte für ungültig angesehen
werden, weil die Landes stelle durch DiSpensen dem im
Gesetze gegründeten Privat-Rechte der durch die Schlie¬
ßung der Ehe gekränkten Personen keinen Abbruch zu
thun vermag. Leisten hingegen diese gekränkten Perso¬
nen, denen das Gesetz die Befugnis gibt, die Gültig¬
keit der Ehe anzufechten, auf ihr Recht entweder aus¬
drücklich oder stillschweigend Verzicht, welches letztere
von dem beeinträchtigen Ehegatten schon durch die nach¬
erlangter Kenntniß des Hindernisses fortgesetzte eheliche
Beywohnung und überhaupt von jeder gekränkten Per¬
son dadurch geschieht, daß sie die Gültigkeit der Ehe
binnen dem gesetzlichen Zeiträume nicht bestreitet; so
verliert das positive Privat - Hinderniß in der Regel
feine Kraft, und die bisherige Scheinehe eonvalidirt
sich durch den bloßen ConsenS der Eheleute L), ohne
daß hierzu eine Dispens der Landesstelle nothivendig
wäre. Genug, daß Niemand mehr die Gültigkeit der
Ehe bestreiten kann, und die Eheleute dieselben sortse-
Hen. Kurz, Privat - Hindernisse können nach bereits
geschlossener Ehe nur von denjenigen, welche durch die
Schließung derselben in ihren Rechten gekränkt worden
sind, im Rechtswege geltend gemacht, und in der Regel
auch nur von diesen erlassen werden. Die Landesstel¬
le, so wenig sie ordentlicher Weise über gegründete Pri¬
vat-Rechte der Bürger disponiren darf, hat sich in

a) A. b. Gesetzt §. 97 —vs-
d) A. b. Gesetzb. g', —§6.
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der Regel eben so wenig mit einer Nachsicht der Pri-
vat-Hinderniffe zu befassen.

Nur bey zwey positiven Privat-Hinderniffen, nähm-
lich bey dem Hindernisse der bürgerlichen Unmündig¬
keit, und dem der Verurteilung zur schwersten und
schweren Kerksrstrafe, welche beyde bloß deßwegen, peil
ivegen derselben von Amtswegen keine Untersuchung der
Ungültigkeit der Ehe eingeleitet werden kann, den Pri¬
vat - Hindernissen beygezählet werden, übrigens aber
ganz die Natur der Hindernisse des öffentlichen Rechts
haben, kann in einem bestimmten Falle' eine weltliche
Dispensation nach geschlossener Ehe nothwendig werden.
Dieser Fall tritt ein, wenn beyde Scheineheleute über
die Fortsetzung ihrer Verbindung einverstanden, und
keine dritten Personen vorhanden sind, welche die Gül¬
tigkeit derselben bestreiten wollen oder können; denn hier
kann die Scheinehe durch die bloße Einwilligung der
Eheleute nicht convaliditt werden, weil der bürgerlich
Unmündige, so lange die Unmündigkeit, und der zur
schwersten oder schweren Kerkerstrafe Verurtheilte, so
lange seine Strafzeit dauert, von dem Gesetze für un¬
fähig erklärt sind, eine gültige Ehe zu schließen. Die¬
se Unfähigkeit kann nur durch eine Nachsicht der weltli¬
chen Macht, von der sie festgesetzt wurde, wieder geho¬
ben werden. Das aus dem Mangel des Aufgebothes
entstehende Privat - Hinderniß gehört eigentlich nicht
hierher. Ist bey Schließung einer Ehe dasselbe unrer-
gelaufen, so findet zwar nachher eine Dispensation
Statt, aber nicht von dem entgegen gestandenen Ehehin-
derniffe selbst, sondern nur von dem Äufgebothe, als
einer Feyerlichkeit, die zur Convalidation einer solchen
Ehe, wie wir unten (§. §. 125 u. 1L8) sehen werden,
erfordert wird; mithin ist diese Dispens als eine vor¬
hergehende zu betrachten.



— 6r —
Die Landesstelle erhalt durch das bürgerl. Gesetzbuch

nur für den Fall, wo bey ihr die Nachsicht eines Ehehin¬
dernisses angesucht wird, die Weisung!, sich nach Beschaf¬
fenheit der Umstände in das weitere Vernehmen zu setzen.
Da nun, wie so eben gezeigt worden, die weltliche Dispens
von positiven Privat-Hindernissen nach bereits geschlosse¬
ner Ehe theils unmöglich, theils überflüßig ist, so wirö
sich schwerlich jemahls der Fall ereignen, daß ein Ge¬
such um eine solche DispenS an die Landesstelle gelan¬
ge, mithin wird diese bey positiven Privat - Hindernis¬
sen auch keinen Anlaß , bekommen, wegen der geistlichen
Dispens das Ordinariat zu vernehmen. Sollte aber
auch die Unwissenheit der Partheyen so ein Gesuch ein¬
mahl zur Landesstelle bringen , so können doch dieser
die Umstände nie so beschaffen scheinen, daß sie eine
Rücksprache mit dem Ordinariate wegen der kirchli¬
chen Dispens zu halten habe, weil sich keineswegs
Nachweisen läßt, daß die Kirche es verbiete, eine Ehe,
die mit einem positiven Privat - Hindernisse geschlossen
worden, nach Hebung desselben ohne geistliche Dis¬
pens zu convalidiren. Selbst in dem Falle, den viel¬
leicht kaum Jahrhunderte herbeysühren werden, wo von
einem bürgerlich Unmündigen, oder einem zur Kerker¬
strafe verurtheilten Verbrecher die zur Convalidirung
seiner bereits geschlossenen Ehe wirklich nothwendige
weltliche Dispens bey der Landesstelle verlangt würde,
leuchtet aus der Beschaffenheit der Umstände kein Grund
hervor, warum sich die Landesstelle mit dem Ordina¬
riate in das Vernehme» setzen sollte; denn es trifft
hier die nähmliche Bemerkung ein, die oben gemacht
wurde, wo von der Nachsicht des Ehehindernisses der
bürgerlichen Unmündigkeit und der Verurtheilnng zur
schwersten oder schweren Kerkerstrafe vor Schließung
der Ehe die Rede war. Auch zur Tonvalidation einer
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aus Mangel des Aufgebotes ungültig geschlossenen Ehe
ist aus dem eßen daselbst angeführten Grunde keine
geistliche DiSpens erforderlich.

§. io6.

v) Auf die positiven Ehehindernisse
des öffentlichen Rechtes.

Die bisherige Erörterung belehret uns, daß die
meisten Privat-Hindernisse entweder gar keine, oder nur
wenige Gelegenheit zur Dispensation darbielhen. Den
eigentlichen Gegenstand der Ehe-Dispensen machen die
positiven Ehehindernisse des öffentli¬
chen R e-chk e s aus, welche wir nun in dieser Bezie¬
hung zu untersuchen haben. Als Ehehindernisse deS
öffentlichen Rechtes sind nach dem §. y4 deS bürgerl.
Gesetzbuches anzusehen: i) Die Entführung. 2) Das
noch bestehende Eheband. 3> Die höheren Weihen.
4) Feyerliche Gelübde der Ehelosigkeit- 5) Die Religions-
Verschiedenheit. 6) Die Verwandtschaft. 7) Die Schwa-
gerschaft. 8) Der Ehebruch, y) Der Gattenmord.
aO) Mangel der feyerlichen Erklärung der Einwilligung,
n) Theilnahme an der Ursache der Ehetrennung. End¬
lich ist 12) noch hierher zu rechnen das neue, im bürg.
Gesehbuche nicht gegründete, sondern erst durch ein
spateres Hofdecret a) eingeführte Ehehindetniß, ver¬
möge dessen den getrenntes akatholischen Personen
nicht gestattet wird, bey Lebzeiten des getrennten Gegen-
theils mit katholischen Personen eine gültige Ehe zu
schließen. Man könnte dasselbe, damit es von den

.) ,St4.
4- AUS-
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Ehehindernissen der NeligionS - Verschiedenheit und des
noch bestehenden Ehebandes, mit welchen es nach recht¬
licher Ansicht nicht verwechselt werden darf, gehörig
unterschieden werde, vielleicht nach seinem Grunde,
welcher in der Überzeugung des Katholiken von der
Uatrennbarkeit der Ehe eines Christen besteht, am
schicklichsten das Ehehinderniß des Katholieismus
nennen.

Mit Ausnahme der Entführung, welche so lange
keine ernstliche Einwilligung der entführten Person in
die von dem Entführer bezweckte Ehe hinzukommt, ein
natürliches Ehehinderniß ausmacht, sind alle vorgenann¬
ten Ehehindernisse des öffentlichen R-chtes zugleich po¬
sitive Hindernisse. Durch die bloß- Vernunft ist es
nicht erkennbar, daß daS Daseyn des einen oder des
andern die Ungültigkeit des Ehevertrages herbey führe.
Ihre Kraft, die Ehe ungültig zu machen, haben sie,
und konnten sie nur von dem Willen des bürgerlichen
Gesetzgebers erhalten, der als ausschließlicher Inhaber
aller Zwangsgewalt im Staate allein bestimmen kann,
unter welchen Umständen aus Verträgen durch gericht¬
lichen Zwang verfolgbare Rechte und crzwingbare Ver¬
bindlichkeiten entstehen, oder mir andern Worten, wann
Verträge gültig oder sungültig seyn sollen. Eben deß-
wegen ist aber auch dieser allein berechtiget, dergleichen
Ehehindernissen, wen» er es für gut findet, die Kraft,
die er ihnen durch sein Machtwort beygelegt hat, in
einzelnen Fällen wieder zu entziehen, die Ungültigkeit
des Ehevertrages, welche er als Folge mit denselben
verknüpfet hat, zu Gunsten einzelner Personen davon
zu trennen, mit einem Worte, Nachsicht derselben zu
ertheilen. ES ist also keinem Zweifel unterworfen, daß,
wenn man die Sache bloß juridisch betrachtet, die
weltliche Macht von allen positiven Ehehindernissen des



öffentlichem Rechtes wirksam diSpe»sire« könne. Eine
cshe, oer ein solches HmLeruiß im Wege steht, würde,
je nachdem ihr entweder eine vorhergehende oder nach¬
folgende Dispens von Seite der Staatsgewalt zu Hül¬
se lame, allerdings entweder gleich anfangs gültig
geschlossen, oder doch in der Folge gültig erneuert,
nnd es müßten ihr alle bürgerlichen Wirkungen einer
Ehe im Staate zugestanden werde«. Daraus folgt
aber noch kemesw-gs, daß eine solche Ehe auch immer
und in jeder Rücksicht erlaubt wäre. Die weltliche Dis¬
pens von dem Ehehindernisse bewirkt zwar die Gültig¬
keit der Ehe; kann aber derselben nicht immer auch
einem moralischen Werih verschaffen; denn das Ehehin-
derniß ist nicht selten von einem Eheverbot!) begleitet,
das entweder auf dem natürlichen Sittengesetze, oder
auf einer positiven Vorschrift der christlichen Religion
oder auf einem kirchlichen Canon berührt und außer
dem Wirkungskreise der bürgerlichen Oberherrschaft
liegt, folglich durch die bürgerliche Nachsicht des Ehehin¬
dernisses nicht zugleich als nachgesehen betrachtet werden
kann« Wer also die Ehe mit weltlicher Dispens von
einem obwaltenden Ehehindernisse gegen ein solches mit
demselben verbundenes Eheverboth schlöße, handelte
zwar nicht ungültig; aber noch immer unerlaubt und
sündhaft.

Da dergleichen Eheverboth in den Wirkungskreis
der Kirche einschlagen, so ist es einleuchtend, daß bey
den Ehehindernissen des öffentlichen Rechts öfters eine
geistliche Dispens oder sonst eine Dazwischenkunft der
Kirchengewalt nothwendig werden, milhiu die Frage ent¬
stehen könne, ob und wann die um Nachsicht solcher
Ehehindernisse angegangene Landesstelle sich mit dem
Ordinariate in das Vernehmen zu setzen habe. Um
ordentlich vorzugehen, werden wir zuerst i) diejenigen

kk. Band. E
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Ehehindernisse des öffentliche» Rechts in Erwägung zie¬
hen, mit welchen Eheverbote entweder der natürlichen
Moral joder der christlichen Religions-Lehre in Ver¬
bindung stehen; dann 2) diejenigen, welche von bloß
kirchlichen Ehsverbothen begleitet sind; ferner Z) dieje¬
nigen, mit welchen entweder schlechterdings, oder we¬
nigstens in gewissen Fällen kein von der Kirchengewalt
abhängendes Eheverbot zusammenhängt; endlich 4)
diejenigen, welche zwar durch das canonischs Recht, nicht
aber auch durch unser bürg. Gesetzbuch als Ehehinder¬
nisse aufgestellt sind.

lO7.

1. Auf solche, mit welchen Eheverbo-»
th< entweder der natürlichen Moral
oder der christlichen Religions-lehre

in Verbindung stehen.

Von Eheverboten, welche sich auf das natür¬
liche Sittengesetz, oder auf eine positive Vorschrift der
christlichen Religion gründen, kann die Kirche eben
so wenig als der Staat eine Dispens ertheilen, weil
die natürliche Moral und die christliche Offenbarung
von der Wrllkühr aller menschlichen Gewalt unabhän¬
gig ist. Von Ehehindernissen aber, mit welchen
dergleichen Eheverbot« in Verbindung stehen, soll
der Staat niemahls loszählen; denn würde die Staats¬
verwaltung durch ihre Dispens mitwirken, daß gülti¬
ge, aber beständig sündhaft bleibende Ehen zu Stande"
kämen, so untergrübe sie selbst nach und nach die
Hauptstützen des bürgerlichen Vereins, Moralität und
Religiosität. Welch' ein Aergerniß und böses Beyspiel
gäbe es für das Volk, wenn unter dem Schutze der
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Regierung durch das Bestehen solcher Ehen der Mo¬
ral und Religion beständiger Hohn gesprochen würde?
Aus diesem Grunde betrachtet und behandelt ma»i in
katholischen Staaten Ehehindermsse von gedachter Art
allgemein als unauflösbar, indispensabel, obgleich in
juridischer Hmsich eine Nachsicht derselben nicht unge-
Lenkbar ist.

Unauflösbar in diesem Sinne sind unter den Ehe-
Hindernissen deS öffentlichen Rechtes unstreitig die Hin¬
dernisse der feyerlichen Gelübde der Ehelosigkeit,
der B l u t sv erw a n d isch a sr in auf- und ab¬
steigender Linie, und des noch bestehenden
Ehebandes, letzteres mit Ausnahme eines Falles,
wovon weiter unten die Rede seyn wird. Denn mir
diesen Ehehindernissen hängen wirklich solche Eheverbo-
the zusammen, die rheils in dem natürlichen Silten-
gesetzs, theils in der posiriven Lehre des Christenthums
ihren Grund haben. Das natürliche Sittengesetz ver-
biethet offenbar, das seyerliche Gelübde der Ehelosig¬
keit zu brechen. Es verbielher, wegen Unvereinbarkeit
der Pflichten einem Desceiidenren seinen Ascendenten
zu herrathen, und sollte eS auch die Polygamie nicht
ganz untersagen, so thut es doch das christliche. Ueber-
dieß streiten auch sehr wichtige politische Gründe, deren,
Ausführung nicht hieher gehört, gegen die Nachsicht
eben genannter Ehehindernisse. Sollte daher doch je-
mahls eine Dispens von denselben bey der Landes¬
stelle angesucht werden, so muß diese ein solches Ge¬
such ohne weiters abweisen. Sie hat nicht nöthig,
sich mit der geistlichen Behörde vorläufig ins Verneh¬
men zu setzen, weil sie überzeugt seyn muß, daß eine
geistliche Dispens von dem ein solches Ehehinderniß
begleitenden Eheverbothe unmöglich ist. Weder der
Bischof, noch der Papst können eine Ehe erlauben, wel"

E 2
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durch die natürliche Moral, oder durch die christliche

Religions-Lehre verkochen wird. Nur dann, wenn die

Landesstelle etwa Grund zu zweifeln hatte, ob in einem

gegebenen Falle das feyrrliche Gelübde der Ehelosigkeit

als verbindlich, ober das Eheband nach der christlichen

Dogmatik noch als bestehend, oder der eine Brauttheil

mit dem andern wirklich in gerader Linie verwandt sey,
könnte sie sich an das Ordinariat wenden; aber nicht um

von demselben die Zusicherung der geistlichen Dispens,

sondern um im ersten Falle eine vorläufige Entscheidung

über die zweifelhafte Verbindlichkeit de,S feyerlichen Keusch¬
heitsgelübdes , im zweyten ein Gutachten über den Be¬
stand der Ehe nach Grundsätzen der christlichen Dogma¬
tik, im dritten eine Aufklärung aus den Taufbüchern über

die Ungewißheit der Blutsverwandtschaft zu erhalten.
Ein Beyspiel des zweyten Falles wäre, wenn die Ehe

zwischen zwey ungläubigen Personen z. B. Juden ge¬
schlossen worden wäre, ein Theil zur katholischen Religion

überginge, der andere im Unglauben verbleibende Theil
mit ihm entweder gar nicht mehr, oder nicht anders,

als um >hn zum ribfall oder zu Todessünden zu reitzen,
leben wollte, und der erstere statt die Auflösung des Ehe¬
bandes nach dem § ra6 Les allg. bürg. Gesetzbuches zu
begehren, eine Dispens von dem Ehehindernisse des noch

bestehenden Ehebandes bey der Landesstelle ansuchte, um
zu einer andern Ehe schreiten zu können: denn in eisem

solchen Falle halten das canonische Recht »), der Pabst
Benedict XIV. 6), und viele Canonisten eine neue Ehe
des bekehrten Theiles vermöge der christlichen R-ligions-

Lehre für erlaubt; die neuern Theologen hingegen für

unerlaubt-

o) Oon. v. nou». 28. rj. ?. 7 et 8 äestivort«
d) I^ib. VI- cis 8vnost, OioscssKn» 4.
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Jur indispensabel muß auch, wenigstens i» den

meisten Fällen, das neue Ehehinderniß deS Katho-
licismus gehalten werden; denn eS schließt sich an
dasselbe ein Eheverboth an, da! zum größten Theile
auf der christlichen Nekgious - Lehre, zum Theil aber auch
nur auf einem kirchlichen Gesetze zu beruhen scheint. Es
,leidet keinen Zweifel, daß die christliche Religion die
Auflösung des Ehebandes bey Lebzeiten beyder Gatten,
und eine neue Vermählung des einen Ehetheiles mit
einer dritten Perso-n, so lange der andere Ehetheil lebt,
verbiethe. Die strengeren katholischen Theologen wol¬
len von dieser Regel schlechterdings keine Ausnahme
gestatten. Doch können sie selbst nicht in Abrede stellen,
die katholische Kirche habe noch nicht als Dogma entschie-
len, daß nach der christlichen Religions-Lehre nicht em-
mahl wegen des Ehebruches eine Trennung der Ehe, und
sehin eine anderweitige Vermahlung deS einen getrenn¬
ten Ehegatten bey Lebzeiten des andern erlaubt sey. Es
ist auch nicht wohl zu erwarten, daß Vie Kirche dieses
jemahls für ein Dogma erklären sollte, weil die heili¬
ge Schrift hierüber dunkel, die Tradition des Alter«
rhums schwankend, und die Praxis der lateinischen
und griechischen, (jedoch der unirten nicht überall) Kirche
v,* chieden ist. Die katholische Kirche des lateinischen
Ritus beobachtet zwar gedachtes Verboth, weil sie es
der evangelischen und apostolischen Lehre für gemäßer
hast; aber so lange hierüber keine andere Erklärung,
als Vst des Trienter Conciliums ist s), von Seite der
allgemeinen Kirche erfolgt, kam dasselbe für kein aus¬
gemachtes göttliches, sondern nur für ein kirchliches ,
auf eine wahrscheinliche rheologische Meinung gestütztes,
Verboth angesehen werden. Hingegen ist es allerdings

») Eoi». Istttj. Löss. 24. csn. 7. <!e »acn. mal.
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ein Glaubenssatz der katholischen Kirche, daß eine von
Christen geschlossene und bereits vollzogene Ehe äusser
dem Falle des Ehebruchs untrennbar, und eine neue
Heirälh der Ehegatten unzulässig ssey. Anders denken
die «katholischen Christen, die sich zur protestantischen
Kirche bekennen. Sie lassen nach ihrer Religions-Leh¬
re nicht nur wegen des Ehebruchs, sondern auch noch
aus andern erheblichen Ursachen die Trennung der Ehe,
und eine neue Vermahlung zu, und unsere Gesetzge¬
bung behandelt sie nach ihren Religions-Grundsätzen;
nur erklärt sie die Ehe einer getrennten akatholischen
mit einer katholischen Person, so lange der ersten Ge-
gentheil am Leben ist, für ungültig. Eine gültige Ehe
zwischen eben gedachten Personen könnte als» bey uns
nicht anders als m ttelst einer Dispens der Landesstel¬
le von dem zwischen ihnen obwaltenden Ehehindernisse
zu Stande kommen. Bey Erscheinung eines solchen
Dispens - Gesuches hätte die Landesstelle zu erheben,
ob die «katholische Ehe wegen Ehebruchs, oder aus ei¬
nem andern gesetzlichen Grunde getrennt worden sey.
Im letzte» Falle müßte sie die Nachsicht des Ehehin¬
dernisses sogleich abschlarea, weil es gewiß ist, daß
dieses Ehehinderniß ein Eheverboth mit sich führe, das
wenigstens für den katholischen Brauttheil in der christ¬
lichen Religions - Lehre gegründet erscheint. Eine vor¬
läufige Vernehmung der geistlichen Behörde wäre in die¬
sem Falle ganz unnütz, weil es der Landesstelle be¬
kannt seyn muß, daß weder der Bischof, noch der Pabst
einer katholischen Person gegen die Grundsätze ihrer
Religion die Eingehung einer Ehe mit einem nicht we¬
gen Ehebruchs getrennten akatholischen Ehegatten je-
mahls erlauben kann oder wird. Im ersten Falle hin¬
gegen ist es ganz in der Ordnung, daß die Landesstelle
vor Erthcilung der Dispens von dem Ehehinderniffe
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da» Ordinariat vernehme, ob dieses sich etwa herbey
lassen wolle, die nicht ganz unmögliche geistliche Dis¬
pens von dem kirchlichen Eheverbothe, welches einem
Katholiken die Heirath auch mit einer wegen Ehebruchs
getrennter Person untersagt, dem katholischen. Braut-
theile juzusichern.

§. lo3.

2. Auf solche, mit welchen bloß kirchlü
chen Eheverbothe verbunden sind.*
Ueberhanpt sind alle Ehehindernisse als auflösbar

zu betrachten, an welche sich solche Eheverbothe an¬
schliessen, die bloß in eigentlichen Kirchengesetzen
nvnes) gegründet sind; denn dergleichen Eheverbothe
kann die Kirche, von der sie aus eigener Macht zur
Beförderung moralischer und religiöser Zwecke etnge-
sührt worden sind, wieder nachsehen. Thut sie dieses,
oder verspricht sie es zu thun, so kann die weltliche
Dispens von den Ehehindernissen nicht mehr jene für
Moralität und Reügiösilat höchst nachtheiligen Folgen
nach sich z ehen, die zu besorgen waren, wenn die welt¬
liche Behörde Ehehindernisse, welche von kirchlicher
Seits unerläßlichen Verbothen begleitet sind, nachzuse-
hen unternähme. Aber schon daraus ist es ersichtlich,
daß die Landesstelle, wenn sie um Nachsicht eines Ehe-
hiridernisses von eben gedachter Lrc angegangen wird,
vor Eriheilung derselben sich mit dem Ordinariate in
das Vernehmen zu setzen habe, um zu erfahren, ob
dasselbe für den vorliegenden Fall das kirchliche Ehe-
verboth durch eine DispenS heben, und so dis Braut¬
leute äusser Gefahr setzen wolle, durch Schliessung der
Ehe das Kirchengesetz zu übertreten und eine Sünde
zu begehen. Dieses Einvernehmen der geistlichen Be-
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Hörde erscheint bey einigen Hindernissen dieser Alt um

so nothwendiger, weil es noch siir problematisch angeje-

hen werden kann, ob die damic behafteten Dispens-Wer¬

ber würdig seyn, das Sakrament zu empfangen; eine

solche Frage aber nur von der Kirche zu beurcheikn ist,

und vorläufig entschieden seyn muß, damit die Braut¬

leute nach erhaltener Dispens vom Ehehindernisse nicht

etwa Gefahr laufen, von Seile der Kirchenvorsteher ge¬

gründete Anstande in Ansehung der priesterlichen Einseg¬

nung zu finden.
Als von bloß kirchlichen Eheverborhen begleitete

Ehehindernisse des öffentlichen Rechtes sind zu betrach¬

ten: l) die Religions-Verschiedenheit, 2) die heiligen

Weihen, 3) die Entführung, /») der Ehebruch, 5) der

Gartenmord, 6) die Heimlichkeit, 7) die Seirenver-
wandtschaft, uiid Ü) die Schwägerschaft. Alle die¬

se Ehehindcrnisse sind also dispensabel. Nach Zeugniß

der Erfahrung sind auch von jeher Dispensen davon

ertheilet worden, und werden noch ertheilet. Doch
gibt es unter denselben einige, bey welchen die Poli¬
tik mit der Nachsicht äußerst sparsam oder gar unerbit-

lich zu seyn anräth; andere, bey welchen selbst unsere
Gesetze wenig Hoffnung zur Erhaltung der Dispens
übrig lassen, und noch andere, bey welchen eine Nach¬

sicht nicht so leicht jemahls wird angesucht werden. Des¬
wegen wird eS nicht überflüßig seyn, bey den einzelnen

Hindernissen dieser E'affe noch etwas langer zu ver¬

weilen.

Das Ehehinderniß der Religions-Verschie¬
denheit führt ein kirchliches Eheverboth mit sich,

baS sich schon auf die Ermahnung des Apostel Paulus

a) tsnlarn in üvmino, daß ist, nach Auslegung der

s) l. acl Oorinlft. VH 3^,
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Bibelforscher, nur eine christliche Person zu heyrathen,
und auf mehrere alte Canones s) gründet. Die Kir¬

che kann allerdings aus eigener Macht Ehen zwischen
Christen und Ungläubigen verbiethen, weil sie Sorge

zu tragen hat, daß ein Christ nicht zum Abfall von sei¬

ner Religion verführt, dessen Nachkommenschaft nicht
im Unglauben erzogen, und dessen Ehe nicht getrennt
werde, welches alles nach Umständen bey dergleichen

Ehen zu besorgen ist. Ueberdieß ist es noch zweifelhaft,
ob die Ehe einer christlichen mit einer nicht christlichen

Person der priesterlichen Einsegnung und des Sakra¬
ments empfänglich sey, worüber nur die Geistlichkeit

zu urtheilen hat. Es liegt also in der Natur der Sache,

daß die Landesstelle keine Nachsicht des Ehehinder-
nisses der Religions-Verschiedenheit ercheile, bevor sie

das Ordinariat vernommen hak, ob dasselbe nach Be-
lchaffenheit des gegebenen Falles die erwähnten Besorg¬
nisse für ungegründet halte und von dem concuriren,
den kirchlichen Eheverbothe zu dispensiren, auch allen¬

falls die priesterliche Einsegnung den Brautleuten zu er-

theilen bereit >ey. Indessen dürften bey dem gänzlichen

Mangel der Heiden in Europa und bey der geringen
Lust der Christen, sich ihre künftigen Gatten unter den

Türken und Juden aufzusuchen, die Oesterreichischen

Landesstellen und Ordinariate mit Dispensen dieser Art
nicht sobald etwas zu thun bekommen.

An das Ehehinderniß der höheren Weihen
schließt sich ein uraltes Eheverboth der Kirche an, wel¬

ches schon durch sein Alter allen Verdacht von sich ent¬

fernet, daß es bloß aus, wer weiß, waS für politi¬

schen Gründen durch Mißbrauch der geistlichen Gewalt

Oon. g. l5. 17- vaur. 25. P l.
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ergangen sey- Die ältesten Concilien und Päbste »)
stutzen es auf den Rath, welchen Christus selbst b),
und der Apostel Paulus o) ertheilen, und auf die be¬
sondere Bestimmung der Geistlichen, dem Altäre zu
dienen und zu bethen, womit der Ehestand nicht wohl
vereinbarlich schien. Diese Rücksicht auf religiöse Ide¬
en zeigt offenbar, daß die Kirche sich berechtiget hielt,
aus eigener Macht den in höheren Weihen stehenden
Geistlichen die Ehe zu verbiethen. Sollte also der
kaum denkbare Fall eintrelen, daß ein Geistlicher sich
an die Landesstelle um Nachsicht des erwähnten Ehe-
hinderniffes wandte, und dieselbe in seinem Gesuche
hinreichend wichtige Beweggründe, ihm zu willfahren,
erblickte, so erheischte es ohne Zweifel die Beschaffen¬
heit der Umstände, daß vorher mit der Kirchenbehörde
wegen der Dispens von dem concurrirenden kirchli¬
chen Eheverbothe die gehörige Rücksprache genommen
würde.

Die übrigen sechs Ehehindernisse dieser Classe sind
vorzüglich zu dem Ende Angeführt worden, um der H
Unzucht verschiedener Art zu steuern, zum Theil auch
um verbrecherische, die persönliche Sicherheit der Ehe¬
gatten bedrohende, Neigungen in der Geburt zu ersti¬
cken. G eichwie es keinem Zweifel unterliegt, daß der
Staat vermöge seines Polizcy - Rechtes aus diesen Grün¬
den gew sse Ehen für ungültig erklären könne, eben
so wenig läßt es sich in Abrede stellen, daß die Kirche,
der als Lehrerinn und Wächterinn der Sittlichkeir es
hauptsächlich obliegt, unsittlichen und verbrecherischen
Neigungen entgegen zu arbeiten, auä den nähmliche"

s) r. 2. k-t šeg«. lliAiucck, ö«.
L) iVlalki. XIX. tt—,3.
s) ch »ck Lorinlir. Vil.
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Gründen bestimmte Ehen zu verbiethen befugt sey.
Die Kirche hat auch wirklich in den altern Zeiten die
Ehe zwischen dem Entführer und der Entführten, zwi¬
schen dem Ehebrecher und der Ehebrecherinn, zwischen
einem Ehegarten, der dem andern nach dem Leben ge¬
strebt hat, um eine dritte damit verstandene Person
nachher zu ehelichen, und dieser dritten Person, zwi¬
schen nahen Seitenverwandten eher Verschwägerten,
wie auch heimliche Ehen für unerlaubt erklärt; aber
in der Folge, als sie sich aus Nachgiebigkeit der welt¬
lichen Regenten auch des Rechtes, (eigentliche) Ehehin¬
dernisse festzusetzen, bemächtiget hatte, alle solche Ehe-
verbothe, jedoch unter verschiedenen neuen Bestimmun¬
gen und Modifikationen, als eigentliche Ehehinderniffe
behandelt. Da aber in Oesterreich die weltliche Macht
ihr ursprüngliches Recht, die Ehehindernisse zu bestim¬
men, wieder zurückgenommen har, und nichts für ein
wirkliches Ehehinderniß mehr erkennt, was sie nicht
selbst dafür erklärt hat, so können bey uns die Ehe¬
hindernisse deS kanonischen Rechtes nicht ferner als sol¬
che angesehen werden; müssen jedoch, weil die Kirche
dieselben als Eheverbolhe, die sie aus eigener Gewalt
machen konnte, nie aufgehoben hat, noch immer als
kirchliche Eheverbothe in so weit betrachtet werden, als
nicht dargethan werden kann, daß sie auch in dieser
Eigenschaft abgeschafft worden sind. Wenn daher bey
der Landesstelle eine Dispens von dem Ehehinderniffe
Ker Entführung, des Ehebruchs, des Gattenmords, der
Heimlichkeit, der Seitenverwandtschaft, oder SchwL-
gerschaft anaesucht wird, und die Bittschrift hinreichen¬
de Beweggründe zur Ertheilung derselben enthält, so
hat die Landesstelle zu sehen, ob in dem gegebenen Fal¬
le eines solchen Ehehindernisses zugleich die Bedingun¬
gen eintreffen, unter welchen dasselbe auch 'w kanoni-
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scheu Rechte als Eheyinderniß ausgestellt ist, und unter

welchen es jetzt bey uns nur noch als ein kirchliches
Eheverborh gilt. Ist Ließ der Fall, so muß sie sich
durch vorläufige Vernehmen des Ordinariats der geist¬

lichen Nachsicht des gedachten Eheverbothes versichern,

damit wegen der priesterlichen Einsegnung keine Schwie¬

rigkeit entstehe;
Diesem Grundsätze zu Folge konnte Ley dem Ehe¬

hindernisse der Entführung, insoweit dieses posi¬
tiv ist, von Vernehmung des Ordinariats durch die

Landesstells vor Ertheilung einer bey ihr angesuchten
und billig gefundenen Dispens nur dann eine Rede

seyn, wenn die Entführung mit Gewalt und gegen
den Willen der entführten Person selbst geschehen ist;

denn nur in diesem -Falle sieht das kanonische Recht
die Entführung für ein Eh-hinderniß, mithin unsere

Gesetzgebung letztere- für ein kirchliches Ehecerboth an.

Und auch in diesem Falle wird noch vorausgesetzt, daß
die Ehe mit dem Entführer in der Folge mit den Wün¬

schen der entführten und sich noch in dessen Gewalt be¬

findlichen Person überein zu stimmen anfange, weil,
so lange diese ihre Einwilligung verweigert, oder nur ge¬
zwungen gibt, ein natürliches, folglich unauflösbares
Ehehinberniß ebwalier. Allein unter solchen Umständen wird

kaum semahls eine Nachsicht des Ehehindernisses der Entfüh¬
rung bcy der Landekstille begehrt werden. Der Entfüh¬

rer und die Entführte habe» hier ein leichteres Mittel,

die Ehe gültig einzugehen, oder gültig zu machen. Der
Entführer hat nichts anders zu lhun, als die Entführte

in Freyheir zu versetzen, so ist düs Ehehinderniß, und

das kirchliche Eheverboth verschwunden. Erklärt dann

die Entführte ihre Einwilligung auf die gehörige

Weise, so ist die Ehe nicht nur gübiq, sondern auch

kirchlich erlaubt, ohne daß cs hierzu einer weltlichen



oder geistlichen Dispens bedarf. Nur in dem auster-

ordentlichen Falle, wo die mir Gemalt und gegen ih¬
ren Willen entführte, aber nach der Zeit die Heirat!)

mit dem Entführer wirklich selbst wünschende Person
nirgends als in der Gewahrsam des Entführers hin¬
längliche Sicherheit gegen die Nachstellung eines andern
Liebhabers, oder sonst jemandes finden könnte, wür¬
de eine Dispenk der LandeLsielle norhwendig scy», um

in dieser Lage die Einwilligung in die Ehe mit dem

Entführer auf eme gülrige Art zu erklären. Nur in
diesem, kaum denkbaren, Falle hätte also die Landes¬
stelle vor Bewilligung der Dispens von dem Ehehin-
dernisse der Entführung auch das Ordinariat zu ver¬

nehmen,, und von demselben die vorläufige Zusiche¬

rung der geistlichen Nachsicht des hier noch bestehenden
kirchlichen Ehevcrbi-thes zu erhalten.

Eben derselbe Grundsatz gibt die Fälle an die
Hand, in welchen die Landesstelle, wenn em Gesuch
um Dispens von dein Ehehindernisfe des Ehebruchs
bey ihr einkommc, vor Gewährung derselben mit dem

Ordinariate wegen der geistlichen Nachsicht des kirchli¬
chen Eheverbothes sich in das Vernehmen zu setzen ha¬

be. Es gibt nur zwey ssolche Fälle, nähmlich l) wenn
die Landesstelle aus der Bittschrift der Parteyen er¬

sieht, daß diese einander versprochen haben, sich nach

dem Tode des Ehegatten, dessen Rechne sie durch den
Ehebruch verletzten, zu ehelichen, 2) wem: sie Kennt-
Uiß erhält, daß der Ehebrecher und die Ehebrecherinn

oder auch nur ein Theil dem Ehegatten, der ihrer Ver¬
ehelichung im Wege stand, nach d m L-ösa gestrebt
haben; denn nur in diesen beyden Fällen macht der
Ehebruch nach dem canonifchen Rechte ein Ehchinder-

«iß aus, folglich führt er nach der Absichr unserer
Gesetzgebung auch nur in gedachten zwei) Fällen ein
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kirchliches Eheverboth mit sich und einem solchen Um¬
stand hcrbey, dessen Beschaffenheit eine Dazwischen¬
kunft der geistlichen Macht erfordert. Wirklich nimmt
in den gedachten zwey Fallen der Ehebruch eine viel
schändlichere Gestalt an. In den ersten nähren die
ehebrecherischen Personen einen immerwährenden Wunsch
in der Brust, daß der ihrer Heirarh hinderliche Ehe¬
gatte nur recht bald sterben mochte. In dem zweyten
bereiten sie seinen Tod sogar durch ein neues Laster
vor. Die Landssstelle hat nicht zu entscheiden, ob und
unter welchen Bedingungen dergleichen ruchlose Perso¬
nen zur Empsangung des Sakramentes zugelaffen wer¬
den können. Es ist also auch aus diesem Grunde sehr
natürlich, daß sie sich deßwegen vor Unternehmung ei¬
ner weitern Amtshandlung an die geistliche Behörde,
welcher eine solche Beurtheilung zustehet, wenden muß.

Von dem Ehehindernisse des Gatten mord es
wird vor Schliessung der Ehe wohl nie eine Dispens
bey der Landesstelle gesucht werden; denn es müßte die¬
ses von den Parteyen selbst und unter eigenem Nah¬
men geschehen s); dann aber würden sie sich selbst dem
Gerichte überliefern, die Todes - oder eine schwere Ker-
kerftrafe zu erwarten haben , und ihre Heirath auf im- '
mer, oder doch auf lange Zeit unmöglich machen. Zn
eine solche Lage werden sich die Parreyen gewiß nicht
versetzen wollen. Sollte jedoch die Criminal - Strafe
durch Begnadigung erlassen, schon verjährt oder be¬
reits ausgeftanden seyn, folglich die eben erwähnte Be¬
denklichkeit wegfallen, ein dergleichen Gesuch hey der
Landesstelle zu überreichen, so kann doch diese in Erwä- f
gung, wie- sehr die persönliche Sicherheit eines jeden

») A. b.Gszb- §. 3/j.
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Ehegatten von der unerbittlichen Handhabung dieses
Ehehindernisses abhange, und wie sehr es die Politik
widerrathe, Verbrecher den Zweck ihres Verbrechens
erreichen zu lassen, durch keine, sonst noch so rücksichis-
würdige, Gründe der Bittsteller sich bewegen lassen,
eine Dispens zu ertheilen, folglich wird sie auch nicht
nöthig haben, die geistliche Behörde vorher zu verneh¬
men. Ist hingegen die Ehe mit dem Hindernisse des
Gattenmordes schon wirklich eingegangen worden, so
geschieht es nicht selten, daß der eine oder der andere
Theil, bey welchem das Gewissen erwacht, das Ehe-
hinderniß im Beichtstühle entdeckt, und den Beichtva¬
ter ersucht, in Geheim die Nachsicht desselben zu erwir¬
ken , damit die ungültige Ehe convalidirt werden kön¬
ne. Die Seelsorger pflegen in einem solchen Falle, de»
sie als eine blosse Gewissensangelegenheit zu betrachten
gewohnt sind, ohne Benennung der Parteyen sich an
das Ordinariat zu wenden, welches dann unter eben
dieser Vorsicht das Gesuch an die Landesstelle befördert,
und gewiß nie vergessen wird, dis Erklärung beyzuse-
tzen, ob es nach erhaltener landesherrlichen Nachsicht
des Ehehindernisses auch seiner Seits die geistliche Dis¬
pens von dem damit etwa verbundenen ki-chlichen Ehe¬
verbote, und die Erlaubniß zur priesterlichen Einseg¬
nung zu ertheilen Willens sey. Dieser Gang läßt sich
mit der Vorschrift des bürg. Gesetzbuches §. verei¬
nigen und noch dadurch rechtferrigen, daß auf solche
An ein Eeheimniß, welches unter dem Beicht - Sigille
anverrrauet worden, zuverläßiger unenldeckt bleibt, als
wenn der Seelsorger daS Gesuch um Nachsicht des
Ehehindernisses mit Verschweigung des Nahmens der
Parreyen unmittelbar bey der Landesstelle überreichte.
Sollte aber der Beichtvater, was er nach den Worten
des Gesetzes allerdings auch thun kann, sich umnittel-
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bar an die Landesstelle wenden, so bringt es in dem
Falle wo der Gattenmord von beyden Eheleuten einver¬

ständlich unternommen und wirklich vollbracht worden,

die Beschaffenheit der Umstände allerdings mit sich,

daß die Landesstelle wegen der geistlichen Dispens eine
vorläufige Rücksprache mit dem Ordinariate halte; denn
der Gattenmord ist unter den. angeführten Umständen

nach dem canonischen Rechte ein Ehehinüerniß, mithin

hängt mit demselben nach dem Geiste unsere Gesetze

ein kirchliches Eheverboth zusammen, dessen Nachse-

hung der geistlichen Behörde angehört. Eine solche
Rücksprache erscheint in dem vorgedachlen Falle um so
nothwendiger, weil es noch als problematisch betrach»
tet werden kann, ob es einem Ehegatten, der durch

eine verbrecherische Handlung oder Theilnehmung daran
zur Befriedigung einer schändlichen Leidenschaft eigen¬

mächtig seine vorige Ehe getrennt hat, vermöge der

christlichen Sittenlehre erlaubt sey, zu einer andern

Ehe zu schreiten, und ob ein solche« Ehegatte und sein
Mitschuldiger bey Erneuerung ihrer ungültigen Ehe,

für würdig gehalten werden können, ohne weiters das
Sakrament zu empfangen.

Es leidet keinen Zweifel, daß die Kirche, um
willkührlichs Ehetrennungen, zweyfachs Ehen und fort¬
währende Eyebrüche zu verhüthen, aus eigener Macht

die Schließung einer Ehe in Geheim, ohne Gegenwart

des eigenen Pfarrers der Brautleute oder dessen Stell- s
Vertreters und zweyer Zeuge«, verbiethen könne. Der

Kirchen» ath von Trient hat, weil damahlS die Bestim¬

mung der Ehehindermsse von den weltliche:! Regenten

noch ganz der Kirche überlassen war, gedachten Mangel
sogar für die EhehinderniH erklärt; aber bep uns be¬

gründet derselbe in Kraft kanonischer Gesetzgebung nur
noch ein kirchliches Eheverboth. Wenn daher die Nach- l
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sicht deS Ehehindernisses der Heimlichkeit bey der
Landesstells verlaugel wird, so Hal diese rn allen jenen

Fällen, wo zugleich das kanonische Verbots» heimlicher

Ehen emtrut, vor Gewährung deS Gesuches das Or-

dinariar zu vernehmen, um der Dispens von dem
kirchlichen Eheverbothe versichert zu seyn. Zum Theil
tritt bey erwähntem Ehshinderniffe noch ein anderer
Grund ein, warum die Laudesstelle vor Ertheilung der

DiSpens sich mit der geistlichen Behörde ins Verneh¬

men setzen muß. Das Concilium von Trieur s) be¬
fiehlt, daß gleich nach der von den Brautleuten erklär¬
ten Einwilligung die Einsegnung der Ehe durch den

eigenen Pfarrer oder einen Stellvertreter desselben erfol¬
gen soll. Letztere aber müßte entweder ganz unterblei¬

ben , oder durch einen unbefugten Priester geschehen,

wenn die Landesstelle die Gegenwart deS eigenen Pfar¬
rers oder eines von ihm zu bestellenden Stellvertreters

nachsehen, aber keine vorläufige Erklärung des Ordi¬
narius , was dieser in eineich solchen Falle wegen der

priesterlichen Einsegnung zu verfugen gedenke, zu erhal¬
ten suchen würde. Uebrigens wird ein Gesuch um Nach¬

sicht des Ehehindernisses der Heimlichkeit äußerst selten

an die Landesstelle gelangen, und eben so selten kann

ein Zusammenfluß so außerordentlicher Umstände ein-

treren, daß die Landesstelle die Bewilligung eines sol¬

chen Gesuches für rathlich, folglich eine vorläufige Ver¬
nehmung der geistlichen Behörde wegen Zusicherung

der Dispens vom kirchlichen Eheverbothe für nörhig
halten könnte. Nur in dem Falle, wenn eins mit dem
Ehehindermsse des Gattenmordes eingegangene Ehe
Erneuert werden sollte, könnte es geschehen, daß die

8e,s. 24- Lax. i. sie macr.
II- Band. F
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Partheyen, um desto sicherer »»entdeckt zu bleiben, nebst
der Nachsicht des erwähnten heimlichen Ehehinderniffes

zugleich die Erlaubniß ansuchten, weder ihren Pfarrer,
oder einen von ihm bevollmächtigten Stellvertreter,
noch Zeugen, oder wenigstens nicht die letzteren bey
Erneuerung der Ehe zuziehen zu dürfen. Da in einem

solchen Falle die Sache gewöhnlich von dem Beichtva¬
ter an den Ordinarius gebracht wird, so findet dieser

von selbst die Gelegenheit, in seinem Berichte an die
Landesstelle sich zu äußern, was er in Ansehung des con-
currirenden kirchlichen Eheverbothes seiner Seils zu
thun im Sinne habe.

Die häufigsten Gesuche um Ehe-Dispensen finde»
bey den Ehehindernissen der Seitenverwandk-

schaft und^der Schwägerschaft Statt, so zwar,

daß nicht nur in mehreren älter» Verordnungen der öster¬
reichischen Gesetzgeber, sondern auch in dem bekannle»

Ehe-Patente selbst, und in dem ersten Theile des Zo-
sephinisch - bürgerlichen Gesetzbuches von anderen Ehe-
Dispensen gar keine Meldung gewacht wurde. Manche

Theologen geben sich Mühe, zu erweisen, daß die Ehe
zwischen nahen Seikenverwandren oder Verschwägerte»
der christlichen Religions-Lehre, oder doch dem natür¬

lichen Sitteugesetze entgegen sey. Glaublich leisten sie

dadurch der Kirche keinen großen Dienst; denn diese hat

auch zwischen nahen Seitenverwandten oder Verschwä¬
gerten häufig dispensirt, dispensirt noch, und hat sey-

erlich erklärt, daß sie disvensiren könne s). Wäre es

aber wahr, daß Eheverbindunqen zwischen solchen Per- '

sonen den Vorschriften der christlichen Neligions- oder
natürlichen Sitten'ehre zuwider laufen, so mW

s) Lonc. Trklionr. 8ess, S-. ca». Z.
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eine eigentliche Dispensation der Kirche für unmöglich,
und eine faktisch ertheilte für unrechtmäßig gehalten
werden, weil es ausgemacht ist, daß weder ein Bischof,
noch der Pabst, noch ein Concilium die erwähnten
Vorschriften auch bloß in einzelnen Fallen aufzuheben
befugt seyn. Nahe Seitenverwandte oder Verschwägerte
bleiben gewiß ungeachtet aller Dispensation eben daS,
was sie vorher waren. Wenn also in der Natur die¬
ses Verhältnisses ein Verboth der Ehe zwischen Perso¬
nen, die in demselben sich befinden, liegen soll, so muß
es auch nach der Dispensation eben so gut als vor der¬
selben bestehen. Doch zum Glück für daS Dispensa¬
tions-Recht der Kirche ist der Beweis bisher noch nicht
hergestellt worden, daß ein Verboth der Heirathen zwi¬
schen nahen Seitenoerwandten oder Verschwägerten in
der Offenbarung oder in der natürlichen Moral aufzu-
finden sey. Die Eheverbothe im Buche I-o vitici
sind von Gott durch Moyses nur dem Israelitischen
Volke als bürgerliche Gesetze kund gemacht worden,
und verbinden andere Völker nicht als allgemeine Ge¬
setze Gottes; im neuen Testamente aber findet man
nichts von Eheverhothen zwischen Seitenverwandten
und Verschwägerten. Den Verweis, welchen der Apo¬
stel Paulus I. sck lüorintk. V. den Corinthern wegen
Duldung eines Blutschänders gibt, betrifft nicht die
Ehe , sondern die Hurerey eines Stief-Sohnes mit seiner
Stiefmutter, wie aus dem ganzen Contexte und aus
einer andern Stelle des Paulus H. scl tlorintk. VIl.
tu. nicht undeutlich erhellet. Vielmehr scheint aus der
Bibel klar hervor zu gehen, daß Ehen auch zwischen
den nächsten Personen, die in dem Verhältnisse der
Seitenverwandtschast oder Schwägerschast mit einander
steh-n, an sich nicht schändlich, nicht moralisch sind;
denn wären sie es, so hätte gewiß Gott, das allmäch-

F 2
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tige und heiligste Wesen, mehr als ein Paar Menschen
erschaffen, und die ersten Nachkommen Adams und
Evens nicht in die Lage versetzt, worin sie seinem Gs-
dokhe, sich zu mehren, nicht anders als durch unsittliche

Heirarhe» unter sich Nachkommen konnten. Auch in der
Folge, als sich das Mei.sch-ngeschlecht schon vermehret
und die Nothme -dlgkrit der Helrachen zwischen nahen

Verwandten oder Verschwägerten aufgehörr harte, kom¬

men >n der heiligen Sch -fr Beyspiele von solchen Ehen

Key den frömsten Patriarchen vor, ohne daß Liess
deßwegen der Uebertretung des Sittengesetzes beschuldi¬

get wurden. So har der gottesfü chtige und Gott

gefällige Abraham seine halbbürtige Schwester zur Ge¬
mahlin» gehabt, ohne daß dieses vcn Gott an ihm ge-
rüget worden wäre »). Es lassen sich auch wirklich aus

der Vernunft keine überzeugenden Gründe für die na¬
türliche Unsittllchkeit der, Ebe zwischen Seitenverwand¬

ten oder zwischen verschwägerten Personen ableilen.
Diese lgen, welche man von einem natürlichen Abscheu
vor sorgte chen Ehen, von der Gefahr der Abarkung

der daraus erzeugten Nachkommenschaft, und von dem
sogenannten Istos^wctur ^arenlelse, d. i. der Ehr¬

furcht, welche die Nichte ihrem Onkel , und der Neffe

seiner Tante schuldig seyn sollt- , herzuhohlen suchte,
hat Michaelis k) hinlänglich widerlegt. Aber der
Grund, den er selbst ankuhrc, scheint ebenfalls nicht
zum Ziele zu treffen. Die erste Verführung einer Weibs¬

person, sagt er, gesch eht gemeiniglich unter der Hoff¬

nung der Ehe. Wäre also nur die geringste Hoffnung

vorhanden, daß die zunächst verwandten oder verschwä¬

gerte» Personen einander eheligen kLnnten, so würde

a) 6e»e». XU. 12. XX. ,2.
d) Mosaische« Recht. II. Th. §. 104, ,oS, 107.
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sobald der Geschlechtstrieb sich bey ihnen zu regen an-
fing, bey ihrem beständigen, scheulosen, oft unbeobach¬

teten Umgänge eine sehr frühe Verführung unvermeid¬
lich seyn, und daraus, wie er weitläufiger zu zeigen
sucht, ei» allgemeines Sittenverderbniß entstehen.
Allein diele Folgen sind keineswegs unzertrennlich mit

gedachten Ehen verbunden. Den letzteren ward bey

dem Lacedemonier», Alheniensern, Perser» rc. nichts
in den Weg gelegt, und doch äußerten sich die ersteren
nicht. Nur dann sind dergleichen Folgen mit Recht zu
besorgen, wenn die fügend bey der Erziehung keine

festen Grundsätze der Moral empfängt, an kein sitt¬

sames Betragen gegen das andere Geschlecht ange-

wöhnt wird, Bcyspiele der eingerisicnen Zügellosigkeit

von Erwachsenen vor Augen hat, und schlechter Auf¬
sicht unterworfen ist. Wegen zufälliger, nicht aus der
Natub solcher Ehen hervorgehender Folgen, aber kann
mau dieselben nicht für unsittlich und schändlich an sich
erklären. Tänze, Schauspiele, Kriege, Lotto-Spiele rc.
können auch sehr viel zur Verbreitung der Unsitt¬

lichkeit beytragen, sind sie deßwegen an und für sich

unerlaubt? Die Ehe zwischen dem Ehebrecher und der

Ehebrecherin» nach dem Tode des gekränkten Ehegat¬

ten ist gewiß ihrer Natur nach keineswegs unmoralisch,

sie dient vielmehr dazu, zwey Personen wieder auf den

Weg der Moralität zurück zu führen, und doch unter¬
liegt cs keinem Zweifel, daß, wenn die Ehe zwischen
ehebrecherischen Personen durchgehends gestattet wird,
die Ehebrüche sich vervielfältigen würden. Daraus aber
laßt sich weiter nichts schließen, als daß positive Ge¬

setzgebungen, denen cS obliegt, für die Aufrechthaltung

der Sittlichkeit Sorge zu tragen, guten Grund haben,

dergleichen Ehen zu verbiethen. Michaelis selbst lenkt

am Ende seiner Untersuchung auf den rechten Weg ein,
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indem er sagt: „Nicht die einzelnen Heirathen zwischen
Brüdern und Schwestern sind ihrer Natur nach sünd¬
haft, sondern das ist eigentlich Sünde, wenn ein gan¬
zes Volk diese Heirathen ungehindert verstattet; denn
nicht jede einzelne Heirath hat die schädlichen Folgen,
welche die allgemeine Erlaubnis nach sich zieht." Das
ganze Argument beweiset also nichts anders, als was
H eben in Ansehung der Heirathen zwischen ehebre¬
cherischen Personen gesagt worden, daß nähmlich po¬
sitive Gesetzgebungen gute Ursachen haben, zur Handha¬
bung der Sittlichkeit in de« Familien die Ehen naher
Seitenvsrwandten und Verschwägerten zu verb-ethen.

Die kirchliche Gesetzgebung hat wirklich aus dem
angeführten Beweggründe schon in den ersten Jahrhun¬
derten solche Ehen, die nach unserm bürgerlichen Ge¬
setzbuchs wegen der Seitenverwandschaft und Schwä¬
gerschaftungültig sind, für unerlaubt erklärt, und die¬
se Eheverbothe nachher, als ihr durch Zulaßung welt¬
licher Regenten die ganze Leitung des Ehewesens zu !
siel, auch als (eigentliche) Ehehiudernisse geltend ge- !
macht. Die Krast, Ehen ungültig zu machen, kön¬
nen sie zwar bey uns aus der kanonischen Gesetzgebung
nicht mehr ableiten; aber ihre ursprüngliche Wirksam¬
keit als kirchliche, zu einem moralischen Zwecke ergau- l
gene, Eheverbothe, deren Uebertretung die Ehe uner ¬
laubt macht, behalten sie noch fort, und müßen daher
respeetirt werden. Die Folge davon ist, daß die Laü-
desstelle auch bey Gesuchen um Nachsicht des Ehehim
dernisses der Seitenverwandschaft oder Schwägerschaft, f
ehe sie zur Dispensation schreitet, das Ordinariat ver- '
nehmen muß. damit auch wegen Loszählung von dem
kirchlichen Eheverbothe, das mit dem bürgerlichen Ehe- -
Hindernisse zusammen trifft, vorläufig alles in Richtig- !
keii gebracht, und nachher in Ansehung der priesterliche» i
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Einsegnung kein Anstand gemacht werde. Es versteht
sich jedoch von selbst, daß von der Landesstelle eine vor¬
läufige Rücksprache mit dem Ordinariate nur dann er¬
forderlich sey, wen» sie hinlängliche Gründe zu finden

glaubt, und die nöthige Amtsvollmachk hat, das Ehe-

hinderniß der Seitenverwandtschaft oder Schwäger¬
schaft nachzusehen,- nicht aber auch dann, wenn sie auS

Mangel des einen oder des ander» Erfordernisses die

Dispens verweigern müße Der Mangel gehöriger
Amtsvollmacht scheint bey allzunaher Blutsfreundschaft
und in einem Falle der Schwägerschaft wirklich einzu-
treten. Denn unsere politische Gesetzgebung 'erklärt eS

für einen Zrrthum, zu glauben, daß die Dispens von

allzunaher Blutsverwandtschaft erhalten werden könne.tz
Es ist den Seelsorgern ausgetragen, ihre Pfarrkinder
durch zweckmäßige Erklärung der Ehevorschriften von

fruchtlosen Dispens - Gesuchen und sträflichen Verge¬
hungen (d. i. von einem verbothenen Umgänge, wozu

allzunahe Blutsfreunde durch jene» Zrrthum öfters

verleitet werden) abzuhalten a). Ehen so ist es durch
eine Hofverordnung entschieden, daß zur Eheligung
einer Stiefmutter in keinem Falle, wo die Zeugungs-

Unvermögenheit des abgelebten Vaters nicht rechtskräf¬
tig dargethan werden kann, die Dispens ertheilet wer¬
den wird b). Aus diesen zwey Verordnungen scheint

sich der Schluß zu ergeben, das die Landesstelle allzu-
nahen Seitenverwandten z. B. dem Bruder und der

Schwester, wie auch den nächsten Verschwägerten, nähm-
lich der Stiefmutter und dem Stiefsohne, wenigstens
in dem vom Gesetze berührten Falle, die Nachsicht des

ja.
a) -Zuly I78L-

26.
d) rL. Sept. 1796
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zwischen ihnen bestehenden Ehehindernisses ohne weiters

abzuschlagen habe. Bey solchen Gesuchen wäre es da¬

her ganz überfllüßig, sich mit dem Ordinariate wegen
der geistlichen Dispens von dem eintretenden kirchlichen

Eheoerborhs in das Vernehmen zu setzen. Denn das
Ordinariat möge sich äußern, wie es wolle, so muß

die Landesstelle jederzeit sich bloß an die gesetzliche Vor¬
schrift halten, vermöge welcher vorgedachten Bluls-

freundcn und Verschwägerten keine weltliche Nachsicht

des Ehehindernisses zu Thecl werden soll.

§. lüg.

3) Auf solche, mit welchen entweder
schlechterdings oder wenigstens in ge¬
wissen Fällen kein kirchlicves Ehever-

borh zusammen hängt.

Endlich gibt es einige, nach unserem bürg. Ge-"
setzbuche bestehende Ehehindernisse des öffentlichen Rech¬
tes , mit welchem entweder^ schlechterdings oder wenig¬

stens in gewissen Fällen kein kirchliches Eheverboth zu¬

sammen trifft. Da bey solchen Ehehindernissen das
gar nicht vorhanden ist, wovon die Kirche dispensi-

ren sollte, so ergibt sich von selbst, daß die Landes¬

stelle, wenn sie um die Nachsicht eines Ehehindernisses

dieser Art ersucht wird, weder Grund noch Pflicht

habe, mit dem Ordinariate wegen Zusicherung der geist¬
lichen Dispens, die hier ein Unding wäre, sich in ei»

Vernehmen zu setzen.

Zm ganzen Umfange gehört nur ein einziges Ehe-

hinderniß in diese Elaste, nähmlich das der Th eilnahe

me an der TrennnngS Ursache. Dieses Ehe-
hinderniß bezieht sich jetzt, nach Einführung des Eh--'
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Hindernisses des Katholicismus, nur auf akatholische
Personen, die nach gerichtlicher Trennung ihres Ehe»
banoes mit einer andern Person von ihrem Glauben,
welche vermöge der Key der Trennung .vorgelegenen
Beweise auf eme sträfliche Art die Trennung veranlaßt
har, sich wieder vcreheligen wollen. Wünschte also
ein getrennter AkathoUk aus höchst wichtigen Grün¬
den dw akatholische Theilnehmerinn an der Ursache,
aus welcher seme vorige Ehe getrennt worden, gültig
j» heirathen, so müßten, beyde eine Dispens von dem
erwähnten Ehehmdernisse von der Landesstelle zu bewir¬
ken suchen, oder eine geistliche DispenS der katholischen
Kirchenvorsteher brauchen sie nicht, kheils weil die in
der katholischen Kirche geltenden Verbothe der Ehetren¬
nung und der Wiedervereheligung bey Lebzeiten des
anderen Theiles für Akatholiken, die keine Mitglieder
jener Kirche sind, und hierüber andere Religions-Grund¬
sätze haben , nicht verbindlich, folglich so gut als nicht
eristirend sind, theils weil die katholischen Kirchen«
Vorsteher über Akatholiken überhaupt keine Gewalt aus-
juüben haben. Aber eben so wenig bedürfen solche
Brautleute einer Dispens ihrer akatholische» Kirchen¬
diener, weil diese nach ihrer Religions-Lehre eine
Wiedervereheligung getrennter Eheleute, sobald das
von der weltlichen Macht ausgestellte Ehehiuderniß der
Thsilnahme an der Trennungsursache von eben dieser
Macht nachgesehsn wird, für erlaubt halten, und über¬
haupt sich keine äußere Gerichtsbarkeit in Kirchensachen
anmassen, die sie vielmehr »ach ihrem Systeme dem
Landesherrn zuschreiben. Wozu wäre also eine vor¬
läufige Vernehmung der katholische» oder akatholische»
Kirchenvorsteher im Falle eines bey der Landesstelle ein¬
gereichte» Gesuches um.Nachsicht des erwähnten Ehe-
Hindernisses ?
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Dagegen fehlt eS nicht an Ehehindernissen des öf¬

fentlichen Rechtes, die nur in gewissen Fällen kein kirch¬
liches Eheverboth mit sich führen. Dieses trisst in
den meisten jener Fälle ein, in welchen ein Umstand,
oder ein Mangel zwar nach dem Oesterr. bürg. Gesetz¬
buchs ein Ehehinderniß -st, nicht aber nach dem kano¬
nischen Rechte. Denn da bey uns, seitdem der Staat
seine 'ursprünglichen Rechte in Ehesachen vindikirt und
selbst Ehehindernisse festgesetzt hat, die kanonischen
Ehehindernisse ihre Kraft als solche verloren, und so
Weir sie mit dem Oesterreichischen übereinstimmen, bloß
die Eigenschaft kirchlicher Eheverbothe noch beybehalten
haben, so kann kein kirchliches Eheverboth für solche
Fälle zurück geblieben seyn, für welche das kanonische
Recht kein Ehehinderniß statuirt hatte. So ist

i.) Das Ehehinderniß des noch bestehenden
Ehebandes, welches nach unserm bürg. Gesetzbuche
gewiß auch in dem Falle eintrikt, wenn ein Ehegatte,
dessen Gegentheil noch vor Vollziehung der Ehe in ein
Kloster sich begeben und darin die Ordens, Profession
abgelegt hat, sich wieder mit einer andern Person ver- §
ehelichen will, für diesen Fall von keinem kirchlichen
Eheverbothe begleitet; denn es ist sowohl durch die
päbstlichsn Decretalen »), als durch das Concilium
von Trient 1>) entschieden, daß die zwar geschlossene, >
aber nicht vollzogene Ehe durch die abgelegte Ordens-
Profession des einen Theiles getrennt werde, und es
dem andern Theils erlaubt sey, zu einer neuen Ehe zu
schreiten. Sollte als» ein solcher zurückgelaffene Ehe¬
gatte bey der Landesstelle um Nachsicht deS ihm nach
«nserem Gesetzbuchs entgegsnstehenden Ehehindernisses

«) Lsp. 2 et 7. Ze convsrs confox,t.
d) Less. 24. cen. 6, cle secr. m«tr.
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eiukomme», so könnte ihm dieselbe ohne vorläufige
Vernehmung des Ordinariats, welches hier, wo kein
kirchliches Eheverboth bestehet, nichts zu dispensiren
hat, von der Landesstelle 'verliehen werden. Ferner ist
kein kirchliches Eheverboth verbunden

2) mit dem Ehehindernisse der Entführung
>n folgenden Fällen: wenn die Entführung mit List'
oder zwar mit Gewalt, aber-nicht gegen den Willen
der Entführten selbst, sondern nur derjenigen Perso¬
nen, unter deren Obsorge sie stehet, geschehen ist; wenn
eine Ehefrau mit ihrem, aber gegen den Willen ihres
Ehemannes entführt worden, und dieser nachher stirbt;
endlich wenn die Entführte, und noch in der Gewalt des
Entführers befindliche Person an einen andern, der von
der Lage der Entführten keine Wissenschaft hat, ver¬
mählt werden soll

3) mit dem Ehehindernisse des Ehebruchs,
welcher zwar vor geschloßener Ehe erwiesen, aber we¬
der von einem Eheversprechen, noch von Nachstellungen
gegen das Leben des gekrankten Ehegarten begleitet ist,

4) mit dem Ehehindernisse des Gatt en Mor¬
des in dem Falle, wo kein Einverständniß über dett
verübten Gattenmord zwischen dem andern Ehegatten
und der Person, welcher dieser die Ehe versprochen
hat, Statt hatte; wie auch, wenn der Gattenmord nur
versucht wurde,

5) mit dem Ehehindernisse der Heimlichkeit
in dem Falle, wo die Einwilligung in die Ehe vor
dem Bischöfe ohne Wissen und Willen des ordentlichen
Seelsorgers der Brautleute, oder von einem bloß vom
Ordinarius ohne Vorwissen des ordentlichen Seelsor¬
gers bevollmächtigten Priester, oder von zwey Akatho-
liken in Gegenwart des katholischen Pfarrers ohne Voll¬
macht ihres ordentlichen Seelsorgers erklärt werden soll.
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In allen diesen Fallen ist zwar nach dem vstsrrei-

chischen Rechte ein Ehehinderniß vorhanden; aber nach '
dem kanonischen keines, also konnte daraus bey Wie¬

derherstellung der landesherrlichen Rechte in Ehesache«
auch kein kirchliches Eheverbolh werden, folglich be¬
darf man keiner geistlichen DispsnS von dem nicht exi-
stireude» kirchlichen Eheverbothe, und so fällt aller
Grund weg, warum die Landesstelle vor Erlheüung

einer angesnchten Nachsicht des Ehehmdernisses in den
angeführten Fällen sich in ein weiteres Vernehmen mit
dem Ordinariate setzen sollte.

Eine Ausnahme machen hier nur einige Fälle,
in denen zwar nicht nach dem kanonischen Rechte, son¬

dern nur nach unserm bürg. Gesetzbuche ein Ehehin-

derniß eintritt; dieses aber doch ein kirchliches Ehever-
both mit sich führt. Der Grund des letzrern liegt in
solchen Fällen natürlicher Weise nicht in der oft erwähn¬

ten Verwandlung der kanonischen Ehehindernisse in kirch¬

liche Eheverbothe, welche hier nicht Statt haben konnten,
sondern ist ganz spekiel. So scheint s) der Ehe eineS

Christen niit einer Kathekumene das Ehshinderniß der

Religions-Verschiedenheit nach dem kanoni¬

schen Recht nicht im Wege zu stehen; wohl aber ein

kirchliches Eheverbolh, das sich schon auf die ältesten
Canones gründet; b) die Vereheligung eines griechi¬

schen (unirten und nicht unirten) Geistlichen, der be¬
reits die Hähern Weihen empfangen, und eines

griechischen Ordensmannes, der das Ordensgelüb¬

de schon abgelegt hat, unterliegt sonder Zweifel einem

kirchlichen Eheverbothe, obgleich nach dem Kirchenrech¬

te der sowohl unirten, als nicht unirten Griechen,

weder die höheren Weihen, noch die Ordensgelübde ein
(eigentliches) Ehehinderniß begründen. Endlich v) läßt

sich nicht läugnen, daß einem kirchlichen Eheverboihk
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zuwider gehandelt werde, wenn die feyerliche Erklärung

der Einwilligung in die Ehe vor dem ordentlichen, aber

suspsndirten Seelsorger der Brautleute geschieht, ob¬

schon in diesem Falle nur nach dem österreichischen,
nicht auch nach dem kanonischen Rechte das Eintreffen
des Ehehmdernissss der Heimlichkeit behauptet

werden kann. Zn diesen Fällen also wäre eine geistli¬

che Dispens von dem vorhandenen kirchlichen Ehever-
bothe, mithin eine vorläufige Vernehmung des Ordina¬
riats durch die Landesstelle dem Geiste unsers bürg.
Gesetzbuches gemäß, ungeachtet kein kanonisches, son¬
dern nur ein österreichisches Ehehinderniß obwaltet.

§. 110.

4) Auf solche, die zwar durch das canc,
nischc Recht/ nicht aber auch durch un¬
ser bürgerliches Gesetzbuch als Ehehin¬

dernisse angestellt sind.

Zuletzt könnte man noch die Frage aufwerfen, was

seit der Erscheinung des neuen bürgerlichen Gesetzbu¬

ches in Ansehung jener, in das öffentliche Recht ein-

schlagender Ehehindernisse Rechtens sey , die zwar
durch das kanonische Recht, nicht aber auch durch un¬

ser bürgerliches Gesetzbuch als solche bestimmt sind?

Es gibt derselben eine ziemliche Anzahl , doch mit dem

Unterschiede, daß einige in ihrem ganzen Umfange, an¬

dere bloß rheilweise, d. i. nur in gewissen Fällen dar¬
unter gehören, nähmlich: ») Das impväimsnlum

eonstitionir nach seinem ganzen Umfange, man mag

dasselbe in dem Sklavenstande oder in der Beyfügung

einer schändlichen, der Substanz der Ehe zuwiderlan-
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senden Bedingung, oder in dem Nichteintreffen ei¬
ner beygesetzten mögliche» Bedingung bestehen lassen.
2) Das noch bestehende Eheband bey christlichen nicht
katholischen Personen im Falle einer gerichtlich vorge¬
nommenen Ehetrennung. 5) Die Blutsverwandtschaft

im dritten und vierten Grade der Seitenlinien nach
der kanonischen Berechnungsart. ä) Die bürgerliche Ver¬
wandtschaft durchgehends. 5) Die geistliche Verwandt¬

schaft eben so. 6) Die eigentliche Schwägerschaft aus

einer ungültigen, aber vollzogenen Ehe durchaus, wie

auch aus einer gültigen und vollzogenen Ehe im dritten

und vierten Grade der Seitenlinie nach der kanoni¬

schen Conlputation. 7) Die uneigentliche Schwagerschaft,
oder das im^oüimvnium Puklicse ttonestsliz, in

so weit es aus einem Eheverlobnisse oder aus einer

ungültigen und nicht vollzogenen Ehe entsteht, durch¬

gehends ; io so weit es aber aus einem gültigen nmtti-
momo rato entspringt, nur im dritten und viertelt

Grade der Seitenlinien nach der kanonischen Berech¬

nung. 8) Die Schwagerschafr aus einem unehelichen
Beyschlas durchaus. Y) Der Ehebruch in dem Falle,
wo er alternativ entweder mit einem Eheversprechen,

oder mit einer Nachstellung gegen das Leben des in sei¬
nem Rechte verletzten Ehegatten vergesellschaftet, aber
vor Schließung der Ehe nicht erwiesen ist. io) Der

Gattenmvrd, wenn ein Ehegatte den andern in Ein¬

verständnisse mit einer dritten Person um das Leben

gebracht hat; aber die beyden Mitschuldigen vor der

That sich zu ehelichen einander nicht versprochen,
oder wenigstens die That nicht, um diese Absicht zu er¬

reichen, ausgeübt haben. II) Das Ehehiiiderniß der

Heimlichkeit in dem Falle, wo die Einwilligung in die
Ehe vor einem durch den ordentlichen Seelsorger der



Brautleute bestimmten Stellvertreter, der nicht Prie¬
ster ist, erklärt werden sollte.

Hat seit dem Eintritte der Wirksamkeit des neuen
bürg. Gesetzbuches in dergleichen Fällen die Landes¬
stelle das Ordinariat wegen Zusicherung der geistlichen
Dispens vorläufig zu vernehmen? Zch antworte, sie
wird in der Regel keine Veranlassung dazu finden. Denn
diese kann sie nur dadurch bekommen, daß bey ihr eine
Dispens von einem Ehehindernisse angesucht wird.
Da aber in Oesterreich von Staats wegen nichts als ein
Ehehinderniß anerkannt wird, was nicht durch oie ein¬
heimischen bürgerlichen Gesetze dafür erklärt worden
ist, so können die bloß kanonischen Ehehindernisse,
welche nähmlich nur im kanonischen, nicht aber auch
in unserm bürgerlichen Gesetzbuchs gegründet sind, als
keine Ehehindernisse bey uns gelten, mithin braucht
man auch keine Nachsicht derselben bey der LandeSstel-
le zu suchen, und man wird es auch gerne bleiben las¬
sen, wenn man nur die gehörige ^Kenntniß von der
Sache hat. Wie soll also die LandeSstclle eine Gele¬
genheit erhalten, wegen dieser aufgehebenen Ehehin¬
derniß eine Rücksprache mit dem Ordinariate zu halten?

Sollte jedoch aus Mkunde der Partyeyen oder ih¬
rer Sachwalter jemahls ein Gesuch um Nachsicht ei¬
nes solchen in Oesterreich nicht mehr bestehenden Ehe¬
hindernisses an irgend eine Landesstelle gelangen, so
kann diese die Umstände in der Regel nicht für so be¬
schaffen ansehen, daß sie nolhig hätte, sich mit dem
Ordinariate in das Vernehmen zu setzen, weil es sich
nicht erweisen läßt, daß mit solchen bloß kanonischen
Ehehindernissen noch immer fort ein kirchliches Ehe-
verboth in Verbindung stehe. Es verhält sich hier die
Sache ganz anders, als bey jenen Ehehindernissen,
welche nicht nur durch die kanonische, sondern auch
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Lurch die österreichische Gesetzgebung gleichförmig be¬
stimmt worden, oder die, wie man zu sagen pflegt,

bürgerlich - kanonische Ehehindernisse sind. Denn diese
beruhen auf Gründen, aus welchen die Kirche vermö¬

ge eigener Gewalt sie als Eheverbothe aufstellen konn¬

te, und auch wirklich als solche schon dadurch aufge¬
stellt hat, daß sie dieselben für Ehehmdernisse erklärte,

indem jedes festgesetzte Ehehinderuiß zugleich ein Ehe-

verboth in sich begreift. D e Eigenschaft als Ehehin-
derniffe haben sie zwar bey uns in dem Sinns verlo¬

ren , daß sie dieselbe nicht mehr aus der kanonischen

Gesetzgebung Herl Uen können, die Eigenschaft aber als
kirchliche Eheverbothe haben sie beybehalten. Letztere

konnte und wellte ihnen der bürgerlich- Gesetzgeber nicht
benehmen, weil dergleichen Eheverbothe theils sich schon
in den natürlichen Moral- und christlichen Religions-

Gesetzen gründen, theils von der Kirche zur Verhin¬

derung der Unsittlich leit und Ausrottung verbrecheri¬
scher Neigungen des Ehegatten, als gerade aus solchen

Gründen ausgestellt wurden, aus welchen der Staat

selbst sie sogar als Ehehmderniffe sanctionirt hat. Hin¬

gegen die sogenannten bloß kanonischen Ehehindernisse

sind größten Theils weiter nichts als willkührliche, viel¬
leicht gar auf Eigennutz berechnete Ausdehnungen der
alten, von den römischen Kaisern eingeführten Ehe-
Hindernisse, gestützt auf frivole Gründe, und weit her-
gehohlte Analogien, sie beschränken ohne Noth, ohne

Vortheil der Religion, zum Schaden des Staates die
natürliche Freyheit der Bürger, und erzeugen in der
bürgerlichen Gesellschaft große Unordnungen o). Der

«) Die beste Belehrung hierüber gibt dis Abhandlung;
Zst et wahr, daß die k. k. Verordnungen
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bürgerliche Gesetzgeber konnte sie also ohne Zweifel aus.
heben, und zwar nicht allein in so fern, als sie Ehe-
Hindernisse, sondern auch in so fern sie kirchliche Ehe«
verbothe waren. Er wollte sie aber auch in der letzte-
ren Rücksicht gewiß aufheben; denn hätten sie noch die
Kraft kirchlicher Eheverbothe behalten, so würde er
seine Absicht gar'nicht erreicht haben, die daraus ent«
springenden Unordnungen wären nicht beseitiget, und
die Unterthanen nicht erleichtert worden. Diese waren,
wenn ihnen ein solches Ehehinderniß wenigstens als
kirchliches Eheverboth noch ferner im Wege stünde, in
Ansehung der priesterlichen Einsegnung und Emvfan-
gung des Sakramentes noch immer den vormahligen
Plakereyen Preis gegeben, und in die Nothwendigkeit
versetzt, sich vorläufig wie immer eins geistliche Dis¬
pens zu verschaffen.

Ueberhaupt, da von den aus dem kanonische»
Rechts in unser bürgerliches Gesetzbuch Nicht aufgenom-
nienen Ehehindernißen letzteres keine Erwähnung macht,
s» bleibt es in Ansehung derselben bey der Vorschrift
lener politischen Verordnungen, die hierüber nach Er.
lcheinung des Ehe-Patents, wodurch eben dieselben ca-
nonischen Ehehindernisse bereits aufgehoben waren, er¬
gangen sind, in soweit aus der Beschaffenheit der Um¬
stände, die nach dem bürgerlichen Gesetzbuchs zu berück¬
sichtigen ist, kein- Aenderung hervorgeht. Nu» die ge¬
dachten Verordnungen sagen aus, daß in dem Falle,
wo daS Ehe - Patent (fetzt das bürgerliche Gesetzbuch)
die Ehe einzugehen erlaubt, kein Ehehinderniß vorhan-
den ist, und die Geistlichkeit den Partheyen nichr den

in Ehesachen dem Sakramente entgegen
stehen? Wien bey Trattner 17SZ.
II. Band. G
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mindesten Anstand und Aufeuchalt in Ansehung des

priesterlichen Beystandes machen soll s); daß dem Or¬

dinariat der Jrrthum benommen werden soll, als ob

die durch das Ehe-Patent aufgehobenen Disciplinar--

Satzungen des geistlichen Rechtes bloß in Rücksicht auf
die Gültigkeit des Loutracis aufgehoben wären, hin¬

gegen in Beziehung auf das Sakrament noch immer
bestünden, und von katholischen Partheyen zu beobach¬
ten seynb); daß alle Seitenverwandte und Verschwä¬

gerte, die nach der Eheverordvung der Ehe sür fähig

zu halten sind, nicht nvkhig haben, sich bey der poli¬
tischen Landesstelle deßhalb zu melden e) ; daß bey je¬
nen Ehehindernissen, die bloß kirchlich und in daS bür¬
gerliche Ehe-Gesetz nicht ausgenommen sind, die Par¬
theyen keiner Dispens bedürfen st); daß nahmentlich
bey der bestehenden allgemeinen Vorschrift des aufgeho¬

benen Ehehindernisses der geistlichen Verwandtschaft
den Partheyen die Schließung der Ehe ohne alle Dis¬
pens frey zu lassen sey e); daß, wenn jedoch Partheyen

die Nachsicht eines aufgehobenen Ehehindernisses

bey der Landessteste verlangen, es nicht nöthig sey,
ihnen deßwegen eine Erlaubniß zu ertheilen s); wollen
sie aber zu ihrer eigenen Beruhigung eine Dispens bey
ihrem Bischöfe suchen, ihnen solches unbenommen blei¬

be g). Nur soll ihnen in dergleichen Fällen die bischöfli¬
che Dispens allzeit und unentgeldlich ertheilt wer-

s) l. Avril 17b-.
b) 4. Sept. »785.
e) 6. May 1783.
<0 16. Octob. 1800.
e) 12. May 1791.
k) 22. März 178s.'
x) 16. Ortob. 1800. 22. März 178-.
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ven Sollte aber ein Bischof oder Pfarrer so weit

gehen, die Dispens oder Trauung in solchen Fällen
zu verweigern, so haben sich die Partheyen, unter An¬

führung der die That begleitenden Umstände, an die

Land;sstelle, (jetzt an den Orten, wo keine Landesstelle

ist, auch an das Kreisamt L) zu wenden o) die dann
den Consistorien oder Pfarrern die unverzügliche Trau¬
ung der Partheyen, wenn sich diese ruhig und richtig in ih¬
rem Gewissen ohne weitere Dispens verheirathen wollen,
aufzutragen haben ck). Kann wohl bey fortdauernder
Gültigkeit dieser Vorschriften noch eine Frage davon

seyn, ob in Betreff der bloß kanonischen Ehehindernif-
ss die Landesstelle mit dem Ordinariate wegen der

geistlichen Dispens etwas zu verhandeln habe?

Zn der Regel offenbar nicht. Allein, da es sich

auS Unbekanntschafr der Partheyen oder ihrer Anwälde
mit den Gesetzen, bisweilen ereignet, daß Gesuche um
Nachsicht aufgehobener, d. n bloß kanonischer Ehehin¬
dernisse an die Landesstelle gelangen; da die Landes¬
stelle angewiesen ist, bey einkommenden Ehe-Dispens-

Gesuchen auf die Beschaffenheit der Umstände Rücksicht
zu nehmen, und vorzüglich in Erwägung zu ziehen,

ob den Brautleuten -kein kirchliche» Eheverboth entge¬
gen stehe; und da es sich nicht wohl läugnen läßt, daß
in den zwey letzten oben unter Nr. 10 und lr ange¬

führten Fällen bloß kanonischer, also bey uns nicht
mehr bestehender Ehehindernisse, doch ein kirchliches,

auf moralische und religiöse Zwecke berechnetes, Ehe-

5) 6. Mär» 1735, »2. Marr und I. April 17
l>) A. b. Gstzb. h. 7s.
c) iS. Octob- i8oo.

6) 73 Febr. 2/,. Nov. 178/,- Zau '7SS

, ' G 2
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verboth noch immer obwalte, so scheint es, daß die
Landesstelle dem Geiste unsers bürgerlichen Gesetzbuches
keineswegs zuwider handeln würde, wenn sie in den
beyden eben erwähnten, ohnehin ganz ungewöhnlichen
Fällen bloß kanonischer Ehehindernisse über ein bey ihr
etwa eingersichtes Dispens-Gesuch zwar nicht sich selbst,
da sie hier nichts zu dispensiren Hal, mit dem Ordi¬
nariate in's Vernehmen setzte, aber doch die Partheyen
an dasselbe zur Einhohlung der geistlichen DiSpens
von dem kirchlichen Eheverbothe anwiese, und auf sol¬
che Art alle Anstände wegen oder bey der priesterlichen
Einsegnung vorläufig zu beseitigen suchte. Eine gleiche
Vorsicht dürste der Absicht unserer Gesetzgebung auch
bey dem aufgehobenen Ehehindernisse der unehrbare»
Schwägerschaft in einem gewissen Falle nicht zu wid-r-
laufen. Dieser Fall wäre, wenn ein Vater die noto¬
rische Beyschläferinn seines Sohnes, ein Sohn die Bey-
schläferinn seines Vaters, eine Mutter den Beyschlä-
fer ihrer Tochter, oder eine Tochter den Beyschlästr
ihrer Mutter eheligen wollte, und sich um Erlaubmß
hierzu an die Landesstelle wandte. Es würde bedenk¬
lich seyn, für dergleichen seltene Fälle das aus wichti¬
gen Gründen abgeschaffle tansuische Ehehinderniß der
Schwägerschaft ex vvpula iUieii« wieder einzufüh¬
ren; aber eS muß doch dem Staate daran gelege.i
seyn, daß solche Ehen, die eine Gefahr der Blutschan¬
de für die Zukunft besorgen lassen, und unter dem Vol¬
ke Aufsehen und Aergerniß erregen, nicht zu Stande
kommen. Ein unschädliches Mittel, diesen Zweck z»
erreichen» wären solche Partheyen an die Geistlichkeit zu
weisen, und eS dem Ermessen derselben zu überlassen,
ob sie die Trauung vornehmen wolle. Ihr liegt ja die
besondere Pflicht ob, für Sittlichkeit und Entfernung
der Aergernisse Sorge zu tragen.
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§. 11 >.

Resultat der bisherigen Untersuchung,
wann daö Einvernehmen der Landes¬
stelle mit dem Ordinariate wegen Zu»
sicherung der geistlichen Dispens

n'öthig sey.

Wir haben nun alle Arien der Ehehindernisse

durchgegangen, und bey jedem einzelnen zu bestimmen
gesucht, ob und m wie weit eS die Beschaffenheit per
Umstande mit sich bringe, daß vor Verleihung der
weltlichen Nachsicht desselben das Ordinariat wegen
Zusicherung der geistlichen DiSpens vernommen werde.

Damit eine gesetzliche Nothwendigkeit zu dieser Verneh¬
mung eintrete, müßen unter Voraussetzung, daß die
Dispens von einem Ehehinderniffe wirklich Key der
Landesstelle nachgesucht worden sey, folglich sie eine

Veranlassung zu ihrer Amtshandlung erhalte, nachste¬

hende Erfordernisse vereint eintreffen.
1) Muß eine weltliche Dispens von dem Ehehin¬

dernisse nach den Gesetzen nöthig seyn; denn widrigen¬

falls hat die Landesstelle den Partheyen den Bescheid zu

geben, daß sie sich ohne Dispens ihres Rechtes bedie¬
nen können, wie dieß bey den zwar im kanonischen
Rechte gegründeten, aber in unser bürg. Gesetzbuch nicht

ausgenommenen Ehehiuderniffe der Fall ist (§. n0).
2) Muß das Ehehinderniß seiner Natur nach eine

weltliche Dispens zulassen. Dieses trifft nicht ein bey
den natürlichen (§. 1O4) und bey den meisten positi¬
ve« Ehehindernissen des Privat-Rechts (§. lo5).

3) Müßen politische Gründe die Ertheilung der
weltlichen Dispens nicht schlechterdings widerrathen.

Das Gegentheil findet Statt bey allen positiven Ehehin-
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derniffen des öffentlichen RechtS, mit welchen Ehever-
bothe der natürlichen Moral, und der christlichen Reli¬
gions-Lehre in Verbindung stehen (§. 102 u. 107),
wie auch bey dem Ehehindernisse des Gatlenmordes,
wenn eine Nachsicht desselben vor geschlossener Ehe
etwa durch den Seelsorger angesucht werden sollte
(§. i08 S. 79).

4) Darf die Amtsvollmacht der Landesstelle in
Beziehung auf das Ehehinderniß nicht durch gesetzliche
Vorschriften beschränkt seyn, wie sie bey dem Ehehin¬
dernisse der allzu nahen Seitenverwandtschaft und m
einem Falle der Schwägerschaft wirklich beschrankt zn
seyn scheint (§. i03 S. 87).

5) Muß das Gesuch derPartheyen hinreichende
Beweggründe enthalten, die Nachsicht des Ehehindernis¬
ses zu ertheilen (§. 102 S. 48). Mangelt eines der
unter 2 — 5 angeführten Erfordernisse, so kann die
Landesstelle die Dispens vom Ehehindernisse auf keine»
Fall bewilligen. Wozu also eine vorläufige Verneh¬
mung des Ordinariats?

6) Muß mit dem Ehehindernisse ein in die Wirk¬
samkeit der Kirchengewalt einschlagendes Eheverboth
in Verbindung stehen, weil die Ehehindernisse an sich,
wenn sie von keinem solchen Eheverborhs begleitet sind,
ausschließlich zur Wirksamkeit der weltlichen Macht ge¬
hören (I. Th. Z. 13 11. 24. II. Th. §. 95 u. 102). A»§
Abgang dieses Erfordernisses ist das Ordinariat nicht
zu vernehmen bey den nur durch unser bürg. Geseßbuch
aufgestellten (§. IO9) und bey den meisten in dasselbe
nicht aufgenommenen sogenannten kanonischen Ehehin-
dernissen HO).

7) Endlich muß dieses kirchliche Eheverboth so be¬
schaffen seyn, daß eine kirchliche Dispens von demselbeu
nicht unmöglich ist, weil man s' rst wegen Zusicherung
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derselben das Ordinariat fruchtlos angehe» würde,
(ror u- 1O7),

Fehlt eines von den angeführte» Erfordernissen,
s» wäre die Vernehmung des Ordinariats wegen Zu-

, sicherung der geistlichen Dispens immer ein zweckloser
und dem Geiste der Oesterreichischen Gesetzgebung wider»
strebender Umtrieb; würde aber das Ordinariat gar
über alle bey der Landesstelle einlaufenden Gesuche um
Ehe - Dispens ohne Unterschied der Ehehindernisse je¬
derzeit vernommen, so liefe dieses auf eine willkührli-
che und verantwortliche Beschränkung der landesherr¬
lichen Rechte in Ehesachen hinaus, und sowohl gegen
die klaren Worte, als gegen die Absicht des allgemei¬
nen bürg. Gesetzbuches.

Sind jedoch die erster» fünf Erfordernisse sämmt-
lich vorhanden, und es entsteht ein gegründeter Zwei¬
fel bey der Landesstells, ob mit dem Ehshindermsse ein
auf natürlichen Sitten - oder positiven Religions - Ge¬
setzen , oder kirchlichen Vorschriften beruhendes Ehe-
verboth zusammen treffe oder nicht, so ist statt derzwey
letzter» Erfordernisse ein solcher Zweifel zur Verneh¬
mung des Ordinariats genug; denn in einem solchen
Falle muß die Landesstelle diesen Zweifel von dem Or¬
dinariate als Kunstverständigen sich lösen lassen, um
dann weiter handeln zu können (§. 102).

Vergleicht man die bisher ausgeführte, aus dem
richtig verstandenen §. 8Z des bürg. Gesetzbuches her-
vorgehende, Theorie über die Ehe-Dispense» mit dem
vorigen Dispensations--Systeme, so wird man gewahr
werden, daß die R<ultate aus der einen und dem an--
der» im Detail gar nicht so weit von einander abste-
hen, alS man Anfangs vielleicht vermuthete. Wenn
nach der erster» die kirchliche DispeNS in manchen Fäl¬
len wegfällt, wo sie nach dem letzter» Statt hatte, s»
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wird sie dagegen nach jener wieder in manchen Fällen zuge-
lassen, in welchen sie nach diesem weg zu bleiben hatte.
Verlust und Gewinn der Kirche dürfte sich ungefähr
das Gleichgewicht halten. Der Unterschied Lußerr sich
hauptsächlich bloß darin, daß nach jener Theorie die
Kirche nicht mehr von eigentlichen Ehehindernis'
se«, sondern nur von den damit zusammenhängen¬
den kirchlichen Eheverbothen aus eigener
Macht dispensirt, mithin durch ihre Dispens nichts
mehr zur gültigen, sondern nur zur kirchlich erlaub¬
ten Schließung des Ehevertrages mitwirkr; folglich
dem Staate das ausschließliche Recht, Ehehindernisse
Nachzusehen, eben so wie das Recht dieselben festzuse-
tzen gesichert; der Kirche aber bloß die Besugniß zur
Beförderung der Sittlichkeit und zur würdigen und
ehrerbiethigen Empsangung des Sakramentes dienende
Eheverbothe ergehen zu lassen, und davon nach Um¬
ständen loszuzählen, zuerkannt, also dem Kaiser ge¬
geben werde, was des Kaisers, und Gott, was Got¬
tes ist,

§. 112.

Weiteres Verfahren bey Ehe,Dispen¬
sen, wenn habey die geistliche Macht

zu concurriren hat.

Das weitere Verfahret?, welches zu beobachten sey,
wenn die Landesstelle für gut befunden hat, über eine
bey ihr angssuchte Ehe» DispenS sich mit dem Ordi¬
nariate ins Vernehmen zu setzen, ist im bürgerlichen
Gesetzbuchs Vicht bestimmt. Die Richtschnur für das¬
selbe gibt eine ältere Verordnung a), welche insofern

») r6, Oct. 180a.
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noch immer gilt, als ihre Bestimmungen durch das

bürgerliche Gesetzbuch nicht aufgehoben oder modificirt

worden sind. Dieser zufolge hat man zu unterscheiden,

vb der Ordinarius von dem kirchlichen, mit dem Ehe-

hindeinisse in Verbindung stehenden, Eheverbothe aus
eigener Macht dispensirt, oder die Dispensation ver-

sagt, oder eine päbstliche Dispensation für nothwen-
dig erachtet. Im ersten Falle soll die Landesstelle der

Dispensation von dem Ehehindernisse keine Schwierig¬
keiten in den Weg legen, und dieses zwar um so mehr,

da vorausgesetzt wird, daß sie das Ordinariat nicht

vernommen Haden wird, bevor sie das Gesuch der Par-

theyen reiflich erwogen und daraus ersehen habe, daß
hinreichende Gründe zur Nachsicht des EhchindernisseS

vorhanden seyn. Im zweyten Falle soll von der Lan-

deSstelle den Partheyen auch die weltliche Dispensation
abgeschlagen werden. Der Grund davon ist nicht etwa
die Idee, als wenn nach verweigerter' Ordinariats-

Dispens vom kirchlichen Eheverbothe eine rechtskräf¬
tige Nachsicht des Ehehindernisses von Seite des Staa¬

tes, mithin die Schließung eines gültige» Ehevertra¬
ges unmöglich wäre, sondern die Sorgfalt der Gesetz,
gebung, auf Beförderung der Moralität hinzielenden

Anstalten der Kn-che zu Hülfe zu kommen, kirchliche

Eheverdolhe, die diesen Zweck haben, aufrecht zu er¬
halten , in kirchlicher Hinsicht unerlaubte Eheverdindun-

gen zu beseitigen, und allen Anständen in Ansehung

der priesterlichen Einsegnung der Ehen nach Möglich¬

keit vorzubeugen. Im dritten Falle mußte nach der

eben angeführten Verordnung von der Landesstelle auf

Anlangen der Parrheyen Bericht an die Hofkanzley er¬
stattet werden, um die landesfürstliche Beystimmung

zur Ansuchung der päbstlichen Dispensation zu erwir-
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ken, oder wie sich eine andere Verordnung ») auS-

drückt, die Bewilligung des Rekurses nach Rom in
Ehe - Dispens - Angelegenheiten mußte immer bey der

Hofstelle angesucht werden; später aber wurde der Wir¬
kungskreis der Länderstellen in diesem Stücke erwei¬
tert, und es steht nun denselben, ohne daß sie einen
besondern Bericht zu erstatten haben, die Ertheilung

der landesfürstlichen Erlaudniß an die Ordinariate zu,
Ehe-Dispensen nach Rom unter den gewöhnlichen Be¬

dingungen (nähmlich der unentgeldlichen Einwirkung)

vorzulegen L). Es ist also wie vorher der Rekurs nach
Rom wegen Ehe-Dispensen nur mittelst des Diöze¬
san-Bischofes offen gelassen. Die Parthryen können
nähmlich nach bewirkter landesherrlicher Erlaubniß da¬
zu , und mit deren Producirung im Original bey ih¬

rem Ordinarius sich melden, welcher in ihrem Nahmen

die Behelfe zu Rom anzubringen, und die gesuchte Dis¬

pens zu bewirken hat v).
Der Ordinarius aber darf, wie bey andern Ge¬

schäften , die mit landesherrlicher Bewilligung zu Rom
betrieben we-den, so auch in Ehe-Dispenssachen sich

hierzu keines andern als des von Seiner Majestät da¬

zu ernannten k. k. Agenten in Rom bevienen ä), oder
wenn er doch durch einen Privat-Sachwalter die Dis¬
pens besorgen läßt, so soll dieses nie ohne Einsicht-

nehmung deS k. k. ausgestellten Agenten in die erwirk¬
te» Bullen oder Breven geschehen e); die k. k. Gesandt¬

schaft in Rom aber, oder der daselbst für die Besorgung

«) i Sept. l8o2.
t>) 16. May i8->7 in der Veylage N. 2.
-) il. und 3o. May 17S2.
6) 2. May 1785. 33. April 1807.
e) Zulv »807, 21. Iuly 181-.
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der geistlichen Angelegenheiten ernannte k.) k. Agent

darf den päbstlichen Dispens-Breven das Viäit in kei¬
nem Falle beysehen, ohne daß die landesfürstliche Be¬

willigung dergleichen Breven zu bewirken, beygetracht

worden, oder daß es ihnen sonst bekannt ist, daß die-
lelben mit landesfürstlicher Bewilligung erwirkt worden

sind, daher hat die Landesstelle den Auftrag von Fall

zu Fall, wo sie aus eigener Amtsmacht das klaciluin
re^ium (landesfürstliche Bewilligung) zur Erwirkung
einer Dispens - Urkunde oder eines Breve bey dem
päbstlichen Stuhle ertheilt, die Anzeige sogleich an di-

Hofstelle zu machen, damit man die geheime Hof- und

Staatskanzley von der bereits erfolgten landesfürstli-
chen Bewilligung zur Verständigung der kaiserl. Ge¬

sandtschaft zu Rom in Kenntniß sehen könne
Auch darf der Ordinarius keine Bezahlung einer höhe¬
ren, als der bereits bewilligten Taxe zugestehen a).
Die päbstlichen Dispensations -- Breven müßen von

Rom aus unmittelbar an die Ordinariate, und nicht

mehr an den Nuntius, als welchem in den k^ k. Erb-

landen keine Jurisdiction mehr zugestanden werden kann,

erlassen werden L). Jedem Dispensations - Breve,

welches nicht entweder durch den k. k. Agenten zu Rom

erwirkt, oder mit dem Viäit desselben ordnungsmäßig

versehen ist v) , oder wofür höhere, als die bewilligten

Taren bezahlt worden sind ä), oder welches durch den
Nuntius an die Ordinarien gelangt e), muß umiach-

sichtlich das ?I«citum rngium verweigert werden.

*) i. Oct. ,8r6.
a) 3o. April >807
d) 22. Map. 12. Zuny 1795.
c) 3o Zuly 1807, s. Sept. lölL, l.ZUNY I0I7.
b) Zo. April 1807.
e) 2?. May, is. Zlinx 1793.
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Das Recht über alle vom Pabste kommende» Ur¬

kunden, folglich auch über Römische Ehe»Dispensen das

landesfürstliche klacitum zu ertheilen, stand vormahls
bloß der Hofstelle zu, an welche die Länderstellen deß-

wegen Bericht zu erstatten hatten a); aber schon lan¬
ge ist es von diesen ^Berichten abgekommen, und die
Ertheilung des kiaoili rvAli über die zu Rom unent¬
geltlich (richtiger: gegen keine höheren als die bewillig¬

ten Taxen) erwirkten Dispenfatwns - Breven kommt

nun den Ländsrstellen zu'ü). Nur jene, auf Ehe-Dis¬
pensen sich beziehenden Urkunden, welche von der römi¬
schen ?osnitenliaria einlaufen, und alle!» das korum
internum betreffen, oder wo xerioulum in mora,

oder üilkamatio zrersonarum zu befürchten ist, ha¬
ben die Ansuchung des klaoili re^H nicht nöthig o)»

N-ch Jmpetrirung der zu Rom angesuchten Dispens,

(und wie sich'S von selbst versteht, nach Erhaltung des
?Iaoili rsAÜ darüber, wo dieses nöthig ist) hat der

Ordinarius de» ordentlichen Pfarrer der Partheyen hier¬
von insbesondere zu unterrichten ä).

Ein Mehreres' findet man in unseren politischen
Verordnungen in Ansehung der zu Rom nachgesuchtett
Ehe-Dispensen nicht fest gesetzt. Es scheint, daß man

sich bey den Landerstellen begnüge, über die päbstlichen
Ehe - Dispensen das klaoilum re^ium zu ertheilen,

und keine besondere landesherrliche Dispens von Ehe¬
hindernissen auszufertigen pflege. Sollte sich die Sa-

«) rS. Mär» 1781.
d) 24. Mär» »797 , 24, Zanner 1800 in der Beylage
».2,1. Sept. »So2, 16. May ,807 in der Beylage
n. ».

c.) 2Z. Zuly 1782.
6.) ll- May 1785.
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che wirklich so verhalten, so dürften dem nachdenkeuden
Juristen, welchem die Behauptung landesherrlicher Ge¬
rechtsame in Ehesachen, und die Gültigkeit der mit
päbstlichen Dispensen geschloffenen Ehen am Herzen
liegt, wichtige Bedenke» über diese Berfahrungsart auf-
stoßen. Es ist gänzlich unbekannt und höchst unwahr¬
scheinlich, daß Oesterreichische Monarchen, die ihre
Rechte in Ehesachen kennen, jsmahlS dem Pabste den
Auftrag gegeben hätten, in ihrem Nahmen von den
eigentlichen Ehehindernissen zu dispenstren; vielmehr
räumten sie dieses Recht ausdrücklich ihren Länderstel-
lrn ein. Gewiß aber ist es, daß der Pabst einen sol¬
chen Auftrag nie angenommen haben würde, und daß
er bey Ertheilung der Ehe-Dispensen nicht als Dele¬
gat eines Landesherren handle. Er dispenstrt in den an
ihn gebrachten Fallen aus eigener Macht. Nun ist eS
erwiesen, daß der Pabst nichr von eigentlichen Ehehin¬
dernissen, weiche die Ungültigkeit des EhevertrageS zur
Folge haben, sondern bloß von kirchlichen Eheverbothen,
welche die Kirche für sich init Ehehindernissen zur Be¬
förderung religiöser und moralischer Zwecke zu verbin¬
den befugt ist, und deren Uebertretung bloß die Schlie¬
ßung der Ehe unerlaubt macht, vermöge eigener Ge-
wrlr dispenstren könne. Also wird durch eine p.ibstli-
che Dispens nicht das eigentliche Ehehinderniß selbst,
sondern nur das damit verbundene kirchliche Ehever-
both nachgelassen, folglich bloß die Schließung der Ehe
kirchlicher Setts für erlaubt erklärt. Wie steht es nun
mit der Gültigkeit eines mit päbstlicher Ehe-Dispens
eingegangenen Ehevertrages, wenn keine landesherrli¬
che Nachsicht deS eigentlichen Ehehinderuisses hinzu
kommt? Liegt aber eine solche in dem ?Isoitum re^i-
um, welches über eine zu Rom erhaltene Ehe-Dis-
Pens ertheilt wird? Man hat Ursache daran zu zwei-
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ftln. Durch das crtheilte klsciium re^ium wird
bloß erklärt, daß die päbstliche Verfügung nichts dem
Staate Schädliches enthalte, und daß gegen die Exe¬
kution derselben kein Anstand obwalte Dieß ist doch
offenbar noch eine förmliche Loszählung vom Ehrhin¬
dernisse. Sieht man dessen ungeachtet die Ehevertrage
doch für gültig an, die bloß mit päbstlicher, mit dem
klacito regio versehener Dispens geschlossen wer¬
den, hat es dann nicht alles Ansehen, daß sich der
Pabst noch immer heimlich im Besitze der landesherr¬
lichen Rechte befinde, (eigentliche) Ehehindernisse nach-
zusehen?

Diese Betrachtung führt auf eine andere ähnliche.
Es soll in einigen Oesterreichischen Diöcesen oder Pfar¬
ren noch üblich seyn, daß nicht die von der LandeS-
stelle ertheilte, sondern bloß die bischöfliche Ehe-Dis¬
pens in die Trauungsbücher eingerragen, und in den
Trauungsscheinen nur von der letzter» ohne Erwäh¬
nung der ersteren Meldung! gemacht werde- Das erste
ist offenbar gegen den klaren Buchstaben des §. 80 des
bürgl. Gesetzbuches, wo befohlen wird, daß die Urkun¬
den, wodurch die bey einer Ehe vorgekommenen An¬
stande gehoben wurden, von dem Pfarrer im Trau-
ungsbuche angedeutet werden sollen» Nun die Urkun¬
de, wodurch allein der wichtigste Anstand, welcher bey
einer Ehe vorkommen kann, nähmlich ein (eigentli¬
ches) Ehehinderniß gehoben werden, ist die von der Lan¬
desstelle ausgefertigte weltliche Dispens. DaS zweyte
stoßt einmahl geradezu gegen die Analogie an. Wenn
schon der Umstand, daß die Brautleute von dem Auf¬
gebote zum Theil oder ganz enthoben worden sind,
mit Anführung der von der Regierung oder dem Kreis-
amte erhaltenen Dispens in dem Tranungsscheine aus-
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drücklich angeseht werden muß s), um wie viel mehr
muß nach dem Sinne unserer Gesetzgebung die landes¬
herrliche Dispens von einem andern, gemeiniglich wich¬
tigeren Ehehindernisse in dem Trauungsscheine bemerkt
werden. Ueberdieß kann es, wenn dieses unterbleibt,
von sehr bedenklichen Folgen seyen. In einem Trau¬
ungsscheine, worin bloß der bischöflichen Ehe-DispenS
Meldung geschieht, wird auch das vorgenommene Ehe-
hinderniß angeführt, und kann daraus bewiesen werden.
Durch die darin erwähnte Ordinariats-Dispens wur¬
de nicht das Ehehinderniß, sondern nur das damit zu¬
sammenhängende kirchliche Eheverboth gehoben. Wenn
nun die weltliche Dispens-Urkunde verloren gegangen,
und auch in dem Trauungsbuche nicht angedeutet ist,
woher soll, besonders nach Verlauf eines langen Zeit¬
raumes die Gültigkeit der Ehe bewiesen werden? Bey»
des endlich stellt den Ordinarius allein als Dispen-
saror von Ehehindernissen dar, und scheint denselben
>n dem geheimen Besitze eines zum Nachtheile des Lan¬
desherrn prätendirten Rechtes zu erhalten.

Wäre es bey so bewandten Sachen zur Sicherstel¬
lung sowohl der landesherrlichen Rechte in Ehesachen,
als auch der Gültigkeit der Ehen und des Beweises
darüber nicht zuträglich, ja nothwendig, I) bey päbst-
lichen Dispensationen eben dasjenige gesetzlich anzuord»
Nen, was bey bischöflichen Ehe - Dispensen ausdrück¬
lich vorgeschrieben ist, nähmlich daß die Landesstelle
"ach der vom Pabste ertheilten oder versagten Dispens
den Partheyen durch eine besondere Urkunde eben so,
wie bey bischöflichen Dispensen üblich ist, die landes¬
herrliche Nachsicht des Ehehinderniffes bewillige oder
verweigere; s) in Ansehung der bey Trauungsbüchern

? y- Oet. 180L.
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und Scheinen gerügten Praxis ins besondere einzu¬
schärfen, daß nicht nur in den Trauungsbüchern die

von der Landesstelle erhaltene Nachsicht eines Ehehin-
dernisses mit Angabe deS TageS und Jahres ihrer Er-
theilung unausbleiblich andeulet, sondern auch in

den Trauungsscheinen die gehörige Erwähnung davon

eingeschaltet werde?

§. US.

Ob bey zrv^y verschiedenen Entschei¬
dungen in Ehe-DiSpenS,Sachen einju-
äox ävle^aius !n tertis ingtantis zu

ernennen sey?
Endlich ist hier noch anzuführen, daß bey den in

Ehe - Dispenssachen gefällten zwey verschiedenen Ent¬
scheidungen von Ernennung eines justier; stelo^sli

ia tsrlia instantia gar keine Frage sep» kann a). Den

eigentlichen Fall, auf welchem sich dieses kurz und all¬

gemein gefaßte Hof-Decrer bezieht, kann ein Privat-

Schriftsteller, dem die Veranlassung desselben unbe¬
kannt ist, mit Gewißheit nicht bestimmen. Schwer¬

lich wird es von dem Falle zu verstehen seyn, wo der
Diöcesan - Bischof in xrima intssntia die Ehe-Dis¬

pens abschlägt; der Erzbischof aber in recunsta instan¬
tia sie zusagt: denn die Rekurse wegen verweigerten

Ehe - Dispensen von dem Bischof an den Erzbischof

sind bey unS ganz ungewöhnlich, und ich wüßte auch
aus den Quellen des gemeinen Kirchenrechts keine Stel¬

le anzuführen, worin sie gegründet wären. Zudem

wird in den Verordnungen, welche von d« Ernennung

26' Za^, j„ Böhmen
25. Febr.
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eines juälv» äeleAsti in terlia instantia reden a),
vorausgesetzt, daß eS eigentliche Streitsachen, deren
einige damahls noch dem geistlichen Foro überlassen
blieben, waren, die von dem Bischöfe in erster, und

von dem Erzbischöfe in zweyter Instanz auf verschie¬
dene Art entschieden wurden; Ehe-Dispensen aber ge¬
hören nicht unter die Streit-, sondern unter die Gna¬
densachen. Wahrscheinlich hatte oben gedachtes Hof-

decret den Fall im Gesichte, wo der Ordinarius und
die Landesstelle in Ehe - Dispenssachen verschiedener

Meinung sind. Hier war es ganz in der Ordnung, zu
entscheiden, daß in einem solchen Falle von Ernennung
eines jucliois üsle^ati in tevlia instantia gar keine

Frage seyn könne; denn die Verordnungen, welche von
dieser Ernennung sprechen, setzen ^voraus, daß von

jwey geistlichen Instanzen, deren eine der andern sub-

vrdinirt ist, in Streitsachen verschiedene Entscheidun¬
gen gefällt worden sind; das Ordinariat und die Lan-

desftelle sind aber nicht jwey geistliche Instanzen, man
kann auch weder jenes dieser, noch diese jenem alS

subordinirt ansehen, und die Ehe-Dispensen selbst,
wie bereits erinnert worden, sind kein. Streit-, sondern

Gnadensachsn. Jetzt kann sich, wenn gesetzmäßig vor¬

gegangen wird, der Fall nicht einmahl mehr ereignen,

baß zwischen dem Ordinariate und der Landesstelle über

Ehe- Dispensen eine Verschiedenheit der Meinungen ent¬
stehe. Das Dispens-Gesuch muß nun Key der Landesstelle

eingereicht werden. Diese hat, sobald einer der oben s§. ivr
u. üi) angeführten Umstände eintritt, das Ordina¬

riat gar nicht mehr zu vernehmen; ist aber der Fall
M Vernehmung des Ordinariats geeignet, so hat sie,

-O 26. März, >2 Zuly i5. Mg 17S2.
II Band. H
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je nachdem dasselbe die Ehe-Dispens zu- oder ver¬
sagt , diese ebenfalls zu ertheilm oder abschlagen.
Endlich könnte das mehr erwähnte Hof-Dekret noch
auf den Fall bezogen werden, wenn die Landes- und
die Hofstelle über eine angesuchte Ehe - Dispens ver¬
schiedene Entscheidungen treffen. Auch in Beziehung
auf diesen Fall ist die Aufstellung eines juäivis äelo-
Aati in lentis instantia mir vollem Rechte für unzu-
läßig erklärt. ES passen hier alle, oben auseinander
gesetzten Gründe mit Ausnahme eines einzigen; zwi¬
schen der Landes - und der Hofstelle besteht nähmlich
eine Coordinations - sondern ein wirkliches Subsrdina-
tions - Verhä.unß. Wenn die Landesstelle vorläufig
das Ordinariat vernommen, und in Conformitäl mit
demselben, wie sie durch die Gesetze angewiesen ist, die
Ehe - Dispens verweigert hat, so könnte auch die Hof¬
stelle über einen an sie hierüber ergriffenen Rekurs nach
den Gesetzen nichts anders thun, als ebenfalls sich dem
Ordinariats conformiren und die Ehe - Dispens ab-
schlagen. Nur dann, wenn die Landesstelle in einem
zur Vernehmung des Ordinariats nicht geeigneten Fal¬
le ohne dieselbe den Dispens-Werber abgewiesen, und
dieser an die Hofstelle recurrirt hätte, könnte eine Ver¬
schiedenheit der Meinungen zwischen der Landes- und
der Hosstelle zum Vorschein kommen; aber für einen
solchen Fall besteht die allgemeine Vorschrift, daß die
Sache Seiner Majestät selbst durch einen Vertrag zur
Entscheidung vorgelegt werden soll; mithin kann auch
in einem solchen Falle von Aufstellung eines jnüioiuw
stolvAstum in lentis instantia keine Rede seyn.
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§. 114.

Vorkehrung nach abgeschlagener Nach-
sichr eines Ehehindernisses.

Sobald blutsverwandte oder verschwägerte Par-
theym (aus gleichem Grunde auch andere mit einem

Ehehindernisse behaftete Personen, welche einander zu
ehelichen wünschen, und in einer Wohnung sich bey-
sammen aufhalten, mit ihrem Dispens- und HeirathS-
gesuche abgewiesen worden sind, sollen sie alsogleich von
einander getrennt, und ihnen aller nähere, den min¬
desten Verdacht erregende, gemeinschaftliche Umgang

auf das strengste verbothen werden, weil aus der Fort¬
setzung des Zusammenwohnens nicht nur bey Andern
Aufsehen und Aergerniß, sonder» auch andere üble Fol¬
gen entstehen können. Für den pünktlichen Vollzug
dieser Verordnung sind die betreffenden Stellen, Obrig¬

keiten und Seelsorger verantwortlich gemacht; insbe¬

sondere aber die Seelsorger, sobald solche Partheyen in
ihren Pfarrbezirksn vorkommen, zur Erstattung der
Anzeige an die Behörde, die Obrigkeiten und Kreis¬

ämter aber zur unverzüglichen Amtshandlung angewie¬
sen a). Die Befolgung dieser Verordnung wurde den

Seelsorgern durch eine andere Hofentschließung k) mit

dem wiederhohlten Auftrage eingescharft, daß sie un¬
ter eigener Dafürhaftung die Absonderung solcher zu-

zammen wohnenden Partheyen sogleich einzuleiren suchen,

und allenfalls die nöthige Anzeige an die politische

Behörde machen sollen-

a) 9- Iuly 1807.
d) 2. oder Dec, r8o8.

H 2
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§. 1»5

Wie ist die Nachsicht von Ehehinder»
nissen anzusuchen?

Die Natur der Sache erheischt es, daß Jedermann
vor Schließung der Ehe die Nachsicht eines derselben
entgegenstehenden Ehehindernisses, wovon er Kenntniß
hat, bey der Behörde suche; denn wer sich mir Ver¬
schweigung eines ihm, bekannten gesetzlichen Ehehinder¬
nisses traue« läßt, ohne vorher die ordentliche Dispen¬
sation erhalten zu haben, begeht eine schwere Polizey-
Uebertretung «0: bisweilen sogar ein Verbrechen, nähm«
lich das der Blutschande, wenn er die Ehe mit dem
Ehehindernisse der Verwandtschaft in auf- und abstei¬
gender Linie schließt und vollzieht L), oder das der
zweyfachen Ehe, wenn er das ihm selbst, oder dem
Gegentheile entgegenstehende Ehehinderniß des noch be¬
stehenden Ehebandes weiß und doch heirathet v). Al¬
lein oft geschieht es, daß entweder beyden Brautpersonen
oder wenigstens einem Theile vor Schließung der Ehe
von dem zwischen ihnen obwaltenden Ehehiodernisse gar
nicht» bekannt geworden ist. Es wäre nicht immer billig
oder räthlich, eine solche Zhe für ungültig zu erklären-
Beyde unschuldige Theile wünschen nicht selten ihre bishe¬
rig« Scheinehe in eine gültige zu verwandeln und mit ein¬
ander fortzuleben. Es sind schon Kinder vorhanden, für
deren Erziehung nach der Ungültigerklärung nicht am be¬
sten gesorgt wäre. Die unschuldige Frau fürchtet da¬
durch in einen zweydeutigen Ruf zu kommen, und kei-

a) Strafgesetz H. Th. §. »5r.
d) Strafgesetz l. Th uz.
e) Strafgesetz l. Th. §. r85. u. »86.
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»en andern Mann zu erhallen, oder das vorgerückte Al»
ler benimmt ihr die Aussicht auf eine andere Heirath.
Eine humane Gesetzgebung kann daher das Ansu¬
chen um Nachsicht der Ehehindernisse auch nach einge¬
gangener Ehe nicht für ganz unzuläßig erklären. Doch
wird sie bey Bestimmung der Art und Weise, wie die
Dispens von Ehehindernissen anzusuchen sey, den Um¬
stand , ob dieselbe schon vor, oder erst nach geschloffener
Ehe angesucht wird, nicht unberücksichtigt stassen.

Es liegt dem Staate wenig daran, ob zwischen
jwey Personen, deren ehelicher Verbindung ein Ehe-
hinderniß im Wege steht, die Ehe geschlossen werde oder
nicht. Nur das Privat-Interesse der Parih Yen ist hier
im Spiele. Die Staatsverwaltung, welche nicht ohne
wichtige Ursache ein gewisses Ehehinderniß als allgemei¬
ne Norm festgesetzt hat, kann also mit Recht erwarten,
daß sie von de» interessirten Partheyen selbst in dieKennr-
niß aller jener Verhältnisse gesetzt werde, aus deren Er¬
wägung erst eine gründliche Beurtheilung möglich wird,
ob in dem einzelnen Falle eine Ausnahme von der all¬
gemeinen Regel zu machen sey oder nicht. Wenn hin¬
gegen die Ehe bereits, aber ungültig eingegangen wor¬
den, erfordert eS ost das öffentliche Wohl selbst, und
die dem Staate obliegende Sorgfalt für die Moralität
seiner Bürger, daß dieselbe, wo möglich, konvalidirt
werde. Diese Convalidation würde jedoch in vielen Fäl¬
len unterbleiben, und die unsittliche Gemeinschaft zwi¬
schen den Partheyen fortdauern, wenn letztere verbunden
wären, bey einem Dispens-Gesuche ihre Nahmen und
Verhältnisse einer öffentlichen Behörde zu entdecken.
Bisweilen besteht daS Ehehinderniß selbst, welches die
Ehe zwischen den Partheyen ungültig macht, in einem
Verbrechen z. B, dem Gattenmorde, oder doch in einer
schändlichen Handlung z, B. Ehebruch. Ost hat sich
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das Paar oder wenigstens ei« Theil bey Schließung der
Ehe der oben erwähnten schweren Polizey-Uebertretung

schuldig gemacht. Manchmahl gründet sich das Ehehin-
derniß in einem Umstande, welcher nach der gemeinen

Ansicht wenigstens eins Mackel mit sich führt, z. B. die Ver¬
wandtschaft auS einem unehelichen Beyschlafe. Furcht

vor der Strafe oder Scheu vor der Schande würden
in dergleichen Fällen die Partheyen abhalten, ihre Nah¬

men und Verhältnisse der Landesstelle bekannt zu ma¬
chen. Und wäre auch alles dieses nicht, so wüßte eS

doch immer den Partheyen Ueberwindung kosten, ihre Ver¬
bindung , die bisher allgemein für eine gültige Ehe ange¬
sehen wurde, öffentlich für ungültig anzugeben und da¬
durch Aufsehen zu erregen. Es ziemt einer guten Ge¬
setzgebung, den Partheyen in solchen Fällen ein Mittel
zur Erlangung der Dispens vom Ehehindernisse an die

Hand zu geben, wobey jene Bedenklichkeiten wegfallen.

Die Vorschrift unseres bürg. Gesetzbuches §. L/i entspricht

ganz diesen Betrachtungen. Vor Abschließung
der Ehe ist die Nachsicht über Ehehinder-
nisse von den Partheyen selbst und unter

eigenem Nahmen anzusuchen. Wenn sich
aber nach schon geschlossener Ehe eine vor¬
her unbekanntes auflvsliches Hinderniß
äu ßern sollte, können sich die Partheyen

auch durch ihre Seelsorger, und mit Ver¬
schweigung ihres Rahmens an die Land es-

stelle um Nachsicht wenden.
Zn dem ersten Absätze der angeführten Gesetzstelle

sind die Worte: die Partheyen selbst und unter
eigenem Nahmen offenbar nicht so zu verstehen,

als wenn die Partheyen das Dispens-Gesuch entweder

selbst verfassen oder swenigstens in Person einreichen,

und ihre Nahmen eigenhändig unterschreiben müßten,
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Alles dieses kann eben so gut durch eine« Dritten ge¬
schehen. Nur so viel wollen jene Worte «»deuten, daß
es nicht genug sey, wenn ein Dritter unter seiner Ferti¬
gung bittend für die Brautpersonen einkommen, und
ihres Rahmens, sey es auch des wahren, nur im Con¬
texte der Bittschrift erwähnen würde, sondern es müßen
in dem Gesuche die Partheyen selbst als bittend er¬
scheinen und zugleich ihre wahren Nahmen unterfertiget
sepn. Die Beylegung falscher Nahmen wäre sogar dann
unzuläßig, wenn die Brautleute alles Uebrige selbst be¬
sorgten, weil die Landesstelle auf solche Art außer Stand
gesetzt wäre, nöthigen Falles die Wahrheit der ange¬
führten Beweggründe zu untersuchen. Da jedoch ein be¬
sonderer Zusammenfluß von Umständen es für die Par-
theyen bedenklich machen kann, ihr Vorhaben sich zu
ehelichen, durch ein unter eigenem Nahmen eingereichtes
Dispens-Gesuch vor der Zeit bekannt werden zu lassen,
so können Partheyen, die sich in einem solchen Falle be¬
finden, allerdings versuchen, auch vor Abschließung der
Ehe durch den Seelsorger mit Verheimligung ihres
Nahmens die Nachsicht des Ehehindernisses zu erwir¬
ken ; denn jede Regel leidet ja in außerordentlichen Fal¬
len eine Ausnahme, und es treten hier eben dieselben
Gründe ein, die den Gesetzgeber bewogen haben, nach
geschlossener Ehe ein solches Verfahren zu gestatten.

Der zweyte Absatz des erwähnten Paragraphes
handelt von der Art und Weise, wie nach bereits erfolg¬
ter Abschließung der Ehe die Nachsicht eines dieselbe
ungültig machenden Ehehindernisses erhalten werden
könne. Die Dari» vorkommenden Wörtchen auch und
können in ihrer Verbindung mit der ganzen Stelle,
deuten an, daß es den Partheyen nach schon geschlossener
Ehe zwar frey stehe, die Dispens selbst und unter eige-
uem Nahmen anzusuchen, wie dieß vor Schließung der
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Ehe als Regel vorgeschrieben ist; daß ihnen aber aus

den oben auseinander gesetzten Gründen noch ein ande¬
rer Weg offen gelassen sey , die zur Convalidation der
Ehe nöthige Nachsicht des obwaltenden Ehehindernisses

zu erlangen, nähmlich mittelst des Seelsorgers und oh¬
ne Angabe ihrer Nahmen. Nur fordert das Gesetz im

letzteren Falle, daß da- Ehehinderniß vorher unbekannt

gewesen sey; aber wem? Der Ausdruck des Gesetzes

ist ganz unbestimmt und allgemein. Es ist also keinem
Zweifel unterworfen, daß die Nachsuchung der DispenS

durch den Seelsorger und mit Verschweigung des Rah¬

mens der Partheyen geschehen könne, wen» das Ehehin¬

derniß vor Schließung der Ehe entweder bcyden Thei-
len, oder wenigstens einem Theile unbekannt war. Wie
aber, wenn beyde Theile um das Ehehinderniß wußten,
und dasselbe nur den übrigen Menschen bisher unbe¬

kannt geblieben mar? Auch dieser Fall ist durch die

Unbestimmtheit und Allgemeinheit des gesetzlichen Aus¬
druckes nicht auSgeschloßen, und wichtige Gründe rä¬

chen, ihn darunter zu begreifen. Die Partheyen haben
sich in einem solchen Falle durch die Schließung der

Ehe mit einem ihnen bekannten Ehehindernisse jeder¬

zeit einer schweren Polizey - Übertretung schuldig ge¬

macht ; überdieß kann das zwischen ihnen obwaltende
Ehehinderniß sogar das Verbrechen des Gatlenmordes

seyn. Sollen sie hier selbst unter eigenem Nahmen
die Dispens suchen? Dieß werden sie wohl unterlassen,

um sich nicht selbst den Strafgerichten preis zu geben.

Sollen sie also ihre Ehe für ungültig erklären lassen?

Dieß hat Nicht nur das nähmliche Bedenken wider sich,
sondern es wäre auch damit dem Staate, ihnen selbst

und den etwa schon erzeugten Kindern schlecht berathen.

Oder sollen sie etwa eine einverstandliche Scheidung von

Tisch und Bett auf immer vornehmen? Dieß würde
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gemeiniglich ihrem' Vortheile jganz entgegen seyn und
Verdacht erregen, oder den schon vorhandenen bestärken
und zu bedenklichen Nachforschungen j Anlaß geben. Oder,
sollen endlich die Partheyen die scheinbare Ehe gar bis zum
Tode sorrseßen? Machen sie dabey Gebrauch von ehelichen
Rechten, so leben ste in beständiger Sünde, und keinen
bey so naher Verbindung je zu machen, ist eine äußerst
schwere Sache. Immer würden sie sich in einer für ih¬
re Moralität sehr mißlichen Lage befinden. Es gibt
also kein anderes Mittel, aus dem Labyrinthe zu kom¬
men, als daß sie sich an den Seelsorger wenden, durch
ihn mit Geheimhaltung ihrer Nahmen eine Dispens
vom Eheyindernisse erwirken, und dann ihre Scheinehe
convalidiren- Ohne Zweifel hatte der^ Gesetzgeber in
der befragte» Stelle die geheimen Ehehindernisse im
Sinne; geheim aber ist gewiß jedes Ehehinderniß, wel¬
ches zwar de» zwey Personen , die es angeht, bekannt,
der übrigen Welt hingegen gänzlich unbekannt ist. Viel¬
leicht hat sich der Gesetzgeber des zweydeutigen Wortes:
unbekanntes bloß deßwegen bedient, um für Partheyen,
die sich beyde des Ehehindernisses bewußt sind, und doch
zusammen heirathen, die Hoffnung zur geheimen Erwir¬
kung einer Dispensation problematisch zu lassen, und
auf solche Art von dergleichen sträflichen Vergehungen
desto niehr abzuhalten.

Der zweyte Absatz des zu erörternden Paragra-
phes scheint noch ein anderes Erforderniß zur gehei¬
men Nachsuchung von Ehe-Dispensen festzusetzen, nähm-
lich, daß das Ehehinderniß ein auflöslicheS sey. Allein
dieses Erforderniß geht offenbar auch auf bekannte Ehe¬
hindernisse und Dispens - Gesuche vor Schließung der
Ehe, »»d versteht sich von selbst; es hätte also füglich
wegbleiben können, oder in dem ersten Absätze des
Paragraphes angebracht werden sollen. Jedermann



irr
weiß es, daß von unauflöslichen Hindernissen keine
Loszählung zu erwarten sey. Die Seelsorger selbst sind
angewiesen, bey sich ergebenden Fallen, wo die Parthey-
en in dem Jrrthume sind, als wenn die Dispens den¬
noch erhalten werden könnte, ihnen die Ehevorschrif-
ien zweckmäßig zu erklären und sie von fruchtlosen Dis¬
pens-Gesuchen abzuhalten s).

Vor Erscheinung des neuen bürg. Gesetzbuches
mußte, wenn sich Partheyen um Erwirkung der Nach¬
sicht eines geheimen EhehindernisseS bey schon beste¬
henden Ehen an die Geistlichkeit wandten, die Sache
durch den Bischof gehen. Dieser sollte jedes Mahl un¬
ter Bestätigung des unterwaltenden Gewissenfalles und
ohne Benennung der Partheyen das Gesuch um die Dis¬
pens an die Landesstelle bringe» L), oder bey geheimen
Ehehindernissen der sMilitär-Personen um die Dispens
davon bey dem Generals Commando einschreiten; nur
kann im letzteren Falle unter den geheimen Ehehinder¬
nissen der Mangel der gesetzmäßigen Einwilligung zum
Heirathen keineswegs verstanden werden v), und zwar
um so mehr, weil dieser. Mangel ein solches Ehehinder-
niß ist, welches nicht durch Dispensation, sondern nur
durch Nachtragung der erforderlichen Einwilligung ge¬
hoben werden kann. Allein das neue bürg. Gesetzbuch
weiset die Partheyen, welche die Nachsicht eines vor
Schließung der Ehe unbekannten Ehehindernisses nicht
selbst unter eigenem Nahmen suchen wollen, an ihre
Seelsorger, durch welche sie sich an die Landes-
stelie, oder, wenn sie Milirär-Personen sind, an das

iS
-) zuly 17S4

b) ü. Sept. 1791
c) il. AUg. iSoi
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General-Commaado um Nachsicht der geheimen Ehehin¬
dernisse wenden können. Unter den Seelsorgern sind
ohne Zweifel der Pfarrer und der Cooperator, bey Mi¬
litär» Personen aber der Feld-Caplan und der Feld-
Superior zu verstehen. Aber auch ein Beichtvater ist
dahin zu rechnen, theils weil er zum Theil wirklicher
Seelsorgerder Partheyen ist, indem er ihnen daS Buß-
Sacrament ausspendet, theils weil in bedenklichen
Fallen es dir Vorsicht erheischt, sich einem fremden
Geistlichen als Beichtvater anzuvertrauen. Nur müßen
diese Seelsorger eben so, wie es in Rücksicht des
Bischofs verordnet worden, jederzeit den unterlaufenden
Gewisseusfall, d. i, daß ihnen das Ehehinderniß unter
dem Beichtsigille endeckt worden sey, in ihrem an die
Landesstelle gerichteten Dispens-Gesuche bestättigen;
denn sonst könnte zum Abbruche des heilsamen Gese¬
kes, welches die Nachsuchung der Ehe-Dispens vor
Schließung der Ehe durch die Partheyen selbst und unter
eigenem Nahmen befiehlt, leicht Mißbrauch getrieben
werden. Auch versteht es sich von selbst, daß die Seel-
sorger eben so wenig, als es den Bischöfen zugestan¬
den worden ist, den Mangel der gesetzmäßigen Einwil¬
ligung der Militär-Behörde in die Ehen von Militär-
Personen unter den geheimen Ehehmdernissen mit be¬
greifen, und die Nachsicht davon mit Verschweigung
des Nahmens der Partheyen suchen können.

Von dem Bischöfe selbst macht das bürg. Gesetz¬
buch keine Meldung. Man könnte also glauben, die
Ueue Gesetzgebung habe die Bischöfe von der Theilvah-
u>e an diesem Geschäfte ausschließen, und es zur Re-
gck machen wollen, daß die Gesuche um Nachsicht ge¬
heimer Ehehinderniffe von den Seelsorgern uemittel-
dar an die Landesstelle gebracht werden sollem Als
Ursache davon könnte man sich allenfalls denken, daß
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die Gesetzgebung den Partheyen den Umweg durch den
Bischof ersparen, und diesem keinen Anlaß geben wollte,
über die Wichtigkeit der von den Partheyeu ange¬
führten Beweggründe selbst, die meistens von politi¬
scher Art sind und zur Beurtheilung der Landesstelle
gehören, sich etwa ein Urtheil anzumaßen. Allein die
Sache verhält sich doch anders. Der Buchstabe des
Gesetzes steht der bischöflichen Einschreirung um Dis¬
pens von geheimen Ehehindernissen nicht entgegen, und
mehrere Gründe rathe» sogar an, sich derselben zu be¬
dienen. Das Gesetz^läßt die Partheyen durch ihre
Seelsorgerin der vielfachen Zahl, und ohne nä¬
here ^Bestimmung, also nicht bloß durch den untern,
sondern allenfalls auch durch den ober» Seelsorger, was
jeder Bischof in Rücksicht seiner Diözesanen gewiß ist,
an die Landesstelle sich wenden. DaS bischöfliche Vor¬
wort kann nicht nur M leichtern Erwirkung der Dispens
bey der Landesstelle oder dem General-Commando, wie
in den oben nachgewiesenen Verordnungen a) aus¬
drücklich versprochen wird, sondern auch zur sicherer«
Verheimlichung 'der Partheyen vieles beytragen. Wen"
z. B. ein Pfarrer um die Dispens von dem geheime«
Ehehindernisse des Gqtrenmordes einkommt, so kann
man daraus auf die Gemeinde, oder wenigstens die
Gegend, in welcher das Verbrechen begangen worden,
und aus dem Zusammentreffen anderer Umstände auch
auf de» Thater schließen. Leitet hingegen der Pfarrer
das Anliegen der Partheyen als ein Beichtgeheimnis ohne
Benennung derselben an den Bischof, und dieser
Verschweigung des Rahmens des Pfarrers an die Lan-
deSstelle, so ist den weltlichen Behörden alle Sp^
zu Nachforschungen über das Verbrechen entrückt. Auch

->) 6. Sept. i79> , ll. Ang. iSai.
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würde durch Uebergehung deS Bischofes in den meisten
Fallen kein Umweg erspart, sondern vielmehr ein neu¬
er Nvthig. Gewöhnlich ist mit geheime» Ehehindernis-
sen, wovon eine Nachsicht durch die Seelsorger gesucht
wird, ein kirchliches Eheverboth verbunden. Die Lan¬
desstelle müßte also über ein unmittelbar bey ihr ein»
gereichtes Dispens -- Gesuch erst mit dem Bischöfe wegen
Zusicherung der geistlichen DispenS von dem kirchlichen
Eheverbothe sich inS Vernehmen setzen. Diese Einver¬
nehmung fallt weg, wenn die Sache durch den Bischof
an die Landesstelle geht, weil derselbe ohnehin bey oder
durch Einbegleitung des Gesuchs an die Landesstelle
seine Meinung in Ansehung der kirchlichen Dispens
entweder ausdrücklich oder stillschweigend erklärt.

Ist die Nachsicht des geheimen Ehehindernisses von
d" Landesstelle ertheilet worden, so muß von den
Partheyen die Einwilligung in die Ehe nach Vorschrift
des §. 83 des bürg. Gesetzbuches erneuert werden.
Gesetze, nun die Partheyen hätten sich einem Beichtvater,
der nicht ihr Pfarrer ist, anvertraut, und derselbe wür¬
de die Dispensation unmittelbar bey der Landesstelle
suchen, so wird er zwar ebenfalls selbst so vorsichtig
seyn, mit der Dispens von dem geheimen Ehehinder-
uisse zugleich die Dispens von dem Ehehindernisse der
Heimlichkeit d. i. die Erlaubniß bey der Landesst^lle
iu verlangen, statt des Pfarrers der Partheyen bey der
ubermahligen Erklärung ihrer Einwilligung gegenwär«
kg zu seyn; denn ohne eine solche zugleich erhaltene
Dispens oder Erlaubniß könnte er die von den Par-
iheyen zu erneuernde Erklärung der Einwilligung in die
Ehe nicht gültig aufnehmen. Er müßte die Partheyen
zur Erneuerung der Einwilligung in die Ehe an ihren
Pfarrer weisen, oder sich vom letzter« zu seinem Stell¬
vertreter bey dieser Handlung bestellen lassen, womit
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den Partheyen, die unbekannt bleiben wollen, schwerlich
gedient wäre. Aber mit aller dieser Vorsicht wäre dir
Sache noch nicht abgethan. Die Partheyen wünschen

auch eine neue priesterliche Einsegnung, um das bei¬

der ersten wegen Mangels der Materie ihnen nicht zu

The.il gewordene Sakrament zu empfangen. Die prie¬

sterliche Einsegnung »der Ehe aber kann nach dem Con-
kilium von Trient nur von dem eigenen Pfarrer dec

Partheyen, oder von einem durch den Pfarrer oder Bi¬
schof dazu beauftragten Priester geschehen. Die Par¬

theyen kämen also wieder in.^die kurz vorher angezeigte
Verlegenheit, oder die Sache müßte doch noch an dell
Bischof gelangen» Offenbar handelt daher ein Beichtva¬

ter in der angeführten Lage klüger und für die Parthey¬
en vortheilhafter, wenn er sich mit dem ihm anvertrau¬

ten Geheimnisse gleich Anfangs an den Bischof wendet,

und diesen das zur Convalrdarion der Ehe Nvthige be¬
sorgen und veranstalten laßt.

Wäre die Endecknng des geheimen Ehehindernis'
seS dem Eooperator des eigenen Pfarrers der Parthey¬
en geschehen, so käme es darauf an, ob der Pfarrer
demselben im Allgemeinen auch die Erlaubniß zur Auf¬

nahme feyerlicher Erklärungen der Einwilligung in die
Ehe und zur Einsegnung der Eheleute eingeräumt, oder
ob er dieses Recht sich selbst Vorbehalten habe. Zn>

ersten Falle würde kein Anstand zu besorgen seyn, wenn

der Eooperator die Nachsicht eines geheimen EhehiN'
dernisses unmittelbar bey der Landesstelle nachsuchtt-
Zm zweyten Falle hingegen müßte er den Weg ein¬

schlagen, der so eben für einen Beichtvater angegeben

worden, weil er sonst auf gleiche Schwierigkeiten stoßen
würde als dieser.

Noch wird es nicht undienlich leyn, hier zu be¬

merken, daß der Seelsorger, welcher für die sich

I
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anvertrauenoen Partheyen eine Dispens von einem gehei¬
men Ehehinderniffe unmittelbar oder mittelbar bey
der Landesstelle bewirken soll, in sehr bedenklichen
Fallen z. B. eines Gattenmordes aus Vorsorge, die
Entdeckung des Thäters aus alle mögliche Weise zu
rcrhüthen, in die Nothwendigkeit versetzt werden kann,
mit jenem Dispens-Gesuche, auch die Bitte zu verbin¬
den, die Landesstelle möchte bey Erneuerung der eheli¬
chen Einwilligung sogar die Zuziehung zweyer ver¬
trauten Zeugen nachsehen.

Uebrigens ist es nicht nöthig, daß von zwey Schein¬
eheleuten jeder Theil insbesondere durch seinen Seelsor¬
ger um die Nachsicht des geheimen Ehehinderniffes an-
suche, sondern es ist genug, wen» es der Theil thut,
dem das Ehehinderniß bekannt ist, oder daß, wenn
stch beyde in diesem Falle befinden, Ein Gesuch sür
deyde eingereicht werde. Zwar könnte man auf die
Meinung verfallen, daß wenigstens in dem Falle, w»
das Ehehinderniß ein relatives, beyde Theile afficiren-
des ist, und diese vor Schließung der Ehe verschiede¬
ne» Landerstellen unterstanden, jeder The.l ein beson¬
deres Gesuch an die Landesstelle, welcher er vorher
unterworfen war, zu richten habe, weil die ungültige
Ehe keine Wirkung, folglich auch keine Veränderung
der Behörden in Ansehung der Scheineheleute hervor-
dnngen konnte. Allein unter eine andere Landesfielle
^Mmt man ja durch Fixirung des Domiciliums im
Bezirke derselben; die beyden Scheineheleute aber ha-
de» sich offenbar in dem Gebiethe der nähmlichen Lan¬
desstelle hauSlich niedergelassen, sie gehören also beyde
unter dieselbe. Zudem passiren sie, weil das Ehehin-
dernjß, welches ihre Ehe ungültig macht, geheim ist,
uor der Welt als wirkliche Eheleute, sie müßen da-'
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her auch als untergeordnet derjenigen Landesstelle er¬
scheinen, in deren Umkreise sie wohnen.

Die Hofverordnung »), welche festgesetzt, daß die
Aufqeboths - Dispensen in Gewiffenssallen solcher Per¬
sonen, die allgemein für verehelicht gehalten werden,
es aber nicht sind, um ihre Ehre zu schonen, wenn
sonst kein Ehehinderniß zwischen denselben obwaltet,
ohne Angebung ihres NahmenS von Seite des Ordi¬
nariats bey dem Landes-Präsidium auzusuchen, und
von diesem, ohne das Gesuch durch das Einreichungs-
Protokoll und das Expedit gehen zu lassen, zu ertei¬
len seyn, scheint auf die Gesuche um Nachsicht gehei¬
mer Ehehindernisse nicht anwendbar zu seyn, Einmahl
spricht gedachte Verordnung mit klaren Worten blos
von Aufgeboths - Dispensen ; mit keinem Worte abe"
von der Nachsicht geheimer Ehehindernisse, vielmehr
schließt sie dir Dispensen von Ehehindernissen durch die eiu-
gerückte Clausel: wenn sonst kein Ehehinder¬
niß zwischen denselben, obwaltet, deutlich
aus. Dann ist es gewiß von minderer Erheblichkeit,
das Aufgeboth, welches eine bloße Anstalt zur Entde¬
ckung von Ehshindernissen ist, als diese selbst nachjU-
sehen. Endlich haftet bey Gesuchen um Nachsicht des
Aufgeboths in dem Falle, von dem die Verordnung re¬
det, gewöhnlich Gefahr am Verzüge, wo Eile nöthiS
ist. Dieß pflegt aber bey Bewerbungen um Dispens
von geheimen Ehehinderniffen nicht der Fall zu ftd"'
Obschon also bey beyden Arten der Gesuche in Anse¬
hung der übrigen obwaltenden Umstande eine Aehnlich' !
keit nicht zu verkennen ist, so läßt sich doch daraus
keineswegs folgern, daß auch die letzteren eben so, uu<

») Z. Febr. r8oZ.
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die erstere», unter der Hand durch das Landes-Präsidium
allein erledig! werden können. Gefahren für die Ehre der
Partheyen und Nachforschungen über ihre Personen sind
hinlänglich beseitiget, wenn auch Gesuche um Dispens von
geheimen Ehehindernissen durch das Einreichungs-Proto¬
koll und Expedit laufen, und in vollem Rathe darüber
beratschlaget wird, weil dieselben immer mit Verschwei¬
gung des Rahmens der Partheyen, oder unter erdichte¬
ten Benennungen, und ohne irgend eme andere Bestim¬
mung des Standes, Gewerbes, Ortes ec. angebracht wer¬
den.

Außer den Gesuchen um Nachsicht geheimer Ehehin-
dernisie und des Aufgebothcs in dem oben angezeigten
Falle bleibt es bey der Regel, daß alle Gesuche um Dis¬
pensen von Ehehindernissen entweder unmittelbar, oder wie
in Böhmen Mittelst des Kreisamts bey der Landesstelle
eingereicht werden müssen, auch wenn der Seelsorger die
Besorgung des Geschäftes im Nahmen der Partheyen über¬
nimmt.

§."6.

Aorm der DispenS - Gesuch e, und dazu
gehöriger Stampe l.

Die Lehre, wie Gesuche um Ehe-Dispensen zu ver¬
eisen sind, gehört nicht in den Plan dieses Werkes. Die
Natur der Sache bringt es mit sich, daß das-Ehehin-
berniß bestimmt, und, sofern eS thunlich ist, umständlich
angegeben, die Beweggründe zur Dispens in ihrer ganzen
Stärke und mit gewissenhafter Wahrhaftigkeit angeführt,
und wo es nöthig ist, mit beweisenden Urkunden belegt
werden. Insbesondere wenn Jemand eine Ehe-Dispensa-
rion von dem Verwandtschafts- oder Schwagerschaftshin-
ber^ste ansucht, hat derselbe jedesmahl das Consanguini-
U- Band. I
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tats- oder Affinitäts - Schema mit einzuschickeN, und vor-
mahls war in dergleichen Gesuchen auch ausdrücklich anzu>
setzen, ob die Grade nach der Berechnungsart des bür¬
gerlichen oder des geistlichen Rechts angenommen und be¬
stimmt worden seyn a); aber jetzt ist diese Bemerkung un-
nöthig, weil das neue bürg. Gesetzbuch §- Li befiehlt, die
Grade der Verwandtschaft oder Schwagerschaft zwischen
zwey Personen auf die dort beschriebene Art, welche die
bürgerliche Computations - Art ist, zu bestimmen. Den
Stamm- oder Sippbaum (8cfteirrL cortsanHuinitakft
vel gitiiritatis) entwirft gewöhnlich der Seelsorger der
Brautleute. Um ihn zu Stande zu bringen, har er vor
allem die Art, die Linie und den Grad der Verwandt¬
schaft oder Schwägerschaft zu erforschen, in dieser Absicht
die Brautleute selbst, ihre Aeltern, Angehörigen und
Nachbaren zu vernehmen, aus den pfarrlichen Tauf- und
Trauungsbüchern sich von der Richtigkeit der Angaben zu
-überzeugen, oder diese aus denselben zu berichtigen, ndihi-
gen Falles auch die erforderlichen Tauf- oder Trauungl-
scheine von fremden Pfarren sich zu verschaffen. Die Rich¬
tigkeit des entworfenen Schema muß immer der Pfarrer
selbst mit Beysetzung des Tages der Ausfertigung und
Beydruckung des Pfaar-Sigels bestätigen. Der Stem¬
pel für Gesuche um Ehe-Dispensen ist 6 kr., wie bey den
übrigen Arten der Anbringen und Bittschriften ft) ; füt
die beyzulegenden Zeugnisse aber, wozu auch d>e Stamm¬
bäume zu rechnen sind, richtet er sich nach der persönlichen
Eigenschaft desjenigen , in dessen Geschäfts sie ausgeserü-
get werden c.

-r) r. Zän. 1783.
i>) 5. Oct. i8c>r. §. 2>. num 2-,
«) Tbd. §. 2o. 1. r.
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L 17.

Vorlegung der Dispensations-Fälle an
die Hofstelle.

VormahlS mußte von den Länberstellen nur mit Ende
eines jeden Militär-Jahres ein Verzeichniß der ertheilten
Dispensen zur allerhöchste» Euistcht eingesendet wer¬
den s). Jetzt aber haben die Landerstellen von halb zu halb
Jahr die Dispensations-Fälle in emem Verzeichnisse der
Hofstelle anzuzeigen, und diesem auch die Ordinariats-
Dispensen beyzulsgen, damit dis Hofstells die Ueberzeu-
gung erhalte, daß in solchen nicht etwa, wie es schon öf-
terö geschehen ist, Ausdrücke und Clauseln gebraucht wer¬
den, die in die Majestäts-Rechte eingreifen d). Unter
den beyzulegendcn Ordinariats - Dispensen sind aber nicht
dlftse Abschriften von bischöflichen Erklärungen, daß sie
dispensier» wollen, wenn politischer SeirS die Erlaubniß
zur Schließung des bürgerlichen Ehe - ContracreS bewirkt
styn wird, zu verstehen, sondern die von den Bischöfen
schon wirklich ertheilten kirchlichen Dispensen selbst, von de-

Originalen jeder Bischof von Fall zu Fall authentische,
von dem Consisterium beglaubte Abschriften entweder an
das Kreisamt oder an diefLandeSstelle einsenden soll, welche
sodann zu sammeln und mit den vorgeschriebenen halbjährige»
Verzeichnisse» an die Hsfstelle einzusenden sind, weil nicht
aus dem Inhalte der ersteren, sondern nur der letzter» beur-
cheilt werden kann, ob in den bischöflichen Dispensen Ausdrü-
cke und Clauseln enthalten sind, die in die Majestäts-Rechte

a) 8. Febr. und Sich März 179».
3.

b) — Aug, ,7<)g.

2 2
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eingreifen s). Zu dergleichen Ausdrücken gehört eS unstreitig
auch, wenn vorkommt, daß der Bischof jure proprio,
-der ckeleAsta a secko aposdolica podeststs ab irupeäi-
-nsulo ckiriruenie dispensire; denn das Recht, aas
xaeuer Macht von (entkräftenden) Ehehinderniffe die Näch¬
st t zu ertheilen, steht, wie das Recht, solche Ehehin-
rerrnssr zu bestimmen, ausschließlich der Majestät des Lan-
i .-Herrn zu. Nur der Ausdruck, daß der Bischof sl> im-

- limoulo z. B. conssnAuinitatis dispensire, kann hin-
..chcn, weil derselbe in seiner Allgemeinheit auf ein so ge-
- w.nes irripocliirrontuin irrrpockioirs d. i. auf ein kirch'
ra es Eheverbolh , welches der Bischof allerdings aus ei-
,-,-rcr. oder vom Pabste delegirter Macht nachzusehen be-
i w,r ist, bezogen werden kann. Gewöhnlich aber bedienen
sich unsere Bischöfe des Ausdrucks, daß sie die geistliche
Dispen.', oder die kirchliche Erlaubniß zur priesterlichen
'siliisegnung ertheilen, woran nichts Anstößiges gefunden
werde» kann.

§. »18.

Taxen bey E H e , D i s p e nseir.

Außer der Stämpelgebühr, die sich nach der perst«'
lichen Eigenschaft des Bräutigams richret t>), und der
üblichen Eppeditioos-Tape nimmt die LandeSstelle für
Dispensen meines Wissens keine besondere Tape den
, >.-yen ab. Nur den Akatholiken ist für die Dispensen i"
p.'he^achen eine Tare mit fünfzig Gulden vorgeschriebe"'
Die nahmliche Tape von 5V fl. kommt also auch von de"
»den für die Dispensationen in Ehesachen zu entriß

->k 27. Zan. 1797 für Böhmen.
d) S. Oct. 1802. §. 20. k. r.
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ten 3). Doch scheint es, daß diese Ehe-Dispens-Taxen
zum akatholischen Consistorial - Fond abzuführen seyn t>).
Daher mag eS auch kommen, daß Key protestantischen
Ehe-Dispensations-Gesuchen der Vermögensstand der Dis¬
pensations-Werber von der Landesstelle genau erhoben wer¬
den soll c).

Den Bischöfen war zwar Anfangs erlaubt, von den
imp66ini6lLti8 csiroritLis gegen eine mäßige Taxe für
ihre Kanzleyen zu dispenstren 6); als aber in der später
kundgemachten bischöflichen Kanzley-Tax-Ordnung e) zur
Richtschnur vorgeschrieben ward, daß nur in den darin
ausdrücklich benannten Fällen eigene Urkunden ausgefer-
tiget, alle übrigen bischöflichen Bewilligungen hingegen
bloß durch Bescheide, ohne Ausfertigung einer besonder«
Urkunde, ertheilet werden sollen, und die daselbst mit
Stillschweigen übergsgangenen bischöflichen Ehe-Dispensen
auf solche Art in die letztere Elaste fielen; so war davon
die natürliche Folge, daß seitdem auch in Ansehung der
Ehe-Dispensen, welche das Ordinariat ertheilet, zwar
iene Schreibgebühr pr. sechs Kreutzer, die in der besagten
Kanzley-Tax-Ordnung für die auf was immer für Ansuchen
gegebenen bischöflichen Bescheide ausgemessen ist, von den
Partheyen entrichtet werden muß; aber keine andern bi¬
schöflichen oder Consistorial-Taxen abgenommen werden
dürfen k). Der vorgedachte Betrag ist auf dem ertheilte»
Bescheide genau anzumerken, und wegen unterlassener Be-

s- Mär- 1809.
b) 20. May i8i5 im chronslog. Auszug.
°) ö. Juny 180L für Böhmen.

4. Sept. 1781.
«.> la. Apr. 1784. n- 6. «
0 1». Julv. >784, iö. März 1792-
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richtigung desselben ist die Ausfertigung (Expedition) nicht
aufzuhalten, sondern der Rückstand einstweilen vorzumer-
keo, und mit Ende L>eS Monaths einzutreiben g).

Was endlich die Taren für Römische Ehe-Dispensen
betrifft, so wurde Anfangs den Ordinarien bedeutet, daß,
wenn sie um Erwirkung einer Ehe - Dispens sich an den
pabstlichen Stuhl wenden, sie jederzeit auf die geringste
Taxe allen wirksamest Antrag machen sollen d). Als aber
in der Folge den Partheyen, welche eine Ehe - Dispensa¬
tion mittelst ihres Bischofes zu Rom ansuchen wollten, zur
Pflicht gemacht wurde, sich um die landesfürsiliche Er-
laubniß hierzu vorher zu bewerben, so pflegte ihnen diese
nur unter der Bedingung gegeben zu werten, daß die Or¬
dinarien eine unentgeltliche Ehe-Dispens für sie bey dem
päbstlichen Sruhle bewirken c), und den Länderstellen wird
noch jetzt nur über die in Rom unentgeltlich bewirken
Ehe-Dispensen das ?1acituin rc^iuiri zu srtheilen gestat¬
tet 6). Allein ohne Kosten und Taxen war zu Rom keine
Ehe-Dispens zu erhalten. Um also die Partheyen nicht
fruchtlose Returse nach Rom machen zu lassen, oder sie"'
die Nothwendigksit zu versetzen, Unwahrheiten vorzugeben,
ward schon früher durch ein Hof-Decrot bewilliget, daß
dem zu Rom befindlichen Hof - Agenten von den Ordina¬
rien nicht nur die ohnehin sehr geringen Römischen Expedi¬
tions-Taxen für Ehe-Dispensen, sondern auch die Pasi'
Spesen sslvo reZrs8su gegen die betreffenden Partheyen
jedesmahl vergütet werden sollen a). Dcßwegen wird auch

») 2l. Apr. 1784 ». 5. u. 7,
b) 27. Sept. ,777.
c) 2. May 1785.
ck) 24. Januar i8ao in der Beyl. n. 2. l, Sext. rsot.

»6. May 1807 ,'n der Beyl. n. r.
«) t. July 1787.
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m einer spateren Verordnung den Bischöfen bloß bedeutet,
daß in Ehe-Dispens-Sachen, die beym päbstlichen Stuhle
betrieben werden, die Bezahlung keiner hoher» als der be¬
reits bewilligten Taxe zugestanden werden dürfe s). Wie
hoch sich diese belaufe, ist auS keiner gedruckten Verord¬
nung bekannt. Nach der mündlichen Versicherung eines
Mannes, der die darüber bestehende allerhöchste Hofent¬
schließung in Händen hatte, betragt dieselbe, wenn ich
mich recht erinnere, und die Zeitumstande keine Neuerung
herbey geführet haben, nach dem näheren oder entfernter»
Verwandtschafts - oder Schwägerschaftsgrade entweder 5,
7, oder 72 8cuäi, die bey der bischöflichen Kanzley zu
erlegen sind, bevor in die Besorgung deS Geschäftes zu
Rom eingegangen wird.

§. ItY.

Verfahren bey Ansuchung einer geistli¬
chen Dispens von bloß kanonischen Ehe-

Hindernissen.

Es ist kaum nöthig, etwas noch darüber zu sagen,
wie in Fällen vorzugehen sey, wo zwar ein durch das ka¬
nonische Recht festgesetztes, aber nach unserem bürg. Ge¬
setzbuchs nicht mehr bestehendes Ehehinderniß obwaltet,
mithin weder eine weltliche, noch eine geistliche Dispensa¬
tion zur gültigen und erlaubten Eingehung des Ehevertra-
ges erforderlich ist; aber die Partheyen aus eigenem An¬
triebe, was ihnen nach unseren Gesetzen frey steht, zur
Beseitigung ihrer Gewissens - Skrupel die letztere suchen
wollen. Natürlich, und unseren politischen Verordnungen
nicht entgegen ist es, daß sie sich deßhalb mit ihrem Ge-

0) 5o. April 180'.
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sliche an den Ordinarius wenden s); sie können sich aber
die Sache noch bequemer machen. Die Bischöfe sind an¬
gewiesen, in den am gewöhnlichsten vorkommenden Fallen
des kanonischen Verwandtschafts- oder Schwägerschafts-
hindernisses deS dritten und vierten Grades entweder durch
sich selbst, oder, wenn sie sich nicht befugt zu seyn erach¬
ten, durch Erwirkung Römischer Fakultäten allen Pfarrern
die Macht zur Gewährung eines solchen Gesuches zu er-
theilen d), oder, wenn sie glauben, daß die Pfarrer mit
Aufklärung der Grade sich zu Helsen nicht im Stande wä¬
ren, die Mittheilung dieser Macht ihren Consistorien, und
allen Dekanen und Vicarüs koraneis ein für alle Mahl
zu statten kommen zu lassen c). Endlich, da es auch jetzt
noch nicht nach Wunsch vorwärts gegangen zu seyn scheint,
ward geradezu durch ein landesfürstliches, von den Ordi¬
nariaten kund zu machendes Circulare allen Pfarrern und
Local - Caplänen die Macht mitgetheilet, in tsitio et
^uarto Fvgäu kim^Iici, et inixto conssnAuinitstis
vel akünitatis nicht nur mit armen, sondern auch mit
adelichen und bemittelten Personen unentgeltlich zu dispsn-
siren; denselben aber zugleich aufgetragen, die ertheilten
Dispensen mit Berechnung der Grade nach den kanonischen
Regeln itt dem Copulations-Buche fleißig einzutragen, und
auch dem Consistorium einzuberichten, damit hierüber auch
in der Coosistorial-Kanzley ein Protokoll geführet werde,
und keine Unordung oder Zweifel über die Richtigkeit solcher
Trauungen entstehen könne ä). Uebrigens muß die geist'

») 6. u. I5. Mär) 1783, 22. März und 16. April 178-i-
16. Oct. 1800.

d) iz. Januar, 17. April 1784.
«) i. April 1784.
si. May 1785 n. Z.
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liche Dispensation voli canonischen, bsy uns aufgehobenen
Ehehinoermssen, es mag sie der Bischofselbst, oder in dessen
Nahmen der Dechant. Pfarrer oder Local-Caplan geben,
jederzeit unentgeltlich ertheilet werden g). Was Rechtens,
und zu thun sey, wenn sie verweigert, oder wenn die
Trauung, da die Partheyen, ruhig und richtig in ihrem
Gewissen, ohne geistliche Disvens sich vermahlen wollen,
versagt worden, ist bereits anderswo b) vorgekommea.

L. 120.

Dispensen vom Aufgebothe nach dem
gemeinen Kirchenrechte.

Eine ganz besondere Dewandtniß hat es mit den
Dispensen vom Aufgebothe, sowohl in Rück¬
licht der zur Ertheilung derselben authorisirten Behör¬
den, als auch der dabey zu beobachtenden Vorsichten,
und der Dispensations-Gründe. Auch haben sie. das Be¬
sondere, daß sie nicht ein schon vorhandenes Ehehinder-
»iß heben, sondern vielmehr nur manchen, daß bey Schlie¬
ßung der Ehe keines entstehe.

Das Concilium von Trient c) berechtiget den Or¬
dinarius von dem Aufgebothe zu dispensiren, und über¬
laßt es seiner Klugheit und Beurtheilung, ob er zwey
"der gar all^ drey Verkündungen nachzusehen für gu»
ßude. Es führt zwar nur eine Dispensations - Ursache

») 6. März 178?. 22. Märr, 1 u. 16. April 1784, 21.
May 1785.
I. B. Z. öü. S. 36o.

v) 8ees. 24. cex. l, <Ze rekorw. ivrtr.
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an , nahmlich die gegründete Besorgniß, daß bey Ver¬
nehmung aller vorgeschriebenen Verkündigungen die Schlie¬
ßung der Ehe aus Boßheit verhilwert würde; allein die
Canonisten haben von jeher dafür gehalten, und die Ordi¬
nariate es durch ihre Uebung bestätiget, daß es noch andre
rechtmäßige Ursachen zur Nachsicht gebe, z. B. eine drin¬
gende Reise, eins nahe Todesgefahr, ein zu befürchtendes
Aergerniß, wenn Brautleute erst verkündiget werden sollten,
dis mau schon lange für wirkliche Eheleute hielt.

Gehören die Brautpersonen in verschiedene Diöcese»,
so ist es nach der Meinung der Canonisten genug, wenn
der Ordinarius derjenigen Brautperson, in deren Diöcese
die Trauung vor sich gehr, die Aufgcboths - Dispens ver¬
leiht, theiks wie die Schließung der Ehe, gegen die Ab¬
sicht dis Conciliums von Trient, unterdessen, als auch
von dem oft weit entfernten Bischöfe der andern Braut¬
person die Nachsicht eingehohlt würde, leicht gehindert wer¬
den könnte, theils weil das Aufgeboth als eine Feyerlich-
keit der Eheschließung, diese aber nach dem canonischen
Rechte als eine geistliche Handlung angesehen würde, und
es dem Bischöfe der Diöcese, in welcher dieselbe vorgenoM-
men wird, zusiehe, zg« bestimmen, ob sie mit allen ordent¬
lichen , oder mir weniger» Feyerlichkeiten vor sich gehen
solle; theils endlich, weil die Aufgeboths - DispenS sich
nicht unmittelbar und geradezu auf die Brautleute, ft»'
dorn vielmehr auf den Act-der Eheschließung selbst beziehe,
dieser aber unkheilbar sey, und daher die von dem Ordina¬
rius der einen Brautpxrson srtheilte Dispens auch der an¬
dern Brautperson zu statten kommen müsse. Zue Unterstü¬
tzung dieser Meinung werden noch Analogien angeführt»
z. B. daß, obgleich der iftsrocftus ^vo^rius die Braut¬
leute trauen soll, es doch hinreiche, wenn nur der eigene
Pfarrer entweder des einen oder des andern Brauttheiles
die Trauung verrichte; daß das Concilium von Trient
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selbst 3) Key Ehen der Vagabunden dem einzigen Ordinarius
der D-öcess, in welcher sich dieselben eben damahls aufhal¬
ten, alles zu schlichten überlaste b). Dis DiSpens deS
Bischofs einer dritten Diöcese, in welcher die Verlobten
aus einer besonder» Veranlassung etwa die Ehe schließen
wollten, scheint nicht erforderlich zu seyn, weil in derselben
kein Aufgebolh zu geschehen hat. Der trauende Pfarrer in
der fremden Diöcese hat sich mit der vom Ordinarius des
Bräutigams oder der Braut ertheilten Dispens zu be¬
gnügen.

121.

Welche Behörde nach dem Oest. Rechte
die Nachsicht des Aufgebotes ,erthei<

l e n kö n ne.

In Oesterreich wurden die Partheyen schon durch das
Ehe-Patent c) angewiesen, sich um Nachsicht des
Aufgebot Hs an ihre weltliche Behörde zu wenden.
Dieser unbestimmte Ausdruck gab Anlaß, daß sich die weit»
lichen Gerichtsbehörden das Recht zuschrieben, von Ehever»
Bindungen zu dispsnsiren. Es wurde daher bald die nähere
Bestimmung bekannt gemacht, daß jene weltliche Behörde,
welche die Nachsicht von den Verkündigungen zu erkhsilsN
hat, nicht die Gerichts-sondern die politische Behörde seyn
soll, und zwar in der Hauptstadt, wo sich eine'Landcs-
sielle besmdec, dis Landesstelle, m anderen Städten aber

a) Leer, 2s. csp, 7. cle reform matr,
b) Vici. Lerarctl ^us ecct. 1-. Ilt. clissert. 5 psx. 7t «t

72. eclit. Venetas , et auctores lbiclew citati.
c) r6. Jan. l78Z §. 3»,
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und auf dem Lande dir Kreisamter u). Allein da in dem
Josephinischen bürgerlichen Gesetzbuchs b). welches mit
dem Ansage des I. 1787 in Wirksamkeit trat, der unbe¬
stimmte Ausdruck des Ehe - Patentes wiederhohlt wurde,
so gab eS sogleich neuen Conflikt zwischen den weltliches
Behörden. Daher mußte neuerdings erklärt werden, daß
in die Ertheilung der Dispens von den Aufgebothen sich
eine Justiz - Behörde nicht einzumengen habe, sondern diese
DispenS in der Hauptstadt von der Landesstelle, in andern
Städten aber und auf dem Lande von den Krsisämtern zu
ertheilen komme c), folglich auch kein Dominium, und
keine sonstige Obrigkeit sich arzumaffen habe, solche Nach¬
sichter« zu ertheilen. Denn einige Grundobrigkeiten haben
gemeint, das Befugniß zur Dispensirung von den drey-
mahligen Aufgebothen auf sich als politische Behörden aus¬
deuten zu können 8).

Noch härter gingen dis geistlichen Behörden daran,
das vorher durch Jahrhunderte ausgeübte Dispensations-
Recht aufzugeben. Sie legten diesen Punkt des Ehe-Patentes
nach ihreyr Sinns aus, und machten dagegen wiederhohlte
Vorstellungen. Allein der Kaiser Joleph erklärte standhaft,
daß es bey dem kundgsmachten Patente in Ehesachen sein
Bewenden habe, und die Bischöfe allen Pfarrern die Macht
ertheilen und auftragsn sollen, in den von der weltlichen
Behörde dispensirtsn Fällen der Aufkündigung keine unnützen
Schmierigkeiten zu machen, wozu es ihnen, wenn sie sich
selbst nicht befugt zu seyt« glauben, von Nom Fakultäten zu

») — 3»lv 17SZ. n. i.n. r.
2L.

d) I. Tb. m. Hauptst. 37.
c) i-, Sept. 1787.

ig.
ä) — Octob. 1787-

27.
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erbitken unbenommen bleibe a); daß die Geistlichkeit in
keinem Falle, wo die weltliche Obrigkeit in Ansehung der
Verkündigung allein dispensirt hak, den Brautpersoiien den
mindesten Anstand und Aufenthalt des priesterlichen Bei¬
standes machen soll, jene Ehe-Contrahenren aber, die bloß
aus eigenem Antriebe, aus Gewissens -Scrupel die Ordi¬
nariats-Dispens im besagten Falle freywilllg suchen, sie
unentgeltlich erhalten sollen k); daß folglich die Partheyen
die Dispensation der dreymahligen Aufkündigung der Ehen
bloß bey der weltlichen Behörde an^nsuchen eine eigent¬
liche Pflicht haben v), mithin jene Partheyen, die schon die
Dispens von Aufgebothen bey der weltlichen Stelle erhalten
haben, und darüber keine geistliche Dispens suchen wollen,
ohne Aufdringling der letzter» von jedem Seelsorger nach
der bestehenden Vorschrift ohne weiters zusammen gegeben
werden müssen cl). Gegen diesen karhegorischen Befehl
machte der Cardinal Erzbischof von Men eine weitere Vor¬
stellung , die aber keine Aenderung in der Sache selbst, soli¬
der» bloß eine Milderung der Ausdrücke für das von ihm
auf höchsten Befehl an seine Diöcesau-Geistlichkeit zu er¬
lassende Circulare bewirkte, worin es nun hieß; die Herrn

' Pfarrer und Local-Caplane werden in Hinkunft nach beyge-
brachrer Urkunde sowohl über die von der weltlichen Stelle
erhalten^Lerkündigungs-Dispens, als über den bey besagter
weltlichen Stelle abgelegten Eid, daß die Partheyen sich kei¬
nes nach dem Ehe-Patente bestehenden Ehehinderniffes be¬
wußt sind, die Trauung unweigerlich vrrnrhmckr, und auch

») i5. Jan. 1734.
i>) Apr. 1784-
c) iS. Apr. 7785.

6
s) — Apr. 1'85.
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lin Nahmen des Ordinariats die Brautpersonett, wenn sie
sie Ließfallige geistliche Dispens verlangen sollten, über dir
öffentlichen Lufgebothe ohne weiters unentgeltlich dispen-
siren s). In einer spatern dieser Sachs wegen ergangenen
Verordnung b) kommen sogar die das erstemahl gebrauchten
Worte beynahe ohne Aenderung wieder zum Vorschein.

Da nun die Nachsuchung der geistlichen Vsrkündi-
gungS - Dispens nicht mehr ungescheut betrieben werden
durfte, so verschwand bey dem Volke nach und nach die
Zdee von der Nothwendigkeit derselben, und der Curat-
Clerus gewöhnte oder getraute sich allmählig, die Trauung
ohne dieselbe zu verrichten, so daß es zuletzt weder Aufsehen
erregte, noch irgend einen Anstand verursachte, als endlich
durch ein Hof-Dekret mit Berufung auf einige dieser
altern Verordnungen geradezu festgesetzt wurde, daß es in
Zukunft von Zusicherung einer kirchlichen Aufgeboths-
Dispens von Seite der Cousistorien ganz abzukommen habe,
und die Seelsorger zur genauen Befolgung des oben ange¬
führten Ordinariats-Circulars vom 24. May 17L5 anzu¬
weisen seyn c. Wozu soll auch die geistliche Aufgeboths-
DiSpens noch dienen, wenn schott die weltliche erlangt
mordend Der Zweck des Aufgebots ist sowohl nachdem
Oesterreichifcheu als nach dem kanonischen Rechte die Ent¬
deckung der Ehehindernisse. Diese hängen, so wie die Gül¬
tigkeit oder Ungültigkeit des EhevertragS, bloß von der
Bestimmung der weltlichen Macht ab. Es ist daher

») —' May 178S.
2-.

d) a. zuly 178s.
c) 5l. Aug. iSos.
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konsequent, daß auch dieser Macht allein die Beurthei-
lung überlassen bleibe, ob in einzelnen Fällen Gefahr
vor Ehehindernissen vorhanden, und wie derselben zu
begegnen sey. Ueberdieß sind die Gründe zu einer sol¬
chen Dispensation meistens von polnischer Art, deren
Beurtheilung also nicht vor das kirchliche Forum ge¬
hört. Ohnehin gestattet unsere Gesetzgebung dem Pfar¬
rer eine vorläufige Einsicht in dieselben. Müßte man
sie auch dem Bischöfe zur Würdigung vorlegen, so könn¬
te dieses leicht Eolttsionen zwischen der weltlichen und geist¬
lichen Macht und Verzögerungen herbeyführcn, zu deren
Beseitigung doch gewöhnlich dir Aufgeboths-Dispensen an¬
gesucht werden.

Das neu/bürgerliche Gesetzbuch hält sich an die be¬
reits gangbar gemachten Grundsätze, und gibt über die Be¬
hörden, die von dem Aufgeborhe zu dispen siren berechtiget
leyn sollen, §. 85 folgende Vorschrift: Zn den Orten,
wo keine L a n d e s si e lle ist, wird den K r e isä m-
tern die Macht ertheilt, aus wichtigen Ursa¬
chen die zw'eyr-e und dritte Verkündigung
«ach zu seh en. Man könnte ans den Gedanken verleitet
werden, daß durch den gegenwärtigen Paragraph den Lan-
deSstellrn nur an den Orken, wo sie sich befinden; an allen
andern Orten aber, wo keine Landesstelle ihren tzsitz hat, den
Kreisämtern ausschließlich das Befugniß eingeräumt sch,
kie Nachsicht der Verkündigungen zu errheilen. Allein
^che Meinung wäre gewiß irrig. Die zwey vorherge¬
henden H. §. 85 und 84 zeigen deutlich, daß die Lan-
besstells dis ordentliche Behörde sey, welche von den Ehehin-
bcrnissen, mithin auch von demjenigen, welches aus der
Unterlassung des Aufgebothes entstehen könnte, zu dispen-
liren hat- Es können sich daher alle Bewohner einer Pro-
vniz, nicht bloß die Einwohner der Hauptstadt, sondern
auch pjx der Provinzial - Ttädte und des stachen Landes
um die Nachsicht des AufgebotheS unmittelbar an die Lau-
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desstelle wenden, weil alle derselben unterliegen; ja in dem
Falle des §. 8? müssen sie sogar nur Key der Landesstelle
die Verkündigungs-DispenS suchen. Den KreiSämrern ist
nur ausnahmsweise, und nur in Errheilung der Aufge-
boths-Dispcnsen eine Concurrenz mit der Landrsstelle des¬
wegen zugestanden worden, weil oft der Drang der Um¬
stände ein Gesuch an die weit entfernte Landesstelle nicht
zuläßt, und weil cs doch von minderer Erheblichkeit ist,
von einer Anstalt zur Entdeckung der Ehehindernisse, als
von wirklich vorhandenen Ehehindernissen zu dispensireli;
aber selbst diese Concurrenz der Kreisämter findet nur i«
den Provinzial - Städten und aus dem flachen Lande
statt; m der Hauptstadt, wo die Landesstelle ist, schließt
diese Las Kreisamt bcy Nachsehung der Verkündigun¬
gen »ach dem klaren Sinne unsers Paragraphes ganz aus.

Zn der Residenz-Stadt Wien hat sich jedoch durch
einige Zeit die Sache gerade umgekehrt verhalten. Die
Ertheilung der Dispensen von den gesetzlichen Eheverkün¬
digungen war der Stadthauptmannschaft, welche eigent¬
lich das Kreisamt der Stadt Wien ist, eingeräuml, und
zwar dergestalt, das Anbringen in dieser Angelegenheit un¬
mittelbar bey der N. Oest. Negierung gar nicht angenom¬
men, sondern von dem Einreichungs-Protokolle derselben
zurückgewiesen wurden, so lang hierinfalls die Stadthaupr-
maiiiischafr ihr Amr nich gehandelt hat a). Dagegen schein-
die ^ispeuiation von der Verkündigung bey auswärtigen
N,inderjährigcn, die sich j» hiesigen Ländern verheirathen
wollten, der Landesstclle ausschließlich zugchvrk zu h§'

ir. Äpr. „
-— ,807.
1>>.ÄUg.



— »L5 —
den s). Beydes ist nun durch den §. 85 deS bürg. Ge¬
setzbuches offenbar abgeändert. Die Stadthauptmannschafr
kann den Einwohnern WienS keine Nachsicht deS Aufge-
bothes mehr ertheilen, weil sich in der Stadt Wien eine
Landesstelle befindet, welche jedes Kreisamt, folglich auch
die Stadthauptmannschaft von Ausübung dieses Rechtes
ausschließi; an den Orten aber, wo keine Landesstelle ist,
können auch den auswärtigen Minderjährigen die Kreisäm-
ler das Aufgeboth nachsehen, weil das bürgerliche Gesetz¬
buch im gedachten Paragraph- in Ansehung der fremde»
Minderjährigen keine Ausnahme enthält.

Wenn eine Brautperson in der Hauptstadt, wo die
LandeZstelle ihren Sitz hat, die andere auf dem Lande in
der nähmlichen Provinz sich befindet, so ist kein Zweifel,
daß die Landesstelle als obere, mit der gehörigen Macht
über beyde Theile versehene, politische Behörde der gan¬
jen Provinz beydcn Brautleuten die Nachsicht des Auf-
gebothes ertheilen könne; nicht aber das Kreisamt, weil
eS diesem an der nothigen Macht über beyde Brauttheile
gebricht, wie aus dem nachstehenden Falle sich sogleich er¬
geben wird.

Gehören die Brautleute unter verschiedene Kreisäm-
ter, oder gar unter verschiedene Länderstellen, so muß, vor¬
ausgesetzt, daß im ersten Falle die beyden KreiSämter nicht
unter der nähmlichen Landesstelle stehen, und die Braut¬
leute sich nicht an diese wenden wollen, jeder Theil bey
feinem Kreisamte, oder bey seiner Lanoesstelle die Ver¬
kündigungs-Dispens erwirken. Denn in gedachten Fällen
wohnt gewiß jeder Brauttheil auch in einem ander»
Pfarrbezirke; ist aber dieses, so muß nach dem §- 7» des

») Zän. l7-5.
H- Band. K



— 1HÜ —

bürg. Gesetzbuches die dreymahlige Verkündigung an die
gewöhnliche Kirchenversammlung beyder Pfarrbezirke ge-
schehen. Nun die Amtsgewalt eines Kreisamtes oder einer
Landesstelle erstreckt sich nur auf den in dem Umfange
ihrer Amtsverwaltung liegenden Pfarrbezirk, nur auf die
in demselben wohnhafte Brautperson, und nur auf die
darin vorzunehmenden Verkündigungen; sie kann also in
dem zu einer andern Kreis- oder Landesstelle gehörenden
Pfarrbezirke, für die daselbst wohnende Brautperson, und
auf die dort nöthige Verkündigung keine Wirksamkeit au¬
ßer». Durch die dem einem Brauttheile durch seine Behör¬
de ertheiltr Nachsicht der Verkündigungen kann daher nicht
zugleich auch das in Ansehung des andern Braurlheiles in
seinem unter eine andere Behörde gehörenden Pfarrbezirke
vorgeschriebene Aufgeboth für nachgesehen betrachte! wer¬
den. Ohne Nachsicht des vorgeschriebenen Aufgebotes
aber darf nach dem §. 7/i weder eine Hrautperson die
Ehe schließen, noch ein Seelsorger sie trauen, wenn sie
sich der Gefahr wenigstens einer angemessenen Strafe nicht
aussetzen wollen. Dieses wird durch ein von dem Wiener»
Consistorio der Diöcesan » Geistlichkeit intimirtes Regie-
rungs-Decret s) bestättiget, welches so lautet: „Wen«
von zwey Brautleuten ein Theil vom Aufgeborhe dispensirt
morden ist, so ist keineswegs anzunehmen, daß dadurch
sich die Dispens auch auf den andern Theil erstreckt, ob¬
gleich bey der Aufbiethung dieses Theils auch der andere
schon dispensirte doch noch genannt wird, sondern die
Seelsorger haben genau Acht zu geben, ob beyde Braut¬
leute die Dispens erhalten haben, indem b-y Aufgebote«
als einer wesentlichen Bedingung zur gültigen Trauung
keine blosse Präsumtion statt finden könne." Endlich kau»
ja die politische Behörde eines Brauttheiles wichtige Ursa'

-) r. Map i8il.
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chen haben, diesem die Aufgeboths-Dispens zU versagen.
Der politischen Behörde des andern TheileS sind diese Ursa¬
chen unbekannt. Genügte es also für beyde Brautleute
nur die Dispens von jener Behörde zu haben, in deren
Bezirke sie die Ehe eingehen wollen, so wäre die Thür
zur Erschleichung unveidieNtek Verkündigungsnachsichien
geöffnet.

Wenn hingegen die Brautleute nach den§p. 7! lind
7r deßwegen, weil ein Theil oder beyde Theile nicht ka¬
tholische christliche Religionsgenossen, odet in dem Pfarr-
bezirke, in welchem die Ehe geschlossen werden soll, noch
nicht durch sechs Wochen wohnhaft sind, noch an meh¬
rer» Orten verkündiget werden müssen, und diese unter an¬
dere Kreisämter oder Landesstellen gehören; so hadert die
Brautleute nicht nöthig, bey diese» ariderft Kreisämter»
oder Landesstellen, eine besondere Aufgeboths-Dispens ünzü-
suchen; denn sie sind für ihre Person denselben Nicht un-
tekivorft», sondern sie haben Nur eine ihnen «om Gesetze
aufgelegte Verbindlichkeit iki dem Bezirke der Amtsvcr-
walkting solcher Stellen ztt erfüllen. Diese ihren Perso-
neu anklebenve Verbindlichkeit aber kann ihnen das Kreis¬
amt oder die Landesstelle nachsehen, in deren Amtsbezirken
sie jetzt wirklich wohnt», und deren AlnisZewalt sie für ihre
Personen unterliegen. Es soll auch in der Praxis schon
hergebracht seyir, daß die Verlobten in dergleichen Fällen
biy dem Kreisämte,' oder der Landesstelle ihrer Wohn¬
orte zugleich mit der allgemeinen Dispens öom Aufge-
bothe noch eine besondere Nachsicht voN der Verbindlich¬
keit verlangen, welche ihnen wegen ihres nicht katholi¬
schen Religionsbekenntnisses, oder wegen ihres noch nicht
sechs Wochen laNgeii Aufenthalts äN ihrem fetzigen Wohn¬
orte in Ansehung der Verkündigungen nach unser» Gesetzen
obliegt.

Noch weniger läßt sich's behaupten, daß Brautleute,
die aus besonder» Gründen veranlaßt werden, an einem

K 2
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dritten Orte, welcher weder unter deS Bräutigams, noch
der Braut Kreisamte oder Landesstelle steht, sich trauen zu
jassen, auch eine Nachsicht des Aufgebotes von dem
Kreisamte oder der Landesstelle, in deren Amtsbezirke der
ausersehene Trauungsort liegt, erlangen müssen; denn an
einem solchen dritten Orte sind die Brautleute nach unfern
Gesetzen nicht verbunden, sich verkündigen zu lassen. Wie
könnte also eine Verbindlichkeit für sie vorhanden seyn,
von der dortigen politischen Behörde eine DiSpens von
der Verkündigung zu suchen.

Die Dispensen vom Aufgebothe bey Militair-
Heirarhen sind bey der Militair-Behörde anzusuchen.
Dieselben ertheilt bey den Regimentern und Corps allen
dahin gehörigen Personen vom Oberstlieutenant abwärts,
der Regiments-oder Corps-Commandant; der Generalität
aber, den Regiments-und Corps-Commandanten, allen
zu keinem Regiments oder Corps gehörigen Personen, den
pensionirren, oder mit Beybchaltung deS Militair-Cha¬
rakters ausgetretenen Stabs-und Ober-Officieren, den in
der Dienstleistung stehenden und in die Pension übersetzten
Militair - Beamten, den Witwen und Waisen das Gene¬
ral-Commando des Landes, in welchem sie ihren Aufent¬
halt haben. Die Civil-Dienstbothen von Militair - Perso¬
nen haben ohne Rücksicht, ob ihre Dienstgeber aä mili-
tiam va^am oder stabilem gehören, nebst der Aufge-
boths-Dispense von der Militair-Behörde auch ein Aufge-
boths-Dispense von der Civil-Behörde, nähmlich von der
Stadthauptmannschaft, (jetzt von der Landesstclle) wenn
sie inner den Linien Wiens wohnen, oder von dem Kreis¬
amte, in dessen Bezirk sie sich befinden; zu erwirken s)-

>S Mav
a) —— l8og §. 5. n. ä. u. 4.

i5. Sept
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Um so mehr wird, wenn eine Militair- und eine Civil-
Person zusammen heirathen, jene von der Militair-,
diese von der Civil - Behörde die Verkündigungsnach¬
sicht erhalten müssen, weil die Militair-Behörde eben so
wenig über die Civil-Person, alS die Civil-Behörde über
die Militair-Person, eine Gewalt hat, folglich ihr auch
keine DispenS ertheilen kann.

§. 122.

Wie sind die Aufgeboihs, Dispensen
anjusuchen?

Die Art und Weise, wie Gesuche um Nachsicht des
Aufgebotes ungefähr zu verfassen sey«, und wie die
Seelsorger den Partheyen, welche um eine solche Dis¬
pens anlangen wollten, zur Verfertigung und gehörigen
Einrichtung ihrer Bittschriften an die Hand zu gehen ha¬
ben, läßt sich aus einer Verordnung entnehmen, die zwar
nur für eine einzelne Provinz ergangen, aber für alle
gleich brauchbar ist. Ihr wesentlicher Inhalt gehet dahin:
Die Erfahrung lehret, daß die wenigsten Bittschriften,
welche um Ertheilung der Dispens vom Aufgebote einge¬
reicht werden, zweckmässig abgefaßt sind. Die Stelle, web
che solche Bittschriften erhält, weiß oft aus ihrem Inhalte
nicht abzunehmen, für wen, ob für den Bräutigam, odei
für die Braut, diese Dispensation angesucht werde; wo
die Brautleute ihr Domicilium, und seit wann haben; ob
siegroßjährig oder minderjährig seyn, und im letzten Falle,
°b ihre Ehe von jenen gut geheißen werde, welchen ver¬
möge der Gesetze das Recht zukommt, die Bewilligung
dazu zu ertheilen oder zu versagen; bey Untertanen und
N.litär-Personen, ob sie die Erlaubnis zu heirathen von
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ihren Obrigkeiten erhalten haben; ob di» Bittenden ein
Mahl bereits verehliget gewesen; ob sie nicht etwa in ei¬
nem verbotenen Grade unter einander verwandt seyn.
Ueber alle diese Gegenstände ist nicht nur meistens durch ir¬
gend ein beygelegtes gültiges Zeugniß oder Schein nichts
bewiesen, sondern ost auch in der ganzen Bittschrift nicht
einmahl etwas behauptet, und es wird auch durch die Be¬
kräftigung keiner, weder geistlichen noch weltlichen Be-
hörde der Stelle (dem Kreisamte oder dem Gubernium)
die Ueberzeugung verschaffet, dgß der angesonnenen Ehe
kein gesetzliches Hinderniß entgegen stehe. Da nun ohne
dies? Ueberzeugung k»ine Erlaubnis; zur Schließung der
Ehe gegeben, und noch weniger die Beschleunigung des
Abschlusses derselben durch Dispensation begünstiget werden
soll, so sollen die Seelsorger den um die DiSpens ansu¬
chenden Partheyen hierüber den gehörigen Unterricht er-
theiftn, ihnen bey Verfassung der Bittschriften und Bele¬
gung derselben ralhßn, allenfalls, durch ihre Unterschrift
und beygesetzte Versicherung, daß zwischen dem Braut¬
paare, s» viel sie bey der gesetzlichen und genauen Prü¬
fung zu erheben im Stande waren, kein trennendes Ehe-
hindernlsi obwalte, die qbgängigeu Behauptungen und de¬
ren Beweise suppliren, und dadurch die politischen Stellen
in den Stand setzen, den Partheyen, bey welchen übrigens
erwiesener Massen wichtige Gründ» zur DiSpens von de»
Aufgebothen vorhanden sind, in ihren billigen Wünschen
zu willfahren, hq sie s»«st aus Mangel gesetzlicher Fprm-
uchkeilei, zu ihrem Nachtheile abgewiesen werden müßtest a)

Dey solchen Gelegenheiten ist die Pfarrgeistlichkeit
angewiesen die zum Behnfe der Aufgebots-DispenSge-
N'che angeführten Grunde jedeömahl auf da» strengste j>«
prüfen, und dieselben, auch wenn sie wahr und richtig br¬

al Gubernial-P-i e, dnung in Zteyermark vom 27. Febr. tSo»
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funden werden, doch nie eher zu bestättigen, als bis sich
die Brautleute mit allen Erfordernissen eines bürgerlich gül¬
tigen Ehevertrags gesetzmäßig und standhaft ausgewiesen ha¬
bens).

Zn der Regel dürfen Dispensen von Verkündigungen
unter einem falschen Nahmen nicht angesucht werden, weil
jener, der auf solche Art eine Verkündigungs - Dispens er¬
halten hätte, vor seinem vorgesetzten weltlichen Richter
keine beweisführende Urkunde aufzuweisen haben, folglich
die Sicherheit der gültigen Ehe keineswegs bestehen würde.
Die eine dergleichen Dispensation ansuchende Parthey hat
sich also ordentlicher Weise mit Ansagung ihres wahren
Rahmens an die Behörde zn verwenden b). Eine Aus¬
nahme werden wir weiter unten §. 125 sehen.

Die Gesuche um Nachsehung eineS oder mehrerer Auf»
gebothe sollen nicht bis auf den letzten Augenblick verschoben
und erst dann eingereicht werden; widrigens sie auch im
Falle einer dringenden Reise des Bräutigams oder der Braut
entweder bis zur nächsten Rathssitzung liegen bleiben oder
gar zurückgegeben werden würden c).

§. 12L

Wie viele Verkündigungen, aus welchen
Ursachen, und unter welchen Vorsichten

können nachgesehen werden?

Zn der Regel soll die LandeSstelle od?r das Kreis¬
amt nur eine oder zwey Verkündigungen Nachsehen,

5. Der. r7g8.
b) 7. Aug. ,783.
c) Gubernial-Verordnung i» Triest vom 29. Nov i79ä>
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wie es die Worte des §. 85 klar aussagen. Diese Behörden
sollen also trachten, daß in thunlichen Fallen die Verkün¬
digung doch wenigstens ein Mahl vor sich gehe u). Schon
zur Ertheilung der Nachsicht von einem oder zweyen Ver¬
kündigungen werden laut Les nühmlichen Paragraphes wich¬
tige Ursachen erfordert, die auch bereits im Ehepa¬
tent« b) und in mehreren nachgefolgten Verordnungen c)
mit andern Ausdrücken vorgeschrieben waren. Beyde Be¬
schränkungen waren nothwcndig, wenn die Gesetzgebung
den Zweck des Aufgebothes wirklich erreichen, und dassel¬
be mit der Zeit nicht zu einem blossen Spielwerke herab¬
sinken lassen wollte. Unsere Gesetze klagen selbst, daß die
Kreisamter in Ertheilung der Dispensen von den öffentli¬
chen Eheverkündigungen allzuleicht seyu ck) , und über die
hier und da so sehr überhand genommene Ertheilung der
Dispensen von Aufgebothen e). Welche Ursachen als wich¬
tig zu gelten haben, bestimmt das Gesetz nicht, und konnte
es wegen Mannigfaltigkeit der Fälle nicht bestimmen. Nur
die strengste Genauigkeit in Erwägung der für die Dispens
angeführten Gründe wird der Landesstelle oder dem Kreis¬
amte zur Pflicht gemacht k'); übrigens aber das Urtheil
über die Wichtigkeit derselben in jedem einzelnen Falle ge¬
dachten Behörden selbst überlassen. Als gegrüydete Ursachen
zur Nachiehung einer oder zweyer Verkündigungen wären
ohne Zweifel anzusehen, z. D. di- herannahende Entbindung
der Braut, die Gefahr vor einer boshaften Hintertreibung
der Ehe, das baldige Eintreten der verbotheuen Zeit, eine
dringende Abreise des Bräutigams in die Ferne, besondere

7. Zuly 178g n. 4.
b) 16. Jan. 1783 55.

7. Zuly 1788 §. 5, iZ. May 178!-.
8) 2. Dec. rvg',.
e) io. Dec. 1807.
H lo. Dec. >8o7.
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Staudes-Geburts- oder andere Aufsehen zu erregen geeig¬
nete Verhältnisse eines BrauttheilS re.

Die Aufgeboths - Dispens soll in keinem Falle vor
Beybringung des pfarrlichen Religions-Zeugnisses, und
ohne eine durch den Pfarrer der Bittschrift beygesetzte Be-
stättigung über die geschehene Ausweisung der zur Schlie¬
ßung eines gültigen Ehevertrages nöthigen Eigenschaften
und über die Wahrheit der zur Dispens aufgeführten
Gründe ertheilt werden s). Die Landesstelle oder dieKreis-
Lnter, welche Aufgeboths-Nachstchten ertheilen, sollen den
um solche ansuchenden Partheyen über die geschehene Will¬
fahrung ein schriftliches Zeugniß ausfertigen, mit welchem
sich dieselben sodann bey dem betreffenden Pfarrer auSzu-
weisen haben b). In den zu ertheilenden AufgebothS-Dis¬
pensen soll jederzeit die Clausel hinzugesetzt werden, daß
die Verlobten ohne ein-, zwey - oder dreymahliges Aufge-
both ordentlich getrauet werden können c), also eigentlich
wie viele Verkündigungen nachgesehen seyn.

Vor der Anfangs angeführten Regel gibt es jedoch
Ausnahmen. 2» zwey Fällen nahmlich findet eine
Nachsicht aller drey Verkündigungen Statt. Daß die Ur¬
fache» dazu noch wichtiger seyn müssen, als wenn eine oder
jwey Verkündigungen nachgesehen werden, versteht sich von
selbst. Aber eS sind dabey auch noch eigene Vorsichten zu
beobachten, und sogar in Ansehung der zur Dispensation
berechtigten Behörde» treten hier einige Abweichungen ein.
Gedachte Fälle werden schon in einer alten Verordnung im

a) io. Dec. 1807.
7. Zuly 17S3 n. 5.
Juny 1800.
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Allgemeinen bezeichnet, wodurch befohlen wird, daß Nie¬
mand von der dreymahligen Verkündigung außer in ganz
besonder», höchst dringenden oder geheimen Fällen dispen-
sirt werden soll a). Wer wollen dieselben näher kennen ler¬
nen und beleuchten. Dabey werden zugleich einige andere
sehr schwierige Fragen zur Erörterung kommen.

Erster Fall einer gänzlichen Nachsicht
des Aufgebotes.

Den ersten Fall, in welchem alle drey Verkündi¬
gungen uachgesehen werden können, enthält der §. 66 des
bürg. Gesetzbuches in folgenden Worten: Unter drin¬
genden Umständen kann von der Landesstel¬
le oder dem Kreisamre, und wenn eine l>e-
stättigte nahe Todesgefahr keinen Verzug
gestattet, auch von der O rt sobrig k eit das
Äufgeboth gänzlich nachgesehen werden; doch
müssen die Verlobten eidlich betheuern, daß
ihnen kein ihrer Ehe entgegenstehendes Hin-
derniß bekannt sey. Damit die ordentlichen Behörde»,
nähmlich die Landesstelle und das Kreisamt, sich als befugt
zur Errheilung der Dispens von allen drey Verkündigung^
ausehen können, erfordert das Gesetz, daß dringende Um¬
stände die Beschleunigung der Eheschließung norhwendig
mache». Welche Umstände als dringende zu betrachten seyM
bestimmt baS Gesetz abermahl nicht, und überlaßt eS eben

2. Dec. 17S4.
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dadurch für jeden einzelnen Fall der Beurtheilung der ge-
nannten Behörden. Ungezweifelt find die Fälle hierher zu
rechnen, da vom Ordinariate wegen besonders rücksichtSwür-
digen Umständen mit Hmweglaffung aller hochzeitlichen
Feyerlichkeit die Trauung wahrend des turnporis sacrsli
erlaubt worden; denn in solchen Fällen hat eine Landes¬
stelle vorlängst den Kreisämtern die Weisung ertherlet, zur
Vermeidung alles Aufsehens die Nachsicht der drey Aufge-
bolhe gegen Ablegung des Eides auf Anfängen zu be¬
willigen s).

Der dringendste Umstand tritt wohl dann ein, wenn
eine nahe Todesgefahr keinen Verzug gestattet. In einem
selchen Falle kann daher nicht allein die Landesstelle oder
das Kreisamt, sondern wenn diese wegen Entfernung nicht
füglich angegangelt werden können, sogar die sonst zur
Nachsehung des Aufgebothes gar nicht berechtigte Orts-
v brig keil die Dispens von allein drey Verkündigungen
krchcilen. Unter der Ortsobrigkeit ist in landesfürstlichen
Städten und Märkten der Magistrat; in den Dörfern aber
nicht die Grund-, sondern die Dorfherrschaft zu verstehen,
weil jener nur die dingliche und persönliche Gerichtsbarkeit,
dieser hingegen die Besorgung der Polizey-Geschäfte rm
Dorfe zusteht; das Recht aber von Feyerlichkeiten zu dis-
pensiren kein Ausfluß der Gerichtsbarkeit, sondern der Poli¬
zey-Gewalt ist. Gewöhnlich findet sich zwar in den Dör¬
fern die Grundherrlichleit mit der Dorfherrlichkeit vereini¬
get; aber wenn in einem Dorfe mehrer» Grundherrschaften
vorhanden sind, so steht doch nur einer aus denselben zu¬
gleich die Dorfherrlichkeit zu , und dies« ist dann als die
2rts»ba'igkeit zu betrachten, der durch den §. 86. das neue
Recht, Aufgeboths-Dispensen zu ertheilen , eingeräumt ist.
Wenn eine uiikerthänige Stadt oder ein unterthäniger

') 6. xetr. ,79k.
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Markt die Dorfherrlichkeit besitzt, so dürste nach der Ana¬
logie von Verleihung der Gewerbe s) auch das Rech!,
Verkündigungs-Dispensen zu ertheillen, nicht dem Stadt-
oder Markt-Magistrale, sondern der Herrschaft, welcher
jene unterthänig sind, zugesprochen werden müssen.

Damit jedoch eine Orts-Obrigkeit gedachtes Dispen¬
sations-Recht ausüben könne,, wird erfordert, daß von
Seite eines Brauttheiles die Gefahr eines nahen Todes
vorhanden, und diese bestättigetsey. DieArtderBestätligung
wird nicht angegeben; letztere kann also entweder durch Kunst¬
verständige, nähmlich Aerzte, Wundärzte und Hebammen,
oder durch glaubwürdige Zeugen, oder endlich durch Augen¬
schein der Obrigkeit selbst geschehen. Doch scheinen weder
die Dringlichkeit der Umstände, noch die Nähe der Todesge¬
fahr so wesentliche Erfordernisse zu seyn, daß die Ungültig¬
keit der errheilten Dispens, und der zufolge derselben ge¬
schlossenen Ehe behauptet werden könnte, wenn man den
Beweis übernehmen wollte, daß jene Bedingungen nicht
wirklich vorhanden waren. Das Gesetz verhängt nirgends
die Ungültigkeit darauf, und die Vorschriften über Dis¬
pensen als Gnadensachen, wobey so vieles dem billigen Er¬
messen der politischen Behörden heimgestellt werden muß,
lassen sich nicht so streng interpretiren als die Vorschriften
über eigentliche Rechtssachen; sonst würde theils die Wirk'
lamkeit gedachter Behörden in Fällen, wo Eile ist, ge¬
lähmt, theils ein weites Feld zur Bestreitung der Ehe"
wegen Nichtbeohachrung solcher jenen Behörden gegebene"
Weisungen geöffnet. Die zu Ende des §. 126 angeführte
allerhöchste Entschließung über die Wirkung der vernach'
lässigten Eidesabnahme läßt vollends keinen Zweifel über
die Richtigkeit dieser Meinung mehr übrig.

1.
O — Iuny 1784.

io.
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Nach dem bekannten Sprichworts : ^ui xotest plus,
potest etiam minus, könnte man glauben, daß die Orts-
obrigkeit auch eine oder zwey Verkündigungen im Falle der
nahen Todesgefahr nachzusehen befugt wäre. Allein dieses
gilt doch nur dann, wenn bereits eine oder zwey Verkün¬
digungen vorausgegangen oder von einer andern Behörde
nachgelassen worden sind, und nun erst eine nahe Todes¬
gefahr eintritt; außerdem aber würde die Ortsobrigkeit
durch Ertheilung der Nachsicht nur von einer oder jwey
Verkündigungen entweder unvernünftig und gegen die Ab¬
sicht des Gesetzes handeln, oder durch yre Handlung selbst
eingestehen, daß keine nahe Todesgefahr obwaltete, folg¬
lich sie zur Dispensation nicht berechtigt war.

Uibrigens mag die gänzliche Nachsicht des Aufge-
iolhes wegen naher Todesgefahr oder we e- anderer drin¬
gender Umstände, sie mag von der Ortsobrigkeit, von
dem Kreisamte oder von der Landesstelle ertheilt werden,
muß die dispeosirende Behörde jederzeit von den Vraut-

leuten einen E i d abnehmen, daß sie sich keines ihrer Ehe
'"gegen stehenden Hindernisses bewußt sind. Unter Hin-
derniß wird hier, wie es in dem Hauptstücke von dem
gerechte immer geschieht, ein eigentliches Ehehinderniß,
dessen Wirkung in der Ungültigmachung der Ehe besteht,
Achtem blosses Eheverboth verstanden, weil der Eid zu

nähmlichen Zwecke als das Aufgeboth, dieses aber
Entdeckung der eigentlichen Ehehindernisse eingeführt

""den ist.

Wenn einer Brautperfsn alle drey Verkündigungen
"^gesehen werden; die andere aber dieselben ordentlich
""nehmen, oder sich wenigstens einmahl an dem gehör,-
ö'N Orte verkündigen läßt, so hat nur jene, nicht auch

den vorgeschriebenen Eid abzulegen, weil letztere da-
daß sie das ordentliche Mittel, Ehehindernisse zu

'"decken, nicht scheuet, hinlänglich an de» Tag legt, daß sie
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sich keines Ehehmdernisses bewußt sey, und weil bey ihr
der Fall einer gänzlichen Nachsehung des Aufgebotes,
fü/ welchen allein das Gesetz den Eid verschreibt, nicht
einrrilt. Aus den nähmlichen Gründen ist auch einer
Braulperson kein Eid abzunehmen, welche in ihrem Pfarr-
bezirke oder Bethhause wenigstens einmahl Verkündiger
wird, aber von den drey Verkündigungen, die wegen ih¬
res noch nicht sechswöchentlichen Aufenthaltes in dem je¬
tzigen Wohnorte oder ihres nicht katholischen Religions¬
bekenntnisses noch an andern Orren vor sich gehen soll¬
ten , eine Nachsicht von der Landesstelle erhält, und zwar
dieses um so mehr, weil das Gesetz auf die auch nur
einmahlige Verkündigung mehr Gewicht legt, als auf den
Eid, da es zwar jene unter der Strafe der Ungültigkeit
der Epe befiehlt, nicht aber diesen, wie wir §. 126 sehe"
werden.

Schon in den ältere« Zeiten, da das Ausgeboth sich
noch ganz nach den kanonischen Satzungen richtete, und
dessen Außerachtlassung noch kein Ehehinderniß, sonder"
nur ein Eheverboth erzeugte, von welchem bloß das Or¬
dinariat dispensirte, scheint es bey den Oesterreichist^
Eonsistorien üblich gewesen zu seyn, daß man Son Braul-
leuten, welche man alle drey Verkündigungen nächst
«inen Eid forderte, daß kein ihnen bekanntes Ehehinder'
niß obwalte,^ Als K. Jos. II. in dem Ehe-Parente
das dreymahlige Äufgeboth so strenge vorschrieb, doß
jede ohne dasselbe, oder ohne eine darüber erhaltene Nach"
sehung geschlossener Ehe gänzlich ungültig seyn ssollte, »"d
die Befugniß, das Ausgeboth nachzusehen, an die pol'b'
schon Behörden übertrug, ward diesen keins Weisung ^'

,) iS. Zan. 17S3 tz. Z>. u. 34.
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gebe« , den Brautleuten bey der Nachsicht aller dreh Ver¬
kündigungen einen Eid nach dem Beyspiele der Consisto-
rien abzunehmen. Die Länderstellen und Kreisämter, die
sich durch das ihnen neu cingeräumte Recht geschmeichelt
fanden, brachten dasselbe durch freygebige Verleihung der
häufig angesuchten Aufgeboths - Dispensen in die volleste
Ausübung. Da sie aber von den Partheyen keinen Eid
verlangten, so konnte sehr leicht der Fall eintreten, daß
Brautleute, denen oder deren einem ein Ehehinderniß im
Wege stand, die Nachsicht alles Aufgebothes erhielten,
eine ungültige Ehe mit einander schlossen, und so die stren¬
gen Vorschriften über das Aufgeboth doch ihren Zweck
verfehlten. Auf Vorstellung der Geistlichkeit ersioß daher
bald eine ganz unbestimmte lautende Verordnung, daß
künftig für den Fall der erhaltenen Dispense von der
Eheverkündigung ein Eid von den zu trauenden Personen
bey fener politischen Stelle, welche die Dispens von der
Aufbiethuug errheilt, abgenommen werden, derselbe aber
ausdrücklich bloß dahin beschränkt senn soll, daß die Par-
th'yen sich keines nach dem Ehe-Patente bestehenden
Ehehindernisses bewußt sind u). Diese allerhöchste Ent-
kchbeßung wurde jedoch in der Folge den Ordinariaten,
und durch diese den unterstehenden Seelsorgern mit dem
Besätze bekannt gemacht, daß nach dem bisher (offen¬
bar bey den Consistorien) bestandenen Gebrauch der vor-
schnftmäßige Eid bey der politischen Behörde nur in fe-
"En Fällen, wo die Dispens über zwey oder drey Ver¬
sündigungen ertheilt wird, von den Pärtheyen abgenom-
""n, und ihnen darüber die Urkunde ausgefertiget werden
^ird ft). Endlich aber ward festgesetzt, eS sey von ft-"

l.
— Mar» l7SL.
»9.

°) 6. Apr. ,785.
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ncn Brautleuten, die wenigstens einmahl verkündet wor¬
den, kein Jnrament mehr abzunehmen a), mithin fand
seitdem die, Ablegung des ermähnten Eides bloß dann
statt, wenn die Nachsicht von allen drey Verkündigungen
ertheilt wurde.

Obgleich aber der vorgeschriebene Eid keines wis¬
sentlich obwaltenden EhehindernisseS nach mehreren Ver¬
ordnungen bey jener politischen Stelle, welche vom Aüf-
gebothe dispensirt, abzunehmen ist b), so können doch
die von den Eheverkündigungen dispensirten Brautleute
denselben auch bey den Orksgerichten in jenen Fällen
ablegen, wo die große Entfernung vom Kreisamte den
Partheyen merkliche Unkosten verursachen würde, oder
Gefahr aus dem Verzüge stünde c). Es versteht sich je-
doch von selbst, daß die Ortsobrigkeit, wenn sie nicht selbst
wegen naher Todesgefahr zur Dispensation berechtigt ist,
von der Landesstelle oder dem Kreisamte zur Abnehniung
des Eides delegirt seyn muß.

Was die vom k. k. Regiments-Obersten ertheilten
Dispensen vom Aufgebote für die unter der Militair-
Zurisdiction stehenden Personen betrifft, kann dieser Ä!>

20. Map
-)- 1785.

2. Juny

i. 6. l.Mav
b) —März, — April,-,785.

29- 28. g. Jiilp

27. Nvv.
-0-,'85.

4. Drk.
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auch bey dem Militair - Foro abgelegt werden. Die Ei¬
desformel, welche so kautet: „Ich N. N. schwor»
zu Gott dem allmächtigen einen körperli¬
chen Eid, daß ich mir keines zwischen mir
und N. N. nach dem Ehe-Patente (jetzt nach
dem allg. bürg. Gesetzbuchs) bestehenden Hinder¬
nisses bewußt bin. So wahr mir Gott hel¬
fe" sollen die Behörden von den Partheyen jedes Mahl
unterfertigen lass«' und gufbewahren; daS Anbringen
aber, worauf die Dispetts ertheilt worden, dahin de-
»etiren, daß die Partheyen den vorschriftsmäßigen Eid
bey der Behörde abgelegt haben n), oder wie sich ein«
jüngst erfloffene allerhöchste Entschließung ausdrückt, in
den zu ertheilenden Dispensen erwähnen, daß der Eid
wirklich abgeleistet worben b)

In diesem Form blieb der, seitdem er aufkam, be-
Üt big im Gebrauche, wie nicht nur mehrere spätere
Verordnungen c), die von dem Erfordernisse deS abzu-
legenden Eides ausdrückliche Meldung machen, sondern
auch das Gesetzbuch für Galizien vom I. I7Y7 6), und
bas Ehe-Patent für Salzburg vom I. >8ü8 e), worin

2v. May
»)-l?SS.

». Iuny
*>) iS. Au,. 48l7.
°) ». B. 6. Febr. i-g6> 3. Züny tSo». Eie» ö»eü S. tSS

l. Th. 89 u. go.
*) ?. 36 u. 3- verbunden mit dem Eingang.

H. Band. , d
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die Ablegung desselben an mehren. Orten vorgeschriebe«
wird; hinlänglich beweisen. )

§. l,5.

Zweyter Fall, ,n dem eine gänzliche
Nachsicht des Aufgeboths üatt findek.

Der zweyte Fall, in welchem eine gänzliche Nach'
sicht deS Aufgebolhes statt findet, kommt in dem §. 8?
des bürgl. Gesetzbuches vor, nähmlich: Die Nach¬
sicht von allen drey Verkündigungen iß
gegen Ablegung des erwähnten Eides
auch dann zu ertheilen, wenn zwey Pers»'
nen getrauet werden wollen, von dene»
schon vorhin allgemein vermuthet wark,
daß sie mit einander verehelichet seyn. 3"
diesem Falle kann bey der Landesstelle
die Nachsicht von dem Seelsorger niet
Verschweigung der Nahmen der Parthey'
»n an gesucht werden. Der Fall dieses Parag"'
phes tritt eigentlich nur dann ein, wenn zwey Pers»'
nen, ohne jemahls getrauet worden zu seyn, s»
einander leben, daß man fie allgemein für wirkliche
Eheleute hält; nicht aber auch dann, wenn zwey P"'
sonen bereits, jedoch mit einem Ehehindernisse,

/ lich ungültig getrauet worden sind; aber, weil das
Ehehinderniß nicht notorisch war, bisher vor der Welt
als verehelichte Leute erschienen, und nach gehobene«»
Ehehindernisse die Ehe convalidiren wollen; denn >>»
letzter» Falle ist ihnen das Aufgeboth schon durch

' Gesetz selbst im §. 83 nachgelassen; sie brauchen daher
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keine Dispens von demselben anzusuchen. Ein einziger
Fall dieser Art ist ausgenommen, nahmlich wenn die
erste Trauung aus Mangel des Aufgebothes ungültig
war; denn in diesem Falle müssen die Scheineheleute,
um ihre Ehe convalidiren zu können, sich entweder
aufbiethen lasse», oder die Nachsicht der Verkündigung
suchen, weil im §. L8 bey der Convalidation nur die
Wiederhohlung des Aufgebothes, von wel¬
cher in unserm Falle keine Rede seyn kann, gesetzlich
erlassen ist.

Eine Dispens von allen drey Verkündigungen in
dem nun naher bestimmten Falle des §. 87 hatte schon
nach den früher» Gesetzen statt; aber das Verfahren
dabey war einigermassen anders beschaffen, als es jetzt
ist- Anfangs dursten zwar mit Verschweigung der
Nahmen, oder was auf daS Nähmliche geht, unter
falschen Nahmen angesuchten Dispensen von Verkündi¬
gungen auf keine Weise ertheilt werden, sonder» die
eins solche Dispensation ansuchenden Partheyen mußten
sich entweder ^unmittelbar, oder wenn sie wollten, durch
ihren Pfarrer in der Stadt an den Äegierungs - Prä¬
sidenten oder auf dem Lande an den Kreishauptman«,
iedoch immer mit Ansagung des wahren Rahmens,
verwenden, worauf sodann die Dispensation schriftlich,
mit der verlangten engsten Verschwiegenheit, zur eigenen
Legitimation der Partheyen ertheilt wurde 3). Zn der
Folge aber wurde beschlossen, daß in dem besonder»
Fall, wo die Partheyen aus Gewissenstrieb sich zu ver¬
glichen wünschen; bey der weltlichen Obrigkeit aber sich

') 7. «uz. >78».
L 2
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durch gesetzmäßige Ansuchung der Dispens vom Aufge-
bothe j» entdecken scheuen, und sich daher an die Geist¬
lichkeit mn Hülfe wenden, es dem Bischöfe allerdings
frey stehe, unter Bestätigung deS unterwaltenden Ge-
wiffensfalles, ohne Benennung der Parthtyen, von der
politischen Landesstelle die Ertheilung solcher DispenS
zu ersuchen, von welcher auf ein solches bischösticheS
Vorwort die Dispens ohne weiters erfolgen werde .1).
Endlich wurde nicht nur der Fall selbst noch deutlicher,
sondern auch das Verfahren in demselben noch naher
bestimmt, indem in Rücksicht auf die Aufgeboths»Dis¬
pensen in den Gewissensfallen solcher Personen, die
allgemein für verehelichet gehalten werden, es aber nicht
sind, verordnet wurde, daß in dergleichen Fällen, um
die Ehre der betreffenden Personen zu schonen, und daS
aus einem nachträglichen Aufgebothe norhwendig entstehen¬
de Ärgerniß zu vermeiden, (wenn sonst kein Ehehin-
derniß zwischen denselben obwaltet), die dießfällige Dis>
penS, ohne Angebung ihreS Rahmens, von Seite des
Ordinariats bey dem Landes - Präsidium anzusuchen,
und von diesem, ohne das Gesuch durch das Einrei¬
chung»-Protokoll, und das Expedit gehen zu lassen,
alsogleich zu ertheilen sey 6).
/ Die angeführten Verordnungen schreiben nicht vor,

daß, wenn in dem angegebenen Falle die VerkündigungS-
Dispens von dem Bischöfe mit Verschweigung deS
Rahmens der Partheyen angesucht wird, von diese«
einen Eid abzunehmen sey, es müßten denn die einge-
klammerten Worte des zuletzt angeführten Hof - De¬
kretes auf denselben hindeuten; denn wodurch könnte
man sich wohl versichern, daß sonst kein Ehehindermß

6.
— Sept. l7g»,
>«

d) 5. Febr. »SoZ.
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zwischen den Partheyen obwalre, als eben durch den Eid
derselben? Allein der Eid hatte in einem solchen Falle bey
der dispeirsirenden Stelle selbst nicht abgelegt werden kön¬
nen , weil sonst di« Partheyen sich der weltlichen Obrigkeit
hätten entdecken müssen, w»mit man sie doch verschonen
wollte. Es wäre daher nöthig gewesen, eine andere Art
t» bestimmen, wie der Eid den Partheyen abzunehmen wä- '
re, wovon man aber in den früher» Gesetzen keine Spur
findet. Vielmehr scheint das Vorwort der Bischöfe,
zu denen man sich, wie die Verordnung vom 6. Sept.
»7gl sagt, zuverläßig versah, daß sie zu irgend einem un-
gegründeten Abbruche des heilsamen Gesetze- niemahlS
die Hand bielhen werden, die Stelle des Eides ersetzt
jU haben, weil auf dasselbe die Dispens ohne wei¬
ters erfolgen, aksogleich ertheilt werden sollte.
Kurz nach den früher» Gesetzen ist es zweifelhaft, ob
m dem erwähnten Falle von den Partheyen ein Eid zu
Kisten war oder nicht.

Das neue bürg. Gesetzbuch hingegen fordert aus¬
drücklich die Ablegung des Eides, die Partheyen mögen,
wie es ihnen freygestellt wird, die AufgebothS - Dis¬
pens mit Angabe, oder mit Verschweigung ihres Näh¬
rens suchen; denn die Worte: gegen Ablegung
des erwähnten Eides stehen in dem ersten,
ganz allgemein lautenden Absätze des F. 87, und be¬
iher» sich daher auch auf den im zweyten Absätze aus-
gedrückten Fall, wenn die Dispens ohne Angabe des
lahmens der Partheyen gesucht wird. Zedoch ist es
offenbar, daß in diesem Falle der Eid nicht bey der
Stelle, welche LaS Aufgeboth nachsieht, abgelegt wer¬
den könne, weil dann die Nahmen der Partheyen nicht
verschwiegen bleiben würden- Die dispensirend« Stel¬
le Muß daher demjenigen, durch den die Dispens für
d>e unbekannten Partheyen angesucht wird, die Abnah-
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me deS Eides überlassen , und es ist sehr rathsam, daß
demselben in dem Bescheide auf das eiligereichte Gesuch
der ausdrückliche Auftrag dazu gegeben werde, weil
sonst wohl öfters auf den ganzen Eid vergesse» werden
dürfte.

Als Behörde, bey welcher das Gesuch um Nach¬
sicht der Verkündigungen für Partheyen, die sich zu ent¬
decken scheuen, anzubringen ist, wird durch das bürg.
Gesetzbuch nur die Landesstslle bezeichnet. An
das Kreisamt kann man sich also in diesem Falle nicht
wenden. Finden aber Personen, die bisher allgemein
für Eheleute gehalten wurden, keinen Anstand, es be¬
kannt werden zu lassen, daß sie erst jetzt wirklich in
den Ehestand treten wollen, so können sie mit Angabe
ihrer Nahmen das Gesuch um die Aufgeboths - Dis¬
pens nach der allgemeinen Regel nicht bloß bey der Lan¬
desstelle, sondern auch bey dem Kreisamte cinreichen,
wie dieses nach Ausweis der oben angeführten Verord¬
nung vom ,7. Aug. »783 auch vormahls üblich war.

, Vormahls konnten für verehelichet gehaltene Leute
die Aufgeboths » Dispens zu ihrer wirklichen Vereheli¬
chung ohne Entdeckung ihres Nahmens nur durch den
Bischof bey der Landesstelle erhalten, wie die oben an¬
geführten Verordnungen zeigen. Jetzt aber erlaubt da»
bürg. Gesetzbuch dergleichen Personen, durch den
Seelsorger überhaupt, mithin auch durch den Pfarrer
um Nachsicht der Verkündigungen mit Verschweigung
ihrer Nahmen bey der Landesstelle einzukommen. Nur
scheint es erforderlich zu seyn, daß der Seelsorger,
wie «ach den früher» Verordnungen der Bischof, den
unterwaltenden Gewissensfall bestätige. Uebrigens B
eS auch jetzt nicht untersagt, daß der unmittelbare Seck-'
sorger das Gesuch an den Bischof, dieser aber an die
Landesstelle bringe. Zur Beschleunigung der Erledigung
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dürfte dieses sogar vortheilhaft seyn,' denn nur dem
Bischöfe gestatten die altern Verordnungen, sich un,
mittelbar an das Landes--Präsidium zu wenden, und
nur auf des Bischofs Vorwort kann nach denselben das
Präsidium selbst alsogleich, um ohne weiters die Dis¬
pens ertheilen. Für den Fall, wo ein anderer Seel¬
sorger für die Parcheyen um die Dispens ansucht,
verordnet das bürg. Gesetzbuch nichts Solches. Es
scheint daher, daß i» einem solchen Falle die Sache ih¬
ren ordentlichen Gang zu nehmen habe, daß die Bitt¬
schrift bey dem Einreichungs - Protokolle überreichet,
dann im Rathe vorgetragen, und der Beschluß im Ex¬
pedit behoben werden müsse, welches natürlich eine län¬
gere Zeit erfordern würde.

Wenn die gänzliche Nachsicht des AusgebotheS oh¬
ne Benennung der Partheycu durch den Seelsorger er¬
wirkt wird, wie können sich die Partheyen nöthigen Fal¬
les ausweisen, daß ihre Ehe gültig sey, da kein Auf»
geboth der Schließung derselben vorausgegangen, und
keine auf ihren Nahmen lautende Dispens-Urkunde
vorhanden ist? Da in einem solchen Falle der Bischof,
(letzt auch der Seelsorger) auf seine vorworiliche Ein»
schreitung und Bestätigung allemahl einen schriftliche»
Bescheid von der Landesstelle erhält, und dieser Dis»
pensations - Bescheid immer auch bey dem TrauuNgs»
Acte in dem Protokolle aufgeführt werden muß; so
kann die Parthey, welche eine Urkunde darüber haben
will, solche entweder durch einen bey dem Ordinaria¬
te anzusuchenden Legitimations - Bescheid (jetzt wohl
auch durch ein Zeugniß des Seelsorgers) oder nach ge¬
schehener Trauung durch Erhebung des gewöhnlichen
Trauungsscheines oder Protokolls - Auszuges ganz füg¬
lich erlangen 3); denn in dem Trauungsscheine muß
») iZ. März. 1792.

/s- ' '



auch der Umstand, daß die Brautleute von dem Auf-
gebothe ganz enthoben worden sind, nebst dem Tage
der von der Landesstelle erhaltenen Dispen» ausdrück¬
lich angesetzt werden »).

§. l-ü.

Hb eine zwar mit gänzlicher Nachsicht
des Aufgebothes, aber ohne Ablegung
des Eides geschlossene Ehe gültig sey?

Dis beyden zuletzt erklärte» Paragraph« geben noch
Anlaß zu ^vey sehr problematischen Fragen, die eine
nähere Erörterung bedürfen. Die erste ist, ob die bey
der gänzlichen Nachsicht des Aufgebothes vorgeschriebe-
ne Ablegung des Eides so wesentlich erforderlich sey'
daß eine ohne dieselbe ertheilte Dispens von allen drey
Verkündigungen für nichtig, mithin die zufolge einer sol¬
chen Dispens geschlossene Ehe für ungültig angesehen
werden müsse? Obgleich weder der §. 86, noch der §. 67
die Ungültigkeit über eine solche Ehe ausspricht, so könn¬
te man doch durch die in den §. §. 6 und 7 des bürg.
Gesetzbuches aufgestellten Auslegungsregeln, welche in
zweifelhaften Fällen zu befolgen sind, verleitet werden,
die Ungültigkeit zu behaupten.

Die Auslegung pgch dem Wortverstande (gramma¬
tische Interpretation) begünstiget offenbar diese Mei¬
nung denn wenn man den Nachsatz des §. Lb in sei¬
nem Zusammenhangs mit dem Vorsätze nach der natürli¬
chen Bedeutung der Worte nimmt, so scheint sich von
selbst folgender, eine Bedingung, auf welche die
Macht der politischen Behörden bey Ertheilung der

->) 9- Ort. lSü).
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gänzlichen Nachsicht deS AufgebotheS beschrankt ist, aus-
drückender Sinn darzustellen: „Doch damit unter drin¬
genden Umständen von der Landesstelle oder dem Kxeis-
amte, und bey einer bestätigten nahen Todesgefahr von
der Ortsobrigkeit das Aufgeboth gänzlich nachgesehen
werden könne, müssen die Verlobten eidlich betheuern,
daß rc." Es kommen in unserm Eherechte mehrere Stel¬
len vor, in welchen der vorhergehende Sah durch
den nachfolgenden mittelst ähnlicher Partikeln alS be¬
dingt erscheint. Wer zweifelt z. B. daß die Ungültig¬
keit der Ehe zwischen dem Ehebrecher und der Ehebreche¬
rin» von dem vor Schließung der Ehe hergestellten
Beweise deS Ehebruches als Bedingung abhänge, wenn
es im §. 67 des bürg. Gesetzbuches heißt: Die Ehe
iwischen zwey Personen, die mit einan¬
der einen Ehebruch begangen haben, ist
ungültig; der Ehebruch muß aber vor der
geschlossenen Ehe bewiesen seyn? Eben so

im l35 die Gültigkeit eines jüdischen Scheide-
briefeS von der Befolgung der im Nachsatze desselben
Paragraphes gegebenen Vorschrift mittelst der Parti¬
kel aber, die sich leicht mit doch vertauschen läßt,
abhängig gemacht. DaS bürg. Gesetzbuch selbst scheint
die Worte des §. 86: doch müssen die Verlob¬
te. eidlich betheuern, daß ihnen kein ih-
rer Ehe entgegenstehendes Hinderniß be¬
kannt sey, für eine Bedingung, unter welcher eine
gänzliche Nachsicht des AufgebotheS Stakt findet, zu er¬
koren; denn in dem unmittelbar darauffolgenden §. 87,
w"in ei» anderer Fall der gestalteten Dispens von al-

drey Verkündigungen vorkommt, wird die obey äü'
rührte Stelle des K'. ^6 durch die Worte: gegett
Biegung des erwäh-nten Eides, welche of-
>°»bar eine Bedingung anzeigen, ausgedrückc. Der
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L. 86 scheint demnach fest zu setzen, daß unter den da¬
selbst angegebenen Umstanden von den genannten poli¬
tischen Behörden den Verlobten gegen Ablegung eines
Eides, daß ihnen kein ihrer Ehe entgegenstehendes Hin-
derniß bekannt sey, das Aufgeboth gänzlich nachgesehe»
werden könne. Daraus möchte man weiter schließen,
daß ohne Ablegung des Eides keine der vsrgedachten
Behörden die Nachsicht aller i drey V^rkündigungm er-
theilen könne, und wenn sie doch dieselben ganz nach¬
zusehen unternimmt, die Granzen ihrer auf die Be¬
dingung der Ablegung jenes Eides beschränkten Machi
überschreite, und wie jeder Machthaber, der die Grall-
zen der ihm ertheilten Vollmacht überschreitet, ungül¬
tig handle. Wenn nun auf eine solche Gestalt nichti¬
ge, mithin eigentlich ohne Dispensation, von gar nicht
aufgebothenen Brautleuten eine Ehe geschloffen wird,
s» dürste man diese für eben so wirkungslos zu halte»
geneigt seyn, als eine Execution, die auf ein Urtheil
ertheilt wird, welches von einem Richter mit Ueber-
schreitung der Granzen seiner Competenz gefallt wor¬
den ist, und gleichwie in letzterem Falle die Schuldlo¬
sigkeit der Partheyen die Nullität nicht hindert, so kö»»'
te man ein Gleiches auch in dem Falle der aus Schuld
der Behörde unterlassenen EideSabnahme als nicht
widernatürlich behaupten.

Eben so viele Wahrscheinlichkeit für die Ungültig'
feit einer ohne Ablegung des Eides eingegangenen Ehe
ergibt sich aus der logischen Interpretation, die de»
Sinn des Gesetzes aus dessen Grunde und aus der
Absicht deS Gesetzgebers zu bestimmen sucht. Sowohl
das Aufgeboth als der von den Brautleuten abzule'
gende Eid sind zu dem nähmlichen'Zwecke eingeführt
worden, nähmlich um die der Ehe etwa entgegenst«'
henden Hindernisse zu entdecken. Jenes W das ordent-
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liche, dieser das außerordentliche Mittel hierzu, und
zwar letzteres vorgeschrieben für jene Falle, wo wegen
dringender Umstände kein Aufgebots» Statt finden kann.
Wollte der Gesetzgeber nach Verschiedenheit der Fälle
bald durch das eine, bald durch das andere Mittel den
vorgesetzten Zweck, so viel es möglich ist, erreichen,
so kann man bey ihm nicht ohne Grund auch die Ab¬
sicht voraus setzen, die Anwendung sowohl des einen
alS des andern Mittels mit gleicher Strenge anzuord-
nen. Da er nun die Außerachtlassung des Aufgebo-
lhes durch die Ungültigkeit der Ehe sanctionirt, so läßt
sich annehmen, daß er die nähmliche Sanktion auch
auf die Unterlassung der vorgeschriebenen Eidesabnah¬
me ausgedehnt wissen wolle. Nach dem §. 74 des b.
Gesetzbuches reicht zur Gültigkeit des Ehevertrags Ei¬
ne Verkündigung hin; wird aber auch diese nachge-
fihen, so fordert das Gesetz einen Eid. Dieser soll
also die einmahlige Verkündigung ersetzen, eia Surro-
gat derselben seyn. Gleichwie nun das Gesetzbuch den
Ehevertrag ohne wenigstens einmahlige Verkündigung
für ungültig erklärt, so dürfte zufolge der bekannten
Rechtsregel: 8urroAskurn naburana incluik ejus, cui
surroAsbur, auch der Schluß, daß es denselben eben¬
falls für ungültig anerkenne, wenn er ohne das ge¬
setzliche Surrogat der einmahligen Verkündigung, d. i.
ohne Ablegung - des vorgeschriebenen Eides geschlossen
worden ist, nicht als gewagt erscheinen. Die Verkün¬
digungs-Dispens selbst läßt sich nicht als das Surro¬
gat des Aufgebot hes betrachten, weil sie ihrer Natur
nach nichts zum Zwecke desselben, nähmlich zur Ent¬
deckung der Ehehindernisss beyträgt. Setzen wir, die
Brautleute halten die Nachsicht von zwey Verkündi¬
gungen wirklicherhalten, die dritte Verkündigung aber
'igeumächtig unterlassen. Ihrer Ehe wäre ohne Zwei-
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fel ungültig, weil keine Ehe ohne alle» Aufgeboth gül¬
tig geschlossen werden kann, wenn nicht alle drey Ver¬
kündigungen nachgesehen worden sind. Würde aber die
Dispensation für sich allein «das Surrogat der Verkün¬
digungen seyn, so wäre im gesetzten Falle eben so viel,
als wenn zwey Verkündigungen geschehen waren, und
dann muß» die Ehe für gültig angesehen werden. Wie
leicht fiele es dann den Partheyen, das Aufgeboth und
den Eid ganz zu umgehen, da es gar nicht schwer hält,
die Nachsicht einer oder zweyer Verkündigungen sich zu
verschaffen? Immer müßte man, wenn die DispenS auch
wirklich für das Surrogat des Aufgebothes gehalten wer¬
den könnte, doch zugeben, daß nur die gesetzmäßige DiS-
penS das Surrogat desselben seyn könne. Die Nachsicht
aller Verkündigungen aber, wenn sie nicht von dem vor¬
geschriebene» Erde der Brautleute begleitet wird, ist ge¬
wiß keine gesetzmäßige Dispens.

Nicht minder scheint auch die rechtliche Analogie
für die Ungültigkeit des in Frage stehenden Ehever¬
trags zu streiten. Bey Ehen ohne Aufgeboth ist die
in dem §. 86 und 87 vorgeschriebene Ablegung des Ei¬
des eine solche Vorsicht und Cautel, als bey Ehen der
Minderjährigen, deren Vater nicht mehr am Leben,
oder zur Vertretung unfähig ist, die im §. 4y gefor¬
derte Erklärung des ordentlichen Vertreters. Die er¬
stere ist von dem Gesetze angeordnet, um die der Ehe
etwa enkgegenstehenden Hindernisse zu entdecken; die
letztere, um die gegen die Ehe deS Minderjährigen etwa
streitenden Bedenklichkeiten und Gründe zu erfahren-
Nun die Ehe eineS Minderjährigen ist nach dem §. L9
ungültig, wenn auch die Gerichtsbehörde dazu ihre
Einwilligung gegeben, aber von dem ordentlichen Ver¬
treter desselben die vorgeschriebe Erklärung nicht erhal¬
ten hat; also würde analogisch zu schließen, auch
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di» Ehe jener Brautleute für ungültig zu acht,» styn,
denen zwar von der politischen Behörde die gänzliche
Nachsicht deS Aufgebothes^ertheill, aber nicht der vor¬
schriftmäßige Eid abgenommen worden ist. Hierdurch
behebt sich auch die Einwendung, daß es nach erhalte¬
ner Aufgeboths - Dispens nicht angehe, dabey unter¬
laufene Mängel aufzuluchen, und wegen derselben die
Gültigkeit der Ehe anzufechten- Kann nach ertheilter
Einwilligung der Gerichtsbehörde in die Ehe eines Min¬
derjährigen, wie es keinem Zweifel unterliegt, die un¬
terbliebene Erklärung des Vertreters noch gerügt, und
wegen derselben die Gültigkeit der Ehe bestritten werden,
warum sollte nach erhaltener Aufgebolhs-Dispens auch
die unterlassene Eidesabnahme keiner Rüge, und wegen
dieses Mangels die Gültigkeit der Ehe keiner Bestreitung
«ehr unterworfen seyn?

Endlich Hal es das Ansehen, als wenn auch po-
litische Gründe einer gleichen Sanktion des Aufgebo-
thes und deS von den Brautleuten abzulegenden Eides
daS Wort redeten. Jede Förmlichkeit wird nach Zeug-
>>>ß der Erfahrung mit der Zeit lästig. Es geschehen,
wenn sie keine hinlängliche Sanktion hat, nach und
dach in einzelnen Fällen Versuche, sie auf die Seite
D setzen. Gelingen dieselben öfters, so fängt man
a>i, die Förmlichkeit als etwas Willkührliches, zu be¬
trachten. Sie kommt immer mehr in Abnahme, und
Wletzt gar außer Gebrauch. Vorzüglich wahr ist bie-

von Eiden, die Niemand gern schwört. Steht zu-
Sleich die Obrigkeit, die einen Eid abnehmen soll, in
keiner Gefahr, durch Unterlassung der Abnahme eine
Nullität herbeyzuführen, so kann man sicher darauf
"chnen, daß der Eid je länger je seltener abgelegt wer-
b«N wird. Dieses Schicksal dürste auch der den Braut-
ktuten bey gänzlicher Nachsicht des Aufgebothes abzu-
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nehmende Eid mir der Zeit erfahre», wenn nicht die
Ungültigkeit der Ehe als Folge der unterlassenen Ab¬
legung desselben zu befürchten wäre. Die über Hand
nehmende Vernachlässizkeit dieses Eides aber würde
zu keinem geringen Aergernisse bald mehrere mit erhal¬
tener Dispens von allen Verkündigungen, und doch zu¬
gleich mit einem den Brautleuten bekannten Ehehindernis¬
se geschlossene Ehen zum Vorschein bringen, und so wür¬
de man nach und nach wieder auf den Punkt zurück
kommen, auf dem man war, als man den erwähnten
Eid vorzuschreiben für nvthig fand.

Ueberhaupt, so lang das Aufgeboth, als wesent¬
liches Erforderniß zur Gültigkeit der Ehe besteht,
scheintlks die Consequenz zu erheischen, daß man eben
dasselbe auch von dem Eide der Brautleute gelten lasse,
weil beyde gleich nothwendige Mittel zur Entdeckung
der Ehehinderniffe sind. Schleichen sich in die Gesetz¬
gebung einmahl zwey entgegengesetzte Vorschriften über
zwey Falle ein, in welch?» doch offenbar der nähmliche
Grund eintritt, und es wird im Laufe menschlicher Be¬
gebenheiten durch Verkettung der Umstände ein dritter,
noch nicht nsrmirter Fall von ähnlicher Art herbeyge-
führk, so entsteht eine unvermeidliche Ungewißheit des
Rechts. Der Richter weiß nicht, ob er diesen dritten Fall
unter da« eine oder unter das andere Gesetz subsumiren soll-
SeinUrtheil muß schwankend und willkührlich werden-S»
befahl das Josephinische bürg. Gesetzbuch HI. Hauptst-

11 l bey der Wiederverehelichung eines geschiedenen
(dem Bande nach getrennten) Weibes allezeit die gehö¬
rige Zeit (10 Monarhe) abzuwarten, damit wegen eines
aus der vorigen Ehe etwa empfangenen Kindes kein 3"°
thum oder Zweifel entstehen könne. Dagegen ward durch
ein Hof-Dekret vom 16. Febr. 1787 über die Frage:
ob eine Witwe vor Verlauf des zehnten M-naths nach
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dem Tode ihres Gemahls sich wieder verehelichen könne,
geordnet, daß, sobald der Beweis über den Tod deS vo¬
rigen Ehegatte» auf eine im Rechte zureichende Art her¬
gestellt ist, ihrer zweyten Ehe kein Hinderniß entgegen
stehe. Wie konnte nun der dritte, in keinem vormahli-
gen Gesetze berührte ähnliche Fall, ob ein Weib nach
der Ungültigerklärung ihrer Ehe »0 Monathe zu war¬
ten habe, um zu einer andern Ehe schreiten zu können,
gründlich entschieden werden? Diesem Uebelstand hat
erst daS neue bürg. Gesetzbuch im §. »Lv durch eine
gleichförmige Entscheidung aller drey Fälle abgeholfen.
Könnte bey dem beständigen Wechsel der Formen in
menschlichen Angelegenheiten nicht auch auS ungleichför¬
migen Sanctionen über das Aufgeboth und über den
Eid der Brautleute mit der Zeit ein ähnlicher Uebel¬
stand hervorgehen.

Dagegen läßt sich aber auch die Wichtigkeit der
Gründe nicht verkennen, welche für die Gültigkeit einer
ohne Abnahme des oft gedachten EideS geschloffe¬
nen Ehe angeführt werden können. Einmahl ver¬
hängt das bürg. Gesetzbuch auf die Vernachlässigung
der Eidesabnahme nirgends mit ausdrückliche« Wor¬
te» die Ungültigkeit der Ehe, und aus den Vor-
Schriften desselben über die Nachsicht der Ehehinder¬
nisse diese selbst herausklügeln wollen, scheint nicht
ganz in der Ordnung zu se^n. Daß die Endworte des
§. 86: doch müssen rc. und die Worte des §. 67
gegen Ablegung des Eides nicht eben nothwen-
dig für eine förmliche Bedingung und für ein wesentliches
Erforderniß zu halten seyn, läßt sich aus ähnlichen Aus¬
drücken unsers Gesetzbuchesan andern Orten, z. B. 5-»»0.
»vro und §- 26Z, 4l5, yOg rc. darthun. Obgleich der
"ähmliche Grund, auf welchem die gesetzliche Entschei¬
dung eines Falles beruht, auch in einem andern Falle
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r,„tritt, so kann doch der Gesetzgeber besondere Gründe
haben, diesen anders zu entscheiden- In unserm Falle
wird die Ehe unker öffentlicher Äuthorisation politffcher
Behörden geschloffen, deren Ansehen, nicht ohne Nach-
rheil des Staates litte, wenn die von denselben crlheü-
te Dispens (eine Amtshandlung in Gnadensachen) der
Untersuchung einer Gerichtsstelle unterworfen, und für
ungülrig erklärt würde. Warum soll ferner die Nach»
läßigkeit der politischen Behörden in Abnehmung des
Eides einer schuldlosen Parthey zum Nachtheil gereichen,
und dem einen Brauttheile das Mittel an di« Hand
geben, gegen den Willen des andern die Gültigkeit deS
EhevertrageS zu bestreitens Warum sollen Eheleute,
die einander überdrüßig geworden sind, in einem Ver¬
schulden der Obrigkeit Vorwand sinken, ihre eheliche
Verbindung aufzuheben? Zudem lag es gewiß in dem
Plane des bürg. Gesetzbuches nicht, die Fälle der Ehe-
hinderniffe, besonders der aus dem Mangel des Auf-
grbotheS entstehenden , zu vermehren, sondern vielmehr
zu vermindern- Nun enthielt das frühere Josephinische
Gesetzbuch kein Wort von einem durch die Brautleute
abzulegenden Eide; diese Eidesabnahme wa» nur durch
politische Verordnungen vorgeschrieben, die aber in der
Regel kein Ehehinderniß begründen. Aus denselben
ward sie in daS neue bürg. Gesetzbuch ausgenom¬
men, jedoch ohne eine Erklärung, daß ihre Vernachläßi-
gung die Ungültigkeit des EhevertragS nach sich ziehe"
sollte. Wie kann man also behaupten, daß sie jetzt
strenger als vorher sanctionirt seps Endlich ist im
Zweifel, wie Ehevorschriften zu verstehen sey», immer
zu vermuthen, daß ihre Nichkbeobachtung kein Ehehin¬
derniß , sondern bloß ein Eheverboth erzeuge; denn die
Vermuthung ist nach §. 9g immer für die Gültigkeit
der Ehe. ZedeS präsendirte Ehehinderniß muß voll-
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ständig bewiesen werden. Wie läßt sich aber aus den
Endworten des §. 86 ein vollständiger Beweis Herstel¬
len, daß eine ohne die dort vorgeschriebene EideSable-
S»ng ertheilte Verkündigungs -- Dispens, und mithin
euch die auf eine solche Dispens geschlossene Ehe für
ungültig anzusehen sey, da unser bürg. Gesetzbuch nir»
gends den Grundsatz aufstellt, daß jede gegen eine ge¬
setzliche Vorschrift unternommene Handlung für nich¬
tig, und nur dann, wenn sie das Gesetz ausdrücklich
aufrecht erhält, für gültig zu halten sey? Diese und
andere dergleichen Betrachtungen mögen folgende aller¬
höchste Entschließung, wodurch unsere Streitfrage end¬
lich entschieden und die gänzliche Nachsicht des Aufge-
boths auch ohne Abnahme des vorgeschriebenen Eides
für wirksam, mithin die in Folge derselben geschlosse¬
ne Ehe für gültig erklärt wurde, herbeygeführt habenL^'
»Die Behörden haben die in dem §. 66 und 87 des
bürg. Gesetzbuches enthaltene Vorschrift der von den
Partheyen geforderten Eidesleistung, daß ihnen kein ih-
ter Ehe entgegenstehendes Hinderniß bekannt sey, in
allen Fällen, und unter eigener Verantwortung zu beob¬
achten, und daß der Eid wirklich abgeleistet worden,
in den zu ertheilenden Dispensen zu erwähnen, widri¬
genfalls die Unterlassung dieser Eidesabnahme für sich
allein zwar nicht die Dispens selbst unwirksam mache»,
jedoch an den Behörden und Seelsorgern, welche die¬
ses in> der Dispens ersichtlichen Mangels ungeachtet
bie Trauung verrichten, nachdrücklichst bestraft werden
falls).

») r5. Ru,. 1817.

H. Band-
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§. 1-7.

Ist die Ehe gültig, wenn den unter ver¬
schiedene coordinirte politische Behör¬
den gehörigen Brautleuten nur von ei¬
ner Behörde das Aufgeboth gänzlich

nachgesehen worden?
Eine von der gesetzgebenden Gewalt selbst ausge¬

hende Entscheidung wäre auch über eine andere Frage
sehr zu wünschen, die ebenfalls aus den von der Nach¬
sicht der Aufgebothe handelnden Paragraphen des bürg-
Gesetzbuches entsteht, und durch eine bloß doktrinelle
Auslegung schwerlich je ganz beruhigend wird beant¬
wortet werden können. Es ereignet sich sehr oft, daß
die Verlobten ihre Wohnsitze in verschiedenen Kreisen
des nähmlichen Landes, oder gar in verschiedenen Ländern
der Oesterr. Monarchie haben, folglich verschiedenen Äreis-
ämtern oder Länderstellen unterstehen; oder daß der
Bräutigam vom Militair- die Braut vom Civil-Stan¬
de ist, mithin jener der militärischen, diese der Cwil-
Jurisdiction unterliegt. In solchen Fällen bringt es
sowohl unsere Verfassung als zum Thei! auch dis Pra¬
xis mit sich, daß jeder Brauttheil von der Behörde,
welcher er in Ansehung seines Wohnsitzes für seine Per'
son unterworfen ist, die gänzliche Nachsicht des Aufg--
botheS suche, und vor der Trauung beybringe. Gesetzt aber
die .Brautleute hatten nur von einer Behörde, allenfalls
desjenigen Brauttheiles, in dessen Pfarrbezirks die
geschlossen werden soll, die Dispens von allen drey Ver¬
kündigungen erhalten, und wären dessen ungeachtet ge¬
trauet worden, ist eine solche Ehe nach unfern Gesetze"
für gültig oder für ungültig zu halten.

Nach dem §. 7/, des bürg. Gesetzbuches ist bi-
Ehe ungültig, wenn sie nicht wenigstens einmahl sowohl
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iü dem Pfarrbezirke des Bräutigams als der Braut

verkündigst worden ist, es versteht sich für den Fall, wo
das sowohl in dem Pfarrbezirke des Bräutigams als

der Braut nöthige Aufgebot!) von der dazu berechtigten
Behörde auf die vorschriftmäßige Art nicht nachgese¬
hen wurde. Nun ist schon oben (§. 121 S. 146) gezeigt
worden, daß, wenn die Pfarrbezirke des Bräutigams

und der Braut unter verschiedene Kreisamter oder La'n-
derstellen gehören, durch die Aufgeboths-Dispens, die

ein Brauttheil von seinem Kreisamte oder von seiner
Landesstelle erhalten hat, noch nicht auch die Verkün¬
digung für nachgesehen gelten könne, welche in dem
Pfarrbezirke des andern, nicht in ebendemselben Kreise
oder Lande wohnhaften Brauttheiles erforderlich ist, weil

eine politische Behörde nicht berechtigst ist, in dem Ver¬
waltungsbezirke der andern der darin wohnenden, ihr

nicht unterworfenen, Brautverson dis dort nöthige Ver¬

kündigung nachzuseheu. Es mangelt also der Ehe,

über deren Rechtskraft die Frage aufgeworfen wurde,

ein wesentliches Erforderniß zu ihrer Gültigkeit, nä'hm-
lich die nicht nachgesehene einmahlige Verkündigung in

dem Pfarrbezirke einer Erautperssn, folglich scheint

dieselbe für ungültig nachgesehen zu werden müssen. Zur

Bestättigung dieser Meinung dient ferner das ebenfalls

schon oben (§. irr S. 146) angeführte Regierungs-Decrel

v. 2. May 1811, welches sagt, daß die von einem Braut-
theile erhaltene Aufgeboths - DiSpenS sich nicht auch

auf den andern Theil erstrecke, und deßwegen den Seel¬
sorgern genaue Aufmerksamkeit auf die Dispens beyder

Brauttheile empfiehlt, indem eS sich hier um eine we¬
sentliche Bedingung zur gültigen Trauung Handke. End¬

lich verdient hier auch ein politischer Grund Beherzi¬
gung. Ware es zur Gültigkeit des Ehevertrazes genug,

dop BrL'ttleute, die vermöge ihre- Wohnsitzes verschie-
M r
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denen Kreisämtern oder Landesstellen unterliegen, nur
von dem Kreisamre oder der Landesstelle des einen Thei-
les die gänzliche Nachstcht des Aufgebothes erhalten, s»
würden sie, wenn ihnen beyden oder bloß einem Theile
ei» unauflösliches, nur in dem Verwaltungsbezirke der
politischen Behörde des einen Theiles bekanntes Ehe-
hinderniß entgegen stünde, sich immer an die politische Be¬
hörde des andern Theiles, in deren Amtsbezirke gedach¬
tes Eh-hinderniß unbekannt ist, um die Aufgebsths-Dis¬
pens wenden. Auf solche Art wäre Gefahr vorhanden,
daß Ehen mit Bewußtseyn unauflöslicher Ehehindernisse
gegen Ablegung falscher Eide eingegangen würden.

Allein durch diese Gründe ist die Ungültigkeit der
in die Frage gestellten Ehe noch nicht über allen Zwei¬
fel erhoben. Es läßt sich ganz wohl begreifen, war¬
um das Gesetz zur Gültigkeit der Ehe zweyer Braut¬
leute, wovon jeder Theil in einem andern Pfarrbezirke
wohnt, die wenigstens einmahlige Verkündigung so-
wohl in dem Pfarrbezirke des Bräutigams ols der
Braut für ein wesentliches Erforderniß erklärt, ohne
daß aus dieser Vorschrift gefolgert werden könnte, daß
in dem Falle, wo die verschiedenen Pfarrbezirke der
Brautleute in verschiedenen Kreisen oder Ländern lie¬
gen, auch die Aufgeboths - Dispens der politischen Be¬
hörde sowohl des Bräutigams als der Braut eben so
wesentlich zur Gültigkeit der Ehe erfordert werde- Das
Aufgebot- sollte ein Mittel seyn, die der Ehe entge¬
genstehenden Hindernisse zu entdecken, dieses Mittel
kann aber nur dann von gehöriger Wirkung sey«,
wenn es sowohl in dem Pfarrbezirke des Bräutigams
alS der Braut angewandt wird, weil ein dem Bräu¬
tigam im Wege stehendes Ehehinderniß in dem Pfarr-
bezirke der Braut und umgekehrt unbekannt seyn kann.
Hingegen, wenn das Aufgeboth gänzlich nachgesehen
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wird, müssen die Brautleute einen Eid, daß sie sich
keines ihrer Ehe entgegenstehenden Hindernisses bewußt
sind, bey der dispensirenden Behörde ablegen. Die¬
ser Eid ersetzt die Stelle der Verkündigungen; von
demselben aber ist immer die nähmliche Wirkung in Be¬
ziehung auf die Entdeckung oer Ehehinderniffe zu erwar¬
ten , er mag von jedem Brauttheile insbesondere bey seinem
Kreisamte oder bey seiner Landesstelle, oder von bey-
den Brautleuten zusammen nur bey dem Kreisamte
oder bey der Lqndesstelle des einen oder des anderen
Theiles abgelegt werden. Daher scheint es auch nicht
unumgänglich nothwendig zu seyn, daß in einem sol¬
chen Falle bey der politischen Behörde sowohl des ei¬
nen als des andern Brauttheiles eine besondere Aus-
Aeboths - Dispens nachgesucht und erwirkt werde.

Das Regierungs - Decret vom 2. May 181» ist
älter als das bürgerliche Gesetzbuch, auch nicht ganz
deutlich, und an sich weiter nichts, als eine in einem
einzelnen Falle von einer Verwaltungs -- Behörde ergan¬
gene Verfügung, die für sich nie die Kraft eines Gesetzes
haben kann g). Durch die Zntimation, die das Wiener-
Konsistorium an die Dwcesan - Geistlichkeit machte,
konnte es höchstens eine Vorschrift für diese, aber kein
allgemeines Gesetz werden, auf welches ein richterliches
klrtheil gegründet werden dürfte.

Der angeführte politische Grund endlich setzt das
Aergste, was doch nur so selten eintritt, voraus, und
wird durch andere politische Gründe, welche für- die
entgegengesetzte Meinung streiten, aufgehoben. Die
Nachsicht des Aufgebothes wird gewöhnlich in Fällen
Schicht und ertheift, wo es mit der Schließung der Ehe

hat, und es an Zeit gebricht, die Verkündigun-

b. Gzb. 12.
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gen vorzunehmen. Müßte in dergleichen Fällen auch
der Braultheil, welcher ost unter einer sehr weit von
dem Trauungsorte entfernten Kreis- oder Landesstelle
steht, von dieser eine besondere Ausgeboths - Dispens
beybringen, so würde dieses, besonders wenn die Bs»
scheide der Behörden des einen und des andern Braut-
theiles nicht übereinstimmend ausfielen, große Verzöge¬
rungen veranlassen, und den Brautleuten meistens die
Begünstigung entziehen, die ihnen das Gesetz für ihre
Lage zugedacht hat. Wie schwer würde es im Falle
des §. 87 einer Parthsy seyn, die Verkündigungs-Dis¬
pens durch den Seelsorger von einer weit entlegenen
Landesstelle, unter welcher sie etwa steht, zu erlangen?
Ein solcher Seelsorger ist der Landesstelle, bey welcher
er die Dispens suchen soll, ganz unbekannt. Md
sie wohl auf sein Vorwort einer anonymen Parthey ohne
weiterS eine Dispens ertheilen, von der Mißbrauch ge-
schehen konnte? In größer» Städten sind die Pfarrer,
wenn sie anch darauf dachten, nicht einmahl im Stan¬
de, sich jederzeit die Gewißheit zu verschaffen, ob die
Brautleute einer und derselben, oder zwey verschiedenen
politischen Behörden unterliegen, und wollten sie sich
dieselbe verschaffen, wie viel Zeit würde darüber Hw-
gehen, die doch bey dringenden Umständen, unter wel¬
chen dergleichen Dispensen ertheilt werden, nicht j»
verschwenden ist. Zm Allgemeinen aber darf man so¬
gar annehmen, daß der größte Theil der Partheyen und
Seelsorger auf die Nothmendigkeit einer zweyfacho»
Dispens im oft ermahnten Falle nicht einmahl denkt,
weil dieselbe in dem bürg. Eesetzbüche nirgends aus¬
drücklich angeordnet wird, sondern erst durch Schluß
die nicht für Jedermann nahe liege», mit einiger Wahr¬
scheinlichkeit daraus gefolgert worden kann. Da wa«
-i Collisions--Fällen sehr geneigt ist, sich sogar über un-
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zweifelhafte Anstände hinwegzusetzen, am ivie viel we¬
niger läßt sich unter dringenden Umständen die Befol¬

gung einer nicht hinreichend bekannten Vorschrift erwar¬
ten? Zöge also bey Brautleuten aus verschiedenen Krei¬
sen oder Provinzen der Abgang der zweyfachen Aufge-

boihs - Dispens d-e Ungültigkeit ihrer Ehe nach sich,
so märe wohl eine Menge von Ehen bloß wegen Man¬

gel einer sich aus das Aufgeboth beziehenden Förmlich¬
keit, ganz gegen die Absicht des §. 74 des bürg, Ge¬

setzbuches , der Gefahr der Nichtigkeit preis gegeben.

Außer dem läßt sich noch Einiges anführen, was
als ein direkter Beweis für die Gültigkeit der in der

Frage stehenden Ehe angesehen werden kann. Wenn

eine bestätigte nahe Todesgefahr keinen Verzug gestat¬
tet , so kann ohne Zweifel bloß die politische Obrigkeit
desjenigen Orts, wo die kranke Brautperson wohnt'
das Aufgeboth gänzlich nachsehen, obgleich derselben die
andere Brautperson nicht unterliegen sollte, weil sonst
der Zweck dieser Begünstigung nicht wohl zu erreichen

wäre. Warum sollte nicht auch bloß daS Kreisamt oder

die Landesstelle derjenigen Brautperson, deren Wohn¬
ort zur Trauung bestimmt ist, wenn es der Drang
der Umstände erheischt, das Rühmliche thun können?
Der §. L6 sagt ja von diesen hohem politischen Behör¬

den bey dringenden Umständen eben dasselbe als von
der Ortsobngkeit bey naher Todesgefahr aus. Zudem
ist nicht zu übersehen, daß in den drey Paragraphen
des Gesetzbuches, worin von den Aufgeboths - Dispen¬
sen gehandelt wird, des häufig vorkommenden Falles,
daß die Brautleute unter verschiedene Kreisämter oder
Landesstellen gehören, nicht die geringste Erwähnung
geschieht, und daß darin die Worte: Kreisamt und
Landesstelle immer nur in der einfachen Zahl, so¬

gar ohne alle uäl/ere Bestimmung alS z. V. der
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Brautleute, des Bräutigams, der Braut.rc.
gebraucht werden. Sollte diese sorgfältige Vermei¬
dung aller näheren Bestimmung und Bezeichnung nicht
als absichtlich erscheinen, um anzuzeigen, daß zur
Gültigkeit der Ehe die Aufgeboths-Dispens eines ein¬
zigen Kreisamtes oder einer einzigen Landesstelle für
jeden Fall hinreiche?

Noch schwieriger ist die Frage, wenn sie in Be¬
ziehung auf die Ehe zwischen einer Militair- und einer
Civil - Person aufgeworfen wird. Der Militair-Be-
hörde steht über eine Civil-Person eben so wenig eine
Gewalt zu, als der Civil-Behörde über eine Militair-
Person. Wie könnte also eine dieser Behörden beyden
Brautpersonen eins gültige Dispens vom Aufgebots
ertheilen? Schwerlich denkt die eine oder die andere
daran; wenigstens kann man von deri Militäir-Be¬
hörde als gewiß annehmen, daß sie eine nicht von ihr
ausgehende Aufgeboths - Dispens für die Militair-
Person so lang nicht gelten lassen werde, als kein Ge¬
setz die Gültigkeit derselben klar ausspricht. Wo fin¬
det sich aber ein solches? Ohne Aufgeboth aber, und
ohne eine für beyde Brautleuts gültige Nachsicht dessel¬
ben kann eS wohl bey unS eine gültige Ehe geben? Es
ist daher sehr wahrscheinlich, daß die Ehe zwischen ei¬
ner Militair- und Civil-Person für ungültig zu hal¬
ten sey, wenn nicht jeder Theil von der ihm vorgesetz¬
ten Behörde eine, eigene Nachsicht des Aufgebothes er¬
halten hat.

Der Civil - Dienstbothe einer Militair - Person
braucht nach unsern Gesetzen (§. irr S. 149) für seine
eigene Person eine zweyfache Aufgeboths - Dispens, eine
von seiner Militair-Behörde, die andere von drr Ci¬
vil-Behörde, in deren Bezirke er sich befindet; aber
als wesentliche Bedingung zur Gültigkeit seiner Ehe
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läßt sich die Erwirkung beyder Dispensen nicht ansehen.
Denn da nirgends eine doppelte Verkündigung des Ci¬
ril --Dienstbothen einer Militär-Person, nähmlich so¬
wohl in der Garnisons-Kirche als in der Civil-Pfar¬
re, vorgeschrieben ist, so kann auch keine doppelte Auf-
geboths - Dispens zur Gültigkeit seiner Ehe erforder¬
lich seyn, und dieses zwar um s» mehr, weil er schon
bey Erlangung der Dispens von einer Behörde bey
dieser den Eid, daß er sich keines Ehehindernisies be¬
wußt ist, ablegen muß, wodurch dem Zwecke des Auf-
gebothes nach Möglichkeit Genüge geleistet wird, und
die Abnahme eines zweyten Eides auch bey der anderen
Behörde wirklich ganz unnütz wäre. Zu dem fehlt es
einem solchen Dienstbothen an einer gültigen Aufgebolhs--
Dispens nicht mehr, sobald er dieselbe entweder von
der Militair- oder von der Civil-Behörde erwirket
hat, und dieses genüget zur Gültigkeit der Ehe. Die
Myfache Aufgeboths - Dispens für Civil - Dienstbo¬
ten der Militair - Personen scheinr also nur zur Ver¬
meidung aller Jurisdictions-Conflicte zwischen Militair-
Utid Civil-Behörden, nicht aber als ein wesentliches
Erforderniß zur gültigen Schließung der Ehe angeord-
"et worden zu seyn.

§. 123.

Tape für die Aufgeboths- Dispensen.

Den weltlichen Behörden und durch diese ihren un-
terffehenden Tapamtern wurde angedeutet, daß für die
Eheverkündigungs--Dispensationen, außerdem Stam-
pel und der gewöhnlichen Dekrets - VcranlastnngSge-
b"hr, keine Taxe abzunehmen sey, weil dergleichen
fallen ohnehin-selten Vorkommen! n). In Ansehung

') »8. Sept. 178Z.
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des beygefügten Grundes dieser Anordnung hat sich
zwar nach dem eigenen Zeugnisse unserer Gesetze n) seit¬
dem eine grosse Veränderung zugetragen, die aber doch
in Rücksicht auf die Tax-Abnahme bisher keine Verän¬
derung nach sich gezogen hat. Hingegen ist eS mir un¬
bekannt, ob die von den Akatholiken und Juden für
die Ehe-Dispensen zu bezahlende Taxe von LO si. b) auch
für die denselben verliehenen Aufgeboths-Dispensen ge¬
fordert werde. Der Stämpel für die Verkündigungs-
Dispensen ist in dem Stämpel-Patente nicht besonders
ausgedrückt. Es scheint, daß man dieselben unter den
Ehe-Dispensen begriffen habe, bey welchen sich der
Stämpel nach der persönlichen Eigenschaft deS Bräuti¬
gams richtet c). Daraus könnte man sreylich einen
analogischen Schluß auch auf eine von Akatholiken und
Zuden für Aufgeboths-Dispensen zu bezahlende Ta«
ziehen, wenn überall Conseguenz vorauszusetzen wäre.")

Bey der geistlichen Behörde ist Niemand schuldig,
sine Verkündigungs-Dispens anzusnchen ä), und wenn
doch Jemand sie aus Scrupolosität freywillig ausuchen
würde, muß sie ihm uventgeldlich von dem Ordina¬
rius oder dem Pfarrer ertheilt werden e). Höchste
kann der Ordinarius die für jeden bischöflichen, anci,
über Ehe-Dispensen zu gebenden Bescheid ausgewck
fene Schreibgebühr von sechs Kreutzern, aber keine D'
xe für die Dispens selbst fordern k.

») S. 12Z S. »52.
d) S. 4. l»8 S. »52. -
c) Stämpel-Patent v. 5. Oct. »802. k. 2.
ä) S. 5. »Li. S. 14» u. 142.
e) l. Apr. »784, 21. May »785. n. 1.
k) 2». Wa», 72. Zulp »785, »5. Mär, 1792.
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129.

Begriff der Ehe» Convalida tion.

Ist die Zhe mit einem Ehehinderniffe, folglich
ungültig eingegangen, aber nachher eine Dispensation
ron demselben erlangt, oder das Hinderniß auf eine
andere Art gehoben worden, so erhalt tue bisherige
Scheinehe bloß dadurch noch keine Gültigkeit, sondern
dazu wird noch die Convalidation derselben, (auch
Revalidation oder Erneuerung, wiewohl nicht
ganz schicklich, genannt) d- i. eine neue Schließung der
bisher ungültig gewesenen und nur scheinbar bestan-
denen Ehe erfordert. Die Dispensation, oder eine
andere Hebung des Ehehindernisses bewirkt weiter nichts,
als daß zwischen zwey Personen, zwischen welchen bis¬
her eine wahre Ehe weder IStatt hatte, noch Statt haben
konnte, nun eine gültige Ehe möglich werde; damit
aber diese auch wirklich zu Stande komme, muß sie
neuerdings auf die gehörige Weise erst geschlossen werden.

Kirchliche Observanz in Ansehung der
Ehe,Convalidationen.

Das gemeine Kirchenrecht enthalt über die Art
und Weise, wie Ehen convalidirt werden, keine Vor-
süriften sür den Fall, wo das Ehehinderniß durch Dis¬
pensation gehoben wird. Was die Canonisten darüber
zu sagen wissen, beruhet auf der Praris des römischen
Hofes. Ist nahmlich das Ehehinderniß offenkundig,
"nd die Dispensation wird von der Datarie ertheilt,
lv soll die Ehe öffentlich ganz nach der durch das Eon-
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kilium von Trient vorgeschriebenen Form vom neue»
geschloßen werden. Der Pabst schreibt dieses jederzeit
in seinem Commissions - Rescripte ausdrücklich vor.
Ist aber daS Ehehinderniß geheim, um die Dispens
kommt aus der Pönitentiarie, so soll die Convalida-
kion der Ehe in Geheim, bloß durch Erneuerung der
Einwilligung unter den Partheyen selbst geschehen, wel¬
ches ebenfalls schon in dem pabstlichen Commissions-
Reftripte vorgeschrieben zu werden pflegt. Die Ursa¬
che, warum im ersten Falle die zur Convalidation »ö-
»hige Wiederhohlung der Einwilligung in die Ehe öf¬
fentlich in Gegenwart des Pfarrers und der Zeugen
vor sich geben müsse; im zweyten hingegen eine gehei¬
me neue Erklärung der Einwilligung unter den Par¬
theyen ohne Beyseyn des Pfarrers und der Zeugen hin-
reiche, liegt- in' der Offenkundigkeit oder Heimlichkeit
des Ehehindernisses. Erstere hat zur Folge, daß die
ursprüngliche Nichtigkeit der Ehe zu jeder Zeit leicht
zu erweisen ist; die nachher bewirkte Gültigkeit dersel¬
ben wäre aber oft unerweislich, wenn die Erneuerung
nur heimlich unter den Partheyen selbst vor sich ginge,

, folglich konnte die auf solche Art convalidirte Ehe vor
Gericht noch immer als ungültig angefochten, und von
demselben als solche erklärt werden, wenn kein öffent¬
licher Beweis ihrer Convalidation durch eine seyerliche
Wiederhohlung der Einwilligung hergestellt würde.
Die letztere hingegen macht einen gerichtlichen Beweis
der anfänglichen Ungültigkeit der Ehe, wo nicht schlech¬
terdings unmöglich, doch höchst unwahrscheinlich, und
entfernt hierdurch alle Besorgniß, daß die wie immer
convalidirte Ehe jemahls bestritten werden könnte. Da¬
her hälr man auch eine heimliche Erneuerung der Ein¬
willigung nach erhaltener geheimer Dispens für zurei¬
chend, besonders, da aus solche Art nicht nur die Eh"
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der Partheyen geschont, sondern auch ihre persönliche
Sicherheit, die manchmahl durch derselbe«» Entdeckung
gefährdet wäre, außer Gefahr gesetzt wird» Uebrigens
ist er in beyden Fällen nöthig, daß, wenn daS Ehe-
hinderniß nur einem Lheile bekannt war, und die Dis-
xenS nur von diesem bewirkt würde, auch der andere
Theil in die Kenntniß der bisherigen Ungültigkeit der
Ehe gesetzt werde; denn unterbleibt dieses, so ist eine
erschlichene neue Erklärung seiner Einwilligung in die
Ehe in der That nichts anders, als eine Genehmi¬
gung der seiner Meinung nach bisher gültig bestande¬
nen Ehe; keineswegs aber ein Consens zu einer Ehe,
die erst jetzt gültig zu seyn anfangen sollte, keine neue
Schließung der Ehe, was doch zum Begriffe der Con-
«alidation gehört. Jedoch ist dabey mit großer Be-
hnthsamkeit zu verfahren, und die Vorsicht anzuwen¬
den, daß der andere Theil die erlangte Kenntniß von
der bisherigen Ungültigkeit der Ehe nicht etwa als Ge¬
legenheit benutze, durch verweigerte Erneuerung seiner
Einwilligung sich von seinem Scheingatten ganz loS
iu machen, insbesondere aber, daß er nicht etwa daS
Verbreche« selbst, woraus ein geheimes Ehehinderniß
"lelleicht entsprang, bey dieser Gelegenheit in Erfah¬
rung bringe s). Alles dieses betrifft bloß Ehehindernis-
se des öffentliche» Rechts, welche allein eine Dispens
Klassen. Die Privat - Hindernisse des canonischen
Achtes schließen die Dispensation beynahe ganz aus,

können aber auf andere Arten erlöschen. Teilt ein
Kicher Fall ein, so muß zwar ebenfalls eine Coyvali-
dation der Ehe geschehen; dieselbe kann aber nach kla-

Texten jederzeit durch die bloße Erneuerung der

*) Vi,;, van Lspen äue. ecclor. univ, ?. tl. §«ce. I rlt,
XIV. rax. V. §, g — 12 er cap. VII Z. 8 — Io.
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Einwilligung unter den Partheyen selbst ohne alle Fei¬
erlichkeit vollzogen werden, und eine erneuerte Einwil¬
ligung wird sogar aus dem Beyschlafe geschloffen, der
nach Erlöschung des Ehehinderniffes zwischen den Schein-
gatten erfolgt. Ausdrücklich wird dieses gesagt vom Jrr-
thum in der Person, nachdem er entdeckt worden s); von
der conäitio servilis, nachdem man Kenntniß davon
erlangt hat b); von der corräitic» für Bedingung ge¬
nommen, sobald die Partheyen dieselbe einander er¬
lassen haben c); von der Unmündigkeit, sobald dn
bürgerliche oder natürliche Mündigkeit eintritt ä); von
der Furcht und dem Zwange, nachdem diese aufgehört
haben e), von der nach dem gemeinen Rechte unter
die Privat-Hindernisse gerechneten Entführung, wenn
die entführte Person wieder in ihre vorige Freyheit ver¬
setzt worden ist l). Bey allen diesen Privat-Hindernh-
sen wird, wenn nach Erlöschung derselben auf die je¬
dem eigenthümliche Art eine neue Einwilligung oder
der Beyschlaf erfolgt ist, die Separation der ursprüng¬
lich ungültig vermählten Personen vou den Capens"
nicht mehr gestattet, folglich die Anfangs ungültig ei"
gegangene Ehe für convalidirt gehalten; aber freyüch
muß der Beyschlaf nicht bloß um der Sinneslust
stöhnen, sondern i» der Absicht, sich alS wirklich«
Ehegatte zu betragen, gepflogen worden s-yn, damit

cso. nnlc. Z, csur. 2g. guaest. r.
d) cax. 2. et 4. äe cooi. ,srv'.
c) cax. 6. <ie conck. »xpos.
<l) c»p. 7- —io. <l« üesxons. lmpub. cap, L. gul wstrlm
sccrir. xosr.

e) csx. ü. et ,l. -le rxonssl. er matri. Vax. g. äs äerp->-«'
imxnb.

k) c»p. 7. 6- roxtor. verglichen mit conc. Ttt'-I.
6, (Zs re5orm. wsrr.
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die Ehe auch für das Gewissen als erneuert gelte, und

die fernere Beywohnung zugleich den Forderungen des

Moral-Gesetzes entspreche. Nur einige Canonisten for¬
dern , wenn das Privat - Hinderniß ruchbar geworden

ist, eine feyerliche Erneuerung der Einwilligung, damit

ein Beweis über die hergestellte Gültigkeit der Ehe für
die Zukunft vorhanden sey.

§. I3i.

Oesterreichische Gesetze hierüber.

In Oesterreich war weder im Ehe-Patente, noch
in dem bürg. Gesetzbuchs K. Josephs LI, über die Art

und Weise, ei .e ungültig geschlossene Ehe zu convalidi-
ren, etwas bestimmt. Man richtete sich in vorkommen¬
den Fallen wahrscheinlich nach der römischen Praxis.

Doch einige Jahre nachher ward durch em Hof-Decrex
die höchste Entschließung bekannt gemacht, daß bey der
Ehe eines Waisen, welche zwar mit Einwilligung des

Vormundes, aber ohne gerichtliche Genehmigung ein¬
gegangen worden, folglich nichtig war, für den Fall, daß
das Gericht den sich meldenden Parlheyen die Eenehm-
haltung zu ertheilen findet, mithin das Hinderniß geho¬

ben ist, allerdings eine zweyte priesterliche Einsegnung

(und, was sich von selbst versteht, vorläufig eine erneu¬
erte Erklärung der Einwilligung vor Pfarrer und Zeu¬

gen) vor sich gehen müsse, und zwar, wenn das in der
Früge stehende Hinderniß nicht öffentlich bekannt gewor¬

den , in aller Stille; sonst aber auch öffentlich 3). Die¬
se -Verordnung redete sreylich nur von dem einzelnen

Ehehinderniffe der Minderjährigkeit, und sogar nur von

s) 5. März 1789-
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einem bestimmten Falle desselben; sie war aber analo¬
gisch nicht nur auf andere Fälle, in welchen daS einkre-
rende Hinüerniß der Minderjährigkeit Ehen ungültig

machen kann, sondern wegen der Gleichförmigkeit des

Grundes auch auf Falle, wo die Ungültigkeit der Ehe
durch andere Ehehinderniffe herbeygeführt wird, anwend¬

bar und ohne Zweifel auch öfters angewandt. Endlich
aber gab das neue bürg. Gesetzbuch des Kaisers Franj
I. §. 83 über die Convalidation ungültiger Ehen fol¬

gende allgemeinere Vorschrift: Wenn von einem
bey Schließung der Ehe bestandenen Hin¬

dernisse die Nachsicht ertheilt wird, muß
ohne Wiederhohlung des AufgebokheS

abermahl die Einwilligung vor dem Seel¬

sorger und jwey vertrauten Zeugen er¬
klärt, und die seyerliche Handlung im

Trauungsbuche angemerkt werden- Ist

diese Vorschrift beobachtet worden, so ist
eine solche Ehe so zu betrachten, als wäre

sie ursprünglich gültig geschlossen worden.

§. 132.

Nähere Characterisirung der gesetzli¬
chen Conbalidation.

Unsere bürgerliche Gesetzgebung, wie aus dieser

Stelle zu entnehmen ist, fordert in keinem Falle mehr
eine ganz öffentliche Ehe-Convalidation, wozu auch

der Gemeinde der Zutritt gestattet würde (in kscie
ecclessiav), und schafft aus solche Weise stillschwei¬
gend die im vorhergehenden §. angeführte Verordnung
in sofern ab, als darin für den Fall des ruchbar ge»
wordenen HindernißeS eine öffentliche Erneuerung des
Ehevertrages vorgeschrieben wurde. Sie begnügt sich
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«ker auch «ich» mit einer ganz geheimen Eonvalidation,
die bloß unter de» Partheyen lelbst durch eine wieder»
höhlte (ausdrückliche oder stillschweigende) Erklärung ihr
rer Einwilligung ohne Beyseyn eines andern Menschen
geschieht, sondern sie schlägt einen Mittelweg ein, auf
welchem sie einerseits alles Aufsehen und die Beschä-
mung der Partheyen mittelst Entfernung der Zuschauer
hintanzuhalten; andererseits der Staatsverwaltung hin»
längliche Gewißheit über die hergestcllre Gültigkeit ur»
sprünglich Ungültiger Ehen mittelst der Beyziehung des
Seelsorgers nnd zweyer ZeUgen und mittelst Anmerkung
der Handlung im Trauungsbuche zu verschaffen sucht;
jenes zu Gunsten der Partheyen selbst; dieses zum Be»
sten der öffentlichen Ordnung. Wir wollen diese un»
serm Gesetzbuchs eigene Art der Convalidano» die ge»
srtzliche neunem

§. 133.

Fälle, in welchen sie zu geschehen hat.

DaS bürg. Gesetzbuch bestimmt die eben im All»
gemeinen beschriebene gesetzliche Convalidations-Art
mir klaren Worten für den Fall, wenn von einem
dey Schließung der Ehe bestandenen Hin-
derniße die Nachsicht ertheilt wird, ohne Un»
kerschied, ob dasselbe ein Hinderniß des öffentlichen oder
des Privat-Rechts ist; also ist wohl kein Zweifel, daß
öey beyden Gattungen der Ehehinderniße im Falle einer
davon erhaltenen Dispens die Ehe auf die gesetzliche Art
iu konvalidire» sey. Da aber nur zwey Privat-Hin-
derriiße nach bereits geschlossener Ehe eine Dispens zu»
lassen, und selbst diese sie nur in äußerst seltenen Fällen
wirklich erheischen (§. 105); die Hindermße hinge»
gen des öffentlichen Rechtes ordentlicher Weise durch
U. Band. R
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DispenS gehoben werden, so ist einleuchtend, daß die
gesetzliche Convalidations-Art nach Vorschrift deS 6ä
eins viel größere Anwendung Key den letzteren finden
müsse, als bcy den ersteren. Wir haben nur noch j»
untersuchen, ob es nicht außer den Dispens-Fallen
noch andere gebe, in welchen sie sowohl bey jenen, alS
bey diesen zur Anwendung komme.

§. 134- '

Ob sie bey Hindernissen des öffentli¬
chen Rechtes auch dann anwendbar sey,
wenn diese ohne Dispens erlöschen?

ES gibt mehrere Hinderuiße des öffentlichen Rechts
welche auch ohne Dispens auf eine andere Art erlö¬
sche» können, nähmlich das Ehehinderniß der Entfüh¬
rung, wenn die entführte Person wieder in ihre vorig?
Freyheit versetzt wird; das Hinderniß des noch bestehen¬
den Ehebandes, wenn der Tod des andern Ehegatten,
oder bey Akatholiken eine gerichtliche Trennung der Eh?
erfolgt; das Ehehinderniß der Religions-Verschiedenheit
wenn der eine Lheil seine Religion verändert; das Ehe¬
hinderniß des Katholicismus, wenn der katholisch?
Theil zur «katholischen Religion übergeht. Auch die
Lhehinderniße der höhern Weihen, und der feyerlich-n
Ordensgelübde gehören nach einer richtigen Ansicht hier¬
her, sie hören auf, wenn der geistliche eine vollständi¬
ge Secularisation erhalt; denn obgleich die S-cularisa-
tiou selbst eine Dispens ist, s» ist sie doch keine Dispen¬
sation von dem Ehehindernisse, welches nach unserN
Grundsätzen nicht von der geistlichen, sondern nur von
der weltlichen Macht nachgelehen werden kann. Gesetzt
nun, jemand habe eine Ehe geschloßen, die ursprüng¬
lich ungültig war, weil ihr eines oder das andere voll
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den sechs eben angeführten Ehshindernissen im Wege
stand, das Hinderniß falls in der Folge ohne DiSpens
auf eine der angezsigten Zbrten weg, muß diese Schein¬
ehe öffentlich im" Angesichte der Kirche oder soll sie ganz
in Geheim ohne Jemandes Beyseyn bloß unter den
Partheyen selbst convalidirt werden? oder ist die im 83.

des bürg. Gesetzbuches angegebene Convalidations-
Arl, die zwischen den beyden ander« das Mittel halt,
auch auf einen solche« Fall anzuwenden? Ich halte die
letzte Meinung für die richtige. Der Fall ist freylich
in den Worten des Gesetzes nicht enthalten, weil es
nur sehr selten geschieht, daß Ehehinderniße des öffent¬
lichen Rechtes nach bereits geschloßener Ehe auf eine an¬
dere Art als durch die Dispensation gehoben, und Gesetze
nur für gewöhnlich vorkommende Fälle gegeben werden.
Aber der Grund des Gesetzes tritt auch in demselben voll¬
ständig ein.

Warum ordnete der Gesetzgeber im Falle eines
durch Dispens beseitigten Hindernisses keine öffentliche
Ehe-Convalidation vor der Kirchengemeinde an? Weil
-sie Aufsehen erregen, und die Partheyen, welche bisher
gemeiniglich für wahre Eheleute gehalten wurden, krän¬
ken würde. Warum stellte er sich mit einer geheimen,
bloß unter den Partheyen selbst vorgenommenen, nicht
zufrieden? Weil sie bey Hindernissen deS öffentlichen
Rechtes der Staatsverwaltung keine hinlängliche Ge¬
wißheit über die hergestellte Gültigkeit der Ehe verschaft;
denn würde Jemand die Anzeige machen, daß bey der
Schließung einer solchen Ehe ein Hinderniß des öffent¬
lichen Rechtes obgewalket habe, so müßte von Amtswe¬
gen eine Untersuchung darüber vorgenommen, und die
in Geheim convalidirte Ehe sogar für ungültig erklärt
werden, wenn das bestandene Ehehinderniß erwiesen
würde, die geheime Convalidation aber, wie es sehr

N 2
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leicht geschehen kann, nicht erwiesen werden könnt».
Nun diese Gründe treffen beynahe in einem noch stär-
kern Grade auch i» dem Falle ein, wenn ein Hinder¬
nis deS öffentlichen Rechts ohne Dispens auf irgend ei¬
ne Art erlischt. Also ist auch für diesen Fall weder die
öffentliche Convalidation vorgeschriebe», noch die ganz
geheime zugelassen, sondern die im §. 86 für den Fall
einer erhaltenen DispenS bestimmte oder gesetzliche an¬
wendbar.

Oh hey Privat-Hindernißen irgend ei¬
ne Convalidation Statt finde?
Di« Hinderniße des Privat-Rechts erlöschen ge¬

wöhnlich nicht durch Dispens, sondern auf andre Arten.
Bey denselben kann gezweifelt werden, ob die damit ge¬
schloffenen Ehen irgend einer Art von Convalidatioa
bedürfe«, d. h. ob dabcy nicht nur die durch den §. L2-
eingeführte, sondern sogar die geheime Convalidatioa
ganz überflüssig sey. Einige Schriftsteller halten die
mit einem Privat-Hindernisse eingegangene Ehe für ei¬
ne bedingte, deren Ungültigkeit oder Gültigkeit einst¬
weilen ungewiß, und von dem Umstande abhängig sey,
ob die Ehe von denjenigen, welche durch Schließung
derselben in ihren Rechten gekränkt worden sind, binnen
der gehörigen Zeit bestritten wird, oder nicht 2). Wä¬
re diese Meinung gegründet, so bedürfte die mit eine«

») Dieser Meinung ist der Verfasser der kleine» Abhand-
lung: Ueber da« Ehehindernißder Schwan¬
gerschaft von einem Dritten in der theolo¬
gisch - praclischen Monathschrift, H. Jahrg. 3. B. S.
«0 — Sg in Veriehung auf gedachte« Ehehinderniß-
Sie kann aber eben so gut auf alle Privat-Hinvernss'
ft bejogen werden.



— >97 —

Privat-Hindernisse geschloffene Ehe in dem Falle, wo
sie von dem dazu Berechtigten binnen der gehörigen
Zeit nicht bestritten wird, gar keiner Convalidation,
sondern sie würde, wie jeder andere unter einer Bedin¬
gung eingegangene Vertrag sogleich mit dem Eintreffen
der Bedingung ohne abermahlige Willenserklärung der
Partheyen von selbst gültig.

Allein gegen die Meinung gedachter Schriftsteller
streiten die entscheidendsten Gründe. Eine Ehe ist gül¬
tig, wenn sie der in seinen Rechten gekränkte Interes¬
sant nicht bestreitet, ungültig, wenn er sie bestreite^
bedeutet im Grunde nichts anders, als sie ist gültig
oder ungültig, je nachdem er in dieselbe einwilliget
oder nicht. Die Bedingung der Einwilligung ist aber
keine eigentliche Bedingung, sondern ein wesentliche-
Erforderniß jedes Vertrages, ohne welches der Ver¬
trag schon ursprünglich keine Gültigkeit hat. Es liegt
«was Widersprechendes in der Behauptung, daß die
mit einem Privat-Hinderniß geschloßene Ehe erst da¬
durch ungültig werde, daß man sie bestreite. Die Ehr
bestreiten heißt ja doch Gründe ihrer Ungültigkeit dar-
stellen. Wie soll man aber Gründe der Ungültigkeit
eines Geschäftes darstellen, welches noch nicht ungültig
ist, sondern es erst werden soll? Unser bürg. Gesetz¬
buch beutet nirgend- auch nur von Weitem darauf
hin, daß Privat - Hindernisse die Ehe nur unter der
Bedingung, wenn dieselbe bestritten wird, ungültig
Machen, sondern legt denselben überall gleiche Kraft
mit den Hindernissen des öffentlichen Rechts bey, wel¬
che- unwidersprochen eine unbedingte Richtigkeit der
Ehe gleich jm Anfänge zur Folge haben. Wenn man
nach ausdrücklichen Worten des bürg. Gesetzbuches s)

») !- SS, gö, SS, 9s-
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wegen einer Privat - Hindernisse; die Ungültigkeit der
Ehe behaupten, die Gültigkeit derselben bestreiten, wenn
man verlangen kann, daß der Ehevertrag für ungültig
erklärt werde, so setzen ja dergleichen Ausdrücke offen¬
bar voraus, daß die mit einem Privat - Hindernisse
eingegangens Ehe schon vorher ungültig sey. Der §.
94 macht zwar Ansuchen derjenigen, welche durch
eine solche Ehe in ihren Rechten gekrankt worden sind,
zur Bedingung der richterlichen Untersuchung der Un¬
gültigkeit derselben; aber nicht zur Bedingung ihrer
Ungültigkeit selbst, die er vielmehr als vielleicht wirklich
vorhanden annimmt. Ueberdieß beruhen die meisten
Privat-Hindernisse auf dem Mangel der Einwilligung,
welcher bald daher rührt, daß wirklich keine überein¬
stimmende Willenserklärung der Partheyen vorhanden
ist, bald daher, daß die Willenserklärung des eine»
oder des andern Theils entweder schon nach der.Ver¬
nunft ungültig und ohne Rechtskraft ist, oder von
dem bürgerlichen Gesetze dafür erklärt wird. Nun ist
jeder Vertrag, dem es an der Einwilligung der Par¬
theyen gebricht, unbedingt und gleich Anfangs ungül¬
tig. Wie wäre es also begreiflich, daß die Ungültig¬
keit des mit einem Privat-Hindernisse eingegangenen
EhevertragS vor dessen Bestreitung noch ungewiß sey»,
und erst mit dieser eintreten sollte? Endlich wie kann
die Behauptung, daß die Gültigkeit einer solchen Eh-
von der Bedingung des Nichtbestreitens derselben ab¬
hange, mit dem §. 5Y deS bürg. Gzb. bestehen, nach
welchem die getäuschten Erwartungen der vorausgesetz¬
ten oder auch verabredeten Bedingungen der Gültig¬
keit des EhevertragS nicht entgegen stehen? Nehmen
wir an, die Partheyen hätten wirklich vorausgesetzt,
(von einer Verabredung kann hier ohnehin keine Rede
seyn), die Gülcigkeir ihrer Ehe, bey der ein Privat-
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Hinderniß obwalte, ssy an die Bedingung gebunden,
wenn dieselbe binnen der gehörigen Zeit nicht bestrit¬
ten wird; ihre Erwartung wäre aber getäuscht, d. i.
die Ehe wäre bestritten worden, so würde die getäusch¬
te Erwartung dieser vorausgesetzten Bedingung der Gül¬
tigkeit der Ehe nicht schaden, folglich die mit eioem
Privat - Hindernisse geschloßene Ehe in jedem Falle gül¬
tig seyn; in dem Falle, wo sie nicht bestritten wird,
nach der Theorie der Gegner; in dem Falle, wo sie
bestritten wird, nach der Vorschrift des §. 5y. Dir
Privat- Hindernisse würden auf solche Art gar keine
Ehehindsrniffe seyn, indem sie das Entstehen einer gül¬
tigen Ehe nie hinderten. Auf solche Ungereimthei¬
ten führt die oft erwähnte Meinung, nach welcher
ein Privat - Hinderniß die damit geschlossene Ehe zu
einer bedingten machen soll. Hiemit ist es wohl außer
Zweifel gesetzt, daß Ehen, die mit einem Privat-Hin-

- bernisse emgegangen werden, eben so, wie diejenigen,
welchen bey ihrer Schließung ein Hinderniß des öffent¬
lichen Rechts un W-ge steht, gleich ursprünglich un¬
gültig seyn, folglich einer Convalidation bedürfen. Die
Frage ist nur, wie diese zu geschehen habe, ob eben¬
falls nach der Vorschrift des §. 88, oder bloß in Ge¬
heim zwischen den Scheineheleutcn allein durch eine
ausdrückliche oder stillschweigende Erneuerung ihrer
Einwilligung?

Hr 13Ü.

Wann die Gesetzliche?

Wenn die Ehe mit einem Privat-Hindernisse ge¬
schloffen, und die Ungültigkeit derselben bereits bey Ge¬
richte zur Sprache, oder sonst zur Oeffentlichkeit ge¬
bracht , aber der inj seinen Rechten gekränkte Jnter-j-
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senr durch Vorstellungen und Vermittlung nachher be¬
wogen worden ist, von der gerichtlichen Bestreitung
der Ehe abzustehen, so scheint die geheime Convalida-
tion unter den Contrahenten selbst nicht hinlänglich,
sondern die gesetzliche, im §. 88 beschriebene, nöthig
zu seyn. Der öffentliche» Verwaltung sind in einem
solchen Falle schon Beweise über das Privat-Hinder¬
niß und die daraus entspringende Ungültigkeit der Ehe
vorgelegt worden, oder es find bey ihr doch bereits
solche Handlungen vorgefallen, aus welchen in der
Folge Beweismittel hergehohlt werden können, z. B-
eS wurde die bey Schließung der Ehe vernachlässigte
obervorniundschaftliche Bewilligung nachgesucht. Sie
muß daher, nachdem das Ehehinderniß auS dem We¬
ge geräumt worden, sich eine hinlängliche Sicherheit
zu verschaffen trachten, daß die Ehe wirklich Gültig¬
keit erlangt habe; sonst könnte sogar mit Berufung
auf die Gerichts-Acte», oder andere auS den bisheri¬
gen Vorgängen erwachsene Beweismittel, z. B. ein
rechtskräftig gewordenes Geständniß, das nähmliche
Hinderniß wieder rege gemacht, und aus Mangel deS
Beweises über die hergestellte Gültigkeit der Ehe eine
gerichtliche Uirgültigerklärung derselben bewirkt wer¬
den. Nun eine solche Sicherheit findet hie Staatsver¬
waltung in der geheimen, vor Gericht oft ganz uner¬
weislichen, Convalidation nicht; wohl aber in der nach
Vorschrift des 88. F. vollzogenen. Zudem war bey
dem Ehehindernisse der Minderjährigkeit durch ein frü¬
heres Hofdecret q) ausdrücklich, und wegen Gleich¬
förmigkeit des Grundes stillschweigend auch bey andern
Hindernissen dieser Art, wenn sie ruchbar geworden

«) i». Marj. 17S-.
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stud, sogar rine öffentliche Convalidatisn m krci«
«cclssige angsordnet. Daraus läßt sich schließen, daß
jetzt, da nach dem neuen bürg. Gesetzbuche eine feyer-
liche Conv-lidation mit Zulassung der Gemeinde in
keinem Falle mehr nothwendig ist, wenigstens eine
Convalidation in der Stille, aber vor dem Seelsorger
und Zeugen, wie sie der §. 88 anordnet, auch Key Pri¬
vat« Hindernissen, wenn sie zur Oeffentlichkeit gekom¬
men sind, dem Geiste unserer Gesetzgebung angemes¬
sen sey.

--

Wann ein« geheime?

Za allen andern Fallen hingegen ist bey Privat-
Hindernissen eine geheime Ehe - Convalidalion hinrei¬
chend, die in einer zwischen den Partheyen selbst, aus¬
drücklich oder stillschweigend, erneuerten Willenserklä¬
rung bestehl, daß sie als Eheleute fernerhin mit ein-,
ander lebe» wollen. Weder die Worte, mit welchen
die Vorschrift Les §. 88 auSgedrückt «st, noch die Grün¬
de, aus welchen sie erlassen wurde, schließen derglei¬
chen Falls in dieselbe ein. Die Worte lauten deutlich
nur auf den Fall, w«nn von einem bey Schließung
der Ehe bestandenen Hindernisse die Nachsicht ertheilt
'vird; unter der letzten aber wird im ganzen bürger¬
lichen Gesetzbuche und nahmentlich in den fünf unmit¬
telbar vorhergehenden Paragraphen 85 — 87 immer
"ur die von der Landesstelle oder von einer andern
Behörde erhaltene Dispens verstanden. Also kann
"uch im §. 88, wo das nähmliche Wort ohne alle nähe¬
re Verzeichnung gebraucht wird, keine, sey eS ausdrück-
liche oder stillschweigende Privat-Nachsicht deS Ehe-
hmdernisses, die von Seite des in feinen siechten ge-
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krankten Theiles oder dritten Interessenten erfolgt, ge¬
meint, mithin der Fall einer Privat-Nachsicht des
Ehehindernisses nicht unter den Worten des gedachten
Paragraphes begriffen seyn. Die Gründe, auf wel¬
chen die Vorschrift des §. 83 beruhet, sind schon öfters
angeführt worden. TheilS wollte man das Ehrgefühl
der Partheysn soviel möglich schonen, theils liegt es
der Staatsverwaltung, welche einmahl Kenntniß von
dem Ehehinderoisse erlangt hat, daran, daß über die
erfolgte Conyalidat-on der ungültig geschlossenen Ehe
ein Beweis in Bereitschaft gesetzt, und eine fernere
Bestreitung derselben wegen eben desselben Hindernisses
unmöglich gemacht werde. Ist aber weder eine Nachsicht
teS Privars-Hindernisses bey der Landcsstelle, noch
eine Ungültigerklärung der Ehe bey den Landrechten
angesucht, noch sonst bey einer Behörde ein anderer
Schritt, wodurch das Hinderniß eine Art Oeffentlichkeit
bekommen hat, gemacht worden, so kommt das Ehehin-
derniß und die Ungültigkeit der Ehe gar nicht zur Kennt¬
niß der öffentlichen Verwaltung. Diese vermuthet, daß
die Ehe gültig sey. Wozu also die Herbeyschaffung eines
Beweises für die Gültigkeit derselben, für welche ohne¬
hin die Vermuthung nach dem §. fyy steht? Es wäre
ungcräumt, wenn die Gesetzgebung eine Convalidation,
die doch immer einiges Aufsehen wenigstens bey den da-
bey Gegenwärtigen erregt, und mit einiger Beschämung
der Partheyen verbunden ist, in Rücksicht einer Che,
deren Gültigkeit vermuthet wird, hätte anordnen wollen-
Sie enthielt sich daher weislich aller Vorschrift für der¬
gleichen Fälle, und überliest es den Partheyen, bloß aus
die natürliche Art, d. i. durch eine ausdrückliche oder sti^'
schweigende Erklärung ihres Willens, als Eheleute bey
einander zu bleiben, ihre bisher ungültig gewesene Ebe
zur Rechtskraft zu bringen.' Hält die canonische Gesetzt'
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bung IN allen Fallen, wo ein Privat-Hinderniß die
geschloßene Ehe ungültig macht, eine geheime Conva-
lidation derselben durch einen bloß unter den Contra-
henten erneuerten Consens für hinlänglich, warum soll¬
te es nicht auch die österreichische nur in einigen und
zwar in solchen Fällen thun, wo eine wirksame Bestrei¬
tung der Ehe aus dem ausdrücklich oder stillschweigend
erlassenen Privat - Hindernisse nicht leicht zu befürch¬
ten ist? So aber sind wirklich diejenigen Fälle beschaf¬
fen , welche hier in der Frage stehenr War durch die
mit einem Privat-Hindernisse geschlossene Ehe nur ein
Dritter in seinen Rechten gekränkt, und e'r will die Ehe
nicht bestreiten, oder er kann sie nicht mehr anfechten,
so ist die Fortdauer derselben gesichert. Den Eheleu¬
ten selbst kommt in einem solchen Falls die Defugniß
nicht zu, auf die Ungültigerklärung der Ehe zu "rin¬
gen. Ist hingegen der eine Ehegatte durch die geschlos¬
sene Ehe in seinen Rechten verletzt worden, er hat aber
»ach erlangter Kenntniß des Ehehindernisses die Ehe
fortgesetzt, oder was noch mehr ist, sich ausdrücklich
erklärt, dieselbe fortseßen zu wollen, so verliert er das
Recht zu verlangen, daß der Ehevertrag für ungültig
erklärt werde a). Eben so geht dieses Recht auch ver¬
loren, wenn er die Gültigkeit des Ehevertrages binnen
der gehörigen Zeit nicht bestritten hat k). Eine solche
Ehe wird also äußerlich für gültig angesehen. Will sie
der beeinträchtigte Theil dennoch anfechten, so hat der
Richter von Amkswegen zu erheben, ob nicht das
Recht, dieses zu thun, bereits erloschen sey c). Die

a) A. L. Gzb. §. 96.
b) Ebend. §. §. 1^7«, 1479, 1486 , u. 14S7.
c) Ebend. f 97-
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V«fah» als», daß eine nur in Geheim durch einen
ausdrücklichen oder stillschweigenden Consens der Ehe¬
leute conyalidirke Ehe so leicht mit Wirkung angefochten
werden könnte, ist auch in diesem Falle sehr entfernt.

Diejenigen, welchen gegen die Statthaftigkeit der
geheimen Ehe - Convalidation in de» oben berührten
Fällen deßwegen eine Bedenklichkeit aufsteigen dürfte,
weil den auf solche Art vonvalidirten Eheverträgen
die Sakraments-Eigenschaft fehlen würde, die hoch von
einem Katholiken nicht zu vernachlässigen sey, mögen
sich damit beruhigen, daß auch das kanonische Recht
«Nd die Praxis der Römischen Kirche, denen sie doch
eine Eleichgültigkeir gegen daS Sakrament nicht wer¬
den zur Last legen wollen, nicht nur in allen Fällen,
wo ein Privat-Hinderniß, sondern sogar in den Fäl¬
len, wo ein Hinderniß des öffentlichen Rechts, wovon
Man aber von der Poenitentiarie dispensirt wird, den
Ehcvcrtrag ungültig macht, eine geheime, bloß unter
den Scheineheleuten selbst vor sich gehende, Ehe-Con-
validation zulasse, daß es von der Kirche noch nicht
entschieden sey, und schwerlich jemahls entschieden wer¬
ben dürfte, ob das Sakrament der Ehe den Brautleu¬
ten durch den Priester mittelst der Einsegnung, oder
von ihnen selbst durch ihre Willenserklärungen wechsel¬
seitig auSgespendet werde, folglich es noch dahin ste¬
he, ob nicht auch den in Geheim convalidirten Ehen
tloß durch die erneuerte Einwilligung der bisherigen
Scheineheleute die sacramentalische Eigenschaft zu Theil
werde; daß die Ungültigkeit des mit einem vermeint¬
lichen Privat - Hindernisse geschlossenen Ehevertrages,
bevor dieselbe gerichtlich untersucht worden, noch un¬
gewiß, mithin es auch noch keineswegs ausgemacht sey,
»b nicht schon bey der ursprünglichen Schließung der
Ehe das Sakrament empfangen worden sey) daß das
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Sakrament der Che dem Menschen zur Erlangung de»
SeelenheileS nicht absolut nothwendig, folglich im Zwei¬
fel, ob dasselbe empfangen worden, die Wiederhohlung
der priesterlichen Einsegnung nicht so dringend sey, wie
die Wiederhohlung der Taufe; daß viellrichk der güti¬
ge Allvater Eheleuten, welche sehr oft in der Einfalt
ihres Herzens glauben, das Sakrament der Ehe schon
durch die erste Einsegnung empfangen zu haben, und
deßwegen an eine zweyte gar nicht denken, seine Gna¬
den auf eine andere, unS unbekannte Art zukommeir
lasse; daß es endlich den Scheineheleuteo in den oben
gedachten, zu einer geheimen Eonvalidation geeigneten
Fallen nirgends untersagt, sondern nur nicht gebolhen
sey, di« Ehe vor dem Seelsorger, »der gar öffentlich
»or der Kirchengemeiode z» erneuern.

§. i3S.

Welche vonveyden Vey demMangel der
Aufgeboths?

Nun sind wir auch in den Stand gesetzt, eine Un¬
tersuchung anzustellen, wie eine Ehe zu convalidiren
s'y, welche mit dem aus Mangel des Aufgeboths ent¬
springenden Privat - Hindernisse eingegangen worden
'id- Das Aufgeboth ist eine von dem Gesetze zur gül¬
tigen Schließung jeder Ehe vorgeschriebene Feyerlichkeit,
welch» die Partheyea selbst einander nicht nachlassen kön-
tw», sondern entweder wirklich vorausschicken, oder
die Nachsicht davon bey den dazu authorisirten Behör¬
den nachsuchen müssen. Die Convalidation der Eh«
'id auch «ine Schließung derselben. Als» muß auch
'hr entweder da- Aufgeboth selbst, oder eine DiSpen-
sation vorauSgehen, wenn nicht gezeigt «erden kann.
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daß es dabey durch das Gesetz allgemein erlassen sey.
Dieses läßt sich aber für den Fall nicht behaupten, wo
die ursprüngliche Schließung der Ehe eben aus Mangel
des Aufgrbothes ungültig war, und deswegen eine Con-
Validation der Ehe nothmendig ist; denn der §. 88 des
bürg. Gesetzbuches sagt bloß, daß bey der Convalida-
tion der Ehe keine Wiederhohlung des Aufgebo-
thes erforderlich sey; in dem gesetzten Falle aber, wo
der ersten Schließung der Ehe kein Aufgeboth, und
auch keine die Srelle desselben vertretende Dispensa¬
tion vorausgegangen war, kann ja bey der Convalida-
kion von keiner Wiederhohlung des Aufgeboths die
Rede seyn. Es ist also bey der Convalidation einer
solchen Ehe das gewöhnliche Aufgeboth, oder an des¬
sen Stelle eine Dispensation von demselben allerdings
erforderlich. Dürfte bey der besagten Convalidation
das Aufgeboth, oder die gesetzmäßige Dispensation
unterbleiben, so würde daraus, die Ungereimtheit folgen,
daß eine Ehe; welche dieser Mängel wegen ungültig
eingegangen worden, einen Augenblick nachher mit eben
denselben Mängeln gültig geschloßen werden könne.
Endlich kann die Staatsverwaltung nur durch das
Aufgeboth, oder mittelst des eine ertheilte Nächst
desselben begleitenden Eides der Brautleute sich die ge¬
hörige Sicherheit verschaffen, -daß nickt etwa der
Validation selbst ein anderes Ehehindcrniß im Wege
stehe. Ist aber im erwähnten Convalidations - F^e
die Nothwendigkeir des voraus gehenden Aufgebotes
oder einer zu erlangenden Nachsicht desselben außer ZE
fel, so unterliegt es auch keinem Anstande, daß die
geheime Convalidation der Ehe, die bloß unter den
Partheyen selbst vorgenommen wird, in einem solche»
Falle nicht zureiche, sondern fdie im §. 83 vorgezeich-
nete zur Anwendung komme; denn die ursprüngliche
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Ungültigkeit der Ehe erhalt durch die Nachtragung des
Aufgebotes oder durch das Gesuch um Dispens von
demselben eine Art von Oeffentlichkeit, welche erheischt,
daß nun auch ein hinlänglicher Beweis über die herge-
stellte Gültigkeit der Ehe begründet werde.

§. r3g.

Ob zur Conbalib ation der wegen eines
Privat - Hindernisses ungültigen Ehe
auch eine erneuerte Einwilligung des
schuldigen Ehegatten erforderlich sey?

Noch könnte man fragen, ob zur Convalidation
einer Ehe, die wegen eines Privat-Hindernisses ungül¬
tig ist, auch eine erneuerte Willenserklärung desjeni¬
gen Ehegarten erfordert werde, welcher wegen einer ihm
zur Last liegenden Schuld nach den §. §. 95 und 96
des bürgl. Gesetzbuches die Gültigkeit des tzhevertrags
nicht bestreiten kann. Man sollte glauben, sie sey nicht
nothwendig; denn da der schuldige Theil kein Recht
hat, zu verlangen, daß die Ehe für ungültig erklärt wer¬
de, so wird seine ursprüngliche Willenserklärung von dem
Gesetze als gültig und verbindlich angesehen. Er kann
sie nicht mehr zurücknehmeo, wie dieses auch in einigen
andern Fallen wenigstens für einige Zeil durch unser
bürg. Gesetzbuch n) angeordnet ist. Kommt also noch
die ausdrückliche oder stillschweigende Willenserklärung
des schuldlosen Ehegatten hinzu, so ist die Einwilligung
beyder Theile vorhanden, mithin die Ehe convalidirr.
Hinge die Convalidation der Ehe auch von der aber-
wahligen Willenserklärung des schuldigen Ehegatten ab,
s» würde die Vorschrift des §. g5 und der Anfang des

«) 862 u. 865.
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g8 de! bürg. Gesetzbücher beynahe seine ganze An¬
wendbarkeit verlieren. Dem schuldigen Theile, wenn
er gleich selbst die Gültigkeit der Ehe nicht bestreite«
kann, bliebe eS doch sehr leicht, durch Verweigerung
seiner Einwilligung zur Convalidation den schuldlosen
Theil zu vermögen, daß dieser die Ungültigerklärung der»
selben begehrte. Eben so könnte es scheinen, eS sey sogar
weder auf Seite des einett, noch des andern Ehegatten ei¬
ne neue Willenserklärung nöthig, wenn sie beyde an der
ungültigen Schließung der Ehe Schuld haben, mithin
keiner die Gültigkeit der- Ehe i bestreiken kann; der drit¬
te Interessent aber z. B. der Vater, der sie hätte be¬
streiten können, es entweder nicht mehr thun kann,
oder seine Einwilligung zur Ehe errheilt; denn beyde
schuldige Ehegatten sind an ihre ursprüngliche Willens¬
erklärung gebunden, sie können nicht mehr davon zu¬
rücktreten. Fällt überdieß auch das aus dem Rechte
des gekränkten Dritten herrührende Mangelhafte an
ihrer Einwilligung auf die vorbesagte Art weg , so ist
nicht abzusehen, was zur vollen Gültigkeit der Ehever-
trag! noch weiter erforderlich seyn sollte. Allein ist der

' Fall so beschaffen, daß auch die mit einem Privat-Hin-
dernrffe eingegangene Ehe nach dem, waS §- !3ü und >26
gesagt worden, eine gesetzliche Convalidation nach Vok'
schrift des 88 des Gesetzbuches erheischt, so läßt sich
wohl nicht zweifeln, daß die Einwilliguug von dem oder
den schuldigen Ehegatten abermahl erklärt werden muß;
denn eine abermahlige Erklärung der Einwilligung vor
dem Seelsorger und Zeugen schreibt gedachter Para¬
graph ausdrücklich vor. Ohne dieselbe könnte dem Seel¬
sorger den Braurleuren keine priesterliche Einsegnung
errheilen, weil ihn" da- Concilium von Triene g) und

Lees. ra. I. ä« Licr. m»kr.
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dgS snach diesem eingerichtete Ritna' -Buch anweiset,
interrogativ v>ro et rnulisre et eorurn mutuo con-
5KQ8U intellecto diel Segnungsformel auszusprechen *).

Ist hingegen der Fall einer solchen Ehe zur gehei¬
men Convalidation geeignet , ,so ist sreylich wahr, daß

sobald der schuldlose Lheil in die Ehe eimvilliget,
oder wenn beyds Theile schuldig sind, sobald der
gekränkte Dritte seinen Widerspruch gegen die Ehe

fallen laßt, oder denselben nicht weiter geltend mache«
kann, die Ehe auch ahne neue Willenserklärung des
oder der schuldigen Ehegatten vor der Welt als gültig

angesehen werde. Niemand kann die Gültigkeit dersel¬

ben im Gerichte mehr bestreiten. Den Ehegatten wird

nicht mehr gestattet zurück zu treten Kurz es ist eine
prsosumtio jui-is et cke jure da, daß die Ehe conva-

lidirt sey. Aber damit im ersten Falle der schuldige
Theil, im zweyten sowohl der eine als der andere bey
dem Gebrauche ehelicher Rechte auch sein Gewissen

sicher stelle, ist es allerdings notwendig, daß er gegen

de» andern Theil auf irgend ein- Arr, sey eS durch

*) Sollte eine Weigerung des einen oder kcyder Theile.
die Einwilligung in die Ehe zu erneuern, wirklich statt
finden, so muß der Seelsorger durch nachdrückliche
Vorstellungen, daß dieselbe nicht« nützen würde, daß
die Scheineheleute nach den Gesetzen weder von ein¬
ander loskommen, und zu einer anderwärtigen Ver¬
bindung schreiten, noch unter sich ohne neue Willens¬
erklärung einen erlaubten Gebrauch ehelicher Rechte
machen könnten, sondern vielmehr Gefahr laufen, we¬
gen der im §. n5r des jweytsn Theils der Strafge¬
setzbuches angeführten schweren Polizey-Uebertretung in
Untersung gezogen zu werden, die Sache in da« gehö¬
rige Geleise zu bringen suchen. Die schon §. t5<r S»
»8y empfohlene Vorsicht ist auch bey solche« Gelegen¬
heiten zu beobachten.
II. Navd. O
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Worte oder unzweydeutige Handlungen, die Absicht er¬
kläre , ihn als wirklichen Gatten zu erkennen, gleichwie
vor dem Concilium von Trient Verlobte, bey welchen
nach gepflogenem Beyschlafe ebenfalls eine prLesumtia
juris et äe jure galt, Laß sie ihre Sponsalien da¬
durch in eine Ehe haben verwandeln wollen, eine solche
Erklärung gegen einander machen mußten, um bey
fernerer Ausübung der Gattenrechte im Gewissen ru¬
hig zu seyn; denn in der That gibt es ohne Consens
doch keine Ehe s). Nuntius non concnkntu«, seä
Consensus kscit l>); consensus aber ist bey einem
Ehevertrags, der bisher ungültig war, ohne eine aber-
mahlige, sey es ausdrückliche oder stillschweigende
Willenserklärung der Partheyen, daß sie einander als
Ehegatten betrachten und behandeln wollen, nicht denkbar.

§. 1ä0.

Erfordernisse der gesetzlichen Eonva*
lidation.

Eine oberflächliche Ansicht des Z. 68, und besonders
der End-Clausel desselben konnte die Meinung erzeu¬
gen , daß darin drey Stücke als wesentliche Erforder¬
nisse zur Convalidation der Zhe vorgeschrieben werden,
>) daß das Aufgeboth nicht wiederhohlt, r) daß die
Einwilligung abermahl vor dem Seelsorger und zwey
vertrauten Zeugen erklärt, 3) daß diese feyerliche
Handlung in dem Trauungsbuche angemerkt werde.
Allein gewiß kam es unsrer Gesetzgebung nie in den
Sinn, alles, was so eben angeführt worden,

») dlstrlmonlum In vertrat« contralrltor per lexitlmu«
v!rl muUsriL consensum. esx. 2S. cka -xoae. et w»er.

d) t?rax. 3o. O. äe re^. für, cax, 26. äe ,p<rNL« et lnatr.
eax. 5. äe »xone» üuor.
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unumgänglich nothwendige Erfordernisse, damit eine An^
fangS ungültig eingegangene Ehe nachher Gültigkeit
erlange, sestzusetzen. Die Nichtwiederhohlung deS
Aufgebothes und die Zuziehung v e rtr a u te r Zeugen
sind offenber bloß zum Vortheile der Partheyen angeord¬
net worden, worauf sich nach Belieben Verzicht thun
können. Die Absicht des Gesetzgebers, in so fern sie
sich auf das öffentliche Wohl bezieht, und nur dahin
geht, mittelst der befohlnen Erneuerung ungültig ge¬
schloßener Ehen sich von dem Gültigwerden derselben
zu versichern, wird gar nicht vereitelt, sondern viel¬
mehr befördert, wenn die Partheyen das Aufgebots wie¬
derhohlen lassen, und start vertrauter andere Zeugen,
auf deren Verschwiegenheit sie nicht zu rechnen haben,
zuziehen. Die Worte: ohneWiederhohluvg
des Aufgebothes sind daher so zu verstehen:
ohne daß eine Wieüerhohlung desAüf-
gebothesnöthigist, und vor dem Beyworte
vertrauten hat man das weggebliebene Wörtchen
allenfalls hinzu zu denken. Die Anmerkung der
feyerlichen Handlung der von dem Seelsorger und zwey
Zeugen erklärten Einwilligung im Lrauungsbuche ist in
einer andern Stelle des bürg. Gesetzbuches nähmlich §.
80 zwar besohlen, aber zur gültigen Schließung der
Ehe nicht wesentlich erforderlich, folglich auch nicht zu
einer wirksamen Convalidation der Ehe, deren Abschlie¬
ßung ohnehin schon einmahl in das Trauungsbuch ein¬
getragen ist. Sie soll nun zu einem dauerhaften Be¬
weise des geschlossenen oder erneuerten Ehevertrages die¬
nen. Unterbleibt sie, so ist die Folge davon nur der
Mangel an einem Beweise, wenn dieser nicht auf eine
andere Art z- B. durch Zeugen hergestellt werden kann;
nicht aber die Ungültigkeit der ersten oder der erneuer¬
ten Vermählung. Ueberhaupt war es die Absicht des

O 2
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Gesetzgebers nicht, im 83 neue Ehehmderniffe zu

staruiren; waren aber die Unterlassung der Wiederhoh-
lung des Aufgeboths, die Zuziehung vertrauter

Zeugen bey Erneuerung der Ehe, und d-e Anmerkung

der adermahligen Erklärung der Einwilligung im Trau-
ungsbuche wesentliche Erfordernisse zur Convalidation

einer Ehe, so wären iln gedachten §. drey sonst nirgends

vorkommends Fälle von Ehehindernissen aufgestellt. Der
gebrauchte Ausdruck muß verursachet keine Schmie¬

rigkeit, weil derselbe im Gesetzbuchs öfters, z. B. 4.
6r, 70, 80, 8r, Lr :c. vorkommr, und doch kein

EhehindermZ involoirt. Eins größere Schwierigkeit

fährt die End - Clausel unseres Paragraphs herbeyi
denn der darin zu lesende Ausdruck: diese Vor¬

schrift scheint alle drey oben genannte Stücke in sich

zu fassen, und von der Befolgung aller drey scheint durch

den übrigen Inhalt der End - Clausel die Gültigwer-

dung der Anfangs ungültig geschlossenen Ehe abhängig

gemacht zu seyn. Allein wenn jener Ausdruck im stren¬
gen Verstands genommen, und bloß auf das, was im

§. als wirkliche Vorschrift zu betrachten, und nicht le¬
diglich zur Begünstigung der Partheysn angeordnet, mit¬

hin ihrer Willkühr überlassen ist, bezogen, und zugleich

der Wortsinn gedachter End--Clausel scharf in's Auge
gefaßt wird, so sieht man, daß zur nachherigen Gül-
tigwerdung einer Anfangs ungültig eingegangenen Ehe

im Grunde keine andere wesentliche Feyerlichkeir, als
zur ersten Abschließung einer gültigen Ehe, nähmlich
bloß die abermahlige Erklärung der Einwilligung vor

dem Seelsorger und zwey Zeugen erfordert werde, und

daß nur darüber ein Zweifel entstehen könne, ob eine
convalidirte Ehe, wenn nicht zugleich dasjenige, was

außer jenem wesentlichen Erfordernisse noch als
gentliche (bindende) Vorschrift des Püragraphs er-
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scheint, nähmlich dis ^Anmerkung der erneuerte» Er¬
klärung des Consenses im Trauungsbuche, beobachtet
worden rst, auch so zu betrachten sey, als wäre'sie ur¬
sprünglich gültig geschlossen worden, kurz ob die
nur mit Beobachtung Les wesentlichen Erfordernisses
geschehene, aber im Trauungsbuche nicht angemerkte
Convalidation auch bis auf den ersten scheinbaren Ur¬
sprung der Ehe zurück wirke, oder aber bloß von dem
Zeilpuncte an, als ste vor sich gegangen ist, ihre Wir¬
kung äußere. Die Erörterung dieser Frage wird weiter
unten §. »43 folgen.

§. l4i.

Fernere Erklärung und Begründung
derselben.

Bey der ersten Schließung einer Ehe fordert baS
bürg. Gesetzbuch §. , daß die feyerliche Erklärung
der Einwilligung vor dem ordentlichen Seelsorger eine»
der Brautleute, oder vor dessen Stellvertreter geschehe,
^ey der Convalidation macht cs weder von dem or¬
dentlichen Seelsorger noch von dessen Stellvertreter,
d- i. von einem solchen, den der ordentliche Seelsorger
i"r Ausnahme der Einwilligung bevollmächtiget, eine
Meldung, sondern redet im Allgemeinen bloß von dem
Seelsorger, weil Falle geheimer Ehehindernisse eintreten
können, bey welchen die Landesstelle selbst 'sich bewogen
ü»det, den Partheyen die'Erlaubnis; zu ertheilen, daß
üe ihre Ehe vor einem fremden Beichtvater, dem sie ihr
Anliegen unter dem Beicht -Sigill eröffnet haben,
durch elyA abermahlige Erklärung ihrer Einwilligung
^Nvalidiren dürfen.

Die Wiederhohlung des Aufgebotes bey einer
Coiwalidation , welche vor Verlauf von sechs Mona-
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then seit Schließung der ungültigen Ehe erfolgt, konnte
konsequenter Weise nicht gefordert werden, weil dabey
in der That der umgekehrte Fall des §. 78 des bürg.
Gesetzbuches eintritt, in welchem die Verkündigungen
nicht wiederhohlt zu werden brauchen. Aber auch, wenn
die Convalidation der Ehe später vor sich geht, fällt der
Grund eines neuen Aufgeboihes in der Regel weg;
denn es ist hier kein Ehehindernig mehr zu entdecken,
sondern das bestandene ist schon entdeckt, ja durch Dis¬
pensation oder auf eine andere Art bereits gehoben wor¬
den. Der Gesetzgeber konnte also ohne die geringste In¬
konsequenz bey Erneuerung der Ehen zur Vermeidung
alles Aufsehens und zur Schonung der Partheyen daS
Aufgeboth erlassen. Zn eben dieser schonenden Absicht
gestattete er auch den letztem, sich dabey solcher Zeugen
zu bedienen, in welche sie das Vertrauen setzen, daß
dieselben nichts von der ganzen Handlung verlautbaren
werden.

Das schon angeführte Hof-Dekrets) verordnete,
daß di? auf eine oder die andere darin vorgeschriebene
Art erfolgende Wiederhohlung (Convalidation) der Eh*
in dem pfarrlichen Trauungsbuche mit Anmerkung der
Ursache aufgeführt werden müsse. Das neue bürg. Gesetz'
buch fordert die Anmerkung der Ursache nicht mehr, und
zwar mit Recht: denn diese liegt immer in einem Ehr'
hindernisse, das bey der ursprünglichen Schließung der
Ehe obgewaltet hat. Dasselbe bestimmt anzugeben,
der Regel nach bedenklich, bisweilen ganz unthunlieh,
wie wir bald sehen werden; es aber nur unbestimmt a»-
zudeuten ganz überflüssig, da es sich ja von selbst versteht,
daß die Ehe deßwegen convalidirt wurde, weil sie vok'

«) S. März ,789
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her wegen eines Ehehindernisses ungültig war. DaS
bürg. Gesetzbuch befiehlt bloß, daß die feyerliche
Handlung in dem Trauungshuche ange-
merkt werde. Was wollen aber diese Worte eigent¬
lich sagen? Soll die Erneuerung der Ehe auf eben die¬
selbe Art, die bey der Schließung derselben überhaupt
§. 80 des bürg. Gesetzbuches vorgeschrieben, und in po¬
litischen Verordnungen noch naher bestimmt ist, neuer¬
dings in daS Trauungsbuch eingetragen, oder soll darüber
nur eine Randanmerkung an dem Orte, wo die ursprüng¬
liche Schließung der Ehe bereits eingetragen ist, ge¬
macht werden, und was soll dieselbe enthalten? Alles
spricht gegen die erste und für die zweyte Bedeutung
die Natur der Sache, der Ausdruck des Gesetzes, die
Analogie und die Manier des Gesetzgebers. Würde die
Neue Schließung der Ehe eben so wie die ursprüngliche
unter dem Tage, an dem sie vorgeht, besonders in das
Trauungsbuch eingeschrieben und keine Bemerkung bey-
gerückt, daß dieselbe nur die Erneuerung einer schon frü¬
her eingetragenen Ehe sey, so wäre wenigstens in der
Folge eine Verwirrung im ,Trauungsbuche nicht zu ver¬
meiden. Man würde eine und dieselbe Ehe für jwey ver¬
schiedene ansehen, besonders da bey der zweyten Schließung
ein anderer Seelsorger und andere Zeugen gegenwärtig
gewesen seyn können, als bey der ersten. Ist aber aus
diesem Grunde die eben erwähnte Bemerkung nothwen-
dig, warum sollte sie nicht an dem Orte, wo die erste
Schließung der Ehe im Trauungsbuche eingetragen steht,
angebracht, und auf solche Weise die abermahlige Ein¬
tragung ganz erspart werden? Das Gesetz bedient sich
in unserer Stelle nicht des Ausdruckes eingetragen,
welches in den §. §. 80 — 8r und is8 immer eine für
sich selbst bestehende Aufzeichnung im Trauungsbuche be¬
deutet, sondern des Wortes an merk en, wodurch es
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also bloß eine zu einer bereiis.bestehenden Aufzeichnung
hinzukommende Bemerkung 'anzudeuten scheint. Die¬
ses wird durch die Analogi^ Les 122 bestätiget, wo
eS heißt: Wenn eine Ehe für ungültig er¬
kannt, oder für getrennt erklärt wird, so
soll dieser Erfolg in dem Trauungsbuche
an der Stelle, wodie Trauung eingetra¬
gen ist, angemerkt werden. Daraus können
wir mit Recht folgende» Schluß ziehen: also muß auch,
wenn eine ungültige Ehe convalidirt wird, dieser Erfolg
in dem .Trauungsbuche an der Stelle, wo die ungültige
Trauung eingetragen ist, bloß bemerkt werden. Häti«
der Gesetzgeber eine neue Eintragung der convalidirten
Ehe in das TrauungSbuch haben wollen, so würde er
im §. 83 gewiß sich auf die Vorschrift des §. 80 bezo¬
gen haben, wie er es allezeit zu thun pflegt, wenn er
in einem spätem Paragraph kürzlich eben das anordneii
will, was er schon in einem frühem weitläufiger festge¬
setzt hat. Man findet darüber ein eben zu unserem Ge¬
genstand ganz passendes Beyspiel im §. 128 des bürg.
Gesetzbuches. Da nun im tz. 83 keine Beziehung auf den
§. 80 anzutreffen ist, so ist dieß ein offenbares Zeichen,
daß der Gesetzgeber im §. 83 keine neue Einrragung der
convalidirten Ehe in das Trauungsbuch, sondern nur
eme Anmerkung der geschehenen Csnvalidation an dem
Orte, wo sich die Ehe bereits .eingetragen befindet,
ungeordnet Habe-

Worin soll aber diese Anmerkung eigentlich bestehen?
Aus dem Inhalte unserer Gesetzstelle geht deutlich hervor,
daß der Gesetzgeber durch seine Anordnung bey dem gan¬
zen Geschäfte der Ehe-Convalidation eine doppelte, sich
widerstrebende und schwer zu vereinigende Absicht i»
erreichen suchte, einerseits di- Vermeidung alles Auf¬
sehens und aller Beschämung oder Gefahr der Par-
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theyen, anderseits die Begründung eines dauerhaften

Beweises über die hergestellte Gültigkeit der Ehe. Deß-

wegen hat er bey der neuen Schließung der Ehe aus¬
drücklich nur die Beobachtung solcher Feyerlichkeiren

vorgeschriebeu, die zur Begründung eines Beweises dar¬

über unumgänglich nothwendig stnd. Es scheint also

auch in Hinsicht aus diej befohlene Anmerkung im Tran-

ungsbuche jsein Wille zu seyn, daß in demselben bloß

das Wesentliche von dem bemerkt werde, was sonst zum

bleibenden Beweise einer geschlossenen Ehe nach §. 80
in das Trauungsbuch eingetragen werden muß, und

nichts bereits eingetragen ist. Geschieht also die aber-

mahlige Erklärung der Einwilligung in die Ehe vor

dem nähmlichen Seelsorger und vor eben denselben

Zeugen, als die ursprüngliche geschehen war, so brau¬
chen die Nahmen derselben nicht neuerdings in das
Trauungsbuch eingeschrieben zu werden, sondern es ge¬

nüget, anzumerken, daß die Ehe vor ebendenselben

Personen convalidirt worden sey. Der Gebrauch des

Wortes convalidirt ist anzurathe», theils weil es

die Handlung am kürzesten und richtigsten ausdrückt,

theils weil es von Profanen, die etwa Gelegenheit

bekommen, das Trauungsbuch einzufthen, nicht so

leicht verstanden wird, mithin das Nuchbarwerden

der Sache der Absicht des Gesetzgebers gemäß hindert.

Geschieht hingegen die abermühlige Erklärung der Ein¬

willigung in Gegenwart eines andern Seelsorgers oder

anderer Zeugen, als diel'bey der ersten zugegen waren,

ist die Anmerkung-ihrer Nahmen nothwendig; denn

das Gesetz will, daß die fey erliche Handlung

im Trauungsbuche angemerkt werde; feyerlich aber
wird die Ehe - Convalidation eben durch die Gegen¬
wart des Seelsorgers und zweysr Zeugen. Die An¬
gabe des Standes der Zeugen ist gewiß nicht wesenr-
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lich, und die Unterlassung derselben kann bisweilen so¬
gar dazu beytragen, den Nachforschungen eines Neu¬
gierigen, der durch einen Blick in das Trauungsbuch
Kenntniß von der Begebenheit erhalten hat, Schranken
zu sehen. Die Anmerkung des Jahres, Monaths und
Tages der Convalidation darf nicht unterbleiben, nicht
nur, weil diese Daten von den bereits eingetragenen
verschieden sind, sondern auch, weil sie in mancher
Rücksicht wichtig werden können. Endlich muß auch auf
die Urkunden hingewiesen werden, welche den Beweis
über die Möglichkeit seiner rechtskräftigen Convalidation
enthalten; aber nur in allgemeinen Ausdrücken, mit
Anführung ihrer Daten und allenfalls der Bezeichnung,
die man ihnen im vfarrlichen Urkundenbuche zu geben
für gut findet, ohne die Gattung der Urkunden selbst
zu benennen. Denn würde die Gattung der Urkunden
z. B- Dispens, obervormundschaftliche Einwilligung,
Militair-- Consens angedeutet, so könnte ein Profaner,
dem zufälliger Weise das Trauungsbuch in Hande kommt,
leicht auf das gehobene Ehehinderniß schließen, an dessen
Verheimlichung doch den Partheyen sehr viel gelegen
seyn kann. Auch ist es räthlich, die erwähnte Anmer¬
kung in der lateinischen Sprache, die doch nicht jeder
Vorwitzige versteht, niederzuschreiben. Sie könnte un¬
gefähr so lauten: Hoc mstrimonium suit convsliäs-
tum corsm ms . . . karockro loci st tsstikus . . .
äis . . msnsis . . snnc» . . vigors instrumenti 6s
cksto .... 25Lervati in ... st signali . .
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§. lL2.

Wann die Anmerkung der Conbalida«
tion im Trauungsbuche ganz wegfalle?

Ist das Ehehinderniß so beschaffen, daß die.Nach¬
sicht desselben durch einen fremden Beichtvater mit Ver¬
schweigung des Rahmens der Partheyen und mit der
Erlaubnis, die ungültige Ehe vor demselben, vielleicht
§ar ohne Beyseyn von Zeugen, zu erneuern, bey der
Landesstelle erhalten wird, so hat aus leicht begreiflichen
Gründen alle Anmerkung der geschehenen Convalidation
in dem Trauungsbuche wegzubleiben. Sonst müßte der
Beichtvater, dem sich die Partheyen anvertraut haben,
deren Nahmen und die erhaltens Dispens - Urkunde ih¬
rem ordentlichen Seelsorger zur Einschreibung in das
Lrauungsbuch überschicken, wodurch das Geheimnisi
leicht entdeckt, den Partheyen Beschämung oder wohl
gar Gefahr zugezoge» , und die Schonung, welche un¬
ser Gesetzbuch denselben angedeihen läßt, ganz vereitelt
würde. Ohnehin ist die Besorgniß, daß ein solches Ehe-
hinderniß jemahls an das Tageslicht komme und vor
Gericht bewiesen werden könnte, sehr entfernt. Man hat
daher nicht nöthig, für diesen Fall schon im voraus mit
Gefährdung der Parlheyen ängstlich auf die Begründung
eines Beweises, daß die ungültige Ehe convalidirt wor¬
den sey, bedacht zu scyn. Eben so fallt auch alle An¬
merkung im Trauungsbuche weg, wenn die mit einem
Privat- Hinderniß geschloffene Ehe nur im Geheim uv-
ter den Partheyen selbst durch eine ausdrückliche oder
stillschweigende Willenserklärung convalidirt wird.
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§. >4Z.

Wirkung der Convalidation.
Das einzige wesentliche Erforderniß zur Couvali-

dation einer Ehe, die mit was immer für einem Hin¬
dernisse des öffentlichen Rechtes, oder mit einem solchen
Privat - Hindernisse, welches , eine Dispensation noth-
wendig macht, oder ssonst schon Oeffentlichkeit erlangt

har, geschlossen worden ist, 1 besteht, wie oben gezeigt
worden, eigentlich bloß darin, daß nach gehobenem

Hindernisse eine abermahlige Erklärung der Einwilli¬

gung von dem Seelsorger und zwey Zeugen geschehe.
Sobald diese erfolgt, ist die vorher ungültig gewesene

Ehe convalidirt und gültig. Sie bringt also von die¬

sem Augenblick an ungezweifelt die rechtlichen Wir¬

kungen einer gültigen Ehe hervor. Ob sie aber auch

eine rückwirkende Kraft bis auf die Zeit ihres schein¬

baren Anfangs habe, konnte nach philosophischen Grund¬
sätzen, nach welchen ein Rechtsgeschäft für einen seiner

Gültigkeit vorhergehenden Zeitraum keine rechtlichen

Wirkungen erzeugt, bestritten, und nur dann behaup¬

tet werden, wenn die Convalidation als eine bloße Ra-

tihabition betrachtet werden könnte. Unser Gesetzbuch
legt im §. 88 der abermahligen Erklärung der Ein¬

willigung vor dem Seelsorger und Zeugen, d. i. der

Convalidation einer Ehe die rückwirkende Kraft bey;
aber es fordert dazu noch, und macht es zur Bedin¬

gung, daß diese feyerliche Handlung im Trauungsbuche

angemerkt werde, wie aus dem Satze des §. 88!
Ist diese Vorschrift beobachtet worden re.

offenbar hervorgeht. Man sollte daher glauben, daß
nach unserm Gesetzbuchs die Convalidation nur in dem

Falle, da sie in dem Trauungsbuche angemerket wird,

rückwirkend bis auf den scheinbaren Anfang der Ehe



— L21 —

sey; hingegen in dem Falle, wo ihre Anmerkung im
Trauungsbuche unterbleibt, nur jene — irkung habe,
die aus der Natur derselben fließt, d. h. daß die con-
validirte Ehe nur von dem Zeitpunkte der geschehenen
Convalidation an als gültig anzusshen sey, und nur
von diesem Zeitpunkte an rechtliche Wirkungen äußere;
folglich im ersten Falle alle Kinder, die seit der
ursprünglichen Schließung der Ehe, wenn ihnen die
Beschaffenheit des Ehehindernisses selbst nicht im Wege
sieht; im zweyte» aber nur diejenigen, welche seit der
Convalidation der Ehe erzeugt worden, oder allenfalls
auch die vorher erzeugten, aber nur von dem Zeitpunk¬
te der Convalidation an, als eheliche Kinder angeseh-
hen werden, und den Nahmen ihres Vaters, sein Wap¬
pen, und die übrigen nicht bloß persönlichen Rechte
seiner Familie und seines Standes erlangen.

Allein betrachtet man die Sache genauer, so er¬
gibt eS sich, daß wenigstens in der Praxis nicht so
leicht ein Unterschied in Beziehung auf de» Anfang der
rechtlichen Wirkungen der Convalidation, besonders
in Rücksicht auf die vor und nach derselben erzeugten
Kinder, entstehen werde, es mag die Anmerkung der
Convalidation im TrauungSbuche zur Zeit, als letzte¬
re vorging, geschehen seyn oder nicht. Da unser bürg.
Gesetzbuch den Zeitpunkt nicht bestimmt, wann die An¬
merkung im Trauungsbuchegeschehen soll, so kann die¬
selbe in der Folge so lange nachgetragen werden, als
über die geschehene Convalidation Gewißheit vorhanden
ist, oder ein hinlänglicher Beweis hergestellt werden
kann. Sobald die erfolgte Convalidation auch nur
Nachträglich im Trauungsbuche angemerkt wird, ist die
gesetzliche Bedingung erfüllt, und die konvalidirte Ehe
so zu betrachten, als wäre sie ursprünglich gültig ge-
schloffen worden, mithin sind auch die aus derselben
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sowohl vor als nach der Csnvalidation erzeugten Kin¬
der als eheliche anzusehen. Ist hingegen der Beweis
der Convalidation einer Anfangs ungültig geschlossenen
Ehe nicht mehr möglich, so könnte sreylich eine nach¬
trägliche Anmerkung derselben im Trauungsbuche nicht
geschehen; aber meistens wird in einem solchen Falle
auch das der ursprünglichen Schließung der Ehe im
Wegs gestandene Hinderniß nicht mehr vollständig zu
erweisen seyn, folglich die ursprüngliche Gültigkeit der
Ehe nach dem §. YY vermuthet, und den sämmtlichen
daraus erzeugten Kindern die eheliche Geburt zugestan¬
den werden müssen. Sollte endlich wider Vermuthen
das Ehehinderniß vollständig erwiesen werden; die
vorgegebene Convalidation der Ehe aber unerweislich
bleiben, so würde die Ehe vor Gericht als eine wäh¬
rend ihrer ganzen Dauer ungültige Verbindung erschei¬
nen , und die Kinder aus derselben, wenn nicht wenig¬
stens einem ihrer Aeltern die schuldlose Unwissenheit
des EhehindernisseS zu statten kommt, müßten ohne
Unterschied, ob sie vor oder nach der angeblichen Eon-
Validation gezeugt worden sind, für unehelich erklärt
werden. Es ist daher der Fall nicht wohl denkbar, >«
welchem eine zwar erfolgte, aber im Trauungsbuche
nicht angemerkte Ehe--Convalidation erst von der Zeil
an, als sie geschah, wie es die Natur derselben und
der §. 83 mit sich zu bringen scheint, rechtliche Wir¬
kungen äußern sollte, folglich entweder nur diesenigeu
Kinder, dis seit der Convalidation erzeugt worden
sind, oder zwar auch die früher erzeugten, aber nur
von dem Zeitpunkte der Convalidation anzufangen,
als eheliche angesehen werden könnten- Eine solche Be¬
hauptung würde auch dem §. 160 des bürg. Gesetzbuchs
entgegen seyn, worin die aus ech,er Anfangs ungülu-
gen, aber nachher convalidirten Ehe erzeugten Kinder
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offenbar mehr begünstiget werden, als diejenigen, wel¬
che außer der Ehe geboren, aber durch die nachher er¬
folgte Verehelichung ihrer Aeltern in die Familie ein-
getretcn sind, als welchen nach dem §. i6t gewisser
Maßen nur von dem Zeitpunkte der erfolgten Verehe¬
lichunganzufangen, die Rechte ehelicher Kinder zuerkannt
werden.

Man konnte sogar verleitet werden zu glauben,
daß, um den aus einer ungültigen Ehe erzeugte» Kin¬
dern die Rechte der ehelichen und zwar gleich von ihrer
Geburt an zu verschaffen, weder die abermahlige Er¬
klärung der Einwilligung vor dem Seelsorger und zwey
Zeugen, noch die Anmerkung dieser feyerlichen Hand¬
lung im Trauungsbuche, sondern bloß die Hebung
des der Ehe im Wege gestandenen Hindernisses erfor¬
dert werde, weil der §. l6o des bürg. Gesetzbuches
schlechterdings sagt: Kinder, die zwar aus ei¬
ner ungültigen, aber aus keiner solchen
Ehe erzeugt worden sind, der die §. §. 62 —
64 angeführten Hindernisse e-ntgegen ste¬
hen, sind als eheliche anzusehen, wenn das
Ehehinderniß in der Folge gehoben wor¬
den ist. Allein die Worte dieses Paragraphes, in wel¬
chem ohne allen Zweifel von Kindern aus convalidirten
Ehen die Rede ist, sind unvollständig, und müssen all¬
dem §. 83 ergänzt werden, wo nebst der Hebung des
bey Schließung der Ehe bestandenen Hindernisses aus¬
drücklich auch eine wiederhohlle Erklärung der Einwil¬
ligung vor dem Seelsorger und zwey Zeugen, und die
Anmerkung dieser feyerlichen Handlung im Trauungs¬
buche al- Bedingung vorgeschrieben wird, damit eine
konvalidirte Ehe rückwirkende Kraft bis auf den schein¬
baren Anfang derselben erhalte, folglich den vor der
Eonvalidatisn erzeugten Kindern die Rechte ehelicher
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Abstämmlinge und die Standesvorzüge des Vaters ver¬

schaffe.
Die Seelsorger haben sich daher wohl in Acht zu

nehmen, daß sie jede vor ihnen geschehene Convali-
dakion einer ursprünglichen ungültigen Ehe dem Trau¬
ungsbuche am gehörigen Orts einverleiben, weil sie

durch die Unterlassung einer solchen Anmerkung den
daraus erzeugten Kindern einen sehr großen Nachtheil
an ihren Rechten zusügen könnten. Freysich läßt sich

dieser Schaden durch eine nachträgliche Anmerkung im
Lrauungsbuche gut machen, so lange der Seelsorger

und die Zeugen, die bey der Cvnvalidation gegenwär¬

tig waren, noch leben; „aber nach ihrem Tode ist der

Nachtheil, wenn nicht andere Umstände Hülfe verschaf¬

fen, beynahe unersetzlich. Auch die Eheleute, welche
ihre Ehe convalidiren, sind verbunden, darauf zu drin¬

gen, daß die vorgegangene Convalidation sogleich im

Trauungsbuche angemerkt werde, weil ihnen vorzüglich
die Sorge für das künftige Wohl ihrer Kinder obliegt.

Immer wird es auch ihrer Schuld beyzumessen seyn,
wenn der Pfarrer fahrlässig ist, und die Kinder nach»
her Schaden leiden-

§- l^.

Ob geheime Convalidationen rückwir¬
kend sind?

La die Convalidationen, welche bloß unter deU

CsntraheNten selbst in Geheim, oder vor einem ge¬
wählten außerordentlichen Beichtvater vorgenommen

werben, im Trauungsbuche nicht angemerkr zu werden
brauchen, so sollte man auch glauben, daß sie nicht

zurück bis auf den Anfang der Scheinehe wirken, so"-
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dern erst von der Zeit a», als sie vor sich gehen, die

rechtlichen Wirkungen einer Ehe hervorbringen. Allein
die Sache verhält sich doch anders. Die Hindernisse,
welche den so convalidirten Ehen entgegen standen,

kommen im äußern Gerichte in der Regel nie zur

Sprache, also werden dergleichen Ehen äußerlich als

von Anfang gültig angesehen, daher können denselben
im äußern Forum auch von diesem Zeitpunkte an die

rechtlichen Wirkungen nicht abgesprochen werden. Nur
für den Fall konnte noch ein Zweisel übrig bleiben, wenn

das Ehehinderniß nach geschehener ConvalidatioN vor
Gericht rege gemacht, aber erwiesen würde, daß die Ehe
heimlich convalidirt worden sey. Doch auch dieser Zwei¬

fel verschwindet, wenn man bedenkt, daß eine solche ge¬
richtliche Rüge, da sie der Gültigkeit der Ehe nichts scha¬
det, auch die Wirkungen derselben, welche ohne sie ein¬

getreten seyn würden, nicht einschränken kann; daß, weil
die Anmerkung der erwähnten Convalidation im Trau¬
ungsbuche ganz unanwendbar ist, die Unterlassung der¬

selben auch keine nachtheiligen Folgen mit sich führen

darf; daß endlich der Rechtsgelehrte, so lange et kein
Gesetz nachzuweisen vermag, nicht berechtiget ist, diesen

Convalidationen, die in andern Stücken sehr begünstiget
sind, jene Begünstigungen zu entziehen, welche in Rück¬

sicht der Wirkungen den übrigen Lonvalidationen durch

das Gesetz eingeräumr norden. Spricht doch das Gesetz

auch nichts von den Wirkungen feyerlicher Ehe-Convali-
daiionen vor der Gemeinde, doch wird Niemand in Ab¬

rede stellen wollen, daß auch dieselben rückwirkende Kraft
haben. Wo wär« also nn Grund vorhanden, diese den
geheimen Convalidatwnen adzufprechen?

Pll. Band.
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VIII. Abschnitt.
Von den Wirkungen der Ehe.

§. Nb.

Grund und Gegenstand der Rechte und
Verbindlichkeiten der Ehegatten.

Die Wirkungen der Ehe bestehen in den durch
sie begründeten Rechten und Verbindlichkeiten der Ehe¬
gatten. Ist nahmlich der Ehevertrag entweder gleich
anfangs gültig eingegange», oder die Ehe in der Folge
nach Hebung des ihr ursprünglich entgegen gestan¬
denen Hindernisses konvalidirt worden, so ist die un¬
mittelbare Folge davon die Entstehung einer rechtli¬
chen Gesellschaft, die man die eheliche nennt, und deren
Zwecke bereits anderswo (§. 1L) nachgewiesen worden
sind. Aus diesen Zwecken lassen sich schon durch die
Vernunft verschiedene Rechte und Verbindlichkeiten der
Ehegatten ableiten; denn wer mit einem andern zur
Erreichung gewisser Zwecke io eine gesellschaftliche Ver¬
bindung tritt, ist nicht nur berechtiget, von dem an¬
dern die Mitwirkung, d. i. die Anwendung der noth-
wendigen und schicklichen Mittel zur Realisirung der
GesellschaftS - Zwecke zu fordern, sondern er ist auch
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selbst verbunden, dazu mitzuwirken. Diese natürlichen
Rechte und Verbindlichkeiten pflegen durch positive Ge¬
setze deS Staates ausdrücklich befestiget zu werden; sie
können aber nach Erforderniß der Umstände von der Staats¬
gewalt auch eingeschränkt oder modificirt werden. Endlich
ist es den Braut-oder Eheleuten selbst erlaubt, dieselben
durch besondere Verabredungen (Nebenverträge), in so
weit diese ausdrücklichen Verbolhsgesetzen , der Natur und
dem Zwecke der Ehe, der öffentlichen Ordnung und den
guten Sitten Nicht zuwider laufens), näher zu bestimmen.

Dieses gilt sowohl von den sogenannten Per¬
son e n - als von deN S a ch e n r e cht e n der Ehegat¬
ten. Unter den erstem versteht man diejenigen, welche
sich 'entweder auf das persönliche Betragen der Ehe¬
gatten gegen einander beziehen, oder welchen die per¬
sönlichen Eigenschaften des einen oder des andern Thei-
les zum Grunde liegen; unter den letztem solche, deren
Gegenstand die äußern Güter (das Vermögen) der Ehe¬
gatte« sind. Jene stellen sich größtentheils schon aus
den Zwecken der ehelichen Gesellschaft dar, und sind
mit Rücksicht auf diese auch durch positive Gesetze be¬
stimmt. Doch sind auch besondere Verabredungen der
Ehegatten darüber nicht gänzlich ausgeschlossen. Diese
hingegen werden gewöhnlich durch die dem Ehevertra-
ge beygefügten Nebenverträge (Ehe-Packe, Heiraths-
Contracke) fest gesetzt, oder sie erhalten ihre Bestim¬
mung durch positive Gesetze. Doch können einige Be¬
stimmungen hierüber auch unmittelbar aus den Zwe¬
cken der Gesellschaft hergeleitet werden, z. B. daß bey-
de Ehegatten einen Beytrag von ihrem Vermögen zur
Bestreitung des Aufwandes in der gemeinschaftlichen

P r
») A. k. Gzb. 26.
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Haushaltung ju machen haben. Nur die reinen Per-
sonen - Rechte der Ehegatten gehören in daS Eherechr,
weil dieses einen Theil des Personen - Rechts Fusmacht;
die auf Sachen angewandten Rechte der Eheleute aber
sind ein Gegenstand, der in dem Sachenrechte zu be¬
handeln ist, und nur Les notwendigen Zusammenhan¬
ges wegen hier kurz berührt wird. Weitläufiger komm!
er in dem 28. Hauptstücke des zweyten Theiles des bürg.
Gesetzbuches vor, wo von den Ehe-Pakten die Rede
ist.

Ungefähr eben dasselbe sagt auch der §. Lg des
bürg. Gesetzbuches, nur mit weniger» Worten, aus:
Die Rechte und Verbindlichkeiten der Ehe¬
gatten entstehen aus demZwecke ihrer Ver¬
einigung, aus de in Gesetze und dengeschlos-
senen^Verabredungen. Hier werden nurdie
Personen-Rechte der Ehegatten, hingegen
die aus den Ehe-Pakten entspringenden
Sachenrechte!» dem zweyten Th eile bestimmt-

Die Personen-Rechte der Ehegatten und die den¬
selben entsprechenden Verbindlichkeiten sind theils gemein'
schaftliche, die beyden Ehegatten, theils beson¬
dere, die entweder nur dem Ehemanns oder nur der
Ehegattinn zufiehen, oder obliegen. Wir wollen dieselben
nach dieser, von dem Gesetze selbst in den Rand-Rubri¬
ken der folgenden Paragraphe rorgezeichneten Ordnung
behandeln; am Ende aber auch über die Wirkungen ei¬
ner gültigen Ehe in Beziehung auf die erzeugten Kinder
diejenigen Grundsätze beyfügen, die nothwendig sind, »m
noch einige andere zu diesem Hauptstücke gehörige Frage»
hinlänglich erörtern zu können. Die Wirkungen der Ehr
nach dem kanonischen Rechte insbesondere anzugeben wäre
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iiberflüßig, weil dasselbe in der Hauptsache mit der Oester-
reichischen Gesetzgebung hierüber übereinstimmt. Man wird

sich daher begnügen, bloß die Nachweisung der in dem cor-

pus uris canonici über jedes einzelne Recht vorsindigen

Stellen an zukömmlichen Orten beyzusetzen.

§. 146.

Gemeinschaftliche Rechte unkVerbinb-
lichkeiten der Ehegatten.

Die beyden Ehegatten gemeinschaftlichen

Verbindlichkeiten, mithin auch die beyden Theilen zu-

stehenden Rechte zählt das bürg. Gesetzbuch §. YO auf,
indem es verordnet: Vor Allem haben beyder
Th eile eine gleiche Verbindlichkeit zur
ehelichen sP flicht, Treue und anständige»
Begegnung. Alle diese Rechte und Verbindlich¬

keiten ergeben sich aus den Zwecken der Ehe. Ohne
Leistung der ehelichen Pflicht, wäre die innigste Lebens-

Gemeinschaft unausführbar, die unzertrennliche zwei¬

felhaft, die Erzeugung, folglich auch die Erziehung
der Kinder gehindert, der wechselseitige Veysiand ge¬

gen die Anfechtungen der Sinnlichkeit aufgehoben, in

Krankheiten und andern Fällen ungewiß. Ohne ehe¬
liche Treue und anständige Begegnung würde die un¬

zertrennliche wenigstens gefährdet seyn, die Erziehung

der Kinder würde gewiß leiden, und selbst der gegen¬

seitige Beystand dürfte nicht immer mit Zuverläßigkeit
erwartet werden können. "Die Verbindlichkeit zur Lei¬

stung der ehelichen Pflicht s) und zur Treue b) erkennt

0) Lantz. 52. g- 4. crn. 4-, g. 6. cau. 2o et 23 , g. 6.
ean. 5.

d) I. s<j Lorintk, e»x, 7. v. 5—6 L»n, 2, 5. ca»,,52. <j.2.
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auch das kanonische Recht an vielen Orten ausdrücklich,
daS Recht auf anständige Begegnung wenigstens still¬
schweigend dadurch an, daß es wegen übler Behandlung
Sicherstellung fordert, und Scheidung von Tisch und
Bett gestattet 3). Wir wollen diese gemeinschaftliche»
Rechte und Verbindlichkeiten der Ehegatten einzeln der
Reihe nach in nähere Betrachtung ziehen.

§. >47-

s) Eheliche Pflicht.

Die eheliche Pflicht (äekibuin conjuAgle)
besteht in der den Ehegatten erlaubten Befriedigung des
Geschlechtstriebes. Jeder Ehegatte hat also das Recht
diese Befriedigung von dem andern zu fordern, und eine
Verbindlichkeit dieselbe, wenn sie von ihm gefordert wird,
zu leisten; aber sowohl daS.eine, als das andere auf
eins solche Art, daß dabey die Erzeugung der Kinder als
Zweck der Ehe nicht absichtlich ^vereitelt werde (§. IH).
Eine Art den Geschlechtstrieb zu befriedigen, wobey die¬
ses geschieht, ist auch unter Ehegatten unerlaubt b),
und kann eben so wenig eine eheliche Pflicht genannt,
als rechtlich gefordert werden. Die natürliche Scham¬
haftigkeit und die öffentliche Wohlanständigkeit werden
zwar wenigstens unter gesitteten Personen nicht so leicht
eine geradezu auf die Erfüllung der ehelichen Pflicht
gerichtete Klage an die Gerichte gelangen lassen; würde
sie aber doch Vorkommen, so wäre meines Erachtens
jenes Verfahren zu beobachten, welches bey einer ohne
Einverständniß vorzunehmenden Scheidung von Tisch und

»ff csp. 8. et IZ. de reztit. spoli'at.
b) Lan. et 7. e»ur. ZL. <?. a.
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Bett vorgeschrieben ist. Denn im Grunde handelt es sich
hier darum, ob wider den Willen des einen Ehegatten
wenigstens eine Scheidung vom Bette statt finde» soll
oder nicht. Zudem streiten die Gründe, auS welche»
bey Scheidungsklagen ein von dem ordentlichen Gange
des Protestes abweichendes Verfahren eingeführr wor¬
den ist, größtentheils auch für die Anwendung des¬
selben auf die Klagen wegen verweigerter Leistung der
ehelichen Pflicht. Der Richter wird also die Partheyen
vorerst an den Seelsorger weisen, welcher durch nach¬
drückliche, den Umstanden angemessene Vorstellungen
den Streit zwischen den Eheleuten beyzulegen versu¬
chen soll. Richtet aber dieser nichts aus, so muß der
Richter selbst vor Allem die Ursache der Weigerung
zu erforschen, und dann durch seine Ermahnungen einen
gütlichen Vergleich zu stiften trachten. Sind aber
auch seine Bemühungen io diesem Stücke fruchtlos,
so hat er beyde Theile persönlich, so oft es nöthig ist,
mir Geduld zu vernehmen, für den Beweis der ent¬
scheidenden Thatumstande von Amtswegen Sorge zu
tragen, und nach geschloßener Untersuchung durch Ur-
therl zu erkennen, was Rechtens ista). Fallt daS Ur»
theil für den Klager aus, so könnte der Beklagte auf
Anlangen des Klägers von dem Richter Nach §. 3io
der G. O. durch Geld - oder Leibesstrafen angehalten
werden, daß er seiner Schuldigkeit ein Genüge leiste;
die fachfällige Frau allenfalls durch Entziehung der in
den Ehe - Patten bedungenen Gabe», z. B. des so ge-

s) S. Frerberr v. Gärtnerrc. Von gerichtlicher
Untersuchung der Streitigkeiten der Ehegatten über
Scheidung von Tisch und Bett« in des HRs Pra-
loberer» Materialien l. B. n. Hl. S. 100—i^r.
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nannten Stecknadelgeldes; der verlierende Mann durch
Entrichtung einer Geldsumme an dis Frau oder an
das Armeninstitut; sowohl der eine als der andere Theii
durch Arrest. Doch ist bey Anwendung solcher gerichtli¬
cher Zwangsmittel die größte Behuthsamkeic nörhig, Sie
dürsten selten den erwünschten Erfolg haben, wohl aber
konnten sie daS Uebel noch ärger machen. Von einem
mechanischen, unmittelbar auf den Körper einwirkenden
Zwange kann ppllends gar keine Rede seyn. Naturkräft«
und Herzensangelegenheiten unterliegen der vollstrecken¬
den Gewalt des Richters nicht. Die Fortsetzung einer
aufrichtiger Anhänglichkeit und Liebe äußernden Betra¬
gens gegen den weigernden Ehegatten wird in den mei¬
sten Fällen sich als ein weit besiers Executions-Mittel
bewähren, als jedes andere, das dem Richter zu Ge-
bothe steht. Fällt hingegen das Urtheil gegen den Kläger
aus, so ist es dem Richter leichter, den obsiegenden
Beklagten gegen die Zudringlichkeiten des verlierenden
Ehegatten zu schützen. Es finden hier die gewöhnlichen
Zwangsmittel statt. Bey fortwährender Hartnäckigkeit
des sachfalligen Klägers könnte auch eine zeitliche Schei¬
dung von Tisch und Bette angeordnet werden s). Das
bisher Gesagte ist auch auf den Fall anwendbar, da der
aus rechtmäßigen Ursachen sich weigernde Theil als Klä¬
ger austritt, und gegen die Zudringlichkeiten des andern
Schutz bey dem Richter sucht, der andere aber sein
Recht auf Leistung der ehelichen Pflicht in der Einrede
geilend machen will.

Als rechtmäßige Ursachen, die Leistung der eheli¬
chen Pflicht zu verweigern, können alle diejenigen an¬
gesehen werden, aus welchen ein Ehegatte wider den

») Gzb. io? u. log.
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Willen des andern sogar die Scheidung von Tisch und
Bett nach §. 1O9 des bürg. Gesetzbuches begehren kann,
weil hier der Schluß a majori minus gelten muß.
Es gibt aber außer diesen noch viele andere, die sich
nicht vollständig aufzählen lassen. Dahin gehören eine
Krankheit des einen oder des andern Theiles, mmiu
mariti zootsntis, die der Gattinn unerträgliche Schmer¬
zen verursacht; die dem weiblichen Geschlechte eigenen
periodischen Zufälle; die übertriebene Sinnlichkeit des
einen Ehegatten; Gefahr für das Leben oder die Ge¬
sundheit der Leibesfrucht oder des Säuglings s) u. s. >v.
Die Schwangerschaft für sich allein enthält noch keinen
Grund zur Versagung des Beyschlafes, weil dieser mäßig
ausgeübt, nach dem Zeugnisse erfahrner Aerzte, weder
auf die Mutter noch auf die Leibesfrucht einen nach-
cheiligen Einfluß hat.

Eiue mehr theoretische ass praktische Frage wäre
noch diese: ob ein Vertrag, worin zwey Braut-oder
Eheleute mit einander Übereinkommen, sich alles An¬
spruchs auf die Leistung der ehlichen Pflicht enthalren
zu wollen, eine gegründete Ursache sey, dieselbe dem
sie dennoch Begehrenden zu versagen? Ist ein solches
Uebereinkommen vor oder bey Schließung der Ehe ge¬
troffen worden, so könnte der Richter dasselbe für kei¬
nen rechtlichen Grund ansehen, aus welchem er einen
auf Leistung der ehelichen Pflicht klagenden Ehegatten
übzuweisen hätte; denn' nach dem F. Lg des bürg.
Gesetzbuches stehen getauschte Erwartungen auch verab¬
redeter Bedingungen der Gültigkeit ° deS Ehevertrages
nicht entgegen. Hätten also die Partheyen bey Schlie¬
ßung der Ehe die Enthaltung vom Beyschlafe wirklich
als Bedingung verabredet, und es fände sich in der

can. 5. cans. 32. g.
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Folge ein Theil durch das Begehren des andern in sei¬

ner Erwartung getauscht, so wäre eine solche Ehe doch
gültig; aus einer gültig geschlossenen Ehe aber ent¬

steht das Recht die Leistung der ehelichen Pflicht zu for¬
dern, auf welches daher der um Beystond angerufene
Richter erkennen wüßte. Die verabredete Bedingung

wird als nicht beygerückk angesehen, weil sie der Natur

deS Ehevertrags zuwider lauft, und die Ehe in eine

blosse Gesellschaft zur wechselseitigen Unterstützung in

Krankheits - und andern Nothfällen verwandeln würde.
Unser Gesetzbuch stellt bey andern, für das öffentliche
Wohl minder wichtigen Vertragen, z. B. dem Pfand-

und Darleihensvertrage den Grundsatz auf, daß alle
der Natur dieser Verträge entgegenstehenden Bedingun¬

gen und Nebenvertrage ungültig sind s). Um wieviel

mehr wird man diesen Grundsatz bey dem für den Staat

wichtigsten, und von, ihm vorzüglich begünstigten Ehe-
vertrage gelten lassen müssen? Zst hingegen oben er¬

wähnter Vertrag erst nach Schließung der Ehe einge¬
gangen worden, so scheint er verbindlich zu seyn, s»

daß der Richter auf die Klage des einen Ehegatten den
andern nicht zur ehlichen Beywohnung zwingen konnte,
sondern vielmehr dem letzter» gegen die Zudringlichkeit
des erster» auf Verlangen Schutz gewähren müßte.

Denn da es den Eheleuten nach geschlossener Ehe frey
steht, einverstäadüch r eine ! Scheidung von Tischund

Lett vorzunehmen , oder ins Kloster zu gehen , wo daN«

von keiner Klage auf Erfüllung der ehelichen Pflicht

mehr die Rede seyn kann, warum sollten sie nicht auch
gültig Übereinkommen können, keinen Gebrauch von ehe¬
lichen Rechten zu machen? Die Ursache der verschiede¬

nen Entscheidung des ersten und des zweyten Falles

a) A. b. Gzb. ,57t.



235

liegt darin: Wäre im ersten Falle der beygefehte Nebcn-
vertrag gültig, so würden die Partheyen auf der Stelle
durch denselben einander die Rechts nehmen, die sie

durch den Ehevertrag sich wechselseitig einräumen, es

wäre daher der Ehevertrag wirkungslos und ungültig,
waS doch daS Gesetz nicht haben will, also muß der
Nebenvertrag ungültig seyn, damit er den Ehevertrag
nicht zerstöre. Zm zweyten Falle hingegen haben die

Partheyen durch den unbedingt eingegangenen Ehever-
trag bereit- die ehelichen Rechte erworben. Auf die
Ausübung derselben können ste we bcy andern Verträ¬

gen in der Folge gültig.Verzicht leisten. Zudem wird

zur Gültigkeit eines jeden Vortrages eine ernstliche

Einwilligung erfordert a). Wenn aber zur nähmlichen

Zeit von eben denselben" Personen zwey einander ganz
zuwiderlaufende Verträge geschlossen werden, kann die

Einwilligung in beyde nicht ernstlich seyn. DaS Gesetz
nimmt nun mit Recht ohne Zulassung eines Gegenbe¬

weises an, daß die Einwilligung nur in den für das

öffentliche Wohl nützlichem und auf eine viel feyerlichere
Art geschlossenen Vertrag ernstlich gewesen sey. Sikid

aber solche Vertrage zu verschiedenen Zeiten eingegangen

worden, so kann die Einwilligung in beyde ernstlich
gewesen seyn, und der zweyte derogirt dem ersten we-
nigstens in so weil, als dieses die Natur eines miaust

löslichen Vertrages zuläßt.

§, »ü8.

K) Eheliche Treue

Unter ehelicher Tr e uein der weitern Bedeutung

versteht man die Unterlassung jeder versätzlichen Ueber-

-) L. b. Gzb x L6g.
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tretung der von beyden Ehegatten durch den Eheoertrag

gemeinschaftlich übernommenen Verbindlichkeiten; in der

engern Bedeutung aber die Enrhaltung eines Ehegatten
von aller fleischlichen Vermischung mit einer fremden

Person des andern Geschlechtes. In der ersten Bedeu¬

tung wäre also auch die Verweigerung der ehelichen

Pflicht, eine dem Zwecke der Zeugung nicht angemessene

Befriedigung des Geschlechtstriebes, und die Vernach-
laßigung der Kindererziehung, wozu sich die Eheleute

durch den Ehevertrag ebenfalls verbindlich machen, eine

Verletzung der ehelichen Treue. Da jedoch von den bey
den hier zuerst berührten Gegenständen bereits im vor¬

hergehenden §. gehandelt worden ist, von dem zuletzt
angedeuteten aber schicklicher weiter unten das Nöthige
vorkommen wird: so haben wir hier bloß von jenen

Handlungen und Unterlassungen zu reden, welche den
Pflichten zuwiderlaufen, die für beyde Ehegatten aus
der 'einander im Ehevertrage zugesagten unzertrennlichen,

innigsten Lebensgemeinschaft, und gegenseitiger Bey-
standSleistung hervorgehen.

In Rücksicht auf das Versprechen einer unzertrenn¬
lichen Lebensgemeinschaft ist als Verletzung der ehelichen

Treue anzusehen jede, von einem Theile wider den Wil¬
len des andern ohne Authorität der öffentlichen Behör¬
de vorgenommene Aufhebung des häuslichen Zusam¬
menlebens, sie mag aus was immer für Absicht ge¬

schehen, und entweder in Verstossung, d. i. aus¬
drücklicher Verabschiedung deS Gatten auf immer, oder
in Verlassung, d. i. heimlicher Entfernung von dem¬

selben mit dem Vorsatz, nicht mehr zu ihm zurückzukehreu,

bestehen. Sogar eine zeitliche längere Abwesenheit
ohne gegründete Ursache ist dahin zu rechnen. Wird
die eheliche Treue auf solche Art von einer S-ire verletzt,

sV kann -in Ehegatte den andern zur Vollziehung des
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jeden andern Contract belangen s). Daher ist der Ver¬
stoßene berechtiget, gerichtlich zu verlangen, daß der an¬
dere durch gehörige Zwangsmittel angehalten werde, ihn

wieder aufzunehmen; der Verlassene aber, daß dem Ab¬

wesenden, «wenn sein Aufenthaltsort bekannt ist, mittelst

persönlicher Vorladung die Rückkehr zu seinem Gatten,
we> n hingegen der Aufenthaltsort unbekannt ist, mittelst

öffentlicher Edikte die Erscheinung; und in beyden Fällen
die Herstellung der häuslichen Gemeinschaft aufgetragen

werde. Sollten diese Maßregeln keinen oder einen ungün¬
stigen Erfolg haben, so kann der verletzte Gatte in jedem

Falle die Scheidung von Tisch und Bett b); nach Um¬
ständen aber auch die Trennung der Ehe fordern c). Diese

Rechtsmittel fallen jedoch stieg, oder würden fruchtlos an¬

gewandt, wenn der Abwesende eine gegründete Ursache
seiner Entfernung anführen kann. Dergleichen Ursachen

können liegen in Dienst- oder Gcwerbsverhältnissen, z.B.
wenn der Soldat ins Feld ziehen, der Beamte in Amts-,

der Kaufmann in Handelsgeschäften verreisen muß; in

Unglücksfällen, z. B. wenn der Gatte im Kriege gefan¬
gen, als Geisel abgeführt, oder vor dem Feinde zu flie¬
hen genöthiget wird, wenn er in Raserey, einen bedenk¬

lichen Wahnsinn, oder eine pestartige Krankheit ver¬

fällt rc.

Die unzertrennliche Lebensgemeinschaft fordert eine

ungetheilte Neigung, Freundschaft und Liebe der Ehe¬
gatten, um für die Zwecke der Ehe gedeihlich zu seyo.

Diese Innigkeit der Gemeinschaft aber wird durch

») 19. May 1786 Ut. x.
L) A. b. Gzb. §. 109.
e) Eiend. 5. »iS.
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Handlungen sehr gefährdet, wodurch ein Ehegatte den
Verdacht der Verletzung der ehelichen Treue im enger»
Verstände bey dem andern erreget. Jeder Ehegatte
hat daher die Pflicht auf sich, allen freyern Umgang,
alle Vertraulichkeit im Reden und Handeln, allen ge¬
heimen Briefwechsel mit Personen! des andern Geschlechts,
wodurch er sich einen solchen Verdacht zuziehen kö-nte,
kurz alles Betragen gegen dieselben, das sich nicht aus
einleuchtenden Gründe» als unschuldig erklären läßt,
sorgfältig zu vermeiden. So lange dergleichen Hand¬
lungen bloß in dem JnNern der Familien verschlossen
bleiben, werden sie von unserer Gesetzgebung lediglich
der häuslichen Zucht überlassen a); diese aber findet
gegen den excedirenden Ehemann als Haupt der Fami¬
lie keine Anwendung, und bleibt auch gar oft gegen
die Ehegattinn ohne Erfolg. In! solchen Fällen gestat¬
tet unsere Gesetzgebung dem gekrankten Theile sich auch
an die Obrigkeit um Abhülfe solcher.! Unordnungen zu
wenden; aber diese Unordnungen werden schwere Poli-
zey - Uebertretungen gegen die öffentliche Sittlichkeit,
sobald sie so weit gehen, daß die Ehegenossen sich be-
müffiget finden, die Hülfe der Obrigkeit anzurufen.
Diese ist daher in solchen Fällen verpflichtet, zur Ab¬
wendung der Unordnung die Hände zu biethen, und
nach gehöriger Untersuchung diejenige Bestrafung zu
verhängen, die sich nach Umständen zu einem wirksamen
Erfolge am zweckmäßigsten erachtet b). Die hier an¬
gegebene Obrigkeit scheint vorerst die Polizey - Behör¬
de zu seyn, welche für die öffentliche Sittlichkeit j»
wachen, und vorläufig zu erheben hat, ob die Beschwer¬
de nicht etwa auf blossen Einbildungen einer regen Ei-

») Strafgrb. H. Th. 269.
d) Strafgrb. ll. Th. §. 26-.
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fersucht beruhe, wo sodann vielmehr der geklagte Ehe¬
gatte t>n Schutz zu nehmen seyn würde. Findet aber
die Polizcy- Behörde, daß die Beschwerde gegründet
sey, so muß sie vorläufig durch ernsthafte Verweise,
Untersagung aller Gemeinschaft zwischen den Mitschul¬
digen, oder veranstaltete Entfernung des einen Theiles,
ohne Aufsehen zu erregen, das Uebel zu heben suchen.
Sind diese Mittel nicht anwendbar, oder bleiben sie
ohne Wirkung, so kann'gegen den leichtsinnigen Ehe¬
gatten, dem nun eine schwere Polizey- Übertretung zur
Last fällt, dieser wegen das Verfahren bey der politi¬
schen Obrigkeit eingeleitet, und auch auf Arrest, allen¬
falls verschärft mit Fasten, oder auf eine andere zweck¬
mäßige Strafe erkannt werdön. Sollte eine solche
Klage bey der Gerichtsbehörde, die nicht zugleich daS
Amt der politischen Obrigkeit des Beschuldigten, und
der Polizey-Behörde vereiniget, angebracht werden,
so ist der Kläger an die eben genannten Behörden zu
weisen.

Ein noch höherer Grad der Verletzung ehelicher
Treue und zwar in der engsten Bedeutung ist der Ehe¬
bruch d. i. der Beyschlaf eines Ehegatten mit einer
andern (verehlichten oder unverehlichten) Person des
entgegengesetzten Geschlechtes- Der Ehebruch ist in der
Regel eine schwere Polizey - Uebertretung, welche an den
Personen, die ihn miteinander begehn, mit Arrest von
»istem Monate bis zu sechs Monaten, an dem Weibe
aber alsdann strenger zu bestrafen ist, wenn durch den
begangenen Ehebruch über die Rechtmäßigkeit der nach¬
folgenden Geburt ein Zweifel entstehen könnte a). Das
ftrengere ist so zu nehmen, daß der Arrest des Wei-
beS im gesetzten Falle zwar länger als der des Mannes,

») Strafgzb. H. Th. 247.
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aber doch nicht über sechs Monate dauern, oder zwar
von gleicher Dauer, aber mit einer Nebenstrafe z. B.
Fasten verschärft seyn soll. Daß überhieß nach Umständen
auch die Entfernung des Mitschuldigen veranlaßt wer¬
den könne, versteht sich von selbst. Diese schwere Polizey-
Uebertretung hat jedoch das eigene, daß sie, einige Fälle
ausgenommen, nie von Amtswegen, sondern allein auf
Verlangen des beleidigten Theiles in Untersuchung gezo¬
gen und bestrafet werden kann. Selbst dieser ist zu einer
solchen Forderung ferner nicht berechtiget, wenn er die
ihm bekannt gewordene Beleidigung ausdrücklich verzie¬
hen, oder stillschweigend dadurch nachgesehen, daß er
von der Zeit an, da ihm solche bekannt geworden, durch
sechs Wochen darüber nicht Klage geführt hat. Auch die
bereits erkannte Strafe erlischt, sobald der beleidigte
Theil sich erklärt, mit deck Schuldigen wieder leben zu
wollen. Doch hebt eins solche Erklärung die schon erkannte
Strafe in Ansehung des Mitschuldigen nicht auf a).

Als ausgenommene Fälle, wo auch der Ehebruch
von Amtswegen zu untersuchen und zu bestrafen ist,
sind folgende zu betrachten: i) Wenn eine verheirä-
thete Person mit der Unzucht Gewerbe treibt. Sie
unterliegt in diesem Falle der auf die Treibung des
unzüchtigen Gewerbes §. 254 des II. Theiles des Straf¬
gesetzbuches festgesetzten Bestrafung; aber der Umstand,
daß die das Schandgewerbe treibende Person verhei-
rathet ist, muß als eilt beschwerender Umstand in
Strafe verschärfen k). Zeigt sich durch die Untersuchung,
daß der Mann zu dem Schandgewerbe des Weibes ein-
gewilliqet, und an dem Erwerbe Antheil genommen,

») Strafgzb. H. Th. 24s.
d) Strafgzb. II. Th. §. rsi.
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oder sonst offenbar Vortheil daraus gezogen hat, so ist
auch derselbe zu der höchsten auf Kuppeley (§. §. 257
u. 258) gesetzten Strafe zu verurtheilen g). 2) Wenn
der Ehebruch zwischen voll- und halbbürtigen Geschwi¬
stern, mit den Ehegenoffen der Aeltern, der Kinder
oder Geschwister, z. B. von dem Stiefsohn mit der
Stiefmutter, von dem Schwiegervater mit der Schwie¬
gertochter, oder von einem Bruder mit seiner Schwä¬
gerin» begangen wird. Die schuldigen sind Mit einem
ein-bis dreymonathlichen, nach Umständen durch Fa¬
sten, engere Verschließung und Züchtigung verschärften,
Arreste zu bestrafen. Nach vollendeter Strafzeit ist von
Amtswegen Vorsorge zu treffen, daß die Gemeinschaft
zwischen den Schuldigen durch ihre Absonderung auf¬
gehoben werde b). 3) Wenn der Ehebruch mit einem
Verbrechen verbunden ist, wo wenigstens bey Ausmes¬
sung der Strafe des Verbrechens auf denselben Bedacht
genommen werden muß c). Dieser Fall kann eintre¬
ten bey der zweyfachen Ehe, Entführung, Nothzucht
und Blutschande 6). Uebrigens gehört der Ehebruch
auch unter die gesetzmäßigen Gründe, aus welchen ei-
Ue Scheidung von Tisch und Bett e), oder gar eine
Trennung der Ehe gefordert werden kann

Endlich aus der im Ehevertrage enthaltenen An¬
gelobung des gegenseitigen Beystandes fließt die Pflicht
der Ehegatten, in allen Verhältnissen deS Lebens nach
Kraflen sich zu unterstützen, nach keinem einseiligen Vor-
Heil zum Schaden des andern Garten egoistisch zu ha-

») Ebend. »j6.
b) Ebend. z. 246.
r) Strafgzb. I. Th. §. 29.
<>) Ebend. §. Sl, 80, lio, tr.2, tl. irä.
a) A. b. Gzb. §. >09.
k) Ebend. §. liS. u. >25.

kl. Baud. Q
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schen, sondern mit lebhafter Theilnahme ihr beyder-
seitiges Glück zu befördern, sich vor Unglück zu wah¬
ren , und die Leiden einander zu erleichtern. Die Ue-
bertretung dieser Pflichten ist ebenfalls unter die Ver¬
letzungen der ehelichen Treue wenigstens im weitern Sin¬
ne zu rechnen. Insbesondere liegt dem einen Ehe¬
gatten, die Pflege des andern, der krank ist, sowohl
aus natürlicher als übernommener Pflicht ob. Wenn
als» dargethan wird, daß er es demselben an dem noth-
wendigen medicinischen .Beystande, wo solcher zu ver¬
schaffen war, gänzlich habe ermangeln lassen, so ist er,
wie überhaupt Jedermann, der eine gleiche Pflicht auf
sich hat, und sie außer Acht laßt, einer schweren Polizey-
Uebertretung für schuldig zu achten, und nach Beschaf¬
fenheit der Umstande mit Arrest von einem bis zu sechs
Monaten zu bestrafen s).

Schließlich ist zu bemerken, daß alle Verabredun¬
gen , wodurch Ehegatten auf die wer ehelichen Treue
entsprechenden Rechte, Verzicht leisten, keine Rechts¬
kraft habe», theils weil sie der Natur deS Hauptver-
träges zuwider laufen, theils weil das, was geradezu
unerlaubt ist, kein Gegenstand eines gültigen Vertra¬
ges seyn kann K). Eben so gibt die Verletzung der ehe¬
lichen Treue von Seite eines Theiles dem andern Thei-
le kein Recht zu ähnlichen Handlungen c) , und hebt
die Strafbarkeit derselben, wie nicht selten das Vor-
urtheil glaubt, keineswegs auf, weil das Verbreche«
und nach dessen Analogie auch eine schwere Polizey-kle-
bertretung, nicht aus der Beschaffenheit desjenigen,
an dem sie verübet worden, sondern auS der BoKheit

») Strafzzb. II. Th. 114.
d) A. h. Gzb. §. 878.
e) A. b. Gzb. 919.
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des ThäterS entstehet s). Daher kann selbst derjenige

Gatte, welcher zuerst gegen die Pflichten der ehelichen

Treue gehandelt hat, den andern wegen ähnlicher, in

der Folge gleichsam zur Wiedervergeltung begangener
Verletzung belangen, und der letztere wird unnach-

sichtlich bestrafet, ohne den Grund für sich geltend ma-

chcn zu können, daß er dem erstem die frühere Verle¬
tzung ausdrücklich oder stillschweigend nachgesehen habe.

Sogar der Umstand würde in der Sache nichts ändern,
daß ihm der frühere Beleidiger ein Befugniß zu einem

gleichen Verfahre» eingeräuml har. Es gilt also hier

der Grundsatz nicht: karia criirriira mutus

«alione kolluntur.

§. läg.

o.) Anständige Begegnung.

Das Recht auf anständige Begegnung, ass

das dritte beyden Ehegatten gemeinschaftliche Recht,

begründet für jeden Gatten die juridische Verbindlich-
keit, alles die Ehre, körperliche Sicherheit und Frey-

heit des andern kränkende Betragen zu vermeiden.

Dieser Pflicht lauft es schon zuwider, wenn ein Ehe¬
gatte in Gegenwart fremder Personen dem andern wah¬

re Thatsachen vorwirst, welche dessen guten Ruf bey

andern vermindern, oder ihm die Achtung derselben
entziehen können. Um so mehr sind die Ehegatten

verpflichtet, sich aller wörtlichen und thätlichen Injuri¬

en gegen einander zu enthalten. Wie aber bey Beur-

theilung der Injurien überhaupt auf die Absicht ge-
Meine Meinung, den Stand, die wechselseitigen Ver¬

hältnisse der Personen und andere Umstände des Mei-

Ktrafgzb. I. Th. §.
S 2
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sie ankommt, so gilt dieses auch von den Injurien unter
Ehegatte». Daher kann zwischen Eheleuten manche
Rede oder Handlung, welche zwischen andern Perso¬
nen unbezweifelt Injurie seyn würde, nicht als solche
und wieder zwischen Gatten aus den gebildeten Standen
manche Rede oder Handlung als grobe Injurie angese¬
hen werden , die zwischen Eheleuten aus der gemeinsten
Nolksklasse nicht einmahl für eine geringe gehalten wird.

Am meisten wird die angeführte Nechlspflicht von
den Ehegatten verletzt, wenn sie solche Tätlichkeiten
gegen einander verüben, die mit der körperlichen Si¬
cherheit unverträglich sind. Wenn ein Ehegatte den an¬
dern so mißhandelt, daß dieser am Körper Schade»
nimmt, so wird diese Mißhandlung als eine schwere
Polizey » Uebertretung betrachtet. Beyde Theile stad
vorzuladen, und nachdem die Mißhandlung untersucht
worden, ist dem mißhandelnden Theile ein strenger
Verweis zu geben, nach Umstanden ist derselbe mit
Arrest von einer Woche bis drey Monathen, und im
WiederhohlungSfalle mit Verschärfung deS Arrestes zu
bestrafen. Doch steht dem mißhandelten Theile frey.
»ine Milderung der Strafe, und selbst die Nachsicht
derselben anzusuchen, worauf der Richter allezeit die ge¬
hörige Rücksicht zu nehmen Hal a). Hat ein Ehegatte
bey dergleichen Mißhandlungen wirklich die Absicht, de»
andern zu beschädigen, und verwundet oder verletzt
ihn schwer, oder zieht ihm an seiner Gesundheit eine«
Nachtheil zu, so begeht er gar ein Verbrechen b), das
um so strafbarer ist, als dadurch nebst den allgemeinen
Pflichten der Menschen gegen einander auch die beson¬
der» , die den Ehegatte» obliegen, verletzt werdenc).

.) Strafgzb.. H. Th. 5. ,65 u. »7«-
d) Ebend. I. Th. L. »56.
«) Sbend. Z. 36.
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Endlich gehören zu den mit dem Rechte der Ehe»
gatten auf anständige Begegnung streitenden Handlun¬
gen auch die widerrechtlichen Kränkungen der Freyheit,
die sich ein Ehegatte gegen den andern zu Schulden
kommen läßt, z. B. wenn der Mann seine Frau immer
zu Hause verschlossen hält, ohne ihr die nöthige Be¬
wegung deS KorperS in freyer Luft zu gestatten, oder
wenn die Frau den Mann nicht auS dem Hause gehen
läßt, ohne sich ihm überall als Begleiterin aufzudringen.

Obgleich dergleichen Kränkungen der Freyheit, so
wie auch mehrere Ehrenbeleidigungen und manche kör¬
perliche Verletzungen als Folgen der Mißhandlungen
die unter den Ehegatten vorfalle«, weder zur Classe der
Verbrechen und vor daS Criminal- Gericht, noch in
die Classe der schweren Polizey- Uebertretungen gehö¬
ren , so werden sie doch auf Anrufen des beleidigten
TheilS von der politischen Obrigkeit untersucht und
bestraft 2). Da eS zugleich Jedem, der sich in seinem
Rechte gekränkt zu seyn erachtet, freysteht, seine Be¬
schwerde vor der durch die Gesetze bestimmten Behörde
anzubringen, und wer sich mit Hintansetzung derselben
der eigenmächtigen Hülfe bedient, dafür verantwort¬
lich ist b): so scheint durch diese Anordnung des all¬
gemeinen bürg. Gesetzbuches die Frage entschieden zu
seyn, ob der Mann in Fällen, wo ihm daS Weib eS
gar zu arg macht, und schleunige Hülfe des Richter-
nicht zu erwarten ist, zur körperlichen Züchtigung,
tu schlägen, seine Zuflucht zu nehmen berechtiget sey.
Es steht zwar dem Manne als Haupts der Familie eine Art
von Gewalt über daS Weib zu a), die sich jedoch, wie

») A. b. Gzb. L. lZZ9-
d>) Ebend. eg.
c) Eben», 175.



2/,6

wir im folgenden §. sehen werden, darauf beschrankt,

daß bey geteilten Meinungen und Ansichten der Ehe¬

gatten über die vorzunehmenden Hausgeschäfte die Stim¬
me des Mannes entscheidend ist; daraus folgt aber noch
nicht, daß er im Staate derselben auch durch Anwen¬
dung des Privat - Zwanges Nachdruck und Wirk¬

samkeit zu verschaffen befugt sey. Mit dieser Beant¬

wortung der aufgeworfenen Frage scheint frey'ich der
165 des zweyten Theiles des Strafgesetzbuches nicht

ganz im Einklänge zu stehen, wo ein häusliches Züch-

Ligungsrecht nicht nur der Aeltern gegen die Kinder,
der Vormünder gegen die Mündel, sondern auch eines

Gatten gegen den andern vorausgesetzt, und demsel¬
ben nur die Gränze gesteckt wird, daß es in keinem

Falle bis zu Mißhandlungen, wodurch der Gezüch¬

tigte am Körper Schaden nimmt, ausgedehnt wer¬

den kann. Allein da aus den zu allgemeinen Worte»
diese» Paragraphes zugleich gefolgert werden müßte,

daß auch der Ehegattin gegen den Ehemann ein Züch¬

tigungsrecht zustehe, welches doch nicht behauptet wer¬
den kann, so ist gedachter Paragraph wohl nur dahin
zu verstehen, daß, wenn ein Ehegatte an dem andern
faktisch und eigenmächtig eine Züchtigung vornimmt,

und dadurch den andern einen Schaden am Körper

verursacht, diese Mißhandlung zu einer schweren P°'
tizey- Uebertrekung werde, woraus es sich dann v»"

selbst ergibt, daß die Züchtigung eines Ehegatte« durch
den andern, obgleich dabey die Schranken des oft ge¬

dachten ParagravheS nicht überschritten worden, darin
noch keineswegs für ggnz unverantwortlich, mithin fi"
rechtlich anerkannt wird. In wiefern Kränkungen und

Mißhandlungen unter Ehegatten auch Gründe zur Schei¬

dung von Tisch und Belt, oder nach Umständen j«'
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Trennung der Ehe abgeben können, wird im neunten
Abschnitte auseinander gesetzt werden.

§. 150.

Wechselseitige Sachenrechte der Ehe¬
gatten.

Unter die bloß anzudeutenden w echsel seiti g e»
Sachenrechte der Ehegatten gehören vorzüglich fol¬
gende zwey: i) das Recht auf den mangelnden Unterhalt;
2) das gesetzliche. Erbrecht. Wenn nähmlich ein Ehe¬
gatte eine letzte Willenserklärung hinterläßt, so hat der
andere zwar kein Recht auf einen Pflichttheil; eS
gebührt ihm aber, wenn für den.Fall des Ueberlebens
keine Versorgung bedungen worden, und so lange er
nicht zur zweyten Ehe schreitet, der mangelnde anstän¬
dige Unterhalt. Ein aus seinem Verschulden geschiedene
Ehegatte hat darauf keinen Anspruch a). Stirbt hinge¬
gen ein Ehegatte ohne Testamenr, oder tritt sonst der
Jntestat-Fall ein, so gebührt dem überlebenden, ohne
Unterschied, ob er ein eigenes Vermögen besitzt, oder
nicht, wofern drey oder mehrere Kinder vorhanden
sind, mit »edem Kinde ein gleicher Erbtheil; wenn
aber weniger als drey Kinder vorhanden sind, der
vierte Theil der Verlassenschaft zum 'lebenslang-n Ge¬
nüsse; das Eigenthum davon bleibt den Kindern. Ist
kein Kind, aber ein anderer gesetzlicher Erbe vorhan¬
den, so erhält der überlebende Ehegatte das unbe¬
schränkte Eigenthum auf den vierten Theil der Verlas-
senschaft. Wenn aber gar kein anderer gesetzlicher Er¬
be vorhanden ist, so fällt dem Ehegatten die ganze

s) AUg, b. Gzb. 796.
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Erbschaft ju. Doch hat ein aus seinem Verschulden
geschiedener Ehegatte weder auf die Erbschaft, noch ei¬
nen Erbtheil des Gatten Anspruch 3). Dieses gilt auch
von einem getrennten, obgleich schuldlosen Ehegatten b).

§ ,51.

Besondere Rechte und Verb indlichkei-
ten des Ehemannes.

Schoa der Stammutter Eva hatte Gott nach
dem Falle angekündigt: 8ub viri poteptate eris, et
ixse «sommabitur tu! c). Diesem zu Folge lehrte der
Aoostel: hlulieres viris suis sulxlitae sint sicut
Domino, Huoniam vir cs^ut est mulieris ä). Die¬
ses bestättige! auch das canonifche Rechte), und will,
daI das Weib den Mann als Leiter (^udernator)
erkennen 5) und nicht herrschen soll^). Daraus leitet
es ferner das Recht des Mannes ab, die ihm nach¬
theiligen Gelübde seiner Gattin» zu entkräften 1r) und
sie von Jedermann zurück zu fordern i) ; dagegen legt
es ihm aher zugleich die Verbindlichkeit auf, sie auch
dann zu unterstützen, wenn er sich von ihr getrennt
hat le). Unser bürg. Gesetzbuch sagt hierüber §. 91 :

s) Tbenb. §. 757 — 759.
b) Ebend. §. ,266.
c) vene». I. e. A. v. ,6.
ä) Lä Lpbes. c. 5. v. 22. I. sä Larlntd. c, ti. v. 5.
e) esn. il. 12. 14. «r i5. csua. ZZ. g; 5.
k) csa. 18. iblä.
x) csn. 17. idlä.
d) cs», il. er 16. ldlä.
i) c»p. 11. äv rpanisl. er msrr.
>r) csn. ,g. csus. 52. 4. 7.



»4Y

der Mann ist daSHauptderFamili». Zn
dieser Eigenschaft' steht ihm vorzüglich
das Recht zu, das Hauswesen z ul e it e n;
e S liegt ihm aber auch die Verb inhlichkcht
ob, der Ehegattin» nach seinem Nermö-
gen den anständige» Unterhalt zu ver¬
schaffen, und sie in allenVorfällen zu v er-
treien. Da die Ehegattin» ungezweifelt zu drr Fa¬
milie gehört, für deren Haupt Las Gesetz den Mann
erklärt; da sie verbunden ist, die von ihm getroffenen
Maßregeln selbst zu befolgen 3)5 La sie in Rücksicht
ihrer Person unter die Gewalt des Mennes kommt d):

so läßt es sich nicht in Abrede stellen, daß auch nach
unserm Gesetzbuchs der Mann als csxut mulierir an»
znsehen sey; aber in welchem Verstände?

Eine eigentliche Oberherrschaft über die Frau kann
dem Manne nicht zugeschrieben werden. Die Ueberle-
genheit an physischen Kräften oder an geistigen Eigen¬
schaften gibt nach dem Naturrechte keinem Menschen
eine Oberherrschaft über den andern, folglich auch nicht
dem Manne über das Weib, und in dem Ehevertrage
selbst liegt nichts, woraus dieselbe abgeleitet werden
konnte; vielmehr begründet dieser zur Erreichung ei-
nes fortwährenden Zwecks geschloffene, wie jeder an¬
dere Vertrag, der kein UnterwcrfungSvertrqg ist, zmi-
schen den Paciscenten eine gleiche Gesellschaft, in wel¬
cher auch der Ehegattin ihr Antheil an der Besorgung
und Leitung der in das Hauswesen einschlagendcn Ge¬
schäfte zukommr. Die Verlheilung derselben zwischen
den Ehegatten geschieht gemeiniglich nach der Gewohu-

->) A. b. Gzb s2.
t>) Ebend. z. 175.
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heit, die sich überall nach der Verschiedenheit der jedem

Geschlechte eigenen Natur- Anlagen und nach der diesen

gemäß empfangenen Erziehung bildet; sie kann aber auch
durch ausdrückliche oder stillschweigende Uebereinkunft

erfolgen. Kurz die Regierungsform in der ehelichen, und

der daraus durch Erzeugung der Kinder und Aufnahme

von Dienstborhen bald entstehenden Familiengesellschaft

ist dyarchisch. Zn sofern nicht schon durch Gewohnheit

oder Verabredung jedem Gatten gewiße Houshaltungs-

geschafte zugewiesen sind, müssen die Eheleute über die

gemeinschaftlichen Angelegenheiten des Hauswesens mit
einander zu Rathe gehn', sich ih-e Ansichten darüber

mittheilen, nöthigen Falles die Gründe ihrer Meinung
darstellen, und sich eines gemeinschaftlichen Schlusses zu
vereinigen suchen. Will sich kein Theil durch die Gründe

des andern Fberzeugen lassen, so gibt der Entschluß deS

Mannes den Ausschlag. Die Frau ist, um die in jeder

Gesellschaft nöthige Einheit des Willens zu erhalten, und
Unordnungen zu vermeiden, der begründeten Meinung

deS ManneS nachzugeben verbunden, weil seine gewöhn¬

lichen Natur-Anlagen und die übliche Erziehungsart
für ihn die Vermuthung erzeugen, daß er die Sache

reifer zu überlegen und tiefer zu beurtheilen im Stande

sey. Zwar kann sowohl der eine als der andere Theil,

wenn er in der Ueberzeugung steht, daß seine Meinung

die zweckmäßigere für das Wohl der Familie sey, und

daher m seinem Rechte, dasselbe zu befördern, sich ge¬

kränkt glaubt, bey dem Gerichte Beschwerde führen;

aber selbst dieses muß in zweifelhaften Fällen wegen der
angeführten Vermuthung für des Mannes Meinung ent¬

scheiden, und ihm zur Durchsetzung derselben richterli¬

chen Beystand aygedeihen lassen. In diesem Sinne nun
erklärt unser Gesetz den Mann für das Haupt der Fa¬

milie , und die Nichtigkeit desselben wird noch dadurch
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verbürgt, daß es dem Manne nur ein vorzügliches,
nicht ein ausschließsndes Recht einraumt, das Hauswe¬
sen zu leiten.

Als Haupt der Familie hat der Mann das Recht,
nach Berathung mit seiner Gattin», aber auch gegen
ihren Widerspruch, wenn dieser von ihm für ungegrün¬
det befunden, oder gar vom Gerichte verworfen wird,
l) den Hauptnahrungszweig um so mehr, als ihm die
Sorge für den Unterhalt der Frau selbst obliegt, festzu-
setzen; 2) die Hausgenossen anzuhalten, daß sie ihn
dabey unterstützen, und ihm die Arbeit nach Maß ihrer
Kräfte und Fähigkeiten erleichtern; 3) die Große des
Aufwandes nach dem Verhältnisse des Einkommens zu
bestimmen; überhaupt ü) die Ausführung des entwor¬
fenen Haushaltungsplanes handzuhaben, und die Ober¬
aufsicht über Erhaltung der häuslichen Ordnung und
Zucht zu führen. Insbesondere ist er 5) befugt, der
unordentlichen Wirthschast seiner Gattin Einhalt zu thun,
und sie unter den gesetzlichen Vorschriften sogar als Ver¬
schwenderin« erklären zu lassen 2). Darin besteht unge¬
fähr das dem Manne durch das Gesetz zugesprochene
Recht, das Hauswesen vorzüglich zu leiten.

Kann aber der Mann diesen Vorzug in Leitung
des Hauswesens, oder was auf das Nähmliche hin¬
ausgeht, das Recht, Haupt der Familie zu seyn, durch
Wertrag aufgeben, und es an die Gattinn übertragen?
Man sollte glauben, daß dieses angeht. Physisch un¬
möglich ist einmahl der Gegenstand eines solchen Ver¬
trags nicht. Wie viele Familien zeigt unS nicht die

a) A. b. Gzb §.
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Erfahrung , in welchen die Fran als da- Haupt der¬
selben handelt, und daS Hauswesen vorzüglich leitet,
der Mann aber eine ganz funbedeutende Nolle spielt?
Eben so wenig ist er rechtlich unmöglich. Wessen Rechte
werden dadurch verletzt? Volenti vivo non 6t in¬
juria , und einem Drittens kommt daS in der Frage
stehende t Recht nicht zu, mithin kann ihm auch keine
Kränkung desselben widerfahren. Auch die moralische
Unmöglichkeit einer Entsagung?und Uebertragung deS
erwähnten Rechtes läßt sich keineswegs erweisen. Das
bürgerliche Gesetzbuch erklärt einen solchen Vertrag nir¬
gends ausdrücklich, für ungültig, weder im §. 8?y,
wo es mehrere ungültige Verträge aufzählt, noch in
irgend einer andern Stelle. Endlich steht derselbe mit
dem Staatswohl in keinem so auffallenden Wider¬
spruche, daß man durchaus annehmen müßte, die öf¬
fentliche Verwaltung könne ihn ungeachtet ihres Still¬
schweigens aus politischen Gründen nicht bestehen las¬
sen. Können ganze Nationen rechtsgültig ein Weib
als Haupt deS Staates anerkennen, und sich ihrer
Leitung überlassen, warum sollte ein Mann dieses in
Ansehung einer einzelnen Familie nicht thun können?
Es ist doch'gewißj für den Staat selbst vortheilhafter,
wenn hier und da die Verwaltung eineS HauseS von
einem mit Verstand, Klugheit und THLtigkeit ausge¬
rüsteten Weibe, als einem dazu unfähigen Manne
geführt wird. Und gibt nicht ein Ehemann, der ei¬
nen für seine natürliche Würde so schimpflichen Ver¬
trag eingeht, eben dadurch den deutlichsten Beweis sei¬
ner Schwäche und Unfähigkeit, den Angelegenheiten
des Hauses vorzustehen? Unser Gesetzbuch erkennt ja
selbst eine Wittwe für fähig, das Haupt einer Fami¬
lie zu seyn, indem es die Mutter vorzugsweise zur
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Vormundschaft ihrer verwaisten Kinder beruft s) Kön¬
nen endlich die auS der Eigenschaft des Mannes als
Hauptes der Familie vom Gesche abgeleiteten Verbind¬
lichkeiten, der Ehegattin» den Unterhalt zu verschaffen
und sie zu vertreten, durch Vertrag erlöschen, und
auf sie selbst übergehen, wie eS wohl keinen Zweifel
hat, warum nicht auch die auf jener, ihm vom Gese-
He beygelegten, Eigenschaft 'gegründeten Rechte? Der
Satz also, daß der Ehemann das Haupt der Familie
und der vorzügliche Leiter des Hauswesens sey, scheint
uur eine auS der gewöhnlichen Absicht der Paciscenten
Und dem ordentlichen Laufe der Dinge vom Gesetze aus¬
gestellte Regel, eine natürliche Bestimmung des eheli¬
chen Gesellschaftsvertrages zu seyn, mithin einer Ab¬
änderung durch Verabredung der Partheyen 'zu unter¬
liegen.

Dieser Gründe ungeachtet dürste doch daS Gericht
die Klage einer Frau gegen ihren Mann auf Erfüllung
eines solchen Vertrages schwerlich für sie, sondern viel¬
mehr für ihn entscheiden. Das Gesetz sagt ganz kathe-
gorisch: Der Mann istdasHaupt der Fa-
milie. Als solches muß ihn der Richter handhaben.
Dieser kann keinen Vertrag als gültig anerkennen, der
ihn zu dem Spruche bemüßigte: Der Mann N.
ist nicht das Haupt der Familie. Die ge¬
richtlich anerkannte . Gültigkeit eines solchen Vertrag-
würde die öffentliche Ordnung gefährden. Bald wür¬
den die Weiber vermöge der ihnen eigenen Eitelkeit,
Herrsch - Mode-und Nachahmungssucht sich um di«
Wette bestreben, ihren Mannern dergleichen Verträge
abzudringra. Dadurch würden zuerst das männlicht

») A. d. Gzb. 198-
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und weibliche Geschlecht entzweyek, dann sich wechselwei-
sende verhöhnende Partheyen entstehen, und zuletzt Unord¬

nungen in den Familien, und vielleicht gar Verwirrun¬
gen und Unruhen im Staate einreißen, zu deren Hint-

anhaltUng doch die Gesetze gegeben und die Gerichte

angeordnet sind. Endlich scheint es widernatürlich

zu seyn, daß Weibspersonen, die ihre ganze politische

Eristens nur der ehelichen Verbindung mit einem Man¬

ne zu verdanken haben, sich über diesen durch einen

gleichzeitig mit dem Ehevertrage geschlossenen Nebeuver-

trag sollten erheben können. Ein solcher Vertrag wür¬

de de« Mann als Vater seinen eigenen Kindern ver¬

ächtlich machen, und ihm das nolhige Ansehen zur
zweckmäßigen Erziehung derselben entziehen. Unter den

Rechten, die ihm als Haupt der Familie zustehen, be¬

findet sich auch das Recht, seine Einwilligung zur Ver-

eheligung seiner minderjährigen Kinder -zu geben. Die¬

ses Rechtes kann er sich zum Vortheil seiner Frau durch

Vertrag offenbar nicht wirksam begeben. Ungeachtet

einer solchen Verzicht könnte doch der Richter die von
den minderjährigen Kindern ohne des Vaters Einwilli¬

gung geschlossenen Ehen nach dem §. äy deS bürg.

Gesetzbuches nicht für gültig anerkennen. Ist der Mann
als Vater zur Vertretung der Kinder unfähig, so sorgt

schon das Gesetz selbst im §. l?6, daß diesen zur Aus¬

übung der in der väterlichen Gewalt begriffenen Rechte

vom Gerichte ein Vormund bestellt werde. Es will

also keineswegs, daß der Mann selbst durch eine ver¬

tragsmäßige Übertragung derselben und die Frau seine

eigene Schwäche bekenne, und sich in den Augen sei¬
ner Familie herabwürdige.

Die Verbindlichkeiten, die das Gesetz dem

Ehemanne insbesondere auflegt, beziehen sich auf dep

Unterhalt und die Vertretung der Gattin«. Unter dem
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Unterhalte überhaupt, mithin auch unter dem Un-

terhalte, den der Mann seiner Gatinn zu verfassen ver¬

pflichtet ist, sind Nahrung (Speise und Trank), Klei¬

dung, Wohnung und die übrigen Bedürfnisse, z. B.

in Krankheitsfällen Arzneyen zu verstehen a). Der Un¬

terhalt muß anständig seytt. Das neue bürgerli¬

che Gesetzbuch vermied den Ausdruck sowohl des Jo-
sephinischen k>): seinem Stande gemäß, als des

Galizischen c): standesmäßig, und setzte dafür

lieber: anständig nach seinem Vermögen,
weil bey Unzulänglichkeit des Vermögens der Unterhalt

zwar nicht standesmäßig seyn kann, aber doch anstän¬

dig 'seyn soll, und nur dann, wenn auch dazu das

Vermögen nicht hinreicht, auf den nothdürstigen be¬

schränkt werden darf, oder von selbst herabsinkt. Daß
übrigens, wenn am Vermögen kein Mangel, vorhan¬
den ist, bey Bestimmung des Unterhaltes auch der

Stand zu berücksichtigen sey, leidet keinen Zweifel 6);

aber der Stand des Ehemannes, nicht der Ehegattin«,

weil diese durch die Heirath ihren Stand verändert,

und den Stand des Mannes annimmt e). Daher ist -
ein Gatte vom Bürgerstande seiner adelich gebornen

Gattin» nur einen dem bürgerlichen, nicht dem Adel¬

stande angemessenen Unterhalt schuldig. Jedem Fidei-

commiß- Besitzer, das Fideicommiß mag in liegenden

Gründen oder Capitalien bestehen, ist das Recht ein¬

geräumt, von diM Drittel des WerrheS oder Betra-

») A. b. Gzb. §. 672.
d) HI. Hauptst. §. -7.
c) Hl. Hauptst. §. 62.
<I) A. b. Gzb. § 67Z. u. §. l26o verglichen mit den
670 u. 1220.

e) A. b. Gzb. §. gr.
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ges Les Fideikommisses, seiner Gattin», wenn sie zu sei»
nen zum Fideicommiß nicht berufenen Kindern nicht
Stiefmutter ist, vier Procente zum Unterhalte anzu-
weisen 2). Die Verbindlichkeit zum Unterhalt wirkt
im Falle eines über das Vermögen des Mannes bey
seinen Lebzeiten eröffneten ConcurseS gewißermaßen
auch gegen die Gläubiger desselben. Tie Ehegattin»
ist nähmlich berechtiget, von Zeit der Concurseröff-
nung den Genuß des weiblichen Unterhaltes, und wenn
keiner ; bedungen ist, den Genuß des Heirathsgukes
anzusprechen, jedoch nur unter der Bedingung, daß
sie an dem Verfalle der Vermögensumstände des Man¬
nes nicht Ursache sey d). Wäre aber auch kein Hei-
rathsgut vorhanden, so muß ihr wenigstens von ei¬
nigen Gläubigern und in dem Falle, wo der Con-
curs durch die Abtretung der Güter, von Seite des
Mannes veranlaßt worden ist, der höchst nölhige Un¬
terhalt von zwey bis sechs Groschen täglich bewilliget
werden c). Auch in dem Falls, wenn auf die Schei¬
dung vom Tisch und Bett durch richterliches Urtheil
erkannt worden, und die Frau schuldlos ist, steht es
ihr frey, nach Umstanden den angemessenen Unterhalt
zu verlangen ä). .Wenn sich bey einer Trennung der
Ehe Streitigkeiten äußern, welche sich auf einen ge¬
schlossenen Vertrag, auf die Absonderung deS Vermö¬
gens, auf den Unterhalt der Kinder, oder auf andere
Forderungen und Gegenforderungen beziehen, und
nach fruchtlosem Vergleichsversuche dem ordentliche»

») Z. Apr. 17S7 4.
d) A. b. Gzb. z. ir'la. Verord. v. 7. Der. 17SS.
c) Gerichts-Ordnung §. Z6r,—
ei) «. b. Gzb. §. 1264.



— 257 —

Verfahren zugewiesen werden, ist inzwischen der Ehe¬
gattin» der anständige Unterhalt auszumessen ->). So¬
gar über die Lebenszeit des ManneS erstrecken sich die
Wirkungen seiner Verbindlichkeit, der Ehegattin» den
Unterhalt zu verschaffen; denn der Wittwe gebührt noch
durch sechs Wochen nach dem Tode des Mannes,
und wenn sie schwanger ist, bis nach Verlauf von sechs
Wochen nach ihrer Entbindung die gewöhnliche Ver-
pstegUng aus der Verlasienschaft. So lanee sie aber
diese Verpflegung genießt, kann sie keinen Wittwenge-
halt beziehen k). Was für ein weiterer Anspruch
auf den Unterhalt der Ehegattinn in dem Falle, wo der
Mann in einer letzten Willenserklärung sein Vermö¬
gen andern Personen zugedacht hat, zustehe, und un¬
ter welchen Bedingungen, ist schon oben (§> vor¬
gekommen. Eine getrennte Gattinn hat keinen Unter¬
halt zu fordern, weil sie Nach rechtlicher Ansicht keine
Ehgattii'N mehr ist. Alimente werden der Ehegattin»,
wie jedem andern dazu Berechtigten, wenigst s auf
einen Monath voraus f bezahlt. Stirbt die Verpflegte
während dieser Zeit, so sind ihre Erben nicht schuldig,
etwas von der Vorausbezahlung zurück zu geben c). Die
von dem Gatten durch Beschenkung eines Dritten in
ihrem Rechte auf Unterhalt verletzte Ehegattinn ist,
wie jeder andere auf solche Art Verkürzte, befugt, de»
Beschenkten um die Ergänzung desjenigen zu belangen,
was ihm der Schenkende nun nicht mehr zu leisten ver¬
mag ch). Bey Mehreren Geschenknehmern ist der frühe-

») Cbend. >l7.
b) A. b. G,b. §. lL-Z.
-) A. b. Ezb. tz. i4»S.
<!) Sbend. §. s5o>
II. Band. N
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re nur in so weit verbunden, als die Beyträge der später»
zum Unterhalte nicht zureichen s).

Die dem Manne wegen seiner gewöhnlichen Ue-
berlegenheit an körperlicher Starke, gründlicher Beur¬
teilung und wissenschaftlicher Bildung zur Pflicht ge¬
machte Vertretung seiner Gattin» besteht in der
Verteidigung ihrer Rechts und ^Besorgung ihrer Ge¬
schäfte, jene mögen sich auf ihre Person, Freyheit,
Ehre oder ihr Vermögen beziehen, diese außergericht¬
liche oder gerichtliche seyn. Denn das Gesetz sagt: in
allen Vorfällen, und macht keinen Unterschied,
ob die Angelegenheiten außer oder im Gerichte zu schlich¬
ten sind. Die Anständigkeit selbst schreibt es der Frau vor,
sich in Gerichtsgekchästen der Hülfe und des RalheS ihres
ManneS vorzüglich zu bedienen; doch ist sie an ihn nicht
dermassen gebunden, daß sie nicht auch unter Vertretung
ihres Vaters, ihrer Anverwandten, oder wenn es zuträg¬
lich scheint, für sich selbst ihre Rechte behaupten oder ver¬
teidig» könnte b). Es versteht sich auch von selbst,
daß der Mann, wenn er zu gerichtlichen Verhandlun¬
gen nicht geeignet ist, hierzu einen Rechtsfreund aufzuneh-
men, und sich mit ihm zu berathen habe. Obschon
aber dem Ehemanns das Befugniß zur Vertretung der
Gattin» von dem Gesetze eingeräumt wird c), und zwar
in allen Vorfällen, er folglich eine allgemeine Vollmacht
hat ä): so ist doch diese zu gewissen Geschäften nicht
hinreichend; sondern «och eine besondere, auf diese
Gattungen der Geschäfte lautende oder gar auf das
einzelne Geschäft ausgestellte Vollmacht erforderlich e).

») Ebend. §. 947.
b) Zl. Oct. ,785. Ut. m.
c) A. b. G,b. §. io34.
ü) Ebend. §. 1006.
e) Eben», tz. 1008.
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AlS gesetzmäßiger Vertreter der Person und Frey-
heit seiner Gattinn ist der Mann unter andern be¬
rechtiget, gegen ein in Straffallen wider sie ergangenes
Urtheil den Rekurs zu ergreifen a) , und um Begnadi¬
gung d. i. Milderung, oder gänzliche Erlassung der
zuerkannten Strafe anzusuchen b), Zn Beziehung
auf Ehre ist ein Ehemann die seinem Weibe zuge¬
fügten Znjurien und Schmach nicht anders alS seine
eigene zu achten, und deßwegen zu klagen befugt c).
Was endlich das Vermögen betrifft, so gilt, so
rechtliche Vermuthung, daß sie dem Manne als ihrem
gesetzmäßigen Vertreter die Verwaltung ihres freyen
Vermögens anvertraut habe ck). Der Ehegatte wird
in Rücksicht einer solchen Verwaltung zwar überhaupt
wie ein anderer bevollmächtigter Sachwalter angese¬
hen; doch haftet er nur für das Stammgut oder Capi¬
tal. Ueber die während der Verwaltung bezogenen
Nutzungen ist er, wenn eS nicht ausdrücklich bedungen
worden, keine Rechnung schuldig; diese wird vielmehr
bis auf den Tag der aufgehobenen Verwaltung für be¬
richtigt angesehen e). Aus dem, was angeführt wor¬
den, ergibt es sich, daß eS der Ehegattin» ^freystehe,
eine dergleichen stillschweigend eingestandene Verwaltung
einzustellen k), und daß die vom Gesetze dem Manne
auferlegte Verbindlichkeit zur Vertretung seiner Frau
in Ansehung ihres eigenthümlichen Vermögens nur

») Strafgesetz, r. Th. §. 465 Ut. c. und H. Theil. §. LiS.
L) Strafgzb. ». Tb. §. 42S.
c) IrLct. <le e'ur. jacorxoral. t!l. 18. §. S.
U) A. b. Gzb. §. 12ZS.
e) Ebend. 1209.
k) Ebend. §. 1240.

R 2
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von dein Fälle zu verstehen sey, wenn die Frau das¬
selbe nicht selbst verwalten will, oder ungeachtet der
vorbehaltenen eigenen Verwaltung keinen andern Be¬
vollmächtigten bestellt, und nothwendige, ai!f dasselbe
sich beziehende Geschäfte verfallen. In dringenden Fäl¬
le« oder bey Gefahr eines Nachtheiles kann dem Ehe-
manne die Verwaltung eines solchen Vermögens, selbst
wenn sie ihm ausdrücklich und auf immer verwilliget
worden wäre, abgenolkimen werden a). Bey einer min¬
derjährigen Gattin« hak es mit der Vertretungspflicht
des Ehemannes eine etwaS verschiedene Bewandtniß.
Wenn nähmlich eine minderjährige Tochter sich vereheli¬
chet, so kommt sie zwar in Rücksicht ihrer Person unter
die Gewalt deS Mannes, und wird daher von diesem
vertreten; in Hinsicht auf das Vermögen aber hat der
Vater bis zu ihrer Großjährigkeit die Rechte und Pflich¬
ten eineS CuratorS b) ; es hängt jedoch von der Beur-
theilung deS Gerichtes ab, ob die Curatel dem Ehegat¬
te« abgetreten werden soll c).

5- >5».

Besondere Rechte und Verv indlichkei^
ten der Ehegattinn.

Aus den bisher erörterten Rechten und Pflichten
deS Mannes, und aus der engen Verbindung, i« wel¬
cher die Eheleute mit einander stehe«, lassen sich auch
die besonder« Gerechtsame und Verbind¬
lichkeiten der Ehegattinn ableiren. Unser Ge-

») A. b. Gzb. §. „-i.
d) Ebend. §. »75.
e) Ebend. §. rko.
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setzbuch gibt dieselben §. Y2. so an: Die Gattin«
erhält den Nahmen desManneS und ge-
nießt die Rechte seines Standes. Sieist
verbunden, dem Mannein seinen Wohn¬
sitz zu folgen, in der Haushaltung und Er¬
werbung nach Kräften beyzustehen, und so¬
weit eS die häusliche Ordnung erfordert,
die von ihmgetroffenen Maßregeln sowohl
selbst zu befolgen, als befolgen zu machen.

Da bie Gattinn durch ihre Vermählung in die
Familie des ManneS übergeht, so ist es natürlich, daß
sie den vorigen Familien -Nahmen ablegt, und den ihres
Ehegatten alS Hauptes der neuen Familie annimmt.
Auch wird sie seiner Slandesrechte, in sofern diese nicht
bloß persönlich sind, theilhaftig. So werden ihr zwar
diel Gerechtsame des Amtes, das der Mann begleitet,
und seine Ordenszeichen nicht zu Theil; aber der Rang,
gewisse Titulaturen, Befreyungen, Begünstigungen und
andere Vorzüge, die davon abhangen, kommen ihr zu

statten. Daher sind Frauen solcher Männer, denen vor
Gericht ein Sitz gebührt, nach dem Charakter ihrer
Ehemänner zu behandelns), und da solchen Männern
in Zmtlichen Ausfertigungen zugleich daS Ehrenwort
Herr zukommt, so ist auch ihren Gemahlinnen der
Titel Frau in allen Erpeditionen beyzulegenb). Fer¬
ner theilt der Mann seiner Gattin, wenn sie von Ge¬
burt unadelich oder von einer geringern, Adelsstuffe ist,
als ein Standespecht seinen Adel, und die damit ver-
bundenen Wapen, Ehrentitel und übrigen, Vorrechte
mit. Dahin gehört, daß die Gattinn eines landtasel-

->) All-. Instruction für die Justiz-Stellen v. Sext.
1785 tt. Abthl. tz. 9.

d>) z. No». 1791 , 5. Zebr. 1792 und »4- 5«"- »79^-
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fähigen Besitzers ebenfalls landtäfliche Güter besitze»,
und alS Miteigenthümerinn oder Käuferin« derselben
eintrcten kann s). Dahin gehört auch der Gerichtsstand.
Der Gerichtsbarkeit, unter welcher der Hausvater steht,
ist auch seine Ehefrau unterwerfend), ohne Unterschied,
ob sie minderjährig oder großjährig ist c). Da nun
ein zum Mililair-Körper gehöriger Landman», der
eine ständische Realität oderein Fiaeicommiß besitzt, au¬
ßer den Dienstsachen unter die Gerichtsbarkeit der Land¬
rechte gehört 6): so stehen auch die Gemahlinnen jener
Militären, die für ihre Perfon begüterte Landstände
sind, unter der Gerichtsbarkeit der Landrechte e). Nur
die Weiber der auf die zwcyteArt (s. i. mit Verzichtlei-
stung auf Bequartirung, Spital und sonstige Versor¬
gung) verheiratheten Mannschaft vom Feldwäbel abwärtS
bleiben unter jenem Foro , zu welchem sie vor ihrer Ver¬
ehelichung gehörten 5). Die angeführten Vorzüge blei¬
ben der Gattinn auch dann noch, wenn der Mann we¬
gen eines Verbrechens derselben verlustig ^), oder sie
Wittwe wird Ir). Daher ist die Gerichtsbarkeit über ge-
sammte Militair- Wittwen dem Mlikair- Foro bloß
mit Bsdachtnchmurig auf den von ihren Ehemännern
bey derselben Lebenszeit begleiteten Charakter, folglich
ohne Rücksicht, ob selbe eine Pension genießen oder nicht,
sowohl während ihres (der Wittwen) Lebens als
») iä. Axr. «S14 für BöhmenMahren lind Schlesien,
k) Jurisdictions-Norm v. 27. Sept. 1783 n.
c) März 178a. u, 28. Nov. 1788.
<t) 19 May 1785.
«) 16. März 1791.
5) Verordnung Les Hofkriegsraths v. rg. Sept. 1799 §
9, io. Juny 18,y §. 35 Ut. e.

x) Gtrafgzb. r Th. §. 25. Ilr b.
b) 1. Aug. 178?. s May 1784 §. 12 , 4. Nov. 1791, ia.

S!pr. 1814.
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nach derselben Tode eingeräumt a). Dagegen geht der
Anspruch auf dergleichen Vorrechte durch die Wiederver-
chelichung der Wittwe an einen Mann, dem sie vermöge
seines Standes nicht zukommen, verloren. Doch wird
der an einen nichr zur Landtafel habilitirten Besitzer sich
wieder verehelichenden Wittwe der lebenslängliche Genuß
der bey ihrer ersten Verehelichung mit einem landtafel-
fähigen Manne erworbenen landtäflichen Güter gestat¬
tet b). Etwas besonders ist es, daß die Ehegattinnen
türkischer Unterthanen eben so wenig, als ihre Männer
zukn Besitz von Realitäten nach den bestehenden Gesetzen
geeignet sind, wenn sie auch vor der Verehelichung für
ihre Personen zu den österreichischen Unterthanen
gehörten c).

Unter den besonder» Verbindlichkeiten
der Ehegattin» ist die erste, daß sie ihrem Manne
in seinen Wohnsitz d. i. ordentlichen Aufenthaltsort
folgen soll ck). Wollte also der Mann sich nirgends or¬
dentlich niederlassen, sondern beständig Herumschweifen,
so ist ihm das Weib offenbar nicht schuldig zu folgen,
und eben so wenig, wenn ein Gesetz oder höherer Be¬
fehl es verbiethet. So muß die Braut eines beurlaub¬
ten Soldaten sich bey ihrer Verehelichung vor der welt¬
lichen Obrigkeit verbindlich machen, in keiner Gelegen¬
heit, außer sie rücke in die normalmäßige Anzahl der
i5 Compagnie-Weiber ein, zu dem Regimente, unter
welchem ihr Mann steht, zu kommen e), und die Braut
eine- Invaliden, daß sie im Falle, wenn ihr Mann zu

i. Aug. l?85.
b) i-. Bpr. 1814. '
c) 19. Fübr. 1816.
<t) c»a. 3. c»us. l3. 9. 2.
c) 29. Sept. 1777. !- 9^ 20. Febr. »780 Z. Lo , Z. Upr.

, 15 May 1785, 10. Zuny 1812 ZS lil. » et 6.
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einer Reserve- D ir'slon, oder sonst zur Dienstleistung
wieder beygezogsn werden, sollte, in ihrer Heimath zu¬
rück bleiben wolle 2). Eine gleiche Bewandtniß hätte eS,
wenn der Mann gegen seine Unterthanspflicht auswan¬
derte. Wenn jede inländische Braut eines fremden Un-
terthans sogar durch dir Bewilligung zur Heirath nicht
auch zugleich den Consens zur Auswanderung erhält,
sondern letztern, wenn der Fall des Bedarfs eintreten
sollte, besonders ansuchen muß b), um wie viel weni¬
ger wird die Gattin eines gegen das Vsrboth auswan¬
dernden Unterthans ohne Erlaubniß ihm folgen dürfen?
Es gibt aber außerdem noch andere Fälle, die alS
Ausnahmen geltend gemacht werben dürften, als:
I) wenn in den Ehe - Patten ein Ort als Wohnsitz fest¬
gesetzt, und keine gegründete Ursache, ihn zu ändern,
vorhanden wäre; 2) wenn der Mann an einen Ort hin¬
ziehen wollte, in welchem die Frau eine wahrscheinliche
Gefahr für ihr Leben, ihre Gesundheit oder Freyheit
zu besorgen hatte z 3) wenn der Mann wegen eines
Verbrechens des Landes verwiesen wird, weil die Stra¬
fe Niemand als den Verbrecher selbst treffen kann c),
der Gattinn aus dieser Ursache das Befugniß, die
Scheidung von Tisch und Bett zu begehren zukommt ä),
auch ihr, weqn sie eine Znländerinn ist, das Auswan-
derungsverboth eutgegensteht. Von der Anschaffung
deS Mannes aus einem Orte oder einer Provinz läßc
sich dzS Nähmüche nicht behaupten, weil auf dieselbe die
oben angeführten Gründe nicht anwendbar sind; selbst
nicht der erste, weil die Abschaffung, wo sie Key schwe¬

re Scp.
») 17-6, 10- 3UNY l8rr 58.

b) 12. Dec. 1S14.
e) Strafgzb. I. Th. §. 25.
«0 A. r. Gzb, top.
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ren Polizey- Übertretungen statt findet, nicht ss viel
alS Strafe, sendern vielmehr als eine polizeyliche Vor¬
kehrung erscheint; 4) wenn der Mann zum Kerker oder
Arreste wegen einer dem Strafgesetze unterliegenden
Handlung verurtheilt wird; denn selbst der Aufenthalt
in solchen Orten ist Strafe, welcher sich zu unterwerfen
die unschuldige Gattin» nicht verpflichtet seyn kann.
Zudem wird bey uns den Sträflingen im Kerker und
strengen Arreste keine Zusammenkunft oder Unterredung
mit andern Personen, viel weniger als» eine fortwäh¬
rende Gemeinschaft mit ihren Gattinnen gestattet s);
5) wenn der Mann in ein anderes Land zu flüchten ge-
nöthiget wird b). Weigert sich die Gattin» außer solchen
Fällen den Wohnsitz mit ihrem Manne zu andern, so kann
sie durch Sperrung des Unterhalts, oder durch Anwen¬
dung gerichtlicher Zwangsmittel zur Erfüllung ihrer
Pflicht verhalten werden.

Die zweyte Pflicht der Ehegattin» ist dem Man«
in der Haushaltung und Erwerbung beyzustehen. Die
dem weiblichen Geschlechte eigenen Geschäfte des Haus¬
wesens muß sie entweder selbst nach Maß ihrer Kräfte
übernehmen, oder wenigstens sorgen, daß sie von dem
Gesinde verrichtet werden. Der Stand z. B. der Adel
kann sie von der Aufsicht über das Hauswesen nicht los¬
sprechen; aber in der Erwerbung ist sie dem Manne
nur nach Stande und so weil ihr? Kenntnisse und
Kräfte reichen, Hülfe zu Listen verbunden. Daher wird
im Zweifel vermurhet, daß der Erwerb von dem Man e
herrühre c). Die Erhaltung und Beförderung der häus¬
lichen Ordnung, ohne welche Haushalt und Erwerd-

») Strafgzb..-1. Th. §. ». Th. L. ie.
1>) -. eavs. 2/,. <;. I. 2.
e) A b. Gib. irZ7.
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zweig gewöhnlich verfallen, muß sich die Tallinn vor¬
züglich angelegen seyy lassen. Sie hat daher die Be¬
folgung der Maßregeln, die der Mann in dieser Hinsicht
entweder einverständlich mit ihr oder auch gegen ihre
abweichende Meinung zu treffen für gut befunden hat,
für ihre heiligste Pflicht anzusehen, und auch bey den
Hausgenossen mir Nachdruck zu betreiben. Bey Abwe¬
senheit oder Verhinderung deS Mannes fallt die ganze
Besorgung nicht nur des Hauswesens, sondern auch des
Erwerbjweiges, wenn der Mann darüber nichts anders
verfügt hat, vermöge einer Art von Consolidations-
Rechte ihr zu. Sie tritt als der jweyte, sonst einiger
Maßen untergeordnete Leiter der häusliche» Gesellschaft
in dergleichen Falle» an die Stelle des ersten. Wegen
des engen Bandes, womit die Ehegatten an einander
geknüpft sind, und wegen ihres ungetheiit seyn sollenden
Interesses muß in dringenden und durch Verzug Gefahr
drohenden Vorfällen auch die Gattinn als eine vom Ge¬
setze selbst bevollmächtigte Sachwalterin» ihres Mannes
betrachtet werden. Darum ist auch ihr in Straffällen
ein Recht zur Ergreifung des Rekurses s) und zur Nach,
suchung der Begnadigung b) für ihren Mann eingeräumt.

§. »53.

Wirkungen der Ehe in Beziehung auf
die Kinder.

Eine gültig geschlossene Ehe bringt auch in Bezie¬
hung auf die darin gezeigten Kinder besondere Wirkun¬
gen hervor, die wir zur deutlicheren Einsicht dessen, was

») Strafgzb. l. Th. §. -65 llt, e. und H. Th. tz. /,i5.
b) Ltrafgjb. H. Th. ;. ,r8.
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im folgenden Paragraphe vorkommen wird, hier wenig»
stenS summarisch anführen müssen. Für diejenigen Kin¬
der , welche im siebente» Monathe nach geschlossener Ehe
(und um so mehr noch spater während derselben) oder
im zehnten Monathe entweder nach dem Tode des Man¬
nes, oder nach gänzlicher Auflösung des ehelichen Ban¬
des von der Gattin» geboren werden, streitet die Ver-
muthung der ehelichen Geburt 3). Weder ein von der
Mutter begangener Ehebruch, noch ihre Behauptung,
daß ihr Kind unehlich sey, können für sich allein einem
innerhalb deS gesetzlichen Zeitraumes gebornen Kinde die
Rechte der ehelichen Geburt entziehen st). Diese bestehen
darin, daß die Kinder den Nahmen ihres Vater-, sein
Wapen, und alle übrige nicht bloß persönliche Rechte
seiner Familie und feines Standes erlangen c). Es ge¬
bührt ihnen nach dem Tode sowohl des Vaters alS der
Mutter in Ermanglung einer gültige« Erklärung de-
letzten Willens das gesetzliche Erbrecht in den Nachlaß
derselben ä), und bey Hinterlassung einer letzten Anord¬
nung der Pflichttheil aus deren Verlassenschaft e). Da¬
gegen aber sind sie ihren Aeltern Ehrfurcht und Gehor¬
sam i); wenn diese in Durstigkeit verfallen, den anstän¬
digen Unterhalt ; und in einer letzten Anordnung den
Pflichttheil schuldig st).

Auch für die Aeltern begründet eine gültige Ehe
theilS gemeinschaftliche, theils besondere Rechte und Ver-

») Ä. b. Gzb. §. 1Z8.
b) Ebend. §. >58.
c) A. b. Ezb. 146.
8) Ebend. §. 7öo —7?r.
e) Ebend. !> 762 — 765.
k) Ebend. §. 144.
x) Ebend. 5- 15-.
N) Ebend. z. 762 » 76S.
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bindlichkeiten m Beziehung auf die daraus zu rechter
Zeit gebornen Kinder. Die Aeltern haben das Recht,
einverständlich die Handlungen ihrer Kinder zu leiten a),
vermißte Kinder pufzusuchen, entwichene zurück zu for¬
dern , und flüchtige mit obrigkeitlichem Beystande zurück
zu bringen. Sie sind auch befugt, unsittliche, ungehor¬
same, oder die häusliche Ruhe störende Kinder auf eine
nicht übertriebene und ihrer Gesundheit unschädliche Art
zu züchtigen b). Durch zu weite Ausdehnung des Rech¬
tes der häuslichen Zucht begangene Mißhandlungen der
Aeltern an ihren Kindern, wodurch diese am Körper
Schaden nehme», werden als schwere Polizey-Ueber-
tretungen bestraft c). Endlich kommt den Aeltern daS
Recht der gesetzlichen Erbfolge nach ihren Kindern zu,
wenn diese ohne Erklärung des letzten Willens und ohne
Hinterlassung von Abstämmlingen sterben 6). Dagegen
haben die Aeltern überhaupt die Verbindlichkeit,
ihre ehelichen Kinder zu erziehen, d. i. für ihr Leben
und ihre Gesundheit zu sorgen, ihnen den anständigen
Unterhalt zu verschaffen, ihre körperlichen und. Gei¬
steskräfte zu entwickeln, und durch Unterricht in der
Religion und in nützlichen Kenntnissen den Grund zu
ihrer künftigen Wohlfahrt zu legens); ferner bey der
Verehelichung den Töchtern nach Umständen ein Heiraths-
gut k), und den Söhnen eine Ausstattung zu ge¬
be» ; endlich in der Anordnung des letzten Millens bep-

G) A. b. Gzb §. »44-
L) A. b. Ezb. §. »45.
c) Strafgrb. II. Th. 5. »65 — ,KS.
S) A. k. Ezb. §. 7ZS — 7Z7.
v) Ebend. §. »3s.
k) A. b. Gzb. §. i2ro — »222.
x) Ebend. §. 123».
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den den Pflichtteil zu hinterlassen s). Durch Sorglo¬

sigkeit in Erfüllung der Pflicht, über Kinder, die sich
selbst gegen Gefahren vorzusehen und zu schützen unver¬

mögend sind, Aussicht zu führen, wie auch sie von Bet¬

teln abzuhalten, können sich die Aelrern einer schweren

Polizey-Uebertretung schuldig machen ft).
Die besonder» Rechte des Vatersin Be¬

ziehung auf die Kinder machen die väterliche Gewalt

auS c). Als Ausfluß derselben sind zu betrachten die
Rechte, sein noch unmündiges Kind zu dem Stande, wel¬

chen er für dasselbe ungemeffen findet, zu erziehen ä),

das Vermögen, welches die Kinder auf was immer für

eine gesetzmäßige Art erwerben, so lange sie unter der

väterlichen Gewalt stehen, zu verwalten e), von de»
Einkünften dieses Vermögens, so weit sie reichen, die

Erziehungskosten zu bestreiten s), in die Verpflichtun¬
gen, welche vo» den unter der väterlichen Gewalt ste¬
henden Kindern eingegangen werden, bey sonstiger Un¬

gültigkeit derselben ausdrücklich oder stillschweigend ein¬

zuwilligen A), insbesondere zllr Verehelichung minder¬
jähriger ft) und zur Adoption auch großjähriger Kinder sei¬

ne Einwilligung zu geben i), seinen Kindern einen Vormund

zu ernennen K), der Mutter oder Großmutter als Vormün¬

derin» einen Mitvormund beyzugeben l), oder eine Person

a) A. b. Gzb. §. 762 u. 765.
l>) Strafgesetz. §. lZo, 1Z1 u. 264.
-) A. b. Gzb. §. 1-7.
<i) Cbend. §. 148.

Ebend. §. 149.
k) Ebend. §. i5o.
x) Ebend. 5- 152.
I») Ebend. §.4- u iL5.
!) Ebend. §. 181.
L) Ebend. §. 196.
l) Ebend. 5. 2i 1.
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von der Vormundschaft seiner Kinder ausschließen 3).
Zu den besonder» Pflichten des Vaters ge¬
hört , so lange für den Unterhalt der Kinder zu sorgen,
bis sie sich selbst ernähren können b): die Kosten der
Erziehung in dem Falle zu tragen, da nach einer vor¬
gegangenen Scheidung oder Trennung die Kinder von
der Mutter gepflegt und erzogen werden c); den über
die Erziehungskosten sich ergebenden Ueberschuß an den
Einkünften des Vermögens der Kinder an, und darüber
jährliche Rechnung abzulegen 6); und seine minderjäh¬
rigen Kinder zu vertreten e).

Endlich die besonder» Rechte der Mut¬
ter bestehen darin, daß sie zur Annahme an Kindes¬
statt, wenn das Kind minderjährig ist, in Ermang¬
lung dks ehelichen Vaters , die Einwilligung geben k),
die gesetzliche Vormundschaft ihres Kindes bey Abgang
des väterlichen Großvaters so fort A) ; wenn sie aber
zur Zeit der bestellten Vormundschaft selbst noch min¬
derjährig ist, nach erreichter Volljährigkeit ft), ohne
zu der jedem andern Vormunde obliegenden Angelobung
vermittelst Handschlages verbunden zu feyn i), in An¬
spruch zu nehmen, und einen ihr als Vormünderin» bey-
zugebenden Mitvormund in Vorschlag bringen kann ft).
Dagegen sind die besonder» V e rb i n d li ch k e i-

») A. b. G,b. Z s i-5.
b) Ebend. t^l.
e) Ebend. z.
«Ist Ebend. §. i5o.
e) Ebend. §. 15z.
5) Ebend. 5- rSi.
x) Ebend. §. 198.
d) Ebend. 5- 25g.
!) Ebend. 205.
L) Ebend. 2ll.
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tett der Mutter in Beziehung auf die Kinder, die
Pflege ihres Körpers und ihrer Gesundheit auf sich
zu nehmens); wen» der Vater mittellos ist, für den
Unterhalt, und wenn er stirbt, überhaupt für die Er¬
ziehung der Kinder zu sorgen b), und wenn sie sich
wieder verehelichet, dieses dem vormundschaftlichen Ge¬
richte zur Beurtheilung anzuzeigen, ob ihr die Fortsetzung
der Vormundschaft zu bewilligen sey c).

Gewissensehen, Ehen zur linken Hand,
Mißheirathen.

Nun können wir endliH) auch beurtheilen, ob r.ach
unsern Gesetzen Gewissensehen, Ehen zur linken Hand
und-Mißheirathen statt finden, oder nicht. Unter ei¬
ner Gewissensehe (instrimonium conscientiav,
msrisAs äe corrscience) versteht man eine Ehe, die
zwar ohne Hintansetzung der wesentlichen Erfordernisse
einer gültigen Ehe, aber doch ganz in der Stille ge¬
schlossen wird , damit sie unbekannt bleibe. Weil
solche Ehen theils wegen der geheimen Art ihrer Schlie¬
ßung, theils wegen ihrer Bestimmung, ein Geheimniß
zu bleiben, in einer, bald anzuführenden, allerhöchste»
Entschließung und der daraus hervorgegangenen Ver¬
ordnung geheime Verehelichungen genannt
werden, so haben mehrere unserer Schriftsteller sie mit
heimlichen Ehen (insil-imonis clsiräestins) (I. Th.
§. 70) verwechselt, und ganz unrichtig für Ehen er¬
klärt , die heimlich ohne Beobachtung der kirchlichen

») Ebend. tLl.
d) Ebend. r^Z.
e) Ctend. rSS.
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Horm d. i- ohne Tegenwakt des PfarrerS oder seines
Stellvertreters und zweyer Zeugen, wohl auch mit Ver¬
nachlässigung des Aufgeboths und der Dispensation von
demselben, mittelst blosser^ Erklärung des Ehe-Eonsenses
unter den Brautleuten selbst geschlossen werden. Die Sa¬
che verhält sich aber ganz anders. Die öffentlichen Ver¬
kündigungen der Gewissensehen unterbleiben zwar allzeit
und gänzlich; aber auch dort, wo sie keine wesentliche
Feyerlichkeit sind, nicht aus Eigenmacht der Parlheyen,
sondern vermöge einer von der Behörde ganz in Geheim
erhaltener Dispens. Die Ehe selbst wird vor dem Pfar¬
rer oder einem andern, gehörig dazu delegieren Geistlichen
und zwey sehr vertrauten Zeugen, welche sämmtllch zur
strengsten Verschwiegenheit besonders verpflichtet werden,
gewöhnlich außer der Kirche, aber bisweilen auch in der
Kirche, jedoch bey verschlossenen Thüren od-r zu einer
Zeit wo keines andern Zuschauers Gegenwart zu besor¬
gen ist, ganz in der Stille eingegangen, gemeiniglich
nicht einmahl in das Trauungsbuch eingetragen, auch
kein Trauungsschein darüber ausgestellt, alles in der Ab¬
sicht, damit dis Schließung der Ehe nicht kündbar werde.
Bloß die Geheimhaltung ist also das Characterische der
Gewissensehen, a).

Gewöhnlich werden die Ehen zur linken Hand,
Und die Mißheirathen in Gestalt von Gewissensehen
»ingegangen, weil man ordentlicher Weise Ursache hat,
zu wünschen, daß sie nicht bekannt werden, aber zum
Wesen der Gewissensehen gehört dieses nicht. Es ge¬

lt) Vtö. Seraeckk ja, eecl. r. III. vi». V. guaert. H.
lUoxxor pa, occl. k.tv. 5. 7; et 7<j rede» ?. U.

5»S er Sn,
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schicht öfters , daß Ehen, die an sich weder zur linken

Hand, noch Mißheirathen sind, so wie die Gewissns-

ehen geschlossen w-rden, so oft nahmlich wichtige Ursa¬
chen vorhanden sind, sie von der Welt geheim zu hal¬
ten.

Die Ehe zur linken Hand, morgana¬
tische Ehe (rnati-iinoniuin ack naorAanatioam, es

versteht sich, porlionsrn) ist eine Ehe, bey deren Schlie¬
ßung ausdrücklich ausbedungen wird, daß die Frau und
die Kinder an den Familien- und Standesrechten deS
Mannes und Vaters keinen Antheil haben, und die Kin¬

der den letzter» auch nicht beerben, sondern sich mit ei¬

nem gewissen Unterhalts-Quantum (parUa nrorgana-

tica) begnügen sollen. Die Ehen zur linken Hand sind
gemeiniglich ungleiche, unstandesmässige Ehen
(rnatriiironia inae^ualia), d. i. solche, die zwischen

Personen von verschiedenem Stande z. B. zwischen einer

adelichen und unadelichen Person, zwischen einer Person
von hohem und niederem Adel eingegangen werde»; doch
ist auch dieses eben nicht nothwendig, sie kLnnen auch von

Personen von gleichem Stande geschlossen werden z. B.
ein Witwer von hohem Stande Hal viele Kinder mit sei¬

ner Frau erzeugt. Er hat die Gabe der Enthaltsamkeit

nicht, und will zum zweyten Mahle heirathen, aber da¬

durch den Kindern der ersten Ehe nicht schaden; er schließt

daher die Ehe zwar mit einer Person von gleichem Stan¬

de, aber unter der angeführten morganatischen Bedin¬

gung.
Die Mißheirath (äis^grgAiuin) ist eine un¬

gleiche Ehe, die zwischen Personen von sehr (notorisch)
ungleichem Stande geschlossen wird, und der entwe¬
der ein Gesetz oder die Gewohnheit gewisse Rechte einer

gültigen Ehe benimmt, nahmentlich diese, daß die

Frau nicht den Nahmen und die Standesrechte des
1k. Band. S
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Mannes erhalt, die Kinder aber weder des väterlichen

Rahmens, noch der Rechte des väterlichen Standes,

noch des Successions-Rechtes in d>e Stamm - Fidei-

kommiß-und Lehngüter theilhastig werden. Sie unter¬
scheidet sich von der Ehe,zur linken Hand dadurch, daß

diese nicht rwthwendig, jene aber jederzeit eine unstan-

desmäßige Ehe ist, und daß hey der ersteren ein beyge-

rückter Vertrag, bey der letzter» aber ein Gesetz oder die

Gewohnheit die Frau und die Kinder von dem Nahmen
und den Standesrechten des Mannes und Vaters, und

die Kinder auch von dem Successions- Rechte in die

oben genannten Güter ausschließt. Als Mißheirathen
wurden vsrmahls in Deutschland vermöge der Reichs¬

gesetze und des NeichSherkommens nur die Ehen eines

Reichsfürsteu mit einer bürgerlichen Person angesehen.

In Ansehung der angeführten Arten vvn Ehen

pflegen einige Schriftsteller ziemlich doppelsinnig zu fra¬

gen, ob, u.:d zu behaupten, daß sie nach unfern Gesetzen
gültig oder ungültig seyn. Meines Erachtens kann über

die Gültigkeit derselben als Ehen kein Zweifel seyn;

denn sie werden mit allen Erfordernissen eines gültigen

Ehevertragss geschlossen. Die Absicht, Gewissensehen

geheim zu halten, kann sie nicht sungültig machen, eben

so wenig, als die verabredete morganatische Bedingung
der Gültigkeit der Ehen zur linken Hand schadet s)

Auch der auffallend ungleiche Stand der Ehegatten und

sogar ein Jrrthum in demselben ist an sich kein Ehehin-

derniß, und steht folglich der Gültigkeit der Mißheirathen

als Ehen nicht entgegen. Die eigentliche Frage kann also

nur diese seyn, ob unsere Gesetze das Besondere, waS

bey gedachten Ehen beabsichtiget wird, billigen; ob sie

») A. b. Gjb h. Sy.
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geschloffene Ehen als Gewissensehen geheim zu halten
erlauben; ob sie die morganatische Bedingung bey Ehen
zur linken -Hand für verbindlich erkennen; ob si» entwe- .
der selbst den Mißheirathen die oben angezeigten Wirkun¬
gen gültiger Ehen benehmen, oder wenigstens eine Ge¬
wohnheit gelten lassen, die ihnen dieselben entzieht?

Unstreitig sind die Gewissensehen von nach¬
theiligen Folgen begleitet. Da über dieselben gewöhnlich
kein hinlänglicher Beweis vorhanden ist: so können sie
nach der Zeit in Abrede gestellt, und von den Ehegatten
zwcyfache Ehen öffentlich geschlossen werden. Die Ehe¬
gatten, wenn sie beysammen wohnen, kommen bey ihren
Mitbürgern, welche» die wahre Beschaffenheit der Sache
unbekannt ist, in einem üblen Ruf, die aus solchen
Ehen erzeugten Kindern, die gewöhnlich bey fremden
Leuten erzogen werden, erhalten eine schlechte Erziehung,
und werden von den Aeltern in Testamenten öfters über¬
gangen, oder von der gesetzlichen Erbfolge, weil sie ihre
Verwandtschaft nicht erweisen können, ausgeschlossen.
Endlich können solche Ehen sogar dazu mißbraucht wer¬
den, daß.verehelichte Minoristen im Besitze von Kirchen¬
pfründen sich erhalten. Dieser Ursachen wegen hat P.
Benedict XIV. die Gewissensehen zwar nicht gänzlich
untersagt; aber denselben doch in seiner Nulle Kalis
vodis vom 17. Nov. 17äl gewisse Schranken gesetzt.
Unfern Gesetzen sind Gewissensehen ganz fremd; nur die
nach dem §. 68 des bürg. Gesetzbuches convalidirten
Ehen sind in soweit für Gewissensehen anzusehen, als
dabey geheim gehalten wird, daß sie nicht gleich bey
ihrer ursprüngliche» Schließung, sondern erst in der
Folge gültig geworden sind. Uebrigens aber ergibt sich
aus unserer Gesetzgebung in Ehesachen sehr deutlich die
Tendenz, daß geschlossene Ehen kund werden sollen.
Daher die Vorschriften, daß sie sowohl in dem Pfarrbe-

S -
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zirke des Bräutigams als der Braut dreymahl verkündi¬
get, oder die Dispensen von Aüfgebothen nur unter ei¬
genem Nahmen bey den Behörden angesucht, nnd die

vollzogenen Trauungen sorgfältig in den Pfarrbüchern an¬
gemerkt werden sollen. Am deutlichsten aber wird die ge¬

setzliche Mißbilligung der Gewissensehen durch folgendes,
im Zahre 1?8Z von dem Kaiser Joseph II. an den da-

mahligen obersten Hofkanzler Grafen von Kolowrat erlas¬
sene Handbillet an den Tag gelegt: „Die Frage des—läßt
sich durch folgende Vorschrift und Maßnehmung ganz
leicht entscheiden. Die Religion, auf welche in Ehegesetzen

mit zurückgeschen werden muß, gestattet dem unverehelich¬
ten Manne, eine unverehelichte Weibsperson, die ihm in
verbothenen Graden nicht anverwandt ist, zu ehelichen:

aber sie bestehlt keinem zu heirathen, und schließt keine
Claffe von der Ehe aus. Ahnenstolz und gesellschaftliche

Vorurtheile haben die NariaAss äs conscisncs erfinde»
machen.: sie können und sollen in Zukunft dahin! aufge¬

hoben seyn, daß sie dem Aufgebothe, und allen andern
aus Contracten entstehenden Verbindlichkeiten, wie andere

Ehen unterliegen. Wer erröthet, eine Handlung öffentlich
zu thun, der soll sie auch in Geheim unterlassen! Wer
überzeugt von seinem zeitlichen Glücke und Vergnügen,
eine Gattin» aus einer untern Claffe zu nehmen sich ent¬

schliesset, muß auch standhaft genug seyn, den Vorur^

theilen Trotz zu biethen. Nach diesem Grundsätze ist künf¬

tig vorzugehen, und sind die geistlichen und weltlichen Be¬
hörden zu belehren a).

») Bey v. Sonnenfels über den Geschäftsstyl XXH. S. 349
Wien 1784.
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Offenbar ging die Absicht des Kaisers Joseph in
diesem Handschreiben zugleich dahin, auch den Ehen
zur linken Hand, die gewöhnlich mit Frauensper¬
sonen vom geringer» Stande und als Gewiffensehen ge¬
schlossen werden, oder vielmehr den morganatischen Ver¬
trägen in seinen Staaten keinen Platz zu geben. Allein
das hierüber ergangene Hof-Dekret lautete so: „Die
geheimen Verehelichungen oder sogenannten
äs conscience werden dahin aufgehoben, daß sie
allen Verkündigungen, und allen andern aus Con-
tracten entstehenden Obliegenheit wie alle andere Ehen
nach dem Inhalte der in diesen Contra c-
ten festgesetzten Bedingnisse zu unterliegen
haben" s). Die mit gesperrten Lettern gedruckteü Wor¬
te, welche'sich in dem kaiserlichen Handbillette nicht fin¬
den, ändern den Sinn desselben ziemlich deutlich da¬
hin ab, daß die in dem Ehe-Contracte festgesetzte mor¬
ganatische Bedingung eine Verbindlichkeit hsrvorbringe,
mithin Ehe» zur linken Hand gestattet seyn. Man
merkte dieses auch bald, und Seine Majestät geruheten
durch ein zweytes Handbillet vom 5. August, das eben¬
falls durch ein anderes Hof--Dekret kund gemacht
wurde, oben angeführten Ausdruck dahin zu erläutern,
„daß solcher keineswegs dahin auszudeuten sey, als ob
den Aeltern in solchen Gelegenheiten frey stünde, sich
wegen der Erbschaft der Kinder oder ihre- Rahmens
im Voraus zu ihrem (deren) Schaden oder zum Vor-
theil der Agnaten einzuverstehen, welches wider den
klaren Inhalt des kundgemachten Ehe-Patents wäre"

Aus diesem erläuternden Hof-Dekrete geht nun

a) 12. 3-m- i7ör.
1Z.

r>) — AUg. 17SZ.
»4.
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offenbar hervor, daß seitdem ein morganatischer Vertrag

zum Nachtheil der Kinder nicht für verbindlich zu hal¬
ten sey; aber von der Ehegattin« geschieht in diesem
zweyten Hof-Decrete gar keine Meldung; also könnte man
schließen, daß durch letzteres Hof-Decretin Ansehung der
Frau an dem erstem nichts abgeandert worden, folglich

da die besonders bemerkten Worte des erster» nicht ganz
bedeutungslos seyn können, es den Partheyen bey Schlie¬

ßung der Ehe wenigstens nicht verbothen sey, wegen des

von der Frau zu führende» Rahmens und wegen der von

ihr nicht zu genießenden Standesrechte des Mannes sich
mit einander einzuverstehen. Allein in der Sammlung der
Gesetze und Verfassungen im Justiz-Fache erscheint über
die A-Iaris^es äs conscieircs nur ein einziges Hof-De¬
kret, welches in Folge deS höchsten Handbilletts vom 5.

- August »783 ergangen, und worin das oft gedachte, An¬
stände verursachende, Einschiebsel ganz weggelaffen ist,
des Inhalts: „Die geheimen Verehelichungen und soge¬

nannte Nsria^es äs consciencö sollen dahin aufgehoben
seyn, daß sie wie alle andere Ehen de» Verkündigungen

und allen aus Contracten entstehenden Verbindlichkeiten
unterliegen sollen" s). Da nun diescS von der obersten

Justiz-Stelle erlassene Hof-Decret den vom K. Joseph II.
in dem früher» Handschreiben geäußerten Gesinnungen

in Ansehung der Gewissensehen und Ehen zur linken

Hand vollkommen entspricht, und die Justiz-Behörden
sich nur nach demselben richten; daraus aber für die ver¬
bindliche Krqft der morganatischen Verträge weder in
Rücksicht auf die Kinder, noch in Rücksicht auf die

Frau ein Schluß gezogen werden kann: so ist es außer

->) 7. lllug. »783 »um. »73.
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allem Zweifel, daß unsere Gerichtsstellen die einem Ehe-
vertrage zum 9?achtheil der Eheaattinn beygerückte mor¬

ganatische Bedingung keineswegs für verbindlich erkennen

werden. Die Gültigkeit des morganatischen Nebenvertra¬

ges scheint auch mit dem §. 92 des bürgerl. Gesetzbuches
nicht bestehen zu können, nach welchem die Cattinn den
Nahmen des Mannes erhält, und die Rechte seines Stan¬

des genießt z denn sie würde den Nahmen des Mannes

nicht erhalten, und die Rechte seines Standes nicht ge¬
nießen, wen» dieses ausdrücklich bedungen und eine solche
morganatische Bedingung von Wirksamkeit wäre. Freylich
könnte man aus ähnlichen Gründen, als oben (§. 15t

S. 25t) für die mögliche Verzichtleistung des Mannes

auf das ihm vom Gesetze beygelegte Reckrt, Haupt der
Familie zu seyn, angeführt worden sind, die Einwendung
machen, daß auch die Ehegattin«! auf daß seiner Natur
nach nicht unveräußerliche, ihr im §. 92 des bürg. Gesetz¬
buches gegebene Recht, den Nahmen deS Mannes zu füh¬

ren und die Rechte seines Standes zu genießen, durch
Vertrag zu verzichten nicht gehindert, und die Anordnung

deS gedachten Paragraphes bloß für eine allgemeine Vor¬

schrift zu halten sey, die nur in Ermanglung einer an¬

dern besondern Verabredung der Partheyen zu gelten hat.
Darauf könnte man antworten, daß eine solche, dem
92 derogirende Verabredung in den Ehe-Pakten geschehen

müßte, diese aber Verträge seyn, die in Beziehung auf die
eheliche Verbindung über das Vermögen geschloffen wer¬

den u), folglich keine Personen-Nechte, wozu doch die
der Gattin im §. 92 beygelegten Rechte unstreitig gehören,

zum Gegenstände haben können. Allein diese Antwort be¬

ri) A. b. Gzb. «217.
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friediget nicht ganz; denn nach 89 des bürg. Gesetzbu¬
ches können überhaupt die Rechte und Verbindlichkeiten
der Ehegatten, mithin auch die Personen-Rechte dersel¬

ben, durch geschlossene Verabredungen bestimmt werden.
Befriedigender dürften nachstehende Betrachtungen den

Einwurf lösen« Dem §. 5Y des bürg. Gesetzbuches zu¬
folge steht auch die verabredete morganatische Bedingung
der Gültigkeit des Ehevertrages nicht entgegen; sie

wird allo für nicht beygerückt angesehen (pro non scrip¬
ta ktaketur); solche Bedingungen aber brauchen nicht

in Erfüllung zu kommen, sie legen keine Verbindlich¬

keit auf. Zudem kann ja eine Person auf Rechte, die
ihr von dem Gesetze wegen deS öffentlichen Wohles ver¬
liehen worden sind, und an deren Handhabung die Lf-
femliche Verwaltung selbst ein Interesse hat, nicht nach

ihrem Belieben für sich allein Verzicht leisten. Aus die¬
sem Grunde ist den unadelichen Geistlichen nicht gestat¬
tet, ihrem privilegirten Gerichtsstände (dem I'oro no-

biliurn) zu entsagen s). Nun von dieser Art scheinen
die Rechte zu seyn, welche das Gesetzbuch im §. Y2 der

Ehegattin» ertheilt. Sie sind ihr offenbar zur Beför¬
derung einer guten Kindererziehung, und der häusli¬

chen Ordnung eingeraumt. Das Gesetzbuch will, daß
die Kinder zum Behufs ihrer Erziehung der Mutter
Gehorsam und Ehrfurcht erweisen, d) und daß die Gat¬
tin» in Beziehung auf die häusliche Ordnung die von

dem Manne getroffenen Maßregeln von dem Gesinde
befolgen mache c). Beydes aoer würde nicht gehörig ge¬

schehen, wenn die Frau an die Hey Schließung der Ehe

») 5. 9. u. 2b. Oct. i8»4«
d) A. b Gzb. §. t-4-
c) Sbsnd. §. gr.
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verabredete morganatische Bedingung gebunden wäre';
wenn sie nicht den Nahmen des Hauptes dee Familie
führen dürste, und seiner Standcsrechte entbehren müßte.
Sie würde sowohl gegen ihre eigene» Kinder als gegen
die Dienstbothen in einem sie sehr herabwürdigendett und
ihrem Ansehen nachtheiligen Verhältnisse, als eine Per¬
son im Hause erscheinen, die geringer sey als jene, mit
diesen aber nach Verschiedenheit der möglichen Fälle ent¬
weder als Mitdieüstkothe in einem gleichen, oder als
Haushälterin» in einem nicht viel hoher«, oder wohl
gar als vermeintliche Concubine in einem niedriger»
Range steht. Wie wäre unter solchen Umständen Ehr¬
furcht, Achtung, Gehorsam, Folgsamkeit, gute Erzie¬
hung der Kinder und häusliche Ordnung zu erwarten?
Es scheint daher die Verzichtleistung der Ehegattin» auf
den Nahmen und die Standesrechte deü ManneS in
einem morganatischen Vertrage, weil sie selbst für das
öffentliche Wohl so schädliche Folgen haben kann, etwas
geradezu Unerlaubtes zu seyn, und daher kein Gegen¬
stand eines gültigen Vertrags werden zu können s).

Auch Ehen zwischen Personen vom ungleichsten
Stande äußern für sich allein in den Oesterreichischen
Staaten die Wirkungen nicht, welche man den Miß-
heirathen beylegt. Die Gatlinn mag von gleichem
oder ungleichem Stande mit dem Gatten seyn, s» wer¬
den ihr durch die bloße gültige Vermählung der Nahmen
des Mannes und die Rechte seines Standes 8) ; den
von der Ehegattin» innerhalb deS gesetzlichen Zeitraumes
gebornen, folglich ehelichen Kindern aber der Nahmen
ihres Vaters, sein Wapen und alle übrige, nicht^ bloß
persönliche Rechte seiner Familie und seines Standes zu

s) A. b. G,b. §. 778.
«i) Sbend. §. s2.
ll. Band. T
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Theil s). Es gebührt solche» KinderrHohne Rücksicht auf
den vormahligen Stand zihrer Minter die gesetzliche
Erbfolge in das Vermögen des Vaters, die Stamm¬
güter nicht ausgenommen b), die Nachfolge in Fami¬
lien - Fideikommisse c), und Lehngüter 6) , wann sie die
festgesetzte Ordnung trifft. Er besteht also im Oester-
reichischen Kaiferstaate kein Gesetz, wodurch gültigen
Ehen wegen auffallender Standesungleichheit der Mutter
gewisse gesetzliche Wirkungen derselben in Beziehung auf
die Frau und Kinder benommen wären. Ebe« so wenig
besteht bey uns eine Gewohnheit dieser Art, und würde
sie auch irgendwo statt finde», so konnte auf dieselbe nur
in Fällen, in', welchen sich ein Gesetz darauf beruft,
Rücksicht genommen werden e); eS ist aber in unfern
Gesetzsammlungen kein Gesetz anzutreffen, das in einem
Falle sich auf eine Gewohnheit beriefe, vermöge welcher
bey Ehen zwischen Personen von auffallend ungleich,m
Stande die Gattin« und die Kinder voniErlangung des
Rahmens und der Standesrechte des Gatten und Vaters,
wie jauch letztere von dem Successions-Rechte in eine
Art väterlicher Güter ausgeschlossen würden. ES gibt
daher bey uns keine Mißheirathen im rechtlichen Sinne,
und mit rechtlichen Wirkungen.

») A b. Gzb. §. »46.
b) Ebend. —73».
c) Ebend. §. 618 — 626,
6) Jos. Procop« Freyherrn v. Heinke landelssirstlichrn

Lehn - Probste« in Oesterreich rc. Kurze Darstellung de«
in den Oesterreichisch - deutschen Staaten üblichen Lehen,
rechte« 66. S, i5- — 1S8. Eben desselben Hand,
buch de« Nieder-Oesterr. Lehenrechtes 1. Th. 5. 72.
S. 218-22-. n. Th. §. 17 u. 18. S 54—6S,

e) A. b. Gzb. io.
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§. »58.

Allgemeine Bemerkung über das Be¬
nehmen des Richters bey streitigen
Rechten zwischen Ehegatten, oder Lei¬

tern und Kindern.

DaS Band, welches die beyden Ehegatten um¬
schlingt, ist fvon einer solchen Zartheit, daß es, zu straff
angezogen, zerreißt, und nicht leicht wieder anzuknüpfen
ist. Daraus folgt, baß ein vernünftiger Richter in dem
Falle einer voy dem gekränkten Ehegatten über eine
Rechtsverletzung, oder unterlassene Pflichterfüllung, von
Seile des andern erhobenen Klage vor Allem den Ver¬
such eines gütlichen Vergleiches, welcher ihm bey vielen
ähnlichen Gelegenheiten eingeschärft ist, machen, nach
Verschiedenheit der Umstande die Versöhnung der erbit¬
terten Gemüther durch Vorstellung des Seelsorgers, an
welchen er die Partheyen anweisen kann, zu bewirken
krachten, oder durch Verweisung der Beschwerde an die
Polizey - Behörde Abhülfe zu verschaffen, und auf solche
Art Processr niederzuschlagen sich bestreben muß, wel¬
che nicht nur den Vermögensstand zu untergraben, son¬
dern auch ganze Familien mit einander in Feindschaft
zu verwickeln und im Publicum Aergernisse zu verbrei¬
ten pflege».

Non gleicher Zartheit ist das Verhältnis; zwischen
den Aeltern und den Kindern. Die den Aellern ange-
borne Sorgfalt für das Wohl ihrer Kinder, und die
den Kindern durch natürliche und positive Gesetze zur
Pflicht gemachte Ehrfurcht, gegen jene läßt zwar nicht
so leicht eine Klage von der einen oder der andern Sei¬
te besorgen; in dem Falle aber, daß sie doch emträte,
muß der Richter die Streitigkeit ebenfalls erst im gütll-

T 2
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chen Wege abzuthun versuchen, und nur wenn dieser
fruchtlos wäre, durch Urtheil entscheiden. Daß aber die
Anwendung der Selbsthülfe gegen den Ehegatten oder die
Kinder der Verantwortlichkeit unterziehe, und Mißhand¬
lungen, die an dem Körper Schaden verursachen, nach
Beschaffenheit der Umstande als eine schwere Polizey-
Uebertretung oder gar alS Verbrechen bestrafet werden,
ist bereits (§. 1-g u. l5L) erinnert worden.










